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To r w o r t.

Ein Yierteljahrhundert ist vergangen, seit ich (i. J. 1875) die

Chronographia in Armenischer und Griechischer Überlieferung

als ersten Band der Eusebischen Chronica herausgegeben habe,

nachdem bereits i. J. 1866 die Canon es nach der Armenischen

Übersetzung und der Lateinischen Bearbeitung des Hieronymus

als zweiter Band vorausgegangen waren.

Nun bin ich nach so langer Frist wiederum auf dasselbe

Arbeitsgebiet zurückgekehrt und habe die Eusebische Welt-

chronik in ihrer Bearbeitung durch Hieronymus einer Unter-

suchung unterzogen, deren Schwierigkeit und unvermeidlicher

Umfang die ohnehin schon geringe Zahl der diesen Fragen zu-

gewandten Leser noch vermindern wird. Und es m^ag leicht

den Anschein haben, als gedächte ich auf die Betheiligung an

anderen willkommneren und vom Centrum minder weit abge-

legenen Aufgaben zu verzichten, und als wäre ich durch eine

ganz persönliche Vorliebe an jenes umfangreichste und be-

deutendste Werk der antiken Chronographie gefesselt.

Indessen sind es andre Gründe, die mich, insbesondre in

den letztvergangenen Jahren, bestimmt haben, mich wiederum

eingeliend mit der Eusebischen Chronik zu beschäftigen und

zuletzt andre dem Abschlüsse nahe Arbeiten so lange bei Seite

zu stellen, bis die vorliegende oft verlassene, immer wieder auf-

genommene Untersuchung abgeschlossen sein würde. Jedesfalls

bin ich dabei nicht durch eine besonders lebhafte Neigung für

jenes Werk geleitet worden, wenn ich gleich, wie natürlich, die
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Hieronymus-Chronik auch nach ihrer Herausgabe nie völlig aus

den Augen verloren habe. Denn von meiner ehemaligen langen

Beschäftigung mit ihr war ebensowohl der sehr bestimmte Ein-

druck, dass sie eine Fülle von noch unbemerkten Problemen

sowie manche Spuren in sich bewahre, welche zur Lösung

derselben leiten könnten, als auch die Hoffnung in mir haften

geblieben, dass es möglich sein müsse, die Anlage und Aus-

führung der Chronik und den Bestand wie die Geschichte

ihrer Überlieferung eindringender zu ergründen, als bisher ge-

schehen war.

So habe ich auch nachmals die Chronik nicht allein als

unentbehrliches Hülfsmittel benutzt, wie wir Alle bei philologisch-

historischen Arbeiten thun müssen, sondern bin auch zeitweilig

zu ihr zurückgekehrt, um mit dem Werke selbst, seiner Gestalt

und Überlieferung immer vertrauter zu werden. Dies wurde

mir dadurch erleichtert, dass ich von fünf der theils ältesten

theils charakteristischsten Codices facsimilirte Abschriften besafs,

von denen drei ich selbst angefertigt, zwei unter meiner Leitung

hatte herstellen lassen, und ohne deren bereitstehende Hülfe es

mir nicht möglich gewesen sein würde, meine Untersuchungen

zu führen und zu einem gewissen Abschluss zu bringen.

Denn ohne Zweifel gehören die Canones zu denjenigen

Werken des Alterthums, bei denen man auch die sorgfältigste

Kollation, derengleichen für zwei wichtige Handschriften ich

meinem Bruder Richard S. und Franz Rühl zu verdanken

habe, nur dann recht verstehen und völlig ausnutzen kann,

sobald man wenigstens mit der einen oder anderen der ent-

scheidenden Handschriften durch Autopsie persönlich vertraut

geworden, und dadurch in Stand gesetzt ist, auch eine nicht

selbst eingesehene Handschrift in ihre synchronistisch-tabella-

rjsche Gestalt gleichsam zu übersetzen, und sich schliefslich

selbst von dem allen Handschriften zu Grunde liegenden Arche-

typus eine lebendig-anschauliche Vorstellung bilden zu können.

Und ich bekenne, dass bei der Aufgabe, die Probleme der

vorliegenden Untersuchung und ihre Lösung möglichst verständ-

lich und mit der erforderlichen Anschaulichkeit darzustellen,



VII

mir nichts so viel Schwierigkeit bereitet hat, als das Bewusst-

sein, dass unter den Lesern auf die ich hoffen darf, ich kaum

bei dem einen oder anderen das Recht habe, auf persönliche

Vertrautheit mit der Eigenart der Disposition und äufseren Ein-

richtung der Chronik zu rechnen, oder doch vielleicht auf

Autopsie wenigstens Einer der älteren Handschriften, wie sie

für das Verständniss der Untersuchung fast unerlässlich ist.

Dieser Schwierigkeit möglichst zu begegnen ist mein stetes

Bemühen gewesen, und wenn ich deshalb für erlaubt gehalten

habe, einzelne wesentliche Eigenthümlichkeiten der synchro-

nistisch-tabellarischen Form, der Königs- und Zahlenreihen sowie

der Stellung des Textes zu denselben immer wieder hervor-

zuheben und mich vor der Wiederholung dieser Hinweise nicht

zu scheuen, so wolle man mir diese kaum zu vermeidende Weit-

läufigkeit zu Gute halten.

Das Jahr 1889 brachte die glückliche Auffindung des Oxforder

Codex, über welchen Theodor Mommsen im Hermes (Bd. 24, 1889)

einen vorläufigen Bericht erstattete, der die ungemeine Be-

deutung dieser jahrhundertelang unbeachtet und verborgen ge-

bliebenen Handschrift jedem Sachkundigen sofort erweisen musste.

Da ich von dieser Zeit an, und insbesondre seitdem eine Kollation

des Oxoniensis mich hierbei unterstützte, die früheren Unter-

suchungen im Zusammenhange wieder aufgenommen und weiter

geführt hatte, glaubte ich mich bereit erklären zu sollen, auf

den mir damals gemachten Vorschlag einer Neuherausgabe der

Hieronymus- Chronik auf Grund des durch den Oxoniensis er-

heblich verstärkten kritischen Apparates einzugehen.

Aber auch nachdem ich bald darauf es für geboten erachtet

hatte, von diesem mir vorgelegten Plane zurückzutreten, blieb

mein Interesse und meine Thätigkeit der Chronik zugewendet.

Bei den bisherigen Vorarbeiten zu einer Ausgabe hatten sich

mir allmählich manche neue Gesichtspunkte ergeben, welche zu

weitereu Untersuchungen leiteten, deren Resultate aber die einer

Ausgabe gezogeneu Grenzen überschritten und mit den ihr zu

Gebote stehenden Darstellungsmitteln kaum zum Ausdruck ge-

bracht werden konnten. Es ist öfters unternommen worden, die
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successiv umgestaltete und durch aktive oder passive Benutzung

verwandter Schriftw^erke aufsergewöhnlich verwickelte und

schwierige Überlieferung gewisser Quellenwerke des Alterthums

durch scharfsinnig erdachte Druckeinrichtung wiederzugeben.

So gut dies auch in manchen Fällen gelungen sein mag, so

bleibt doch zumeist zu bedauern, dass das Werk selbst dadurch

nicht in gleichem Mafse anschaulich, einleuchtend, und vor

Allem nicht dem Verständniss rasch zugänglich zur Erscheinung

kommt. Sobald man es nicht zum Gegenstand einer eingehenden

Untersuchung machen, sondern es nur gegebenen Falles vorüber-

gehend benutzen will, wird man sich dann leicht an ein Wort
des Hieronymus (Chron. Praef. Ed. AS. p. 2, 10) gemahnt fühlen,

wenn die Darstellung im Druck so kunstreich eingerichtet ist:

'ut paene difficilius sit legendi ordinem discere, quam ad lectionis

iiotitiam pervenire'.

Dies muss in besonders hohem Grade von der Chronik

gelten, welche sich allen dergleichen Versuchen als schwer zu-

gänglich erweisen wird. Wenn beispielsweise 0. von Gebhardt

in seiner vortrefflichen Untersuchung (Texte u. U. XIV, 1 b, 1896

S. XXVI) entdeckt hat, dass in den Viri illustres nach ihrer

Herausgabe Hieronymus Nachträge und Veränderungen selbst

angebracht hat, und wenn ich hiefür im vorliegenden Buche

aus den Handschriften der Chronik zahlreiche Analogien habe

nachweisen können, so würde sich dies Verhältniss vom früheren

zum späteren Text recht wohl ohne Störung im Druck kenntlich

machen lassen. Schwerer schon würde es auszudrücken sein,

wenn sich erweisen sollte, dass einzelne dieser Veränderungen

und Zusätze verschiedenen Zeiten angehören. Sobald es sich

aber um so eingreifende und nicht auszugleichende Differenzen

handeln sollte, wie sie die Überlieferung der Chronik bezüglich

der Königslisten, der Olympiadenansätze, Zahlenreihen und der

Stellung des Textes zu den letzteren gelegentlich aufweist, so

würde dies überhaupt nicht, oder nur überaus schwierig zu

einigermassen verständlicher Vorstellung gebracht werden können.

Diese und verwandte Erwägungen haben mich im Laufe der

Zeit veranlasst, von dem Gedanken an eine neue Ausgabe der
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Chronik sei es des Eusebius oder auch nur des Hieronymus zu-

uächst abzusehen, und statt dessen meine über die Chronik an-

gestellten Untersuchungen in einer selbständigen Arbeit zu ver-

öffentlichen.

Ich lege sie den Fachgenossen mit der Hoffnung vor, dass

sie denen nicht unwillkommen sein werde, welche mit diesen

Fragen bereits vertraut sind, und mit dem Wunsche, dass man

sie mit der geduldigen Beharrlichkeit aufnehmen und prüfen

möge, welche eine eingehende Spezialuntersuchung dieser Art bei

ihren Lesern vorauszusetzen genöthigt ist.

Die Resultate meiner Untersuchung sind in langer Arbeit

gesucht und langsam gefunden worden, auch die Ausarbeitung

und der Druck hat nur langsam bewerkstelligt werden können,

was zur Folge gehabt hat, dass manche kleine Unebenheiten und

Versehen unbemerkt geblieben sind. Um diese zu beseitigen,

habe ich am Schlüsse Berichtigungen und Nachträge beigefügt,

in welche letzteren ich sowohl noch einige erst nach dem Ab-

schlüsse des Druckes von mir gewonnene Ergebnisse, als auch

insbesondre die auf die Namensformen 'Vesuvius' und 'Besbius'

(zu S. 173) bezüglichen Bemerkungen sowie mehrere Ver-

besserungen aufgenommen habe, für deren freundliche Mit-

theilung ich meinem Bruder Richard S. und seinem Sohne

Dr. Hermann S. Privatdozent an der Universität zu Berlin

dankbar bin.

Ebenso spreche ich auch an dieser Stelle der ^Yeidmannschen

Buchhandlung meinen Dank für ihr liebenswürdiges Entgegen-

kommen aus, das sich in unseren langjährigen Beziehungen

jederzeit bewährt hat.

Es war mein Wunsch, im Interesse der Leser ein Wort-

und Sachregister beizugeben und ich habe mehrfache Versuche

gemacht, ein solches zusammenzustellen. Aber ich musste mich

dabei überzeugen, dass vermöge der Eigenart des Buches ein

nach dem üblichen Schema angelegtes Register leicht seinen

Zweck verfehlen und eher irreführend wirken könnte, da z. B.

gelegentlich der im Texte des Buches zahlreich vorkommenden

Namen theils ihre Träger eingehend besprochen, theils nur uni
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deswillen erwähnt sind, um eine bestimmte Stelle der Chronik

zu bezeichnen. Um hierbei vor Irrthünieru zu bewahren, hätte

dem Register eine Ausführlichkeit gegeben werden müssen, die

dem Umfange und der Bedeutung meines Buches nicht ent-

sprochen haben würde.

Deshalb habe ich vorgezogen, ein möglichst ausführliches

Inhaltsverzeichniss voranzustellen, von dem ich hoffe, dass es

dem Leser einen Überblick ebenso über den ganzen Gang der

Untersuchung wie über ihre einzelnen bestimmenden Momente

gewähren wird.

Kiel, im Dezember 1899.

Alfred Schöne.
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Die Aufgabe, ein aus dem Alterthum überkommenes Werk

von den Fehlern der Überlieferung gesäubert so wiederherzu-

stellen, wie der Wille des Verfassers es ursprünglich abge-

fasst hatte, wird sicli fast ausnahmslos auf die Wiederge-

winnung des ursprünglichen Wortlautes beschränken müssen,

und nie oder nur in sehr seltenen Fällen den Versuch wagen

dürfen, sich auch auf die äufsere Gestalt zu erstrecken, die

dem Werke bei seinem Entstehen und seiner Veröffentlichung

gegeben worden war. Allerdings sind die Wandelungen,

welche der Text im Laufe der Überlieferung erleidet, von vorn

herein dadurch sehr wesentlich bedingt, ob das Werk auf

Papyrus oder Pergament, in Buch- oder Rollenform, einseitig

oder doppelseitig, in schmalen oder breiten Kolumnen, mit oder

ohne Worttrennung und Interpunktion veröffentlicht, und in

welchem Schriftcharakter es geschrieben wurde, und da es

in allen Fällen gilt, soweit als erreichbar ist, eine Geschichte

der Überlieferung des einzelnen Schriftwerkes herzustellen , so

werden auch diese Fragen nicht aufser Acht gelassen werden

können. Aber nur in ganz vereinzelten Fällen wird es möglich

sein, sie auch nur annähernd zu lösen, und man wird vielmehr

zufrieden sein dürfen, wenn man wenigstens zuweilen dahin

gelangt, eine möglichst weit zurückliegende Zwischenstufe der

Überlieferung auch nach ihren äufserlichen Eigenthümlichkeiten

in der Weise zu rekonstruiren, für welche Lachmanns Lucrez-

untersuchuug vorbildlich geworden ist. Indessen auch dies wird

nicht oft zu erreichen sein , und zumeist wird man aus Mangel

an hinreichenden Anhaltspunkten auf die Erforschung jener

Äufserlichkeiten verzichten und sich auf die kritische Sicherung

des Textes beschränken müssen.
Woltchronik dea Eusebius-Hieronymus. \
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Dieser Verzicht wird dadurch erleichtert, dass die äufsere

Gestalt und Erscheinungsform der meisten antiken Schriftwerke

in der Regel auf dem jeweilig herrschenden Brauch der Schreiber

und Verleger, allenfalls wohl einmal auf gelegentlicher Lieb-

haberei des Autors oder auf anderen Zufälligkeiten beruht, fast

ausnahmslos aber von der eigentlich schriftstellerischen Absicht

des betreffenden Werkes unabhängig ist, welche für die Wissen-

schaft das Wesentliche bleibt.

Indessen giebt es vereinzelte Werke, deren ursprüngliche

äufsere Gestalt in erkennbarem engem Zusammenhange mit

ihrem schriftstellerischen Zwecke steht, wie beispielsweise alle

diejenigen, welche den Text mit mathematischen geometrischen

astronomischen geographischen ethnographischen medizinischen

und technologischen Abbildungen verbinden.

Beispielsweise ist, von Varro's Imagines abgesehen, auch

bei Philon und Heron, dem Geographen Ptolemäus, der Notitia

dignitatum, dem Excerptor Barbarus, Cosmas Indicopleustes, dem

Chronographen v. J. 354, den Agrimensoren, den Carmina Figu-

rata und noch manchen anderen Schriften eine Untersuchung und

Rekonstruktion auch ihrer äufseren Einrichtung zum Verständniss

unentbehrlich.

In noch höherem Mafse gilt dies von einem Werke des

späteren Alterthums, den Chronici Canones des Eusebius.

Denn bei diesem historischen Hülfsbuche beruht der Grund-

gedanke in so hohem Grade auf der äufseren Einrichtung, dass

selbst die einzelnen Textabschnitte ihre volle und eigentliche

Bedeutung nur vermöge der ihnen angewiesenen Stelle gewinnen.

So erwächst der philologischen Kritik die Aufgabe, weit über

die einfache Textkonstituirung hinaus zu greifen und, so weit

als erreichbar, rückwärts gehend das ganze Werk, Blatt für

Blatt, Seite für Seite, und gelegentlich wohl selbst Zeile für

Zeile zu rekonstruiren.

Da die Chronici Canones des Eusebius ursprünglich

nicht als Einzelschrift, sondern als zweiter Theil seiner Chronica

verfasst waren, und zu einem selbständigen Werke erst durch

die Bearbeitung des Hieronymus geworden sind, so schicke ich



— 3 —

über jene umfassende chronographische Arbeit des griechischen

Kirchenvaters einen kurzen Überblick voraus, insoweit er für

das Verständaiss der folgenden Untersuchungen unentbehrlich

erscheint.

Cap. I.

Unter den zahlreichen Schriften des Eusebius Pamphili,

Bischofs von Caesarea (ca. 260—340), befand sich ein chrono-

graphisches Werk in zwei Büchern, das im griechischen Urtext

und als Ganzes leider verloren gegangen, dagegen in zahlreichen

und zum Theil höchst umfänglichen griechischen Fragmenten,

aufserdem aber in drei mehr oder minder vollständigen Über-

setzungen erhalten ist.

Von diesen dreien gebührt der armenischen insofern der

Vorrang, als sie allein nicht nur das zweite Buch, die Canones

chronici, sondern auch das erste umfasst, und dadurch vorzugs-

weise geeignet ist, von der Anlage und Ausführung des Original-

werkes ein annähernd getreues Bild zu gewähren.

Die Arbeit des Eusebius ruht auf polemischem und apolo-

getischem Grunde. Gegenüber den Gegnern, welche dem Christen-

thum seine Neuheit und geschichtslose Jugend vorzuwerfen

pflegten, war schon frühzeitig die enge Verbindung, in welcher

sich die neue Religion zu dem Alten Testamente fühlte, benutzt

worden, um auch für sie und ihre neue Glaubensgemeinschaft

eine bis in das höchste Alterthum reichende geschichtliche

Tradition aufzuweisen, ja sogar der alttestamentlichen Überliefe-

rung ein alle übrigen Völker der Vorzeit übertreffendes Alter

zuzusprechen. Diesen Gesichtspunkt führte Eusebius durch, in-

dem er, ausgehend von der ocQxcaöt^g^) des Moses, zunächst die

biblische Zeitrechnung nach rückwärts und vorwärts untersuchte,

zugleich aber auch mit allen in der vorchristlichen Zeit hervor-

getretenen Völkern ein Gleiches zu thun unternahm, und, wie

1) Urzeitigkeit, wie es Overbeck in seiner gelehrten Abhandlung über

die Anfänge der Kirchengeschichtsschreibung, Basel 1892 S. 28 u. 29 not. 6.5,

gut verdeutscht.
1*



es Overbeck a. a. 0. S. 28 zutreffend bezeichnet, 'eine aus den

Quellen geschöpfte Darstellung der Aeren oder der meist auf

Dynastienreihen beruhenden chronologischen Systeme' der einzelnen

Völker ausarbeitete. Diese Arbeit liegt in dem ersten Buche,

der eigentlichen Chronographie, vor, das als Ganzes nur in ar-

menischer Version erhalten ist.

Dieses erste Buch ist von hohem Werthe, insbesondere um
der zahlreichen und zum Theil sehr umfangreichen Bruchstücke

willen, welche Eusebius aus älteren und nicht mehr vorhandenen

Historikern und Chronographen ausgeschrieben und uns dadurch

bewahrt hat, und unter denen der erste Rang zweifellos der

Olympionikenliste des Sex. Julius Africanus gebührt, welche

durch die Gunst des Schicksals auch in originaler griechischer

Fassung überliefert ist')-

Nicht zufällig ist es nun, dass Eusebius, wo er nachmals,

wie Hist. Eccl. 1, 1,7; Ecl. Proph. ed. Gaisford p. 1; Praep.

Evang. ed. Gaisford 10, 9, 11, dieses seines chronographischen

Werkes gedenkt, hauptsächlich das zweite Buch, die Canones,

hervorhebt, nicht aber das erste, die Chronographie, obgleich

diese die eigentliche gelehrte Arbeit, die chronologische Unter-

suchung und ihre Resultate, enthält. Dies erklärt sich daraus,

dass, wie es Overbeck 1. c. S. 28 zutreffend bezeichnet hat, 'für

Eusebius das zweite Buch die Hauptsache, und dass auf dieses

zweite das vorangestellte Buch angelegt ist'.

Das zweite Buch liegt nicht nur in Einer, sondern in

mehreren Überlieferungen vor, insbesondere stellt sich neben die

armenische Übersetzung die lateinische Bearbeitung, welche

Hieronymus verfasst hat. Zwischen diesen beiden Überlieferungen

bestehen Verschiedenheiten, welche im Laufe dieser Untersuchung

eingehende Besprechung finden werden. Sieht man zunächst

von diesen z. Th. sehr erheblichen Differenzen ab, um das beiden

') Dem Vorwurfe A. Naiick's (Jainblichus p. XIX not. 13) gegenüber be-

merke ich, dass meine Ausgabe die Aufgabe hatte, den Bestand der Über-

liefprung möglichst gesicliert wiederzugeben. Dies ist, mit Gutschmids Hülfe,

auf Grund einer, lange nach Kutgers, durch Paul de Lagarde (A S. Ed. I p. XII)

augefertigten vortreülichen Neukollation der Pariser Handschrift geschehen.
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Überlieferungen Gemeinsame festzuhalten, so ergiebt sich vor-

läufig ungefähr folgendes Bild von dem zweiten Buche der

eusebisclieu Clironographie.

Dasselbe trägt den Titel äqopixoI x«voVfc, Chronici

Canon es, und besteht ausschliefslich aus Tabellen oder Zeit-

tafeln, in denen die Aera von Abrahams Geburt durchgeführt und

sämmtliche Jahre der nacheinander und nebeneinander auftreten-

den Dynastien, deren Aeren im I.Buche dargelegt worden waren,

in vertikalen Ziffernreihen (xaj'oVfg, ßla regnorum) synchro-

nistisch verzeichnet sind. Demzufolge ist ohne weiteres er-

sichtlich, welchen Jahren aller gleichzeitig bestehenden Dynastien

irgend ein bestimmtes Jahr einer biblischen oder profanen

Dynastie entspricht; durch das ganze Werk ist die Zählung nach

Jahren Abrahams durchgeführt, deren Dekadenzahlen am Rande

beigeschrieben sind.

Doch begnügen sich diese Tabellen nicht mit der syn-

chronistischen Nebeneinanderstellung der Dynastienjahre, sondern

sie geben auch die bemerkenswerthesten Thatsachen der alt-

testamentlichen Geschichtserzählung, indem sie dieselben, dem

Tabellencharakter entsprechend in knappste Form gefasst, neben

die Zahlenreihe der biblischen Dynastien schreiben und somit,

durch Nebenstellung au ein bestimmtes Jahr, zugleich datiren.

Ein gleiches geschieht mit den wissenswerthen Begebenheiten

der aufserbiblischen Geschichte, welche ihrerseits wiederum den

JahreszifTern einer profanen Dynastie bei geschrieben und dadurch

datirt werden. Der Text bildet also zwei einander gegenüber-

stehende .Textgruppen die je an eine biblische und eine pro-

fane Ziflernreihe gebunden sind.

Um das Verständniss der folgenden Untersuchungen zu er-

leichtern, stelle ich 4 Tafeln voran, welche die verschiedenen

Gestalten veranschaulichen sollen, in denen diese Zeittafeln (für

ihre erste Hälfte) überliefert sind. So gut wie es im Druck mög-

lich ist, ist die Schreibung der Handschriften facsimilirt wieder-

gegeben ; für die armenische stand mir keine andere Möglichkeit

zu Gebote, als eine Seite der Ausgabe von Aucher zum Ab-

druck zu wählen.
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Tfl. 1, ans Cod. A; auf je zwei gegenüberstehenden paginae,

also allemal auf fol. verso und fol. recto geschrieben

;

der Text in je 2 Kolumnen zwischen den Zahlen-

reihen.

„ 2, aus Cod. B. ; auf je Eine pag. zusammengedrängt, die

Textabschnitte in 2 Kolumnen geschrieben"; Beispiel

völliger Verkennung der synchronistischen Anordnung

und daraus folgender Verwirrung.

„ 3, aus Cod. Leid, c; auf je Eine pag. zusammengedrängt;

der Text in Einer auf den Rand rechts verwiesenen

Kolumne geschrieben; wo diese nicht ausreicht,

pausiren die Zahlenreihen, und die Textabschnitte

werden in den dadurch gewonnenen freien Raum
querüberlaufend geschrieben. Beispiel des sogen.

Spatium historicum,

„ 4, Armenische Übersetzung, nach der Ausgabe von

Aucher: Zahlen und Text auf je Eine pagina zu-

sammengedrängt; die Textabschnitte nicht zwischen

die Zahlenkolumnen geschrieben, sondern auf den

äufseren und den inneren Rand verthcilt.

Soweit die alttestamentliche Überlieferung als Quelle reicht,

enthalten diese Canones mithin eine anschauliche und jederzeit

leicht zu konsultirende Gegenüberstellung der gleichzeitigen

Thatsachen, einerseits der biblischen Bücher, andrerseits der

hellenischen und Barbaren-Geschichte, und das ist es, was Euseb.

Ecl. proph. p. 1, 28 mit den Worten iniioniji> xf tovioiq navto-

dan^q lötoqlaq 'EXX^voju ts xal ßuqßäQMV ävTinaQa&svTsg be-

zeichnet. Und ohne Zweifel dient dieser ganze erste Abschnitt der

Canones zu gutem Theile dazu, den oben hervorgehobenen apolo-

getischen Gesichtspunkt von dem zeitlichen Vorrange, der den alt-

testamentlichen Persönlichkeiten und Thatsachen gegenüber ana-

logen Erscheinungen der Profangeschichte zukommt, im Ganzen

wie im Einzelnen anschaulich zu machen. Nicht nur die Synchro-

nismen der gleichzeitig besteheiKien Dynastien treten durch die

in vertikalen Reihen neben einander stehenden fila regnomm d. i.
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Ziffern der Regierungsjahre hervor, sondern ebenso wird das zeit-

liche Verhältniss sichtbar gemacht, in welchem die grofsen Persön-

lichkeiten und Begebenheiten des Alten Testamentes zu den ent-

sprechenden Erscheinungen der Graeci und Barbari stehen. Es

erweist sich dadurch, dass die praeclara quaedam facta quae a

barharis et graecis . . . gesta sunt, nec non uniuscuiusque mirandi

exercitus, magistri militiae, sapientes strenui, poetae, Jiistoriographi,

philosophi (Euseb. Chron. Versio Armen. 1 praef. p. 1, 7) auch

zeitlich dem Alten Testamente nachstehen. Beispielsweise stützt

sich Augustin de Civ. Dei 18, 37 (= Vol. 2, 312, 8 u. 20 Dom-

bart) auf die Eusebischen Canones um zu beweisen, dass die

hei'vorragendsten griechischen Philosophen erheblich jünger sind

als die biblischen Propheten, und dass nur Uli theologi poetae:

Orpheus Linus Musaeus et siquis alius apiid Graecos fiiit jenen

Propheten in der Zeit vorangegangen seien.

Mit dem Jahre Abrahams 1241 tritt die Olympiadenzählung

ein, deren Ziffern von 4 zu 4 Jahren bis zum Schlüsse des

"Werkes die vertikalen Zahlenreihen und den Text unterbrechen.

Dieser erste Theil der Canones der durch die Gegenüber-

stellung der biblischen und Profangeschichte charakterisirt ist,

umfasst rund 1500 Jahre Abrahams, mithin zwar nicht dem

Umfange nach, aber, da das ganze Werk 2342, resp. 2395 Jahre

Abrahams enthält, nach der Zahl der Jahre etwas mehr als Vs

des Ganzen.

Er findet seinen Abschluss mit dem Ende des prophetischen

Zeitalters und dem Beginn der nachexilischen Periode der

jüdischen Geschichte. Die eigentlich biblische Geschichte welche in

den kirchlich anerkannten kanonischen Büchern des Alten Testamen-

tes niedergelegt ist endigt mit diesem Zeitpunkte, was auch Eusebius

(in der Übers, des Hieron. z. J. Abr. 1571 = 446 v. Chr.) aus-

drücklich hervorhebt: Huc usque Hehraeorum divinae scripturae

'annales temporum continent. Ea vero quae post haec apud eos

gesta su7it, exhibehimus de libro Macchabeorum et Josephi et Afri-

cani scriptis, qui deinceps universam histonam usque ad Romana

tempora persecuti sunt womit vgl. Sync. 474, 9.

Von nun an giebt es also für Eusebius keine gesonderte
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heilige und Profan - Geschichte mehr, deren Thatsachen ein-

ander gegenübergestellt werden könnten und müssten, und der

universale Charakter der Canones als einer Weltchronik tritt

mehr in den Vordergrund. Bei Hieronymus wird dies auch dadurch

ersichtlich, dass zwar die synchronistische Nebeneinanderstellung

der Jahresreihen der einzelnen gleichzeitigen Dynastien in der

begonnenen Weise weitergeführt wird, die Textabschnitte aber

nicht mehr auf zwei Kohmmen vertheilt, sondern in Eine Kolumne

zusammengedrängt geschrieben werden.

Der Armenier dagegen behält die Vertheilung der Textab-

schnitte auf 2 Kolumnen auch weiterhin bei und führt sie bis

zum Abschluss des Werkes durch. Diese Differenz zwischen ihm

und Hieronymus wird, wie andere mehr oder weniger wichtige

Abweichungen beider Übersetzungen von einander, später im

Zusammenhange untersucht werden. Vorläufig aber wird man

berechtigt sein, der von Hieronymus vertretenen Einrichtung

des Textes die gröfsere Wahrscheinlichkeit zuzuerkennen, und

sie zunächst als die echt-eusebische anzusehen, da von Ol. 67

an, als dem Aufhören der alttestamentlich-biblischen Geschichte,

ein innerer Grund für die Theilung in 2 Textkolumnen und eine

Gegenüberstellung der biblischen und Profangeschichte nicht mehr

vorhanden ist. Jedenfalls bildet Ol. 67 einen innerlich wie

äufserlich wichtigen Hauptabschnitt des ganzen Werkes.

Jene Einrichtung der einheitlichen Textkolumnen beginnt

Eusebius mit dem Jahre Ahr. 1505 = Ol. 67 = 512 v. Chr.,

welches Jahr einerseits dem obengenannten grofsen Wendepunkte

in der alttestamentlichen Geschichte nahe liegt, andererseits

wegen seiner Bedeutung sowohl für die Attische, vor Allem aber

für die Römische Geschichte gewählt ersclieint.

Eusebius, als Grieche und orientalischer Bischof, schöpft

auch in dieser zweiten Hälfte der Canones vorzugsweise, wenn

nicht ausschliefslich, aus griecliischen Quellen, und die Bedeutung*

seines Werkes beruht nicht zum kleinen Theile darauf, dass er

werthvolle Alexandrinische Chronographien hineingearbeitet hat.

Dagegen konnte diese Beschränkung auf griecliische Quellen seiner

Behandlung der römischen Geschichte nicht zum Vortheil ge-
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reichen. Leider ist vom ersten Buche, der Chronographie, die

armenische Übersetzung am Ende nicht vollständig erhalten

und bricht bei der Betrachtung der Kömer (Ed. Vol. 1 p. 263 bis

295) vor dem Abschlüsse ab. Aber das Vorhandene zeigt hin-

länglich die unbedingte Abhängigkeit des Verfassers von grie-

chischen Quellen, und wenn man in der armenischen Version

der zweiten Hälfte der Canones das durchmustert was über

römische Geschichte gegeben wird, so sieht man, wie unzureichend

es ist, und wie berechtigt das Unternehmen des Hieronymus war,

bei seiner Übersetzung aus römischen Quellen ergänzend ein-

zutreten.

Indessen haben doch weder die griechischen Quellen des

Eusebius noch er selbst es verkennen können, dass mit dem

römischen Regifugium die eigentliche Geschichte desjenigen

Volkes anhebt, dessen Herrschaft sich zum römischen Weltreiche

auswächst. Und so wird schon in der ersten Hälfte, v. J. Abr.

839 an, unter den Dynastien auch den Latinerkönigen, und v. J,

1265 an den römischen Königen eine Zahlenreihe zugewiesen.

Und in der zweiten Hälfte, vom Regifugium an, fällt zwar die

Zahlenkolumne der römischen Regierungsjahre zunächst weg'):

offenbar aber hielt es Eusebius nicht für nöthig, die Consuln-

liste in seine Canones aufzunehmen, oder es schon um deswillen

nicht für rathsam, weil dadurch der Umfang des Ganzen un-

nöthig gewachsen wäre. Denn entsprechend der Einrichtung der

Tabellen hätte jedes Consuln-Paar Eine besondere Zeile und da-

mit die jedesmalige Unterbrechung der vertikalen Jahresreihen

beanspruchen müssen, und darum hat auch Hieronymus bei seiner

Bearbeitung darauf verzichtet. So beschränkt sich Eusebius

darauf, für den Zeitraum der römischen Republik (wie auch

später für die Kaiserzeit) eine freilich überaus magere und

schlechtgemachte Auswahl von Notizen über römische Dinge

seinem Texte einzuverleiben, während Hieronymus, von seinen

zahlreichen Ergänzungen abgesehen, für den Zeitabschnitt der

römischen Republik dem Mangel einer speziellen römischen

1) Im ersten Buche ist ein Verzeichniss der Röm. Consuln gewesen, vgl.

Wachsinuth, Einleitung in d. Stud. d. Alten Geschichte S. 167.

Weltchionik des Eusebius-HioroDjmuä. 2



— 18 —

Zahlenkolumne dadurch einigermafsen abzuhelfen sucht, dass,

nach Ausweis der Handschriften, er am Kopfe jedes Blattes den

Textkolumnen die Überschrift Romanorum Consulum giebt").

Endlich, v. J. Ahr. 1969 an, beginnt Eusebius mit dem

Diktator C. Julius Caesar die Zahlrenreihe der Regierungsjahre

der römischen Kaiser, neben welcher die übrigen Dynastiereihen

nach wenig mehr als 100 Jahren, im J. Abr. 2087, d. h. von

der Zerstörung Jerusalems an, völlig verschwinden.

Inzwischen ist Eusebius des kirchlich anerkannten Zusammen-

hanges zwischen dem Alten Testament und dem Christenthum

als zwischen Verheissung und Erfüllung eingedenk gewesen, und

hat nicht versäumt, die einzelnen Phasen auch der nachexilischen

jüdischen Geschichte zu berücksichtigen. Von den Makkabäern

(i. J. Abr. 1857 = 160 a. C.) an erhalten die Juden wieder eine

selbstständige Zahlenreihe, welche erst mit dem Jahre 70 p. C.

aufhört, und insbesondere werden die Schicksale des Tempels

in Jerusalem, wie schon in der ersten Hälfte der Chronik, so

auch in der zweiten, gleichsam als typisch für die Geschichte

des jüdischen Volkes verfolgt und verzeichnet.

Mit dem Auftreten des die Erfüllung der alttestamentlichen

Verheifsungen bringenden Christenthums endlich beginnt der letzte

Abschnitt der Canones, und wie zu erwarten, tritt von da an das

religiös-kirchliche Interesse wieder in den Vordergrund. Die

Mittheilungen aus der Profangeschichte sind und bleiben dürftig,

und den Kern des Ganzen bilden die Notizen über die Schick-

sale der neuen Religion und ihrer allmählich wachsenden und

sich über das römische Reich ausbreitenden Bekenner, über die

Begründung der Bischofssitze und die Successionen ihrer Inhaber,

1) Hierauf beruht auch die evidente Lösung-, welche Gundermann (N Rh.

Mus. 46 S. 490 ff.) für die bekannte Notiz: Titus Lucretius poeta naschur sub,

consulibus gefunden hat. Aber es findet sich für diese Form der Datirung

auch ein griechisches Beispiel, das allerdings, so viel mir bekannt, ganz

vereinzelt dasteht: Suid. s. v. "InnaQxog Nixcaiig sagt: (pdöao(fog , yeyo-

viug ini r tü v vnccTuiy' (ygaipf u. s. w., wo Clinton Fast. hell. 32 p. 553

not. a, irrthümlich den Ausfall der Consulnnamen annimmt. Dagegen Bern-

hardy's Deutung, welche Rohde N Rh. Mus. 33, 179 not. 1 sehr mit Unrecht

, abenteuerlich' nennt, kommt dem Richtigen recht nahe.
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die auftauchenden Sekten und Häresien, die Synoden und Kon-

zile, vor Allem auch über die Reihe der Verfolgungen, die mit

dem endlichen Siege der neuen Religion abgeschlossen wird.

Mit welchem Jahre das griechische Exemplar geschlossen hat,

welches der Armenier übersetzte, wissen wir nicht, da die

armenische Übersetzung am Schlüsse unvollständig ist und bei

dem J. Abr. 2319 = 301 p. C. abbricht^). Aber das steht fest,

dass das griechische Exemplar der Eusebischen Canones, welches

Hieronymus ins Lateinische übersetzte, und ebenso das, welches

der Syrer (Euseb. Chron. Vol. 2 p. 218) epitomirte, mit dem
20. Regierungsjahre des Kaiser Constantinus abschloss, d. i. mit

dem Jahre Abr. 2342 = 324 n. Chr. Mithin war es dem Eusebius

vergönnt, seine Weltchronik bis zu dem Zeitpunkte zu führen,

wo das Christentham nach kaum 300jährigem Kampfe den Sieg

errungen hatte und als Staatsreligion des römischen Reiches an-

erkannt wurde.

Ein günstigerer und wirkungsvollerer Zeitpunkt für den

Abschluss der Canones konnte kaum gedacht werden, und es

hat etwas Bestechendes, diese Zeittafeln als ein in sich ge-

schlossenes Ganzes zu betrachten, in welchem die Entwickelung

der gesammten Weltgeschichte unter dem Gesichtspunkte der

vorbereitenden Periode des Alten Testaments, der Zwischenzeit

des allmählig heranwachsenden römischen Reiches, der Ent-

stehung des Christenthums und seines endlichen durch Identi-

fizirung mit dem römischen Weltreiche gewonnenen Sieges zu

anschaulicher Darstellung gelangt ist.

') Allerdings würde das Schlussjahr auch aus der am Schlüsse der

Praefatio des Eusebius stehenden Computatio ersichtlich sein, wenn nicht

die armenische Übersetzung leider auch am Anfange unvollständig wäre,

wo die Praefatio und die ersten Blätter der Canones verloren gegangen sind.

Die Ubersetzung, welche Hieronymus von der Eusebischen Praefatio giebt,

kann keinen Ersatz bieten; denn einerseits bezeugt er zwar (Ed. p. 3, 7),

dass sein griechisches Exemplar bis zu den Vicennalia des Constantin reichte,

aber andererseits hat er es für erlaubt gehalten, in seiner Ubersetzung

(Ed. 2 p. 9, 37— 39) das Schlussjahr seiner eignen Fortsetzung Ann. Abr.

2395 = 378 n. Chr. dem Originaljahre des Eusebius stillschweigend zu sub-

stituiren.

2*
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Indessen wird man gut thun, darüber nicht das zu über-

sehen, was Eusebius selbst, und so bestimmt als möglich, als

das eigentliche Ziel und die wirkliche Aufgabe seiner Chronici

Canones bezeichnet hat, und zwar zu zweien Malen.

In der Praef. zur Chronographie (Vol. 1 p. 6) sagt er (nach

der armenischen Übersetzung): Atque materias ex Ms omnihus

mihi recolligens . . . (und p. 7) numeros quoque annorum eorum

se invicem apponam, ut facile et promptius assequa-

mur, quo quisque tempore fuerit . . . und damit stimmt

durchaus überein der bei Hieronymus erhaltene Schluss seiner

Pracfatio zu den Canones selbst (Vol. 2 p. 10, 1): Et ne forte

longus ordo niimerorum aliquid turhationis adferret, omnem anno-

rum congeriem in decadas cecidimus, quas ex singularum gentium

historiis congregantes sibi invicem fecimus esse contrarias, ut facilis

praebeatur inventio, cuius Graeci aetate vel barbari prophetae et

reges et sacerdotes fuerint Hebraeorum, item qui diversarum gen-

tium falsa crediti dii, qui heroes, quae quando urbs condita, qui

de inlustribus viris philosophi poeiae principes scriptoresque vario-

rum operum extiterint et si qua alia digna memoria putavit anti-

quitas, quae universa in siiis locis cum summa brevitate ponemus.

Damit ist ausdrücklich gesagt, dafs die Canones nichts anderes

sein wollen, als ein historisches Hülfsmiitel, ein Nachschlagebuch,

in dem auf dem Wege des Synchronismus, dem einzigen der für

das einer einheitlichen Zeitrechnung entbehrende Alterthum mög-

lich war, für jede gesuchte Thatsache oder Persönlichkeit die

Datirung anschaulich dargelegt war und rasch und zuverlässig

aufgefunden werden konnte,

Cap. II.

Wenn nun diese im griechischen Original verloren gegangenen

Chronici Canones im Ganzen wie im Einzelnen untersucht und

rekonstruirt werden sollen, so erhebt sich vor Allem die Frage

nach ihrer Überlieferung, und man muss sich darüber ent-

scheiden, welche der drei theils vollständigen, theils auszugsweise

erhaltenen Übersetzungen dabei am besten zu Grunde gelegt

werden solle. Denn nur um die Übersetzungen kann es sich da-
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bei handeln. Von dem ersten Buche, die Chronographie, sind

sehr beträchtliche Bruchstücke in direkter griechischer Über-

lieferung erhalten, vornehmlich die Olympioniken-Liste des lulius

Africanus, aber was aus den Canon es an griechischen Frag-

menten vorliegt, findet sich fast ausnahmslos als ursprünglich

Eusebisches aber vielfach mehr oder weniger umgestaltetes

Gut aus zweiter und dritter Hand bei späteren griechischen

Chronographen und Historikern überliefert. Es muss sorgfältig

gesammelt, gesichtet und verwendet werden, reicht aber keines-

falls dazu aus, für eine das Werk als Ganzes ins Auge fassende

Untersuchung als Grundlage zu dienen.

Ähnliches gilt von den Fragmenten syrischer Übersetzungen

und von der syrischen Chronik des Dionysius Telmaharensis,

welche einen reichhaltigen und ziemlich genauen Auszug des

sogen. Spatium historicum d, h. der Gesammtheit der Eusebi-

schen Text- Abschnitte wiedergiebt, unter Weglassung des ge-

sammten Zahleugerüstes nur durch die beigefügten Jahre Abra-

hams datirt, und daher nur zur Ergänzung und Kontrole der

Überlieferung verwendet werden kann.

So stehen für die Rekonstruktion der Canones zur Wahl

nur die beiden Übersetzungen: die armenische des zweiten

Buches von der Eusebischen Chronographie, und die lateinische

des Hieronymus.

Zu Gunsten des Armeniers spricht vor Allem das, dass er

nicht nur die Canones, sondern auch das erste Buch übersetzt

hat, also ein vollständiges Exemplar des ganzen Werkes vor sich

hatte. Die Canones sind vorzugsweise zum praktischen Hand-

gebrauch bestimmt und es ist nicht unmöglich, dass sie auch im

griechischen Originaltext schon frühzeitig von dem mehr wissen-

schaftlich-theoretischen ersten Buche abgezweigt und in selb-

ständiger Überlieferung vervielfältigt worden sind, wobei denn

erfahrungsmässig, wie die Übersetzung des Hieronymus und der

Syrer ausreichend beweisen, Zusätze und Weglassungen, Modi-

ficatiouen im Einzelnen und im Ganzen einzutreten pflegen.

Insofern trägt mithin die armenische Version eine gewisse Ge-

währ ungetrübterer Überlieferung in sich.
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Ein zweiter Vorzug liegt in ihren Fehlern, die allerdings

ebenso zahlreich sind als störend und den Text entstellend und

die später noch näher betrachtet werden müssen. Aber sie

sind naive Fehler eines Übersetzers, der dem Inhalte seiner

Vorlage höchst unbefangen gegenübersteht, dem die Thatsachen,

selbst die Namen insbesondere der Profan geschichte wenig oder

gar nicht bekannt sind, so dass er sich mit der oft ganz unver-

ständlichen und unverständigen wörtlichen Übertragung seines

griechischen Originals zufrieden giebt. Aber allerdings scheint

eben deshalb seine Übersetzung von willkürlichen Änderungen

und Zusätzen frei zu sein, welche der besser und gelehrter

Gebildete sich absichtlich oder auch unabsichtlich zu gestatten

pflegt, und so trägt sie in der That die Gewähr der Treue und

Ehrlichkeit in sich. Recht verstanden werden gerade die Fehler

des Armeniers für die Reinheit seiner Überlieferung sprechen,

und die Vermuthung ist zunächst nicht unberechtigt, dass seine

Treue in der Wiedergabe des Wortlauts sich auch auf die

äufsere Gestalt der Chronik erstreckt haben werde. Deshalb

darf man auch nach dieser Seite hin die Bedeutung der arme-

nischen Übersetzung nicht unterschätzen, zumal da, trotzdem die

handschriftliche Überlieferung nur sehr ung ist, man doch er-

kennen kanu, dass die Abschreiber überaus sorgfältig zu Werke

gegangen sein müssen, wenigstens was die Bindung der Text-

abschnitte an die Zahlenreihen anbelangt.

Dagegen ist nun allerdings das ungünstig, dass die hand-

schriftliche Überlieferung des Armeniers nur bis ins 12. Jahr-

hundert zurückreicht, falls Mommsens Vermuthung (Hermes 1895

S. 336) das Richtige trifft, woran ich nicht zweifle. Noch un-

günstiger ist, dass wie Mommsen a. a. 0. S. 337 evident nach-

gewiesen hat, zwei von den vorhandenen Handschriften der

armenischen Version aus der dritten abgeschrieben sind, dass

mithin die ganze armenische Überlieferung auf einer einzigen

Handschrift, dem Codex E von Etschmiadsin beruht. Da nun

dieser seinerzeit von Petermann vergeblich gesuchte Codex bis

jetzt noch nicht bekannt gemacht ist, und Mommsen seine

Untersuchung nur auf Grund einer ihm zugegangenen Abschrift
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der ersten 14 Seiten und einiger ergänzender Mittheilungen

geführt hat, so beruht unsere Kenntniss von der armenischen

Überlieferung bis jetzt nur auf den Angaben über E in Momnisens

Aufsatz und sodann auf den beiden Abschriften G und N, welche

Petermann für seine in meiner Ausgabe enthaltene Revision der

lateinischen Übersetzung des armenischen Textes verwerthet hat.

Unter diesen Umständen lenkt sich die Wahl von Ausgangs-

punkt und Grundlage der Untersuchung von selbst auf die

lateinische Übersetzung des Hieronymus, die sich zwar

selbst nicht als eine schlichte Version, sondern als eine er-

gänzende und fortsetzende Bearbeitung giebt, aber zugleich auch

mit aller wünschenswerthen Bestimmtheit den Umfang und den

Zweck der Modifikationen bezeichnet, welchen das Original unter-

zogen worden ist. Schon das gewährt der Untersuchung eine

Sicherheit, wie sie dergleichen Aufgaben selten gewährleistet

werden kann. Aber es kommt hinzu, dass die Hieronymus-

Chronik in einer ansehnlichen Anzahl von eben so alten als

sorgfältig geschriebenen Handschriften erhalten ist, deren mehrere

in die Merowingerzeit, andere wenigstens noch in die Karolingische

Periode gehören, während die älteste nicht viel mehr als 100 Jahre

jünger ist als das Werk selbst. Diese aufserordentliche Güte

und Reichhaltigkeit der direkten Überlieferung macht es möglich,

auf ein prinzipielles Heranziehen der indirekten zu verzichten

und erspart dadurch eine Arbeit voll unendlicher Mühsal und

einem schwer abzuschätzenden Umfange, da die Weltchronik des

Hieronymus von den umfassenden Chroniken des Mittelalters

vollständig oder auszugsweise übernommen worden ist (Watten-

bach Geschichtsquellen 1® S. 53) und aus ihnen ausgezogen

werden müsste.

Dagegen treten eine Reihe von Fragmenten hinzu welche

in frühester Zeit, z. Th. schon bei seinen Lebzeiten, aus seiner

Chronik entnommen worden sind, und endlich eine Anzahl gleich-

zeitiger Testimonia, die sich für die Untersuchung als förderlich

und theilweise sogar von entscheidender Bedeutung erweisen

werden.

Ich gebe zunächst ein Verzeichniss der von mir benutzten
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Handschriften, wobei ich auf die ausführlicheren Angaben meiner

Ausgabe von 1866 verweise, die ich der Kürze wegen mit Ed.

bezeichne. Ebenso soll es der Kürze dienen, wenn in der Folge

die Übersetzung des Hieronymus öfters als Itala bezeichnet wird.

Cap. HI.

Die handschriftliche Überlieferung der Hieronymus-Chronik.

B 1. Bernensis 219 B, Ed. p. X (bei Scaliger Bongarsianus,

bei Pontacus Aurelianensis A) aus dem 7. Jahrhundert; H. Hagen,

Catalogus Codicum Bernens. S. 269, Zangemeister -Wattenbach

Exerapla Suppl. Tab. 59.

Der Codex gehörte dem Jacques Bongars, der ihn an Sca-

liger (Animadv. p. 6 links oben) mitgetheilt hat. Vorher war er

im Besitz von Peter Daniel (Mabillon Liturgia Gallicana Praef.

cap. XH), dem Pontacus (Apparatus p. 26) seine Mittheilung ver-

dankte. Pontacus bezeugt, dass er ursprünglich der Benediktiner-

abtei Fleury an der Loire (Abb. Floriacensis ad Ligerin) gehört

habe, und in der That findet sich auf Fol. 63^ zwischen Kol. 1

und 2 die Notiz eingetragen: Hic est Uber sancti Benedicti ahb.

Floriacensis cenobi, und ebenso finden sich auf dem zweiten leer

gelassenen Vorsetzblatte am oberen Rande die Spuren einer ver-

löschten Inschrift, deren erste Zeile, wie die Buchstabenreste

erweisen, gelautet haben wird: IMc est Uber Sancti Benedicti

abb. Floriacensis.

Damit stimmt auch die Bemerkung in Hagens Catalogus

p. XVIII, dass fast ausnahmslos alle Codd. Bern, des 9. und

10, Jahrhunderts (womit offenbar die dortigen ältesten Codd. über-

haupt bezeichnet werden sollen) aufFloriacum zurückzuführen seien.

Der Codex ist vollständig erhalten, in Unzialcn vortrefflich

geschrieben; 76 Blätter; ohne eine der Fortsetzungen.

A 2. Amandinus A; Ed. p. X, Mangeart Catalogue des Mss.

de Valenciennes 1860 p. 453. Pontacus und Scaliger haben ihn

nicht gekannt, aber Aubert Miraeus, Chronica rerum toto orbe

gestarum, Antverp. 1608 hat ihn von Ann. Ahr. 2015 (Christi

Geburt) an benutzt, und einem zufälligen Blättern in dem Berner



— 25 —

Bibliotheksexemplar seines Buches verdanke ich es, auf diese

werthvolle und verschollene Handschrift aufmerksam gemacht

worden zu sein, die ich dann in Valenciennes aufgesucht und

kopirt habe. Sie gehörte der Benediktinerabtei von St. Amand,

ist jetzt in der Stadtbibliothek von Valenciennes; aus dem 7. Jahr-

hundert; vollständig erhalten, in Unzialen vortrefflich geschrieben;

167 Blätter; ohne eine der Fortetzungen.

3. LeidensisF, Ms. Seal. 14; Ed. p. XI; bei Scaliger Frehe- V

rianus; Anfang des 9. Jahrhundert, in den drei Farben schwarz,

roth und grün kalligraphisch luxuriös geschrieben, was vermuth-

lich auf das ihr zu Grunde liegende Original zurückgeht. Dieses

war durch einen gewissen Bonifatius für Marcianus und Do-

mitianus, die Söhne des Marinus angefertigt worden, den Mommsen
(AS Quaestiones Hieronymiauae p. 58) als Praefectus Praetorio

i. J. 515 unter Anastasius nachgewiesen hat. Die Handschrift

trägt im Wortlaut wie in der Einrichtung und den Zahlenreihen

die Spuren einer stark eingreifenden, oft die Fehler erkennenden,

aber übereilten und willkürlichen Diorthose. Scaliger bevorzugt

sie. Sie enthält aufser der Chronik auf 167 Blättern noch das

sogenannte Exordium, das Chronicon consulare des Prosper und

am Schlüsse eine Dedikationsepistel und ein Carmen votivura

des Bonifatius.

4. Petavianus P, Leidensis, Ms. Lat. Voss. C. 110; Ed. p. XI; P
geschrieben auf 166 Blättern Ende des 9. oder Anfang des 10. Jahr-

hunderts; sehr gut erhalten, ohne eine der Fortsetzungen. Auf

fol. 2* steht: Bic est Uber Sancti — das folgende ist ausgelöscht,

kann aber nach folgender in dem Codex mehrmals, z. B. Fol. 80'' und

81* zum Theil wiederholten Notiz ergänzt werden : Maximini Mieia-

censis (St. Mesmin bei Orleans) Monasterii, quem Helias Monachus

rogante Petro abhate scripsit et ipse Petrus cum salutari hostia

die caenae Domini super sanctum altare Sancti Stephani maii-yris

domino et sancto Maximino habendum obtulit, sub huiusmodi voto,

ut quisquis eum de isto loco aliquo ingenio non redditurus etc.,

was auf das beste mit der Nachricht bei L. Laianne, Curiosites

bibliographiques, Paris 1857 p. 149 übereinstimmt. — Dieser

Codex war von seinem Besitzer Paulus Petavius aus Paris an
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Pontacus zur Benutzung geschickt worden (Pontacus, Apparatus

p. 29) und wird in jener Ausgabe mit Peta. bezeichnet. —
Scaliger dagegen nennt ihn Pet. und hat ihn nur in einer von

dem Pariser Jacobus Gillotius angefertigten Abschrift (Seal.

Animadvers. p. 6 oben) benutzen können , welche noch jetzt als

Ms. Seal. No. 41 in der Leidener Bibliothek vorbanden ist.

S 5. Fragraenta Petaviana S; Ed. p. XII. Damit seien zu-

nächst 6 Blätter bezeichnet, die dem Cod. Petaviaaus am
Schlüsse angebunden sind, Bruchstücke einer überaus alten

Handschrift, die meinem Eindrucke nach älter noch als A und

B, also wohl dem Ende des 6. oder Anfang des 7. Jahrhunderts

angehörig ist. Die Blätter sind übel beschädigt, vielfach an den

Rändern stark verkürzt und es lässt sich erkennen, dass die

zusammenhängenden Blätter 1 und 2, und höchst wahrscheinlich

ebenfalls 3 und 4 als Buchumschläge verwendet gewesen und

nachmals erst sorgfältig wieder losgelöst worden sind. Geschehen

muss das sein spätestens zu der Zeit, wo sie im Besitz von

P. Petavius waren, also gegen den Ausgang des 16. Jahrhunderts,

da Pontacus (a. a. 0.) bezeugt, dass Petavius ihm diese Frag-

mente ebenfalls mitgetheilt habe. Scaliger dagegen hat sie nicht

gekannt, da die Abschrift des Gillotius sich auf den eigentlichen

Petavianus beschränkte. — Die Fragmente sind in einer klaren

Unziale sehr sorgfältig geschrieben, und nicht selten in einer

kleinen, aber wie mich dünkt, fast gleichzeitigen Minuskel

durchkorrigirt, ganz ähnlich wie das auch im Cod. Oxoniensis

zu bemerken ist. Die vier letzten Blätter gehören in den

Schlusstheil der Chronik, Blatt 1 und 2 in die Mitte derselben.

Diese Fragmente stimmen in Seiten- und Zeilenabtheilung wie

im Wortlaute auf das Genaueste mit Cod. P.

Es finden sich ferner (Ed. p. XII), durch Mommsen zuerst

nachgewiesen, in Rom im Cod. Vat. Reg. 1709, einer Miscellan-

handschrift, zwei zusammenhängende Blätter, welche ebenfalls

einer Hieronymus-Chronik angehört haben und von Reifferscheid

Bibliotheca Patrum, Heft 5 S, 414 dem 6. bis 7. Jahrhundert

zugewiesen werden. Eine mir vorliegende Kollation erweist,

dass sie ebenfalls sehr verlöscht und in schlechtem Zustande
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sind. Es ist leicht zu erkennen, dass das gleiche Verhältniss,

welches zwischen den Fragmenta Petaviana und P besteht, auch

zwischen diesen zwei BKättern des Vatic. Reginensis und den

Fragmenta Petaviana obwaltet, so dass jene sechs und diese zwei

Blätter, wenn nicht, wie höchst wahrscheinlich, demselben Codex,

so doch zum mindesten zweien Zwillingshandschriften ursprüng-

lich angehört haben müssen.

Dasselbe gilt nun auch von den in Cod. Paris. 6400 B
(Catalogus mscr. Bibl. reg. Paris. T. 4 Appendix p. 526) be-

findlichen Fragmenten, von denen seltsamerweise durch frühere

Besitzer acht Blätter an den Anfang und sechs an den Schluss

eingeheftet worden sind, da man nicht erkannt hat, dass beide

Gruppen ohne Lücke zusammenhängen. Die Fragmente sind

gut erhalten und in sorgfältigen Uuzialen geschrieben, die ge-

legentlich mit einer sehr alten Kursive durchkorrigirt sind.

Ganz so alt will mir die Schrift nicht erscheinen, wie die der

Fragmenta Petaviana, doch zeigte sich beim Vergleichen beider

eine Zusammengehörigkeit als höchst wahrscheinlich, und so

forraulirte auch Franz Rühl sein Urtheil über diese Frage.

Ein günstiger Zufall hat es gefügt, dass die ursprüngliche

Heimath dieser Pariser Blätter, und damit, falls ich richtig kom-

binire, auch der römischen und der Fragmenta Petaviana kon-

statirt werden kann, und zwar ist es dieselbe, der auch Cod. B
angehört hat. Denn gleich auf dem ersten Pariser Blatte

Fol. P steht am äufseren Rande, Buchstab unter Buchstab ge-

schrieben von sehr alter Hand: Codex beati Beiiedidi Floria{censis},

und ebenso auf dem ersten Stücke dieses Miszellanbandes Fol. 9*:

Sancti Benedicti ad Ligerin. Die Codices dieser i. J. 1562 durch

die Hugenotten zerstörten Abtei sind in wunderbaren Schicksalen

überall hin zerstreut worden und liegen in Paris, Rom, Bern,

Heidelberg und Leiden. Ich verfolge das hier nicht weiter und

begnüge mich mit der Bemerkung, dass auch für die römischen

wie für die Leidener Blätter die Vermuthung ihrer Herkunft aus

der Bibliotheca Floriacensis grofse Wahrscheinlichkeit für sich hat.

So fasse ich die Leidener Pariser und römischen Blätter

als unter sich auf das intimste zusammenhängend unter der bis-
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her nur auf die Fragmenta Petaviana bezüglichen Signatur S zu-

sammen, und bedaure nur, dass der Gewinn aus diesen zusammen

22 Blättern einer durch Alter und Vorzüglichkeit ganz hervor-

ragenden, ja fast unvergleichlichen Handschrift, der Erwartung

nicht entspricht, da sie zufällig keine der Stellen enthalten,

welche für die Würdigung der einzelnen Handschriften und für

die Geschichte der Überlieferung von entscheidender Bedeu-

tung sind.

M 6 Middlehillensis 1829 M, jetzt in Berlin; Ed. 1 p. XVL
103; Moramsen Hermes 1889, 396. 401; id. Chronica min. 1

p'. 78. 202; nach der im Codex selbst vermerkten Notiz aus dem

9., noch aus dem 8. Jahrhundert nach dem Urtheile von Franz

Rühl dem ich mich anschliefse. Ich danke diesem Gelehrten

die von mir Ed. Vol. 1. a. a. 0. mitgetheilte Kollation, deren

Sicherheit sich mir bei einer im Oktober 1889 vorgenommenen

Nachvergleichung vollkommen bewährt hat. Die Handschrift ist

gut und sorgfältig in Halbuncial und Minuskel geschrieben und

entliält die Chronik auf 154 Blättern, denen als Fortsetzung der

sogenannte Liber Generationis (Moramsen Chron. min. 1, 78) und

der vollständige Idacius (Mommsen a. a. 0. 1, 205; 2, 13) ange-

schlossen ist.

Ii 7. Vaticanus Reginensis 560 R; Ed. 2, XVH; 1, XIV. 103;

aus dem 13.— 14. Jahrhundert. Mommsen hatte ihn entdeckt

und nachgewiesen, dass er mit dem von Pontacus benutzten

Fuxensis übereinstimme. Da insbesondere Gutschmid seinen

eigentlichen Werth hervorgehoben hatte, so kollationnirte ihn

auf mein Bitten mein damals in Rom lebender Bruder Richard

Schöne für mich, und seine überaus sorgfältige Kollation ist von

mir in Ed. 1 p, 103 mitgetheilt worden. Inzwischen hat sich

des Pontacus ächter Fuxensis (Foix) gefunden, vgl. Mommsen
Chron. min. 1, 203. Es ist der Codex in Montpellier Bibl. de

l'Ecole de M6decine 32, aus dem 12.— 13. Jahrhundert. Da sich

nicht nur zwischen seineu von Pontacus mitgetheilten Lesarten

und denen des Regln., sondern auch, in den augehängten Fasti

Idatiani die gröfste Übereinstimmung zeigt, so darf angenommen

werden, dass Regln, eine sehr getreue Kopie des Montpellierschen
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Fuxensis ist, und da ich aufser Stande bin, letztere Hand-

schrift hier oder in Montpellier zu vergleichen, so möge die

genaue Kollation des Reginensis als ein ausreichender Ersatz

angesehen werden. Der Codex enthält auf 116 Blättern die

Chronik und am Schlüsse die sogenannten Fasti Idatiani als

Anhang.

Zu diesen von mir theils bei der ersten Ausgabe benutzten

theils im später erschienenen ersten Bande als Nachtrag rait-

getheilten Handscliriften sind nun iu den letzten Jahren noch

einige gekommen, die den Apparat in einer Weise ergänzt und

vervollkommnet haben, wie sie nie geholft, aber sicherlich besser

nicht gewünscht werden konnte.

An ihrer Spitze steht, nach Mommsens Meinung an Werth,

zweifellos an Alter alle übrigen Handschriften (vielleicht mit

Ausnahme von S) überragend:

8. Oxoniensis Bodlejanus Mscr. Lat. auct. T. H, 6, olim 0
Claramontanus, postea Meermannianus; vgl. Mommsen Hermes

1889 a. a. 0.; Palaeogr. Society Ser. H Vol. 1 pl. 129 und 130;

E. M. Thompson, Greek and Latin Palaeography p. 197; Hardy.

Journal of Philol. 1890 p. 277. — Der Codex ist sorgfältig in

schönen Unzialen geschrieben und stammt nach E. M. Thomp-

son's Urtheil sicher aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts.

Eine ansehnliche Menge von Additamenta und Marginalien ist

in einer aus Unziale mit Kursive gemischten Schrift geschrieben,

aber nach demselben Gewährsmanne nicht viel jünger als die

erste Hand und jedenfalls auch noch in's 6. Jahrhundert gehörig.

— Leider ist die Chronik nicht vollständig erhalten, denn die

ersten Anfangsblätter fehlen und sind durch eine Hand des

16. Jahrhunderts ergänzt. Der ächte Text beginnt erst mit Ann.

Abr. 555, umfasst 113 Blätter und bricht mit den Worten per

avaritiam Maximi bei Ann. Abr. 2393 ab, so dass auch am

Ende mindestens ein Blatt verloren gegangen sein muss. Am
Ende enthält der Codex ein eingeschobenes Blatt von der Hand

der Additamenta und schliefst dann die Chronik des Marcellinus

Comes nebst der ihm zugeschriebenen Fortsetzung an. Eine

von E. G. Hardy angefertigte Kollation des Codex 0 habe ich
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mannschen Buchhandlung zu danken.

N 9. Middlehillensis N, No. 1872, jetzt, wie M, in Berlin, vgl.

Mommsen, Hermes a. a. 0. S, 400 Anra. 1. Der Codex stammt

aus dem 10, vielleicht noch aus dem Ausgang des 9. Jahr-

hunderts, enthält die Chronik auf 166 Blättern, und stimmt

nicht nur in dieser Blätterzahl, sondern auch in der Eintheilung

der paginae, der ganzen Einrichtung und dem Texte genau mit

Cod. P. Ich habe deshalb darauf verzichtet, ihn durchzukollation-

niren und mich darauf beschränkt, in ihm die Praefationes und

die für die Textgeschichte charakteristischen Stellen zu ver-

gleichen, aufserdem aber auch die zahlreichen Korrekturen und

Varianten zu vermerken, die in ihm von einer völlig oder bei-

nahe gleichzeitigen Hand mit grofser Sorgfalt eingetragen sind.

Noch enger als die schon sehr nahen Beziehungen von Cod.

N zu Codex P scheint sein Zusammenhang mit Fragmenta S zu

sein, wie unter anderem aus der Übereinstimmung beider in

gewissen kalligraphischen Kunststücken hervorgeht, derengleichen

auch sonst noch in manchen anderen Handschriften, wie z. B.

im Cod. F und im Cod. Paris 4859 saec. 10 besonders hervor-

treten. Ein Beispiel ist nicht nur für die Beziehungen jener

beiden Handschriften, sondern auch für die aufserordentliche

Treue, welche die Kopisten der einen Handschriftengruppe be-

wahrt haben, zu bezeichnend, als dass ich es nicht anführen

sollte.

Bei Ann. Ahr. 693 nämlich ist ein kleiner Textabschnitt zu

einer kalligraphischen Spielerei gestaltet, die ich auf der neben-

stehenden Seite wiedergebe:

L 10. Codex Londiuensis L, Brit. Mus. No. 16974; Ed. p. XIV;

Mommsen Chron. min. 1 p. 366. 620; ders. Hermes a. a. 0.

S. 398. Die Handschrift gehört dem 10. Jahrhundert an und

enthält zunächst den Kommentar des Hieronymus zum Matthaeus.

Darauf folgt fol. bl" die Chronik welche bis fol. 108 reicht.

Daran schliefst sich das sogenannte Chronicon imperiale des

Prosper und die Chronik des Marius von Aventicum, für welche

beide nach Mommsens Zeugniss dieser Codex einzige Quelle ist.
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Cod. Regin. 1709 fol. 34'

post aod hebraeos

in dicionem redi

cant alienige

nae annis XX-
qui coniun

guuntur tem

poribus • de

b • borae

et bar

ac se

in N, fol. 41":

Post aod hebraeos

in dicionem redi

gunt alienige

ne annis XX-
qui coniun

guntur te

porib: de

bborae

et bar

ac • se

cu

n

d

m
ludaeorum tr

a

d

i

t

iudaeorum tr

So geDau ist die Übereinstimmung, obgleich die beiden

Handschriften um ungefähr drei Jahrhunderte auseinanderliegen.

Ich verdanke, wie vom Oxoniensis, eine genaue Kollation

dieser Handschrift der freundlichen Vermittelung von Th. Moramsen

und der Weidmannschen Buchhandlung.

11. Codex Leidensis c, Ms. Lat. 30; Ed. 2 p. XKI. Nach

einem Schreiberverraerk auf fol. 1* gehörte er dem Kloster

Sancti Petri Corbeiensis und ist im Jahre 1153 geschrieben.

Er gehört zu einer eigenthümlichen Handschriftenfamilie, deren

ältester mir bekannter Vertreter Cod. L ist und der sich auch

sonst noch zahlreiche meist jüngere Handschriften anschliefsen.

Dergleichen sind z. B. noch Cod. Bamberg. E. HI 18 und Monac.

Univ. 7, beide aus dem 11. Jahrhundert, und beide von

Mommsen als gemelli des Londinensis L bezeichnet, doch so,

dass der Monacensis besser ist als der Bambergensis.
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Cap. IV.

Die Einriclitiing der Chronik des Hieronymus.

Für die Frage nach der ursprünglichen Gestalt und Ein-

richtung dieser synchronistischen Geschichtstabellen stehen vor

Allem die im Vorhergehenden aufgeführten Handschriften, meist

von hohem Alter, zu Gebote. Aufserdera aber noch die Angaben,

welche Hieronymus selbst in seiner Praefatio macht und welche

theils direkt darüber Auskunft geben, theils zu bestimmten

Folgerungen bezüglich wichtiger Einzelpunkte berechtigen. Bei

einigen Einzelheiten treten noch alte gleichzeitige Testiraonia

ergänzend hinzu.

Wie es natürlich ist bei einer handschriftlichen Überlieferung, •

welche 6—8 Jahrhunderte umfasst und, nach der Eigenthümlich-

keit des Werkes, aufsergewöhnliche Schwierigkeiten zu bewältigen

hat, zeigen sich zwischen den einzelnen Trägern der Überlieferung

zahlreiche und erhebliche Verschiedenheiten. Indessen ist doch

wahrzunehmen, dass nicht nur in fast allen Grundzügen der Ein-

richtung, sondern auch bis in geringfügige und scheinbar indi-

viduelle Einzelheiten unter den Handschriften eine überraschende

Übereinstimmung herrscht, insbesondere unter den ältesten welche

vom 10. bis ins 6. Jahrhundert hinaufreichen. Man darf ver-

muthen, dass dies seinen Grund gerade in der ganz besonderen

Schwierigkeit hat, welche der handschriftlichen Vervielfältigung

entgegenstanden, und es ist psychologisch wohl begreiflich, dass

gerade vermöge derselben auch die Sorgfalt und Gewissenhaftig-

keit der Abschreiber sich gesteigert hat. Man braucht hierbei

nicht einmal anzunehmen, dass die Abschreiber insgesammt Ein-

sicht in die Bedeutung der Anlage des Werkes gehabt und aus

diesem Grunde so getreulich kopirt haben. Vielmehr erklärt

sich die relative Genauigkeit der Abschriften einfach durch die

Erwägung, wie unvermeidlich ein jeder Abschreiber, gleichviel

ob einsichtig oder nicht, zu der Erkenntniss kommen musste,

dass wenn er nicht sofort in die hülfloseste Verwirrung ge-

rathen wollte, es für ihn immer noch das einfachste und leich-
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teste blieb, die ganze äufserc Einrichtung seiner Vorlage, die

Stellung der Zahlenreihen wie der Textabschnitte zu einander

zu bewahren und womöglich selbst bis zur Beibehaltung der Ab-

sätze und Zeilenabtlieilungen getreu wiederzugeben.

So hat es geschehen können, dass aus der ganzen Reihe der

älteren Handschriften nur Eine, Codex Bemensis B, zwar in der

zweiten Hälfte der Chronik an Zuverlässigkeit der Überlieferung

den anderen kaum etwas nachgiebt, dagegen in der ersten Hälfte

gar nicht oder nur schwer und nur unter Anwendung mühsamster

Einzeluntersuchung von Fall zu Fall für die Datirungen ver-

wendbar bleibt. Denn der Schreiber von B hat keine Ahnung

davon gehabt, dass auf der Stellung der Textabschnitte zu den

Zahlenreihen das Grundprinzip des ganzen Werkes beruht, und

hat sich infolge dessen damit begnügt, alles was er von Zahlen-

reihen und von Text auf Einer pagina seiner Vorlage vorfand,

wiederum auf Einer pagina seiner Abschrift unterzubringen, gänz-

lich unbekümmert um die Disposition des einen zu dem anderen,

ja selbst unter völliger Auflösung der den Zahlenreihen zuge-

wiesenen Gleichheit ihrer Anordnung.

Aber eine zweite Handschrift von derselben oder selbst nur

annähernd gleicher Verwirrung ist mir bis jetzt nicht vorge-

kommen, und, wie bereits oben hervorgehoben, im Ganzen wie

im Einzelnen zeigt die Überlieferung bezüglich der äufseren Ein-

richtung und Anlage des Werkes eine eben so grofse als unver-

hoffte Übereinstimmung.

Unter diesen Umständen ergiebt es sich von selbst, welchen

Weg die Untersuchung zu nehmen hat.

Zunächst ist Alles festzustellen, was sich im Ganzen wie im

Einzelnen der äufseren Einrichtung der Chronik übereinstimmend

in allen Handschriften vorfindet und womit die Angaben des

Hieronymus selbst wie die Testimonia zusammentreflfen. Dies

wird als der originalen Gestalt der Chronik angehörig zu be-

trachten sein.

Wo dagegen Differenzen zwischen einzelnen oder ganzen

Gruppen von Handschriften hervortreten — und es fehlt keines-

wegs an dergleichen von bald gröfserer bald geringerer Erheb-
Weltchronik des Eusebi'is-HieronTmus. 3
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lichkeit — müssen ihre Ansprüche gegenseitig abgewogen und

muss untersucht werden, welclie Cxestalt der Überlieferung die

gröfsere innere und äufsere Beglaubigung besitzt und den

höheren Grad von Wahrscheinlichkeit für sich hat.

Von diesem vorgezeichneten Gange der Untersuchung ist es

nur eine scheinbare Abweichung, die sich durch ihr Resultat

rechtfertigen wird, wenn ich zuvor eine tiefgreifende, insbesondere

in der ersten Hälfte der Chronik hervortretende aber auch in

der zweiten Hälfte nachwirkende Differenz bespreche, vermöge

deren alle bisher bekannten Handschriften in zwei Gruppen

auseinandergehen. Es handelt sich darum zu entscheiden, ob

die Einrichtung der zwei sich entsprechenden Textkolumnen,

oder das einheitliche sogenannte Spatium historicum besser

beglaubigt und als das ursprüngliche anzusehen ist.

1. Die zwei Textkolumnen, und das Spatium historicum.

In der Mehrzahl der oben aufgeführten Handschriften ist

die feststehende Einrichtung, dass in der ersten Hälfte der

Chronik die Textabschnitte in zwei Kolumnen zwischen je zwei

der vertikalen Zahlenreihen geschrieben sind. Um diese Ein-

richtung zu veranschaulichen habe ich auf S. 6 und 7 Tafel 1, so-

weit als im Druck möglich ist, facsimilirt zwei zusammengehörige

paginae aus Cod. A gegeben. Ich würde aus Zweckmäfsigkeits-

gründen vorgezogen haben , die Probe aus einem der wenigen

Codices zu wählen, die nicht auf je zwei Seiten en regard

schreiben, sondern Alles auf Eine Blattseite zusammendrängen.

Aber von dergleichen Codices besitze ich zwar Kollationen, da-

gegen in hierzu erforderlicher facsimilirender Abschrift nur

Cod. B, der wegen seiner argen Verwirrung (vgl. oben S. 8

Tafel 2) unverwendbar ist.

Diese Einrichtung der zwei Textkolumnen in der ersten

Hälfte der Chronik ist allen ältesten Handschriften gemeinsam

und findet sich von den elf oben aufgeführten bei OBSAPFMNR.
Infolge dessen zerfällt die Chronik in zwei durch die äufsere

Einrichtung deutlich von einander unterschiedene Hälften, da
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jene Zweitheiliing der Textkolmnnen bis Ol. 65 resp. 67 reicht

und erst von da an. bis zum Sclilusse des Werkes, alle Textab-

sclinitte in Einer Kolumne vereinigt geschrieben werden.

Demgegenüber sind zahlreiche Handschriften, meist jüngeren

Datums, vorhanden, bei denen die Schreibung des Textes von

Anfang bis zu Ende einheitlich durchgeführt ist, indem auch

vor Ol. 65 alle Textabschnitte nicht auf zwei Kolumnen einander

gegenübergestellt, sondern in Eine Textkolumne zusammen-

gedrängt sind, welche auf jeder Blattseite nacli sämmtlichen

vertikalen Zahlenreihen rechts als letzte und wichtigste Kolumne

beigefügt erscheint und von Scaliger Animadversiones p. 5 A.

sehr zutreffend als Spatium historicum, Äw^tor tCrwßfxoV,

bezeichnet worden ist.

Von den mir zu Gebote stellenden Handschriften ist Lon-

dinensis L (10. Jahrliundert) die älteste, welche diese Einrichtung

des Spatium befolgt, wie ich aus der für mich angefertigten

Kollation und aus Mommsens Bemerkung zu den Chronica

minora 1 p. 620 ersehe. Da ich aber von L eine facsimilirende

Abschrift nicht besitze, so habe ich oben S. 10 und 11 auf Taf. 3,

so getreu als es im Druck möglich ist, eine Blattseite von dem

das Spatium historicum ebenfalls aufweisenden Codex Leidensis c

(12. Jahrhundert) gegeben, welche wohl geeignet ist, die Ein-

richtung des Spatium historicum im Ganzen wie in ihren Einzel-

heiten zu veranschaulichen.

Vergleicht man beide Tafeln mit einander, so wird man

eingestehen müssen, dass das Spatium historicum unläugbar viele

Vorzüge hat. Die vertikalen Zahlenreihen stehen gedrängt

neben einander und sind leicht fehlerlos zu kopiren, weil bei

dem Auftreten eines neuen Herrscliers in einer derselben regel-

mäfsig nur der einfache Name geschrieben und demzufolge in

den übrigen Zahlenreihen nicht mehr als Eine Zeile leer zu

lassen ist, wie z. B. auf Taf. 3 bei dem Regierungsantritt von

Triopas in der Argiverkolumne. Während die andere (ältere)

Familie in solchem Falle die Regierungsjalire nebst gelegent-

lichen weiteren Bemerkungen gleich in die Ziffernreihe schreibt,

und zu einer Unterbrechung von einer bis drei und gelegentlich

o*
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noch mehr Zeilen genöthigt ist, sind im Codex c diese Notizen

in das Spatium historicum verlegt, wie z. B. a. a. 0. sich daselbst

findet: Argis VII Triopas ann. XLVI. Freilich muss, um diese

Vereinfachung zu erzielen, von jedem neu auftretenden Regenten

mindestens der Name an zwei verschiedenen Stellen wieder-

holt werden.

Auch die Schreibung der eigentlichen ' Textabschnitte ist

beim Spatium historicum wesentlich leichter. Denn es werden,

wie man auf Tafel 3 verfolgen kann, da, wo für die einzelnen

Text-Kola der Raum der Textkolumne nicht ausreicht, ohne

irgendwelche Schwierigkeiten die Zahlenkolumnen unterbrochen

und der Text quer über die ganze Blattseite geschrieben, während

bei der älteren Familie es weit schwieriger ist, längere Ab-

schnitte in dem Raum der schmalen einen oder anderen Text-

kolumne unterzubringen, und unter Umständen alle Zahlen-

kolumnen deshalb pausiren zu lassen.

Der Einrichtung des Spatium historicum steht nun allerdings

vor Allem das Eine Bedenken entgegen, dass sie zwischen Text

und Zahlen nur einen lockeren Zusammenhang herzustellen ver-

mag, und der, wie die Vergleichung beider Handschriftenfarailien

einleuchtend erweist, an unmittelbarer Anschaulichkeit und

Deutlichkeit durch die ältere Familie weit übertroffen wird. Die

Datirung der einzelnen Textabschnitte durch Beischreiben der-

selben an die bestimmte Zahl einer der Regentenreihen ist aber

ganz zweifellos der Grundgedanke des ganzen Werkes und das

Bestimmende in seiner Anlage. Diejenige Einrichtung also,

welche diesem Grundgedanken am besten entspricht, hat ohne

Zweifel die gröfsere Präsumption der Ächtheit für sich, und

demzufolge liegt die gröfsere Wahrscheinlichkeit auf Seiten der

älteren Handschriften.

Trotzdem hat Scaliger in seinem Thesaurus Temporum 1604,

(2« Ausg. 1658) die Auffassung durchgefülirt und in den Auimad-

versiones p. 4—6 sowie in den Anmerkungen zu einzelnen Stellen

beharrlich vertreten, dass die Einrichtung des Spatium historicum

die ächte und ältere sei und dass die Schreibung in zwei Text-

kolumnen von einer späteren Umgestaltung herrühre. Er kannte
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Handschriften beider Familien, und bezeichnete jener Auffassung

entsprechend diejenigen, welche Spatiuni historicum haben, mit

PRiores, die, welche zwei Textkolumnen aufweisen, mitPOSTeriores,

was freilich die befremdliche Folge hatte, dass durch Posteriores

ausnahmslos die zeitlich älteren, durch Priores die jüngeren

Handschriften bezeichnet wurden. Scaliger hat in seinem The-

saurus (vgl. Animadv. p, 6 B oben) das Prinzip des Spatium

historicum durchgeführt, allerdings nur bis Ol. 1, oder, genauer

genommen, noch etwas weiter, nämlich bis Ol. 67, von wo an

er in begreiflicher Anerkennung der in der Zweikolumnenfamilie

deutlich hervortretenden besseren Überlieferung die wirklich

ältere Familie, d. i. seine POST, zur Führerin genommen hat.

Zu diesem schon wegen seiner inneren Widersprüche überaus

auffallenden Verfahren war Scaliger durch einen Abschnitt in

der Praefatio des Hieronymus bestimmt worden, wo sich dieser

über die ganz besonderen Schwierigkeiten seines Werkes folgender-

mafsen (Ed. p. 2, 8) äufsert:

Et ad commiinem difficultatem, quam in omni interpretatione

causati stimus, hoc nobis proprium accedat, quod historia midtiplex

est, hahens harbara nomina, res incognitas Latinis. numeros in-

extricabiles, virgulas rebus parlier ac niimeris intertextas, ut paene

difjicilius sit legendi ordinem discere quam ad lectionis notitiam

pervenire. Hieran schliefst sich folgende Auseinandersetzung

(2, 12-20):

i t autem manifesto cognoscatur, ad quem numerum historia

quaeque pertineat, has distinctiones positas lector advertat, ut si ad

primum numerum regni primitus adnotati historia referenda est,

primam litteram in explanatione historiae contempletur. Et si

quidem eam ex minio viderit, Uli tempori adplicandam vel anno

sciat quem sugesserit numerus similiter eodem minio figuratus. Si

vero numerum non piiro minio sed mixto nigro notatum esse per-

viderit, seaindae lineae numero debetur historia Si autem tertio

numerorum ordini applicandum est quod fuerit descriptum, medium

puro minio numerum et partem reliquam ex solo nigro expressam

conspicabitur. Quarta numeri linea nihil habebit ex minio, sed

indicio erit quod sibi historia debeatur cum minio facta littera in
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principio enodationis historiae, quae etiamsi superioribus signis

subdenda est, nihilominus apparebit, nidlo superius mernoratorum

signorum in numeris respondente. Sin vero non minio sed mixtim

nigro rubroque littera fuerit expressa, refidgens ex rubro numerus

in quintam numerorum lineam poterit adverti. Et ita sexta linea

numeri ut secunda, septima ut tertia designabitur , octava quoque

ut quarta apparenti littera bicolori. Cum vero nec in numeris nec

in explanatione historiae ullum illorum quae praediximus signorum

fuerit, nona linea quod adnotatum fuerit, vindicabit. Non tamen

omnia huiusmodi requirenda sunt necessaria, cum minor est nu-

merus linearum.

Zum Verständniss dieser wortreichen aber nicht sonderlich

klaren ErLäuterungen bemerke ich, dass mit den 'lineae' die

vertikalen Zahlenreihen gemeint sein müssen, wie schon daraus

hervorgeht, dass die Casuistik des Rezepts bis zu neun reicht,

und dass neun die höchste Ziffer ist, welche in den Canones die

Summe der nebeneinanderstehenden bald zu- bald abnehmenden

vertikalen Zahlenreihen erreicht, indem bei Ann. Ahr. 1204 die

Zahlen-Kolumnen Med. Ind. Isr. Ath. Lat. Laced. Maced. Corinth.

Aegypt. gleichzeitig aufgeführt sind. Zumeist aber stehen, selbst

in der ersten an gleichzeitigen Völkerreihen reichen Hälfte nur

sechs bis acht nebeneinander, was der obenstehende Abschnitt

mit dem 'cum minor est numerus linearum' bezeichnet.

Auch der Zweck der ganzen darin explizirten Einrichtung

ist in dem ersten Satze klar ausgesprochen: sie ist dazu ge-

macht, dafs offen erkennbar sei : ad quem numerum historia quae-

que pertineat, zu welcher Zahl der betreffende Textabschuitt

gehöre. Mithin ist diese künstliche Einrichtung für diejenige

Handschriftenfamilie gemacht, welche das Spatium liistoricum

hat, wo es in der That nicht leicht zu erkennen ist, zu welcher

Zahl die einzelne 'historia' gehört und damit datirt ist. Diese

Zusammengehörigkeit soll nach jenen Vorschriften dadurch er-

zielt werden, dass der Anfangsbuchstabe des Textabschnittes

ebenso gefärbt ist, wie die Zahl, auf die er datirt wird. Diese

Subtilitäten weiter zu verfolgen lohnt aber nicht der Mühe.

Denn derselbe Zweck, dem sie dienen sollen, ist nur bei den
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Codices des Spatium historicum auf so schwierigen Umwegen

zu erreichen, während er bei den Codices mit den zwei Text-

kolumnen sclilicht und einfach dadurch erfüllt wird, dass der

Textabschnitt direkt rechts neben die Zahl geschrieben ist, durch

die er datirt werden soll. Und hierfür reicht Hieron. Praef.

2, 26—30 als Anweisung völlig aus.

In allen diesen Handschriften, welche den Text in zwei

Kolumnen geben und, als dem 6. -9, saec. angehörig, die ältesten

sind, fehlen daher auch jene Vorschriften, die sich nur in

Londin. L und Leidensis c meiner Liste finden, also in zwei

Codices des 10. und des 12. Jahrhunderts.

Daraus ergiebt sich, dass die älteste handschriftliche Über-

lieferung das System nicht der Einen, sondern der zwei Text-

kolumnen als ächt beglaubigt, und dass die Einrichtung des

Spatium historicum später gemacht ist und zugleich das Ein-

schiebsel in der Praefatio zu Folge gehabt hat. Es ist also als

Interpolation anzusehen.

Bis jetzt ist von den mir bekannten Handschriften Londi-

neusis L aus dem 10. saec. die älteste, welche das Spatium

historicum und das Additamentum der Praefatio aufweist, und

zwar giebt dieser Codex die Praefatio zweimal, von erster Hand

geschrieben, aber in doppelter Version. Die erste Abschrift

enthält in der Mitte das oben mittgetheilte Additamentum, dafür

aber fehlen in dieser Version die sonst in allen Handschriften

folgenden Worte Ed. p. 2, 26 Unde praemonendum — 3, 5 mihi

videbatur: nur der Satz 3, 2 Sciendum enim est, me et interpretis

et scrihtoris ex parte officio usum ist beibehalten. Die zweite

auf Fol. 27 a. E. beginnende Version dieser Praefatio stimmt

mit der Überlieferung der ältesten Codices überein und lässt

die interpolierte Stelle weg.

Es ist mithin augenscheinlich, dass mit diesem Codex eine

Abwendung von der ältesten und ungetrübten Überlieferung auf-

tritt. Zwar weisen, wie im folgenden noch dargelegt werden

wird, deutliche Anzeichen darauf hin, dass Codex L zur —
direkten oder indirekten — Grundlage eine der allerältesten

Handschriften gehabt haben muss. Allein es wird sich im Laufe
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der Untersuchung zeigen, dass er eine durchaus bewusste Um-
arbeitung derselben repräsentirt, welche die gesammte Einrich-

tung, insbesondere das Verhältniss des Textes zu den Zalilen-

reihen vom Anfang an bis ungefälir zu Ol. 172 = A.nn. Ahr.

1925 neu disponirt, und ebensowenig in der Wiedergabe des

Textes sich von Änderungen und Einschiebseln, wie z. B. in der

Praefatio, frei hält. Denn wenn Mommsen Chron. min. 1 p. 620

bemerkt, dass der letzte, von Hieronymus selbst verfasste Ab-

schnitt der Chronik in L ziemlich intakt überliefert erscheint,

so ist dies insbesondere in der ersten Hälfte des Werkes keines-

wegs der Fall, wo die Textworte vielfach umgeändert und durch

reichliche Additamenta lieimgesucht worden sind, derengleichen

übrigens nach Mommsens Ansicht (vgl. a. a. 0. p. 620 und 63))

sich auch im Schlusstheile etliche zeigen.

Es wäre sicherlich nicht ohne Interesse, dieser Umarbeitung

der Hieronymus-Chronik weiter nachzugehen, und zu versuchen,

die Zeit in der sie entstanden, und den Boden auf dem sie er-

wachsen ist, zu ermitteln. Vielleicht liefse sich sogar hoffen,

den frühmittelalterlichen Annalisten einmal durch Nachforschen

oder durch glücklichen Zufall zu entdecken, der zuerst auf den

Einfall gerieth, die erste Hälfte der Chronik ihrer charakte-

ristischen Anordnung zu entkleiden und der zweiten so viel als

möglich zu assimiliren. Allerdings hat er dabei, wenigstens

theilweise, die Grundgedanken verkannt, welchen Eusebius und

Hieronymus zur Darstellung gebracht hatten, aber er hat nicht

ohne Geschick es zu erreichen verstanden, dass von da an auch

jene erste Hälfte, gegen die Missverständnisse und den Leicht-

sinn der Schreiber einigermafsen gesichert, mit der zweiten zu

einem geschlossenen Ganzen vereinigt, und geeignet erschien, als

Basis für die allmälilich sich daran schliefsenden Fortsetzungen

zu dienen, in Gemeinschaft mit denen sie sich schliei'slich zu

den grofsen Annalen und den Weltchroniken des Mittelalters

ausgestaltete.

Allein dies zu verfolgen würde vielmehr den Forschern auf

dem Gebiete der mittelalterlichen Annalistik zukommen. Jeden-

falls liegt es aufserhalb meiner Aufgabe, weiche sich darauf be-
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schränlit, zunächst die älteste und ungetrübteste Gestalt der

Hieronymus-Chronik so viel als erreichbar wiederzugewinnen,

dagegen ilire Schicksale nicht weiter hinaus zu verfolgen, als

von ihrer ersten Veröffentlichung an bis ungefähr zum Jahre 420,

dem Todesjahre des Hieronymus,

Für das System der doppelten zwischen je zwei Zahlenreihen

eingestellten Textkolumnen in der ersten Hälfte der Chronik

spricht aber nicht nur die älteste und ungetrübteste handschrift-

liche Überlieferung, und die durch sie bewerkstelligte direkte

und anschauliche Datirung, sondern auch ihre Zwei zahl, die

auf einer erweislichen und bestimmt ausgesprochenen schrift-

stellerischen Absicht des Eusebius beruht, dem sein Übersetzer

Hieronymus hier in engem Anschluss folgt.

Von den zwei Textkolumnen ist die eine der biblischen, die

zweite der Profangeschichte bestimmt. Eusebius selbst spricht

sich hierüber aus in der durch Hieronymus übersetzten Praefatio

(F^d. 2 p. 4, 22): In pvaesenti autem stilo eadetti tempora

contra se invicein ponens et singnlaruni gentium annos dinu-

merans, ut quid cuiqice coaetaneum fuit-, ita curioso ordine coaptavi

und noch ausführlicher am Schlüsse (p. 10, 1— 7): Et ne forte

longus ordo nujiierorioii. aliquid lurhationis afferret^ ovmcin annorurn

congeriem in decadas cecidimus quas ea: singularum gentium Idstoriis

congregantes sihi invicem feciniufi esse contrarias (im Griech.

hat offenbar gestanden av%ina()a&ivTac), ut facilis praebeatur in-

ventio, cuins Graeci aetaie vel harhari prophetae et reges

et sacerdotes fuerint Hehraeorum cett.

Hier sei einschaltend bemerkt, dass die Eingangsworte des

zweiten Citates leicht zu der Meinung verleiten könnten, als

habe Eusebius auf die Datirung der einzelnen Begebenheiten auf

einzelne bestimmte Jahre verzichtet und t^ich damit begnügt,

die parallelen Zahlenkolumnen von 10 zu 10 Jahren abzutheilen

und die Begebenheiten durch Einschreiben in eine dieser Dekaden

nur approximativ zu datiren. Freilich könnte auch aufser dem

Wortlaute jener Stelle noch Manches hierfür zu sprechen scheinen.

Allein mit dieser Vermuthung würde man der Äufserung

des Eusebius zu viel Gewicht beilegen , zumal sie nicht im
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griechischen Original -Wortlaut vorhanden ist, sondern nur in

der lateinischen Übersetzung des Hieronymus, dessen hinreichend

bekannte Flüchtigkeitsfehler und Missverständnisse beim Über-

setzen aus dem Griechischen noch zur Sprache kommen werden und

gerade in der Chronik durch zahlreiche Beispiele zu belegen sind.

Denn es sprechen viele und gewichtige Gründe gegen die

Annahme, dass Eusebius-Hieronymus sich damit begnügt haben

sollte, die einzelnen historischen Thatsachen nur approximativ^) und

zwar durch Einordnung in Dekaden der Jahre Abrahams zu datiren.

Erstlich würde die Datirung in Dekaden dem Wortlaute

einzelner Textabschnitte geradezu widersprechen, welcher zu-

weilen, wie z. B. bei den Angaben über das Lebensalter der Patri-

archen, über die anni repromissionis u. ähnl. , die Bindung an

bestimmte Jahre zweifellos verlangt. Dementsprechend finden

sie sich nun auch in der älteren Familie einem bestimmten

einzelnen Jahre direkt beigeschrieben, und zwar zumeist dem

der Rechnung entsprechenden.

Ferner sind im zweiten Theile der Chronik, von Initium

Consulum, also von da an, wo die Zweitheilung des Textes

endigt und alle historischeu Abschnitte nur in Einer Kolumne

geschrieben werden, dieselben ganz olfenbar zu einzelnen ganz

bestimmten Jahren datirt, und dasselbe Datirungsprinzip wird

mitliin auch für die erste Hälfte vorauszusetzen sein. In der

That ist auch bei einer grofsen Reihe von historischen Notizen

nachweislich, dass das Jahr bei dem sie in der Überlieferung

) Die streng annalistische Gestaltung der Canones hat den Nachtheil,

dass sie approximative Datirungen ausschliefst (vgl. Seeck, Entwickelung der

Antiken Geschichtschreibung S. 54), was bei der Beurtheilung der Datirungen

des Eusebius und Hieronymus nicht immer hinreichend berücksichtigt worden

ist. Gröfseren Spielraum gewährt eine auf die Angabe der Olympiaden be-

schränkte Datirung, wie sie in chronologischen Tabellen schwerlich, aber

praktisch vielfach, z. B. bei Plinius und Suidas angewendet zu werden pflegt.

Von der Kombination der Olympiadenrechuung mit der Attischen Ärchonten-

liste und der hierauf beruhenden Datiruugsweise liegt jetzt ein interessautes

Beispiel vor in dem chronologischen Fragment aus dem 2. Jahrhundert p. C.

(Oxyrhynclius Papyi-i 1, 1898 p. 25), bei welchem die Hinzufügung der Olym-

pioniken mir als besonders charakteristisch erscheint und an die Änagraphe

des Stesikleides (Diog. Laert. 2, G, 55) erinnert.
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des Hieronymus sowie beim Armenier und Syrer stehen, direkt

oder indirekt der genauen Datirung entspricht, welche für sie in

anderen Quollen überliefert ist, worüber ich auf die Tabellen bei

V. Gutschmid (Kleine Schriften 1 S. 492 ff. und 516 ff.) verweise.

Es ist also daran festzuhalten, dass in der ganzen Chronik

die einzelnen Begebenheiten durch das betreffende Regierungs-

jahr datiit werden dem sie beigeschrieben sind, und dass in der

ersten Hälfte des Werkes durch die Vertheilung des Textes auf

zwei Kolumnen, nämlich auf eine biblische und eine profane, die

Gleiclizeitigkeiten der biblischen und der griechisch- profanen

Personen und Begebenheiten veranschaulicht werden.

Dass dies die Absiebt des Eusebius gewesen ist, hat v. Gut-

schmid Kl. Sehr. 1, S. 431; Overbeck, Anfänge der Kirchen-

geschichtsschreibung Basel 1892 S. 28, 29, und G(eorge) S(almon)

in Smith and Wace, Dictionary of Christian Biography 2 p. 352

aus der Anordnung der Chronik sowie aus den Worten ge-

schlossen und erwiesen, mit denen Eusebius selbst gelegentlich

den Zweck seiner Chronici Canones bezeichnet. Es sind nur

wenige Stellen, aber sie stimmen unter einander überein und

sind hinreichend deutlich. Aufser der oben (S. 15. 20) angeführten

Praefatio zu den Canones gehört hierher noch die Praefatio zum

ersten Buche, der Chronographie, wo es heifst (Ed. 1 p. 6 f.):

Atque materias ex his omnihus mihi recolligens ad chronicos tem-

porales canones me convertam; ac resumens jam inde ab initio

ex iis quae in qualibet gente regnaverunt, teinpora, singidas in partes

seorsum dividam; numeros quoque annorum laiinsciijiisijue eoriim

corain se invicem apponam (aprinaqaii^f.vifq): itt i'acllc >! promtius

assequamur, quo quisque tempore fuerit^ wobei nicht aufser Acht

gelassen werden darf, dass der Wortlaut nur in der lateinischen

Version der armenischen Übersetzung voi'liegt. Darum tritt auch

der Grundgedanke deutlicher hervor in den übrigen Stellen, wo die

Worte des Eusebius direkt überliefert sind: Euseb. Ecl. prophet.

p. 1, 27: ^Ißcsov d' oic ttqo lijq naQovßtjg imod^icfonq Xqov ixov g

avvitt'^avTic Kavovag, smTO^njv ts tovroig Tzapioöanijc laiogiag

'E X vcov TS xai ßaqßdquiv avtinaoa&ivxeq, t^p Mcocrscog

xal Twp avtoi< ttqo<{i^tmv aQxcciözrjza dt' avioiv naotcJc^da^iev.
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Ahnlich hnitet die Stelle Praepar. evang. 10, 9 wo Eusebius

in einer ausfühiiiclien Untersuchung erweist, dass Moses nach

biblisch-profanen Synchronismen beträchtlich älter sei als die

meisten von den Griechen als uralt gefeierten Helden und Be-

gebenheiten, welche sich als jünger herausstellen als der dem
Moses gleichzeitige Cecrops, und dass mithin auch Abraham, als

Zeitgenosse des Assyrers Ninus, in die älteste geschichtliche Zeit

hinaufrücke: taira f.tti' ojV, fügt er 11 hinzu, anoötixuxMg
iv %oIq TTOi'fjd^itair fjfüv Xoovixoic Kavöaiv ovjcoc n-^ovxa

Gwiniri. Eine dritte Stelle, Hist. eccl. 1, 1, 6, bietet nichts als

eine einfache Erwähnnng seiner Canones chronici.

Selbstverständlich kann dieser auch äufserlich hervortretende

Parallelismus biblischer und profaner Historie nur so lange

durchgeführt werden, als eine selbständige biblisch - jüdische

Gescliichte bestanden hat und in den alttestamentlichen Quellen

überliefert ist. Er muss also, wie oben S. 15 dargelegt worden

ist, seinen Abschluss spätestens mit dem Ende des prophetischen

Zeitalters und dem Beginne der nachexilischen Periode finden,

da die eigentliche biblische Geschichte, welche in den kirchlich

anerkannten kanonischen Büchern des Alten Testamentes nieder-

gelegt ist, mit diesem Zeitpunkte endigt. Daher bemerkt auch

Eusebius - Hieronymus (vgl. Sync. 474, 9) zu Ann. Abr. 1571 =
dem 19. Jahre des Artaxerxes = Ol. 83, 3: Huc usque Hebrae-

orum divinae scripüirae annales tenipornm continent. Ea vero

quae post liaec apud eos gesfjt .simf, e.rhibehimus de libro Macclia-

heoruin et Josephi et Africani scriptis qui deinceps universam lii-

storiain ad Romana tempora persecidi sunt.

Aber nicht erst mit diesem Jahre hört die Zweitheilung des

Textes auf, sondern schon etwas früher, bei Olymp. 65 = Ann.

Abr. 1497, von wo an die Zahlenkoliimne Judaeorum und zu-

gleich die bisher an sie gebundene biblische Textkolumne

schwindet und nur noch die bisherige profane TextkoUunne

unter den Titel Initium Consulum oder Romanorum Consu-

lum, übrig bleibt, in welcher von nun an auch alles das Auf-

nahme findet, was noch von den Thatsachen der späteren jüdischen

Geschichte für die Chronik ausgewählt wird.
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Damit erhält das Werk den Charakter einer allgemeinen

Weltchronik in synchronistischer Form, den sie bis an den Schluss

bewahrt. Und da Ol. 65 den für den Osten wie den Westen

gleich wichtigen Synchronismus des Regifugium in Athen und

in Rom bietet, so ist bereits dieses friiherliegende Datum zum

entscheidenden Abschnitt bestimmt worden. Fortan erscheinen

alle Textabschnitte ausschliefslich an Einer, der ersten links

stehenden Zahlenkolumne, datirt, die nach einander den Persern,

Alexander d. Gr. und den alexandrinischen Ptolemäern bestimmt

ist, bis mit Ann. Ahr. 1969 = Ol. 183, 1 = dem ersten Jahre

des C. Julius Caesar die römische Kaiser-Reihe beginnt, welche

hinfort die erste, und von Ann. Abr. 2089 = Ol. 213, 1 an, die

einzige Zahlenkolumne bildet.

Der Armenier stimmt in der ersten Hälfte mit der Ein-

richtung der Itala darin überein, dass er ebenfalls den Text auf

zwei Kolumnen vertheilt, die er aber nicht zwischen je zwei

Zahlenreihen, sondern am äufsereu und dem inneren Rande jedes

Blattes schreibt, so dass bei ihm der Text die Gesamratheit der

vertikalen Zahlenkolumnen einrahmt. Auch in den Hieronymus-

Codices kommt es gelegentlich vor, dass, zumeist aus Raum-

mangel, ein profaner Textabschnitt in oder neben die bi-

blische Kolumne geschrieben wird. Im Armenier aber kommt

diese Vermischung so häufig vor, dass die in der Itala deutlich

und streng festgehaltene Individualität beider Kolumnen fast

völlig verwischt ist und vom Urheber der Übersetzung entweder

nicht vorgefunden oder nicht erkannt, oder auch absichtlich auf-

gegeben worden ist.

In der zweiten Hälfte unterscheidet sich der Armenier noch

schärfer von der Itala, indem er die zwei Textkolumnen, auch

von Ol. 65 an, und bis zum Schlüsse beibehält, ohne dass irgend

ein Prinzip erkennbar wäre, nach dem diese Zweitheilung auch

der zweiten Hälfte durchgeführt sein könnte. Offenbar ist die

Raumbenutzung am meisten bestimmend gewesen, soweit ich das

beurtheilen kann ohne die armenischen Handschriften gesehen

zu haben. Und nicht minder deutlich erweist sich, dass im

Armenier alle am linken Rande stehenden Textabschuitte
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direkt an der ausgeschriebenen Kolumne der Jahre Abrahams,

und dass auch die rechts stehenden nicht an den Regierungs-

jahren der jeweiligen letzten Zahlenkolumne, sondern ebenfalls

lediglich an den Jahren Abrahams datirt erscheinen, und zwar

durchschnittlich sehr korrekt.

Ob die durchgeführte doppelte Textkolumne des Armeniers

oder die Anordnung der Itala die gröfsere Gewälir für sich hat,

wird noch zur Erwägung kommen.

Der Syrer Dionysius Telmaharensis stimmt hierin mit dem

Armenier überein, indem er in seinem Auszuge aus den Chronica

durchweg nach vorangestellten Jahren Abrahams datirt, und man

könnte wegen der Übereinstimmung der beiden Überlieferungen

versucht sein, in dieser Datirungsweise die ächte zu erkennen

und anzunehmen, dass auch Eusebius in seinem griechischen

Original so disponirt und so datirt habe.

Indessen würde man dann mit Nothwendigkeit annehmen

müssen, dass Hieronymus es gewesen sei, der die Vertheilung

der zwei Textkolumnen zwischen je zwei vertikale Zahlenreihen

sowie, in der zweiten Hälfte, die Vereinigung des Textes in

Eine Kolumne erfunden und durchgeführt habe. Ich werde hier-

über noch im Folgenden zu handeln haben, da, wo die Bindung des

Textes an die wechselnden Zahlenreihen erörtert werden soll, will

aber vorläufig so viel bemerken, dass Alles dagegen spricht, dem

Hieronymus eine so durchgreifende und die Anordnung der Tabellen

so gründlich umgestaltende und zudem ebenso schwierige als

zeitraubende Arbeit zuzutrauen. Wer ihn kennt, und seine

persönliche Arbeit an der Eusebius-Chronik kennt, wird wissen,

dass er allesfalls auf eine V^ereinfachung hätte bedacht sein

können, dass aber eine freiwillig unternommene Erschwerung

seine Sache sicherlich nicht gewesen ist. Dass nun die Ein-

ordnung, besonders der zweiten, profanen, Textkolumne ihre

wissenschaftliche Bedeutung hat, wird später noch dargelegt werden.

Aber es ist so gut wie undenkbar, dass dem Hieronymus diese

wissenschaftlichen Rücksichten überhaupt bekannt waren, um
derentwillen z. B. während eines Zeitraums von 124 Jahren,

von Ann. Ahr. 1345 bis 1469, die Profan- Textabschnitte neben
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die Zahlenreihe der Lyder geschrieben und an den Jahren der

Lydischen Könige datirt werden. Und wenn das dem Hieronymus

bekannt gewesen wäre, so würde es für ihn sicherlich nicht so

wichtig gewesen sein, um deswegen die wirklich grofse Mühsal

der völligen Umarbeitung auf sich zu nehmen. Man erwäge nur

unter Vergleichung der beiden Anordnungen, der Itala und der

des Armeniers, dass es nicht schwierig ist, aus der Itala die

beiden Textkolumnen herauszuziehen, für jeden einzelnen Text-

abschnitt das ihm gehörige Jahr Abrahams auszusuchen und ihn

dann je nach Mafsgabe des verfügbaren Raumes, links oder

rechts an den Rand zu schreiben. Dadurch gewinnt man die

ziemlich ununterbrochen und hart neben einander gestellten Zahlen-

reihen, und erleichtert das Kopiren in hohem Grade, ganz ähn-

lich wie nachmals die Handschriften des Spatium historicum

für den gleichen Zweck erfunden worden sein mögen. Hätte

Hieronymus diese Einrichtung im griechischen Eusebius vorge-

funden, so wäre er der letzte gewesen, der sie aufgegeben hätte.

Denn das umgekehrte Verfahren, den Text von dem Rande in

die Zahlenreihen hineinzustellen, ist schon um deswillen so

schwierig, weil es das ganze Zahlengerüst umzugestalten nöthigt.

Weitere und noch verstärkende Gründe werden im Fol-

folgenden beigebracht werden. Aber schon das bisher Gesagte

wird es zunächst rechtfertigen, wenn für die erste Hälfte die

von der Itala vertretene doppelte Textkolumne innerhalb der

Zahlenreihen als die von dem Griechen Eusebius selbst ge-

wählte Einrichtung, die armenische Anordnung dagegen, aufserhalb

der Zahlenreihen, als eine später, unbekannt von wem, getroffene

Vereinfachung angesehen und auf den letzteren Gesichtspunkt

auch die Einrichtung des syrischen Exzerpts zurückgeführt wird.

2. Buchform und Pergament.

Als feststehend wird ferner die Thatsache zu betrachten

sein, dass die Ciironik zu denjenigen Werken gehört, für welche

gleich bei ihrer Entstehung nicht die Rolle und der Papyrus

als Form und Material, sondern die Buchform und das Pergament

bestimmt gewesen sein rauss. Dies geht mit Sicherheit aus der
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Stelle der Praef. p. 2, 29 hervor, wo der Verfasser erklärt, dass

er neben der schwarzen auch rothe Tinte zu verwenden für

nöthig erachtet habe, damit eundem coloris locum quem prior

iiicmhrana signaverat , etiam posterior scriptura servaret.

Indessen bedürfte es kaum dieses ausdrücklichen Zeugnisses, um
zu erkennen, dass für diese synchronistischen Geschichtstabellen

die Rollenform unverwendbar, und dass für ein nicht sowohl

zum Lesen als vielmehr zum Nachschlagen und raschen gelegent-

lichen Befragen bestimmtes Hülfswerk der Papyrus als Schreib-

material allzu empfindlich und viel zu wenig widerstandsfiiliig ge-

wesen sein würde.

3. Schwarz und roth.

Allen obengenannten Handschriften ist gemeinsam, dass sie

neben schwarzer auch rothe Tinte verwenden, und zwar nicht

nur wie sonst auch sehr viele Handschriften, zu Überschriften,

Initialen u. dgl, sondern fast ausnahmslos sind in der zweiten

Hälfte nicht nur die regelmäfsig verzeichneten Olympiaden roth

geschrieben, sondern durchweg erschienen die vertikal neben-

einanderstehenden Zahlenreihen (Regierungsjahre der einzelnen

gleichzeitigen Nationen) abwechselnd schwarz und roth geschrie-

ben, wie dies denn auch vielfach die älteren Drucke, z. B, der

Venediger v. J. 1483, der Pariser des H. Stephanus v. J. 1512

und insbesondere noch Scaliger's erste Ausgabe v. J. 1606 bei-

behalten hat. Einzelne Handschriften, wie z. B. Freherianus F und

der Oisellinus des Pontacus (Apparatus p. 28) verwenden aufser-

dem noch andere Tinten, wie grün und blau: der Wechsel zwischen

Schwarz und Roth aber erscheint in allen Handschriften. Auch

dieses ist durch Hieronymus selbst bezeugt, der in der Praef.

p. 2,26 darüber sagt: linde praemonendum puto, ut prout quaeque

scripta sunt, etiam colorum diversitate serveniur, ne quis inratio-

nahili aestimet voluptate oculis tanttim rem esse quaesitam, et dum

scribendi taedium fugit, labyrintlium erroris intexat. Id enim elucu-

bratiim est, quo regnorum tramites qui per vicinitatem nimiam paene

mixti erant, distinctione minii separarentur, et eundem coloris locum

quem prior membrana signaverat, etiam posterior scriptura servaret.
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4. Schreibung auf einzelnen, und auf zwei zusammen-
gehörigen paginae.

Das Kopiren der Chronik zumal in ihrer ersten (die zwei

Textkolumnen aufweisenden) Hälfte war, wie aus dem Bisherigen

deutlich geworden sein wird, mit ganz besonderen Schwierigkeiten

verbunden. Gerade um diese zu beseitigen ist später die Ein-

richtung des Spatium historicum erfunden worden, und es wider-

spricht aller Wahrscheinlichkeit, wenn man das Umgekehrte an-

nehmen und glauben wollte, dass die einfache in das Spatium

historicum zusammengedrängte Textkolumne erst nachmals in die

zwei Textkolumnen auseinandergezogen worden sein könnte.

Hier ist das Einfachere nicht ursprünglich, sondern Resultat

späterer Diorthose, und das Echte und Ursprüngliche ist

komplizirter, weil es, (vgl. No. 1 dieses Kapitels, S. 46) manche

spezielle Eigenthümlichkeiten seiner älteren Quellen bewahrend,

eine Methode der Datirung an einzelnen nationalen Königslisten

durchführt, welche durch die Einführung des Spatium historicum

völlig verwischt ist.

Hieran knüpft sich die Frage, ob die Chronik ursprünglich

auf einzelne paginae geschrieben war, oder ob man sie auf zwei

einander gegenüberstehende paginae en regard stellte, so dass

also von der Summe der jeweilig zusammengehörigen Zahlen-

kolumnen die Hälfte auf ein Fol. versum, die andre Hälfte auf

das gegenüberstehende Fol. rectum, geschrieben wurde, und eben-

so von den je zwei zusammengehörenden Textkolumnen die eine

(biblische) auf der pagina links, die andere (profane) auf der

pagina rechts geschrieben stand, wobei natürlich die Horizontal-

zeileu beider paginae einander genau entsprechen und beide

paginae wie Eine einzige mit durchlaufender Schrift beschriebene

pagina erscheinen mussten, vgl. Tafel 1, S. 6 u. 7.

Beide Schreibweisen, die ich der Kürze wegen mit einheit-

liche und doppelte bezeichnen will, sind in den alten wie den

jüngeren Handschriften vertreten. Zunächst beginnt Bernensis B,

bei dem die Praefat. auf einem Fol. recto (7*) schliefst, mit

doppelter Schreibung, so dass 7'' und 8* zusammengehören.
Weltchronik dea EusebiuB-Hieronj'mus 4
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Dies wird aber alsbald aufgegeben und die beiden folgenden

paginae (Fol. S*» und 9") sind einheitlich. Darauf gehören die

beiden folgenden paginae Fol. 9^ und 10^ wieder zusammen und

sind doppelt. Von da an aber, d. h. von Fol. 10^ Ann. Ahr. 98

an wird die einheitliche Schreibung ohne Unterbrechung festge-

halten, bis Fol. 46'', wo Olympias 65 eintritt, mit ihr die doppelte

Textkolumne verschwindet und von wo an in B jede pagina halbirt

wird, so dass die einzige Toxtkolumne Romanor. Consulum nebst

den wenigen Zahlenkolumnen der ersten Hälfte auf der zweiten

Hälfte der pagina selbständig fortgesetzt wird.

Diese Einrichtung habe ich in der früheren Ausgabe, ins-

besondre für die erste Hälfte des Werkes, als die ältere an-

sehen zu sollen geglaubt, indem ich mich besonders auf eine

Äufserung des Hieronymus sowie darauf stützte (Ed. 2 p. XXXIV
med.), dass solange im Anfange nur vier Zahlenreihen neben-

einander vorkommen, bei einheitlicher Schreibung die biblische

Textkolumne zweckentsprecher gestellt werden konnte und ge-

stellt wird, als bei der doppelten Schreibung.

Die Stelle des Hieronymus aber (Ed. 2 p. XXVHI) motivirt die

Abwechslung zwischen rother und schwarzer Tinte bei den Zahlen-

kolumnen damit, dass regnorum tramites, qui per vicinitatem

nimiarn paene mixti erant, distinctione minii separarentur, und

während bei der Schreibweise auf zwei paginae en regard die

Zahlenreihen keineswegs allzunahe an einander gedrängt sind,

muss dies in der That vielfach geschehen, wo 6—9 Zahlen-

kolumnen nebst zwei Textkolumnen auf Einer pagina unter-

gebracht werden sollen.

Auch kann für die Ursprünglichkeit der einheitlichen

Schreibung noch angeführt werden, dass Codex R (Fuxensis),

dessen Original in das erste Drittel des fünften Jahrhunderts

zurückreichen muss (v. Gutschmidt kl. Sehr. 1, 425), streng ein-

heitlich geschrieben ist, sowie dass die ebenfalls auf eine sehr

alte Handschrift zurückgehende Familie des Spatium historicum,

wie z. B. Londinensis L und Leidensis c, die Schreibung auf

Einer pagina ausnahmslos durchführen.

Nimmt man nun noch hinzu, dass der Armenier ebenfalls
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einheitlich schreibt, so scheint in der That die Wahrscheinlich-

keit dafür zu sprechen, dass auch das griechische Original des

Eusebius einheitlich geschrieben war und dass Hieronymus zu-

nächst diese Einrichtung beibehalten haben wird.

Aber wenigstens muss man schon frühzeitig, vermuthlich

nicht lange nach der Herausgabe, dazu übergegangen sein, die

Tafeln über je zwei paginae auszubreiten, ohne Zweifel aus dem

Grunde, weil die einseitige Schreibung aufserordentliche Schwierig-

keiten bot und allzu grofse Anforderungen an die Genauigkeit

und das Geschick des Abschreibers stellte. Besafs er diese

Eigenschaften nicht in ganz besonderem Mafse, so konnte die

zusammengedrängte Menge der vertikalen Zahlenreihen, ihre zu-

weilen rasch nach und neben einander eintretende Unterbrechung

durch neue Tituli regum, und die immer zunehmende Fülle der

Textabschnitte in den beiden Textkoluraneu leicht zu einer so

vollständigen Auflösung und Verwirrung führen, wie sie sich im

Bernensis B zeigt, von dem Tafel 2 eine facsimilirt gedruckte

Probe giebt. Man sieht, dass der Schreiber das synchronistische

Prinzip überhaupt nicht erkannt und sich damit begnügt hat.

Alles an Zahlenreihen und Text, was er auf je Einer pagina

seiner Vorlage vorfand, nach Mafsgabe des verfügbaren Raumes

unterzubringen und dabei wenigstens zuweilen, aber allerdings

ohne Verstäudniss die ursprüngliche Anordnung von Zahlen und

Text zu bewahren.

Ganz unbrauchbar und unzuverlässig in der ersten Hälfte

ist darum Bernensis B dennoch nicht, und seine Datirungen, die

in bekannter Weise durch Nebenstellung des Textabschnittes neben

ein bestimmtes Regieruugsjahr vollzogen werden, darf man nicht

ohne Weiteres als rein willkürlich verwerfen. Denn es zeigt

sich, dass er die zwei Textkolumnen und die links neben ihnen

stehenden Zahlenkolumnen immer noch relativ am sorgfältigsten

kopirt, und es muss von Fall zu Fall untersucht werden, ob

seine Datirung lediglich auf willkürlicher Ausnutzung des

Raumes beruht oder auf Wiedergabe der Überlieferung.

Verhältnissmäfsig am leichtesten ist es, sein heillos ver-

wirrtes Zahlengerippe in Ordnung zu bringen. Denn es zeigt

4*
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sich, dass er seine Vorlage pagina für pagina kopirt hat, da die

Ziffern am Anfange wie am Ende jeder pagina zu einander

stimmen. Denn es sind auf Tafel 2 nicht nur die Ziffern der

ersten Parallelzeile:

Assyrier. Hebraeor. Sicyonior. Argivor. Athen. Aegypt.

30 96 63 28 vac. 27

sondern auch, trotzdem sie dem Anscheine nach nicht zusammen-

gehören, auch die letzten Ziffern jeder Zahlenreihe, also:

23 119 23 16 20 12

wirklich die sich synchronistisch entsprechenden Zahlen.

Daraus ergiebt sich, dass dasjenige in B, was am Ende und

am Beginn der pagina steht, relativ am zuverlässigsten sein

wird. Am Ende der pagina haben seine Angaben mehr eine

negative Bedeutung, insofern beispielsweise zwar nicht ersichtlich

ist, zu welchem Jahre der Athener nach der Vorlage von B die

auf Tafel 2 am Ende der Profankolumne stehenden drei Text-

abschnitte: Curetes et corybantes etc.

Caldaei contra Phoenicas etc.

Musicus etc.

ursprünglich wirklich datirt waren, dagegen unbedingt sicher ist,

dass dies Datum nicht später als Athen. 20 gewesen sein kann,

da ann. 21 sich erst auf der nächsten pagina vorfindet. Und wieder-

um haben die am Beginne der pagina stehenden Datirungen

insofern gröfsere Gewähr für sich, als da die Raumverhältnisse

noch am günstigsten liegen und der Schreiber noch am ersten

in der Lage ist, seiner Vorlage getreu folgen zu können. Jeden-

falls ist bei aller argen Verwirrung, welche den Gebrauch von

Codex B in höchstem Mafse erschwert und vielfach unmöglich

macht, doch der Umstand günstig zu nennen, dass sie vermöge

der genauen Bewahrung der pagina -Abtheilung räumlich be-

grenzt ist und das innerhalb jeder einzelnen pagina beschlossene

Gebiet weder rückwärts noch vorwärts überschreiten kann.

Unter den ältesten Handschriften ist B die einzige mit ein-

heitlicher Schreibung. Neben ihm steht Codex R (Fuxensis), der.
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wenn auch späteren Ursprungs, doch auf eine sehr alte Über-

lieferung zurückgeht. Nach der mir vorliegenden Kollation ist

er mit musterhafter Sorgfalt geschrieben und kann trotz seiner

Jugend als ein sehr getreues und anschauliches Abbild der alten

einheitlichen Schreibung angesehen werden.

Endlich beruht die Familie des Spatium historicum augen-

scheinlich auf einer alten und einheitlich geschriebenen Hand-

schrift und hat von ihr diese Beschränkung auf Eine pagina

übernommen. Mir ist aus der Familie des Spatium kein Codex

vorgekommen, der nicht darin übereinstimmte, insbesondere

zeigen Londinensis L und Leidensis c diese Anordnung.

Wenn ich auch aus den bereits erörterten Gründen noch

jetzt geneigt bin, die Schreibung der Canones auf je Einer

pagina für die erste und ursprünglichste Gestalt anzusehen, so

lege ich doch der Umgestaltung, welche die Schreibung auf je

zwei paginae en regard einführte, nicht mehr die Bedeutung bei

wie früher (Ed. 2 p. XXXVII) und gebe die Vermuthung auf,

dass sie das Werk einer Grammatiker-Diorthose sei und eine

prinzipielle Scheidung der Handschriftenfamilie darstelle, wofür

es an entscheidenden Gründen fehlt. Eben so gut kann sie

zeitlich in nächste Nähe des Hieronymus selbst gerückt, ja viel-

leicht, wie weiter unten noch erwogen werden wird, in direkter

Beziehung zu ihm selbst gedacht werden.

Dass die Itala in relativ sehr guter und ungetrübter hand-

schriftlicher Überlieferung vorliegt, wird zum grofsen Theil der

Einführung der Doppel-paginae verdankt. Während bis jetzt

eine einzige Handschrift (Cod. R) bekannt ist, welche in ein-

heitlicher Schreibung auch die erste Hälfte korrekt und ver-

ständlich überliefert, stehen nicht weniger als sechs (resp. sieben)

der ältesten Codices in Doppelschreibung zu Gebote, die den-

selben Vorzug, und in gleichem, wenn nicht verstärktem Mafse

besitzen.
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5. Übereinstimmung in der pagina-Abtheilun g.

* Die oben bei Bernensis B hervorgehobene Thatsache, dass

er erweislich seine Vorlage pagina für pagina kopirt hat, steht

keineswegs vereinzelt da. Denn es kann nur auf dem gleichen

Verfahren der Abschreiber beruhen, wenn sich herausstellt, dass

eine ansehnliche Anzahl der ältesten und besten Handschriften in

der Abtheilung der paginae genau mit einander übereinstimmt,

theils durch das ganze Werk hindurch, theils, und sehr erklär-

licherweise, nur im ersten Theile bis Ol. 65, weil nur in ihm

die Subtilitäten der synchronistischen Anordnung und die

Schwierigkeiten getreuen Kopirens in aufsergewöhnlichem Mafse

hervortreten. Dass Codex L und c als Vertreter des Spatium

historicum bei dieser Betrachtung bei Seite gelassen werden,

wird sich nach dem bisher Gesagten von selbst verstehen.

Von ganz geringfügigen Abweichungen abgesehen stimmen

nun in der Abtheilung der paginae von Anfang bis Schluss die

Codices SNPAM untereinander überein, und zwar bezeichnet

diese Reihenfolge ihre Übereinstimmung mit S in abnehmender

Folge, wobei aber nicht übersehen werden darf, dass S leider

fragmentarisch ist und eine Vergleichung mit den anderen Hand-

schriften nur für etwa V5 des Ganzen ermöglicht. Sie alle

stimmen auch darin mit einander, dass sie zweiseitig schreiben.

Auffallenderweise aber stimmt auch der einseitig schreibende

Codex R (Fux.) in der Seitenabtheilung genau mit den vor-

genannten. Nur von Ol. 65 an erscheint dieser Zusammenhang

gelöst. Aber von da an ist auch die Chronik kaum schwieriger

zu kopiren, als jedes andere beliebige Schriftwerk.

Die drei Handschriften 0 B F hingegen haben jede ihre selb-

ständige Seiten - Abtheilung und stimmen in ihr weder imter

einander noch mit der Gruppe SN PA MR. Es ist bei der

grofsen Anzahl der erhaltenen Handschriften möglich und wahr-

scheinlich, dass sich unter ihnen noch welche finden werden,

deren pagina-Abtheilung erweist, dass sie zu einer jener drei

isolirt stehenden gehören, und es würde von Werth sein der-

gleichen ausfindig zu machen, insbesondere etwa noch eine Hand-
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Schrift aufzutreiben, die sich nach jenem Kriterium als zu B ge-

hörig erwiese, ohne ihm auch in seiner bodenlosen Verwirrung

zu gleichen. Und ebenso würde es willkommen sein, eine zu

0 gehörende Handschrift zu finden, welche den Ausfall einiger-

mafsen ersetzen könnte, der durch die grofse Lücke in ihm am
Anfang und durch den Ausfall eines Blattes am Schlüsse ent-

standen ist.

Für Freherianus F dagegen existirt oder hat eine Schwester-

handschrift existirt, der jetzt verschollene Lodonensis des Pon-

tacus (Pontacus, Apparatus p. 28 sub v. Lo.) von dem ich aus

bestimmten Anzeichen (Ed. 1 p. XIII, Gött. Gel. Anz. 1875

S. 1494) nachweisen konnte, dass er- in der Abtheilung seiner

paginae mit F übereingestimmt haben rauss.

6. Reihenfolge der Zahlenkolumnen.

Es ist ferner die Reihenfolge zu beachten, in welcher die

Zahlenreihen der gleichzeitig neben einander bestehenden Reiche

geordnet erscheinen. Mustert man die älteren Drucke, Pontacus

und Scaliger mit eingeschlossen, so sieht man, dass sie in dieser

Reihenfolge vielfach und sehr erheblich von einander abweichen.

Dem gegenüber stimmen meine ältesten Codices No. 1— 9 auch

hierin ausnahmslos mit einander überein, vor Allem darin, dass

sie von Anfang der Canones au, trotz der Bedeutung, welche die

Reiche der Hebraeer, sowie nachmals Juda und Israel für den

christlichen Chronisten haben, dennoch nicht die Hebraeei', son-

dern die Assyrer an erste Stelle stellen. In der Folge behauptet

die Zahlenkolumne Assyrior, diesen Vorrang bis zum J. Abr.

1198, wo das assyrische Reich erlischt. Aber auch da erhalten

nicht Juda und Israel die beiden ersten Stellen, sondern die

Meder werden vorangestellt und so auch im weiteren Verlaufe

die ihre Stelle einnehmenden Perser, Alexandriner u. A. —
Nur die jüngere Familie des Spatiura historicum, Scaligers

PRiores, weichen davon ab, voran Londin. L, welcher von An-

fang an nicht Assyr. sondern Hebraeor. als erste Zahlenkolumne

schreibt, und Leidensis c stimmt mit ihm nicht nur darin über-
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ein, sondern lässt Hebraeor., Juda et Israel und nachmals wieder

Jud. bis zum Ann. Abr. 1505 regelmäfsig die Reihe beginnen.

Ob dasselbe auch in Londinensis L stattfindet, kann ich aus der

mir zu Gebote stehenden Kollation nicht mit hinreichender Sicher-

heit ersehen, doch halte ich es für wahrscheinlich.

Das sind nicht bedeutungslose Äufserlichkeiten. Denn man

braucht nur zu bedenken, dass das Abschreiben synchronistischer

Tabellen an die Sorgfalt des Kopisten ganz besondere Anfor-

derungen stellt, und dass selbst die einfache Umstellung zweier

Zahlenreihen seine Aufmerksamkeit in höherem Grade bean-

sprucht, als bei der Abschrift irgend welches anderen Schrift-

werkes der Fall ist, wo selbst eine vom Schreiber vorgenommene

Änderung der Disposition, wie z. B. das Umschreiben des Textes

aus schmalen in breite Kolumnen u. dgl. ohne Schwierigkeit oder

sonderliche Überlegung bewerkstelligt werden kann. Anderer-

seits zeigt die in allen älteren Codices, mit einziger Ausnahme

von Bernensis B, vorzüglich bewahrte Korrektheit des synchro-

nistischen Zahlengerippes, dass die Abschreiber sich durchweg

eigener Abänderungen enthalten und sich mit peinlich genauem

Kopiren desselben begnügt haben. Wo also Änderungen vor-

kommen, sei es in der Reihenfolge, oder der sonstigen Über-

lieferung der Zahlenkolumnen, werden sie mit Wahrscheinlichkeit

einer mehr oder minder eingreifenden aber immer bewussten

und prinzipiellen Umarbeitung zuzuschreiben sein. Eine solche

liegt in dem Codex F vor, und ebenso in der jüngeren Familie

des Spatium historicum, deren Entstehung, wie aus dem Alter

von L hervorgeht, nicht später als in das 10, Jahrhundert,

höchst wahrscheinlich aber um viele Jahrhunderte früher zu

setzen ist.

Darum sei wenigstens vorläufig darauf hingewiesen, dass in

der armenischen Übersetzung die Ordnung der vertikalen Zahlen-

reihen von der der acht alten Hieronymus-Handschriften eben-

falls und noch viel erheblicher abweicht als die ihrer Spatium

historicum-Familie, vorausgesetzt natürlich, dass man sich in

dieser Hinsicht auf die Drucke von Aucher, Zohrab und Peter-

mann verlassen kann und dass sie mit der kürzlich entdeckten
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Handschrift von Edschmiatsin E übereinstimmen, die (vgl. Momm-
sen, Hermes 1895 S. 321 flf.) sich als die älteste und einzige

Quelle der armenischen Überlieferung erweist. Mit der Reihen-

folge der jüngeren Hieronymus - Codices stimmt der Armenier

insofern, als er (abgerechnet die drei Kol. : Urb. cond., Olymp.,

und Ann. Abrahae) bis Ann. Abr. 1497 konstant Hebr. oder

Jud. als erste Kolumne stellt. Allein auch in der Reihenfolge

der übrigen Zahlenreihen stimmt er durchaus nicht mit den

ältesten Hieronymus-Codices und es wird sich noch Gelegenheit

bieten, auf diesen Umstand zurückzukommen. Nur das sei noch

hinzugefügt, dass die Reihenfolge der Zahlenreihen sowohl im

Armenischen als auch im Hieronymus weder mit der Ordnung stimmt,

nach welcher im ersten Buche, der Chronographie, die einzelnen

Reiche behandelt werden (vgl. den Index in Ed. 1 p. 297), noch

auch mit der Reihenfolge, in welcher Eusebius selbst in der

durch Hieronymus übersetzten Praefatio zum zweiten Buche, den

Canones (Ed. 2 p. 4, 18 — 22), die einzelnen Kapitel seines ersten

Buches anführt. —

7. Bei welchen Regna stehen die Textkolumnen?

Hieran schliefst sich die Frage, nach der Stellung der Text-

koluranen innerhalb der vertikalen Zahlenreihen.

a) Wo die Aufgabe gestellt war, in ein komplizirtes Zahlen-

gerüst einen nicht minder komplizirten Text einzutragen, wird

es nicht befremden, wenn die einzelnen Handschriften zuweilen

von einander abweichen.

Meist erklären sich dergleichen Differenzen durch Mangel

an Raum, um dessentwillen gröfsere oder kleinere Textabschnitte

nicht bei der einen Zahlenkolumne eingetragen werden, für die

sie eigentlich bestimmt sind, sondern zuweilen in der gegenüber-

stehenden, oder auch da, wo sich überhaupt Unterkunft für sie

findet. Dergleichen Differenzen sind leicht mit Hülfe der übrigen

Codices zu erledigen und haben häufig gar nicht das Recht,

als selbständige Varianten der Datirung angesehen zu werden.
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Im Ganzen aber zeigen auch in der Vertheilung des Textes

zu den Zahlenreihen die Handschriften der älteren Familie eine

bis ins Einzelne gehende Übereinstimmung, selbst in gewissen

Unregelmcäfsigkeiten. So z. B. stehen bei Ann. Ahr. 1221, 1339,

1349, 1397 und 1419 die vier Textabschnitte über Numitor,

TuUus Hostilius, Ancus Martins und Tarquinius Pricsus nicht in

der Profantextkolumne der Maced. beziehentlich der Lyder,

sondern in der biblischen der Hebräer, in Codex R dagegen in

der sonst nicht als Textkolumne dienenden der Römer oder

Lacedaemonier, weil, wie man bei genauerem Zusehen leicht er-

kennt, in der Kol. Lydor. der verfügbare Raum nicht ausreicht.

Und da diese Unregelmäfsigkeit sich ausnahmslos in allen

Handschriften der älteren Familie findet, so mannigfach sie sonst

in Disposition und Text von einander abweichen, so muss man
annehmen, dass sie bis auf die älteste, allen gemeinsame Über-

lieferung, d. i. bis auf Hieronymus selbst zurückreicht.

Ich glaube aber daraus noch Weiteres folgern zu dürfen.

In ähnlichen Fällen pflegt, wo der Raum nicht ausreicht, mit

den vertikalen Zahlenreihen eine oder mehrere Zeilen lang pau-

sirt zu werden, gerade so wie dies beim Auftreten eines neuen

Herrschers die Regel ist, und wie es beispielsweise Ann. Ahr.

505 bezüglich der Notiz über Moses und bei 838 mit dem kleinen

Abschnitt über die Latiner geschehen ist. Und es ist aulfallend,

dass jene fünf Textabschnitte nicht in ähnlicher Weise bei der

Profantextkolumne, wohin sie normal gehören, untergebracht

worden sind. Aber die Erklärung ergiebt sich leicht. Denn

die Notizen über die römischen Könige finden sich beim Armenier

nicht, gehören also zu denen, über welche Hieronymus in der

Praefatio (Ed. p. 3, 7) sagt: A Troja capta usque ad XX Con-

stantini annum nunc addita nunc admixta sunt plurima quae de

Tranquillo et ceteris inlustrihus historicis curiosissime excerpsi,

und das besonders in der römischen Geschichte, auf welche

Eusebius als griechischer Autor minderes Gewicht gelegt habe.

Daraus ergiebt sich aber die weitere Folge, dass nicht

Hieronymus die Disposition des Zahlengerüstes mit der darauf

beruhenden Raum-Eintheilung und Anordnung des Textes zu den
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Zahlen ausgearbeitet bat, sondern dass es ibm von Eusebius

überkommen sein niuss, und dass mithin auch von der ganzen

äufseren Einrichtung gilt, was er Praef. p. 3, 6 sagt: A Nino

et Abraham usque ad Troiae captivitatem pura graeca trans-

latio est. Welche äufsere Einrichtung für das eusebische Ori-

ginal anzunehmen ist, ob die armenische oder die des Hieronymus,

wird noch näher erörtert werden. Vorläufig kann die oben be-

sprochene Abweichung der Itala von ihrer sonstigen Textan-

ordnung als ein Beweis dafür betrachtet werden, dass Hieronymus

nicht, wie der Armenier, die eusebische Anordnung modifizirt,

sondern sie unverändert herübergenommen hat.

b) Auch in der zweiten Hälfte der Chronik wechseln, wie auf

S. 45 besprochen worden ist, die synchronistisch neben einander

gestellten Reiche und ihre Zahl wächst und nimmt ab. In viel

höherem Mafse ist dies, wie bereits gesagt, in der ersten Hälfte

der Fall, und demzufolge können in ihr auch die zwei Text-

kolumnen nicht unverändert an die Zahlenreihen desselben Reiches

gebunden werden, sondern wechseln ihren Herrn.

In der folgenden Tabelle habe ich dies veranschaulicht und

durch den Druck diejenigen Regna ausgezeichnet, neben welchen

zeitweilig die beiden Textkolumnen geschrieben, und an deren

Jahren die einzelnen Textabschnitte derselben datirt sind.
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Es ist aus dieser Tabelle ersichtlich, dass die erste, bi-

blische, Textkolumne von Anfang an bis zu Ann. Abr. 149ß

rechts neben die zweite Zahlenkolumne geschrieben ist und zwar

reicht die Zahlenkolumne Hebraeorum bis Ann. Abr. 1020; dann

nach der Theilung des Reiches von 1021 an tritt die Kol. Judae

dafür ein und reicht bis zum Jahre 1492. In der kurzen Strecke

1497— 1504 steht der Text bereits neben der ersten Kolumne,

der Pers., weil eigentlich schon da die zwei Textkolumnen in

die einheitliche Textgestaltung übergegangen sind, die bis zum

Schlüsse beibehalten wird.

Dagegen hat das allmähliche Aufkommen und Vergehen neuer

Profan-Reiche zur natürlichen Folge, dass auch die Stellung der

zweiten, d. h. der Profan-Textkolumne vielfach wechselt. In dem

Zeitraum von Ann. Abr. 1— 1492 steht sie neben den Regna

Sicyon., Argiv., Athen., Latin., Laced., Maced., Lydor., und

schliefst wieder mit Maced. ab.

Nach welchen Gesichtspunkten Hieronymus, oder wie ich

annehmen muss, bereits Eusebius bei der Auswahl der einzelnen

Regna zu Trägern der Textkolumne verfahren ist, findet sich

weder in der Chronik ausgesprochen, noch ist es ohne Weiteres

aus ihr zu erschliefsen. Der Zufall mag mitgewirkt haben, aber

dagegen, dass er allein diese Auswahl bestimmt habe, spricht

folgende Erwägung.

An und für sich wäre die Anlage der Zeittafeln und ihre

Vervielfältigung durch Schreiber sehr erleichtert worden, wenn

man wie für die biblische das Regnum der Hebräer und Juden,

so auch für die Profankolumnen ein möglichst stetiges Regnum

zum Träger gewält hatte. Als solches musste sich das Regnum

Aegyptior. empfehlen, das einzige von allen, welches durch die

ganze erste Hälfte der Chronik, von Ann. Abr. 1 — 1492 ununter-

brochen durchgeführt erscheint.

Dem Chronographen hat das nicht entgehen können, und wenn

er auf den naheliegenden Gedanken verzichtete, die Aegypter

stets an vorletzte Stelle zu setzen und die Profantexte durch-

weg an ihrer Zahlenreihe zu datiren, so wird er durch schwerer

wiegende Rücksichten dazu bestimmt worden sein, die auch,
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wenigstens einigermafseu, errathen werden können. Der gröfste

Theil des Inhalts der Profantextkolumne bezieht sich begreiflicher-

weise auf griechische Dinge, auf griechische Götter- und Helden-

Sage, Geschichte und Kultur, und es ist ganz natürlich, sie auch

zu griechischen Königslisten zu stellen und an ihnen zu datiren,

zumal da die griechischen chronographischen Quellen ebenso ver-

fahren sein werden, deren Überlieferung Eusebius in seine Chronik

hineinarbeitete. So erklärt es sich ungesucht, wenn die Profantext-

kolumne successive rechts zu der Kolumne Sicyon., Argiv., Athen.,

Laced. und Maced. gerückt wird: weshalb von Ann. Abr. 839

bis 915 an der Stelle der Athen, und vor dem Beginn der

Laced. die Latiner die Führung übernehmen, soll hier nicht

untersucht werden.

Um so mehr verdient ein Abschnitt der Chronik beachtet

zu werden, der in der Wahl der Regna, zu denen der Profantext

gestellt ist, einen sehr affallend und willkürlich erscheinenden

Wechsel zeigt.

Nach der obigen Tabelle ordnen sich von Ann. Abr. 1334

bis 1470 die drei letzten Zahlenkolumnen folgendermafsen (wo-

bei wiederum diejenige Kolumne durch den Druck ausgezeichnet

ist, neben welcher der Profantext steht):

Ann. Abr. 1241 . . . . Maced. Lyd. Aegypt.

1345 .... Maced. Lyd. Aegypt.

1470 .... Maced. Aegypt.

In der letzten Reihe fehlen die Lyder, weil ihr Reich mit 1469

zu Grunde geht.

Also bestehen die Lyder schon von 1241 an, aber die Mace-

doner führen. Unerwartet übernehmen von 1345 an die Lyder

die Führung, und die Macedoner treten zurück. Die Lyder be-

halten die Führung bis 1469, und die Macedoner übernehmen

sie wieder, um sie noch bis 1493 zu behalten, wo das System

der zwei Textkolumnen faktisch ein Ende hat. Diese zeitweilige,

vom Ann. Abr. 1345—1469 reichende Unterbrechung der Mace-

donischen Führung durch das Hervortreten der Lyder kann

kein Zufall sein, und wenn Eusebius-Hieronymus sich und den
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Schreibern die Unbequemlichkeit auferlegte, der Macedoner-

kolumne die vorher und nachher befolgte Führung zu nehmen

und sie für den Zeitraum von 135 Jahren den Lydern zu über-

tragen, so ist die Vermuthung berechtigt, dass er hierbei durch

eine bestimmte Absicht geleitet worden ist. Beobachtet man

nun, dass jener Wechsel in der Textkolumne mit dem 28.— 30.

Regierungsjahre des Gyges, d. i. mit dem 1.— 3. Jahre der

27. Olympiade (672—670 v. Chr.) eintritt, so zeigt sich, dass

dies mit einer Periode zusammenfällt, für welche von den

griechischen Chronographen zur Datirung einzelner Thatsachen

und Persönlichkeiten nicht selten ebenfalls die Regierungsjahre

der lydischen Mermnadenkönige benutzt worden sind ').

Zur Erläuterung werden die folgenden Beispiele genügen,

1. Suid. S. V. ^AXxficcv ... ijv 6^ ini T^q x^' oXvjiTiidöog

ßaailsvovTog Avö(äv ^Aqdvoq tov ^AXvcctxov ticctqÖc.

2. Suid. S. V. 0£Qsxvörjg . . . ysyvovs öt xaid xov Avööav

ßaaiXsa ^AXvttxxriv to$ avyxqovstv zoig C' ooffoig xal tstsx^^''

nsQi Ti^v xs' oXvfintäda.

Allerdings wäre in diesem Falle die Möglichkeit nicht ab-

solut ausgeschlossen, dass Saidas oder vielmehr seine Quelle

diese beiden Datirungen aus der Chronik des Eusebius entlehnt

habe, und wiederum, dass von Eusebius die Wahl der Lyder-

könige als Textkolumne durch Zufall oder aus irgendwelchen,

vielleicht rein äufserlichen Gründen getroffen worden sei. Aber

die Stellen gewinnen Beweiskraft durch drei andere, die einen

Zweifel nicht zulassen:

1) Vermuthlich ist es dieser Zeitabschnitt von rund 135 Jahren, den

O.Crusius im Sinne hat, wenn er (Pauly-Wissowa RE I, 2 S. 1564, 58) sagt:

'die lydischen Königsreih^en mussten zu oft den [chronolog.] Rahmen ab-

geben, als dass man darauf [d. h. auf eine mit lydischen Königsjahren ge-

gebene Datirung] besonderes Gewicht legen dürfte'. Wenn man die Stellen

abrechnet, in denen der Fall des Kroisos und die Eroberung von Sardes durch

Kyros, welche einer Reihe von Chronographen als Epoche gilt, zur Datirung

verwandt wird, so muss ich bekennen, dass mir nicht viel weitere Fälle be-

kannt sind, in denen die antike Chronographie nach lydischen Regierungs-

jahren datirt hat: einige derselben führe ich im Texte an; vgl. meine

Untersuchungen über das Leben der Sappho S. 758.
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3. Tatian. or. ad Graecos 49: 'AqxiXoxoq '^xfiaas nigl dXvfi-

niccSce TQitriv xal sixoßTTjy, xazä Fvy^v t6v Av66v^ tcov "Ilia-

x<joi> vaifQov steai nsptaxoGioiq, was von Euseb. Praep. Ev. 10, 1

1

p. 492 C aufgenommen und wiederholt worden ist;

4. Athen. 13, 599 sv tovtoig 6 ' EgfiTjaiäva^ acpccXksTai avy-

XQOViXv oiö/Msvog ^an(f'U) xal ^Avaxqsovxa^ %6v fifv xard Kvqov

xal IloXvxqdxriv yspöfispop, tijv 6s xax' AXvdxxrjV tov Kqoiaov

natsqa.

5. Pausan. 5, 10, 3 to öt tvQtjfia ävdqdg Na^iov Xiyovaiv

stvat BvCov . . . ^lixiav ös 6 Bv^ijg oinog xutcc ^AXväxxriv

tov Avdov xal 'AöTväyrjv tov Kval^äqov
^

ßaöiXsvovta sv

Mi^öoig.

In Zusammenhang hiermit stehen andre Stellen, wie z. B.

die Datirung des Alyattes im Marmor Parium (Ep. 35), sowie

die Notiz bei Plin. h. n. 35, 55: duodevicesima Olympiade interiit

Candaules.

Diese voreusebischen Zeugnisse beweisen, dass schon

die ältere griechische Chronographie, der im Grunde bereits

von Herodot gegebenen Anregung folgend, die Mermnaden-

liste zur Datirung verwendet hat'). Mithin ist die Annahme

berechtigt, dass Eusebius- Hieronymus dies aus seinen älteren

Quellen in die Canones herübergenommen und ausdrücklich be-

absichtigt hat, die Begebenheiten der genannten 135 Jahre, nicht

nur, dem Plane der Chronik folgend, nach Jahren Abrahams un,d

Olympiadenjahren, sondern auch nach lydischen Königs-
jahren zu datiren, und dieses letztere durch die Bindung seiner

Profan-Textkolumne an die lydischen Regierungsjahre direkt zu

veranschaulichen. Diese letztgenannte Absicht geht bei der

Einrichtung des Armeniers verloren, da er beide Textkolumnen

auf den äufseren und inneren Rand verweist, wodurch die bib-

lische Textkolnmne wie die Profankolumne durch das ganze

Werk hindurch unverändert an die Zahlenkolumne der Juden

oder die Jahre Abrahams, beziehentlich an die letztstehende

Zahlenkolumne der Ägypter geknüpft wird.

1) 8. Rohde Rh. Mus. 33 S. 199.
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Daraus wiederum folgt, dass die von Hieronymus beobachtete

Einrichtung in der Stellung des Textes zu den Zahlenreihen den

Vorzug gröfserer Echtheit beanspruchen darf, da sie einer aus

alter chronographischer Tradition hervorgegangenen schriftstelle-

rischen Absicht Ausdruck verleiht. Und da diese mit vollem

Rechte auf Eusebius zurückzuführen ist, so ergiebt sich hieraus,

dass, für die genannten 135 Jahre, diese Einrichtung der Text-

kolumnen in den Canones des Eusebius selbst bestanden haben

muss und nicht erst von Hieronymus in seiner Bearbeitung ein-

geführt sein kann. Im weiteren Verlaufe werde ich noch andere

und nicht minder gewichtige Gründe beibringen, welche gegen

die Annahme sprechen, dass Eusebius sich mit der leichteren

und bequemeren Einrichtung des Armeniers begnügt, und erst

Hieronymus die Textkolumnen vom Rande innerhalb der Zahlen-

reihen verlegt haben könnte. Ist aber jene Einrichtung mit Recht

für den Zeitraum der 135 Jahre, welcher mit der Eroberung von

Sardes schliefst, als Eusebisch anzusehen, so ergiebt sich daraus

mit Nothwendigkeit, dass dies nicht nur für den angegebenen

kleinen Zeitabschnitt zu gelten hat, sondern für die ganze erste

Hälfte der Canones. Denn es ist undenkbar, dass Eusebius-

Hieronymus mit der Disposition des Textes zu den Zahlenreihen

im Verlaufe gewechselt und beispielsweise für einzelne Abschnitte

die Armenische, für andere wieder diejenige Einrichtung beob-

achtet haben sollte, welche die ältesten Codices des Hieronymus

übereinstimmend aufweisen.

So möge also vorläufig auch bezüglich dieser Frage als er-

wiesen angesehen werden, dass die Disposition der Itala die

gröfsere Gewähr für sich hat, und dass mithin in der ersten

Hälfte der Chronik sowohl Hieronymus als auch sein griechi-

sches Original Eusebius die Textabschnitte in zwei Kolumnen

theilten, deren erste, biblische, rechts neben die Regierungsjahre

Hebraeorum geschrieben war, während die Profankolumne, je

nach dem Wechsel der zu geschichtlicher Bedeutung gelangenden

Profanreiche, an eine ihrer Zahlenkolumnen, zumeist an die vor-

letzte geknüpft wurden. Den letzten Platz der Zahlenreihen

behaupten unverändert die Aegypter; in Ann. Abr. 1345—1410
Weltchronik des Eusebius-Hieronymuä. 5
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sind die Lyder als die führende Zahlenkolumne als absichtlich

gewählt zu betrachten und festgestellt.

8. Unterabtheilungen der Chronik.

Ebenso stimmen alle älteren Hieronymus-Codices unter ein-

ander in einer Anzahl von Unterabtheilungen überein, welche

dadurch hervortreten, dass an bestimmten Stellen die Zahlen- wie

die Textkolumnen durch Textabtheilungen unterbrochen werden,

welche, quer über das ganze Blatt geschrieben, die synchro-

nistische Darstellung unterbrechen. Solche Zwischensätze finden

sich da, wo Ereignisse von einer gewissen aufsergewöhnlichen,

sei es biblischen, sei es universalhistorischen oder chronologischen

Bedeutung hervorgehoben werden sollen, wie bei den beiden auf

die Eratosthemische Chronographie zurückgehenden und für die

gesamrate Chronologie bedeutsamen Abschnitten von Troia capta

Ann. Abr. 835, und Olympias prima Ann. Abr. 1241, ferner bei

Primus annus captivitatis Hierusalem Ann. Abr. 1426, sowie bei

der Zerstörung Jerusalems unter Titus Ann. Abr. 2086. Die

besondere Bedeutung dieser vier Abschnitte ist zwiefach hervor-

gehoben, zunächst dadurch, dass ihnen eine kurze Summirung

des vorangegangenen Zeitraumes beigegeben ist, welche bei einigen

anderen ähnlichen, aber für minder wichtig erachteten Stellen

wie bei Ann. Abr. 984 und 1270 fehlt. Aber auch äufserlich

sind jene Abschnitte durch Überschriften und eigenthümliche

Gliederung ihrer Textzeilen möglichst ausgezeichnet worden, und

auch dies ist in allen älteren Hieronymus-Codices getreu und

übereinstimmend bewahrt.

Der Armenier stimmt in der auszeichnenden Disposition

dieser Abschnitte und die dadurch hervortretenden Unterab-

theilungen des Ganzen im Wesentlichen mit der Itala überein.
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9. Einzelne allen oder mehreren Handschriften ge-

meinsame Abweichungen vom synchronistischen

Prinzip.

Einige weitere allen älteren Codices gemeinsame Merkmale

sollen später noch hervorgehoben werden. Dagegen liegen noch

mehrere Stellen vor, an denen die Zusammengehörigkeit dieser

Handschriften und die Übereinstimmung ihrer Überlieferung um
so deutlicher wird, als es sich um bedenkliche Abweichungen

von dem synchronistischen Schema handelt, das dem ganzen Werke,

und in besonderem Mafse seiner ersten Hälfte zur Grundlage

dient.

Wie auf S. 66 unter No. 8 bemerkt, ist in der Chronik

ein grofser Absatz für einen längeren Textabschnitt Troia capta,

der die Zahlenreihen unterbricht, so dass die letzte derselben

parallel gelesen lautet:

Ann. Abr. Ass. Hebr. Sic. Myc. Ath. Aeg.

835 25 3 29 15 23 7

In dieser Reihe bilden nun bei den Athenern und den Aegyptern

die Ziffern 23 und 7 das letzte Regierungsjahr des betreffenden

Regenten, so dass, bevor nach dem Absatz über Troja capta die

Zahlenreihen weiter fortgesetzt werden, der Antritt des neuen

athenischen Königs Demophon und der neuen, zwanzigsten,

ägyptischen Dynastie vermerkt wird. Demzufolge müsste bei

der Fortsetzung die nächstfolgende Zahlenreihe lauten:

Ann. Abr, Ass. Hebr. Sic. Myc. Ath. Aeg.

836 26 4 30 16 1 1

sie wird aber in den Codices verschieden überliefert. Zunächst

zeigt sich, dass die Kol, Mycen. abgebrochen wird: olfenbar

wird mit Trojas Fall die Regierung des Agamemnon als abge-

schlossen angesehen, und über diese Kolumne wird alsbald (s,

S. 70) noch zu sprechen sein.

Allein in der Kolumne Aegypt. zeigt sich, wenn man nach-

5*
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rechnet, dass sie Ein Jahr zu viel hat, cl. h. dass sie das erste

oder eines der folgenden Jahre der 20. Dynastie aufserhalb des

Synchronismus stellt. Die Handschriften verfahren hierin ver-

schieden, indem die meisten die überschüssige Zahl bei den

ersten Jahren der 20. Dynastie unterzubringen suchen, 0 dagegen

das 7. Jahr extra ordinem schreibt; allein darin stimmen APS
B M N 0 überein, dass in der Dekade von Ann. Ahr. 836—845

oder von Athen. Demophon 1—10 in der Ägypter - Kolumne

statt 10 Jahre deren 11 verzeichnet sind.

Der Fehler ist alt, und der Armenier hat ihn nicht, obschon

auch er nicht frei von analogen Inkorrektheiten ist und bei-

spielsweise Ed. p. 78 zu Ann. Ahr. 1241 in der Kolumne Lydor.

nicht Ein sondern zwei Jahre (2 und 3) schreibt.

Dagegen ist sehr bemerkenswerth, wie sich Codex L und c

und ihre Sippe, die Spatium historicum-Familie stellt, auf deren

Seite bei jener Stelle von Troia capta auch Codex F und Codex R
treten. Diese IIand.schriften vermeiden ebenfalls, in der Dekade

Ann. Abr. 836— 845 bei der Kolumne Aegypt. 11 statt 10 Jahre

unterzubringen, und dies hat natürfich eine Differenz von Einem

Jahre in der Kolumne Aegypt. zur Folge, welche sich lange hin-

auszieht. Leider ist die mir vorliegende Kollation von L nicht

eingehend genug, um darüber völlige Sicherheit zu bieten , aber

in Codex R (Fux.) wie in Codex F reicht die Differenz bis

Ol. 11, 1 = Ann. Abr. 1281. Erst von da an stimmen die syn-

chronistischen Zahlenreihen von R wieder mit denen der übrigen

alten Handschriften.

Allein sieht man genauer zu, so wird diese Korrektheit und

die endliche Ausgleichung auch nur durch Mittel erreicht, die

nicht ohne Bedenken sind. Bei Ann. Abr. 1280 ncämlich schliefst

R die Regierung des Aegypt. Bocchoris mit ihrem 45. Jahre ab,

während die Mehrzahl der ältesten Codices (APMNO), der

Armenier und Eusebius selbst im ersten Buche 1 p. 147, 11 ihm

44, Codex B dagegen ihm 46 Regierungsjahre zuweist. Darin

allerdings vertreten 0 A P die bestbeglaubigte Überlieferung, dass

sie dem Bocchoris wirklich nur 44 Jahre geben. Allein in den

synchronistischen Zahlenreihen erreichen sie das nur dadurch.
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dass 0 bei Ann. Abr. 1238 in Kolumne Aegypt das Jahr 3 ein-

fach auslässt und bei Ann. Abr. 1271 das 34. Jahr zweimal

schreibt, während AP das Jahr 3 ebenfalls weglässt, und das

Jahr 34 allerdings nicht zweimal schreibt, dafür aber in der-

selben Kolumne ein Jahr, das Ann. Abr. 1273, unausgefüllt und

ohne synchronistische Responsion lässt. Es füllt also synchro-

nistisch gerechnet, auch in A P 0 Bocchoris nicht 44 sondern

46 Jahre.

Für die Frage, in wie weit die Überlieferung auch der

ältesten Handschriften in den synchronistischen Zahlenreihen und

den Regierungsjahren zuverlässig ist, giebt noch die an sich

nicht sehr gewichtige Beobachtung einen Beitrag, dass Codex 0
bei Ann. Abr. 1240 in der Kolumne Latinor. das Jahr 20 aus-

lässt, dementsprechend weiter zählt und Ann. Abr. 1264 die

Regierung des Latinor. Araulius Silvins mit dem Jahre 43 statt

44 schliefst. Dies beweist, was kaum des Beweises bedurfte,

dass bei den Zahlenreihen die Abschreiber nicht Ziffer für Ziffer

sklavisch nachmalten, sondern, wo es anging, die Zahlenreihen

mechanisch ausfüllten, zufrieden damit, sie in paralleler Responsion

zu erhalten und gleichmäfsig zu unterbrechen, wo das Eintreten

eines neuen Regenten zu einer Generalpause von 1 -2 Zeilen

nöthigte.

Solche in den synchronistischen Zahlenreihen auftretende

Unregelmäfsigkeiten sind mithin doppelter Art. Einmal sind sie

nichts, als individuelle und momentane Irrthümer der einzelnen

Schreiber, nach deren verschiedener Einsicht und Gewissenhaftig-

keit die synchronistische Responsion ihres Originals mit ver-

schiedenen Mitteln wiederzugewinnen versucht wird. Ihnen

gegenüber stehen gewisse Abweichungen vom synchronistischen

Prinzip und mancherlei tiefgreifende Differenzen in seiner Durch-

führung zwischen den einzelnen Handschriften und Handschriften-

familien, welche auf eine weiter zurückliegende gemeinsame

Quelle hinweisen und auf das Original sei es des Eusebius, sei

es des Hieronymus zurückführen. Diese letztere schwierig zu

erledigende Gattung von Irrthümern findet sich fast ausschliefslich
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innerhalb der Ann. Abr. 835 und 1281, das ist in dem Zeiträume

von Troia capta bis zu Ol. 11, 1.

Unmittelbar vor Troia capta ist nun noch die Eine Stelle,

welche in die eben bezeichnete Gattung zu gehören scheint. Der

Itala eigenthümlich ist eine mit Ann. Abr. 711 beginnende

Kolumne Mycenarum, welche mit Eurystheus beginnt und mit

Agamemnon endigt, der Ann. Abr. 821 zur Regierung kommt,

unter der üblichen zwischen die Zahlenreihen gestellten Über-

schrift: Mycenarum Agamemnon a. XXXV. Beigeschrieben ist

unmittelbar vorher in der Textkolumne (Ed, p. 53 b) Mycenis

imperat Agamemnon ann. XXXV, cuius regni XVIII anno Troia

capitur. Leider ist durch ein Versehen in meiner Ausgabe stehen

geblieben XV anno, statt des XVIII anno, das die Codices

0 B M R N A P übereinstimmend geben — in S ist zwar das

betreffende Blatt erhalten (Paris. 6400 B fol. l''), aber die Stelle

ist so abgescheuert und verwischt, dass die Zahl nicht mehr

sicher zu lesen ist.

Demzufolge ist zu erwarten, dass der Abschnitt Troia capta

erst beim synchronistischen 18. Jahre des Agamemnon ein-

treten werde. Allein die letzte Horizontalreihe vor Troia capta

lautet (s. 0. S. 67):

Ann. Abr. Assyr. Hebr. Sicyon. Mycen. Athen. Aegypt.

835 25 3 29 15 23 7

vac. 16 vac.

vac. 17 vac.

vac. 18 vac.

Troia capta. Troia capta.

Das heifst, im synchronistischen Schema wird Troia capta

zu dem 15. Jahre des Agamemnon gesetzt, da aber 18 Jahre

überliefert sind, so sind die drei überschüssigen Jahre aufserlialb

aller Synchronismen hingeschrieben worden, und zwar in 0 B M
N A P R S übereinstimmend.

Der Armenier kann zur Kontrole nicht herangezogen werden,

da er eine Kolumne Mycenar. überhaupt nicht hat, aber im
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ersten Buche (Ed. 1 p. 181, 2'') heifst es übereiDstimmend:

Agamemnon . . cuius tempore, anno XVIII, Ilion captum est.

Bei einer solchen Übereinstimmung der Codices, die noch

durch das Citat aus dem ersten Buche beglaubigt wird, lässt

sich kaum daran zweifeln, dass die Ansetzuug von Troia capta

nicht auf das 15. sondern auf das 18. Jahr des Agamemnon eben-

so zuverlässig den Wortlaut des Eusebius und Hieronymus wieder-

giebt, wie die völlig sinnwidrige Aiisetzung der Jahre 16, 17,

18 des Agamemnon aufserhalb der synchronistischen Entsprechung,

so falsch sie ist, dennoch die originale Disposition dieser Stelle

in den Canones bewahrt haben wird.

Nun ist es sehr lehrreich, zu prüfen, wie sich die nicht

mit der Mehrzahl der Handschriften stimmenden zu dieser Ab-

normität verhalten.

Zunächst Codex F stimmt in dem kleinen auf Agamemnon

bezüglichen Textabschnitt (Ed. p. 53 mit den übrigen und hat

ebenfalls .... cuius regni XVIII anno Iroia capüiir. Allein

als Tit. in der Zahlenreihe Mycenar. schreibt er: Mycenar.

Agamemnon a. XVHI, die Regierungsjahre des Agamemnon

endlich schliefst er, synchronistisch ganz richtig, mit dem 15.

ab. Diese Forraulirung, sowohl des Wortlautes wie der Zahlen-

kolumne, wird man schwerlich anders betrachten können, denn

als das Resultat einer Diorthose, deren Oberflächlichkeit sich

damit begnügte, den scheinbaren Widerspruch des ann. XVHI
des Textes mit den ann. XXXV des Tit. dadurch zu be-

seitigen, dass sie die kleinere Zahl der gröfseren substituirte

und sich bei der einfachen Streichung der drei überschüssigen

Jahre in der Zahleukolumne beruhigte. Einen anderen und

minder ungenügenden Ausgleich zeigen die Handschriften des

Spatium historicum. Codex L und c nämlich erkennen, dass

die drei Jahre 16, 17, 18 dem Synchronismus widersprechen.

Indem sie dieselben weglassen, ändern sie dementsprechend auch

die Textnotiz p. 53'' in: cuius regni XV {statt XYIU) anno Troia

capitur, lassen aber im Tit. die ann. XXXV, d. h. die gesammten

Regierungsjahre des Agamemnon unangetastet.

Wie bereits mehrfach hervorgehoben, fehlt es nicht an



— 72 —

Anzeichen dafür, dass die Familie des Spatium historicum,

also L und c, auf einer sehr alten Handschrift beruhen muss,

und weitere hierfür sprechende Gründe werden noch erörtert

werden.

Der Gedanke liegt somit nahe, dass vielleicht die dieser,

ihren Zeugnissen nach, jüngeren Familie zu Grunde liegende

Handschrift von ganz besonderer Güte und noch frei von solchen

Irrthümern und Willkürlichkeiten war, wie sie oben bei Gelegen-

heit der Jahre des Agamemnon in der Gesammtheit aller übrigen

Handschriften nachgewiesen worden sind. Demzufolge würde

die mehrfach hervortretende Korrektheit der Spatium-Farailie als

die Folge ungetrübterer Überlieferung und als ein Erbtheil der

alten Handschrift anzusehen sein, der diese Familie entstammt.

Allein diese Vermuthung kann nicht aufrecht erhalten werden,

wenn man den gesammten Charakter der Spatium-Familie sorg-

fältig erwägt. Unzweifelhaft ist in ihr gelegentlich der Rest

einer sehr alten Überlieferung erhalten , aber ebenso unzweifel-

haft ist, dass sie das Resultat einer prinzipiellen Überarbeitung

darstellt, welche die in der Praefatio später eingefügte Aus-

einandersetzung offen eingesteht und erläutert.

Es war daher ein Irrthum, wenn ich in der ersten Ausgabe

geglaubt habe, diese überarbeitete Familie ganz unberücksichtigt

lassen zu sollen. Vielmehr müssen die echten alten Bestand-

theile, die sie bewahrt hat, bei der Recensio ebenso sorgsam

verfolgt werden, wie die im Freherianus F, trotz seiner ein-

greifenden Diorthose, erhaltenen analogen Reste alter Überlieferung.

Aber als die hauptsächlichsten und zuverlässigsten Zeugen für

den Wortlaut des Textes wie für die äufsere Anordnung des

Werkes und die Weise, wie das synchronistische Prinzip mehr

oder minder erfolgreich darin durchgeführt erscheint, wird immer

die ansehnliche Zahl der ältesten Handschriften zu gelten haben,

insbesondere da, wo sie unter einander übereinstimmen.

10.

Damit ist die Prüfung der einzelnen Momente abgeschlossen,

die sich bei der Untersuchung der äufseren Anordnung in den
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Handscliriften als charakteristisch herausgestellt haben. Je nach

den verschiedenen Gesichtspunkten ergeben sich in den Hand-

schriften folgende Gruppen.

1. Allen Handschriften ist das gemeinsam, dass sie a) die

vertikalen Zahlenreihen durch Anwendung von schwarz und roth

diflferenziren. Hieronymus selbst schreibt diese Einrichtung vor,

in seiner Praefatio, AS p. 2, 26: Unde praemonendum puto, ut

quout quaeque scripta sunt, etiam colorum diversitate serventur, ne

qiiis inrationahili aestimet vohiptate oculis tantum rem esse quaesi-

tam, et dum scribendi taedium fugit, lahyrinthum erroris intexat.

Id enim clucubratum est, ut regnorum tramites, qiii per vicini-

tatem nimiam paene mixti erant, distinctione minii separarentur,

et eundem coloris locum quem prior membrana signaverat, etiam

posterior scriptiira servaret.

Dafür, dass die Einrichtung bereits von Eusebius herstamme,

liegen ausdrückliche Zeugnisse nicht vor. Da aber der Gebrauch

des Roth neben dem Schwarz sehr alt und besonders auch auf

orientalischem Boden eingebürgert erscheint, so halte ich es für

wahrscheinlich, dass auch diese Eigenthümlichkeit der Chronici

Canones nicht eine Erfindung des Hieronymus, sondern auf

Eusebius zurückzuführen ist.

b) Ebenso stimmen alle Handschriften darin überein, dass

sie die Chronik durch Haupt- und Unter-Abtheilungen in einzelne

Abschnitte gliedern.

2. Auf das engste zusammengeschlossen in ihren einzelnen

Exemplaren erscheint die Familie des Spatium historicum, ver-

treten durch Lond. L und c.

3. Ihr gegenüber stehen alle übrigen Codices 0 B S A P M
NRF, insofern sie bis zu Ol. 65 (initium Romanorum con-

sulum) den Text in je zwei gegenüberstehenden Kolumnen

schreiben.

4. Gewisse Abweichungen vom synchronistischen Prinzip in

der Anordnung scheinen den Handschriften 0 B (S) P A M N R
gemeinsam zu sein: sie sind durch mehr oder minder willkür-

liche Diorthose in Codex F und in der Familie des Spatium

historicum beseitigt.
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5. Die meisten Handschriften, ncämlich OSAPMNF,
schreiben die Tabellen en regard auf den je zwei ßlattseiten

eines fol. versum und eines fol. rectum. Dagegen schreiben

Alles auf Eine pagina zusammengedrängt B (mit Ausnahme

zweier Blätter ganz am Anfange) und R, sowie die durch L
und c vertretene Familie des Spatium historicum.

6. Von den, zur letztgenannten Familie nicht gehörenden,

ältesten und vorzüglichsten Handschriften schliefst sich vermöge

eines gemeinsamen Merkmals eine Anzahl als eng verwandt zu-

sammen. Die Codices SPAN M R stimmen nämlich auf das

Genaueste überein in der pagina-Abtheilung und beginnen und

schliefsen jede einzelne pagina mit denselben horizontalgelesenen

Zahlenreihen, sowie mit denselben Textabschnitten. Daraus er-

giebt sich mit voller Gewissheit, dass sie insgesammt auf Eine

gemeinsame Originaleinrichtung zurückgehen, während die drei

übrigen 0 B F jeder seine eigene pagina-Abtheilung aufweisen und

somit ebenso viele von einander individuell verschiedenen Originale

repräsentiren.

11.

Die bisherige Untersuchung hat erwiesen, dass bezüglich

der äufseren Anordnung der ersten Hälfte der Chronik die

ältesten und besten Handschriften OBSPANMR(F) zwar in

einzelnen und zum Theil nicht unwichtigen Punkten von ein-

ander abweichen, im Ganzen aber so genau unter einander über-

einstimmen, wie es bei einem Werke, das den Abschreibern ganz

aufsergewöhnliche Anforderungen stellte, kaum erwartet werden

konnte. Unter den genannten Handschriften ist keine einzelne

oder keine Gruppe so vollkommen oder fehlerlos, dass sie das

Original in jeder Hinsicht unverändert widerspiegelte und mit-

hin die unbedingte Führung beanspruchen könnte. Vielmehr

lässt sich aus der Übereinstimmung aller Handschriften und aus

der vorsichtigen Verwendung einzelner in einzelnen derselben

bewahrten Originalzüge die ursprüngliche Gestalt der ersten

Hälfte des Werkes nicht nur im Ganzen sondern bis ins Detail

rekonstruiren.
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Was von ihrer Anordnung und äufseren Einrichtung gilt,

gilt ebenso von dem Wortlaute des Textes, denn trotz vielfacher

Varianten im Einzelnen zeigen die genannten Handschriften im

eigentlichen Texte der ersten Hälfte, einige wenige Stellen aus-

genommen, dieselbe Übereinstimmung, wie in der Anordnung.

Von der 65. Olympiade, dem Beginne der zweiten Hälfte,

verliert die cäufsere Einrichtung an Eigenthümlichkeit und damit

zugleich an Schwierigkeit. Die Summe der Zahlenreihen mindert

sich allmählicli und sinkt zuletzt bis auf zwei. So kann der

Text auf dem verfügbaren Räume ohne Mühe untergebracht

werden, obschon er an Umfang beträclitlich zunimmt, da die

Zahl der einzelnen historischen Notizen, welche einem und dem-

selben Regierungsjahre beigeschrieben sind, sich stetig ver-

gröfsert. Die Chronik entwickelt sich je näher das Werk sich

der Gegenwart seiner Verfasser nähert, ihrem äufseren Anscheine

nach, immer mehr zu einer fortlaufenden Geschichtserzählung und

kann mithin im weiteren Verlaufe wenigstens annähernd mit der-

selben Leichtigkeit kopirt werden, wie jedes andere Prosawerk.

Durch die Verminderung der Zahlenreihen mindert sich auch der

Raum, den die Chronik ihrer Breitenausdehnung nach vorher

beanspruchte, so dass die numerisch umfangreichere Gruppe,

welche zuvor je zwei Blattseiten en regard verwendete, fort-

an nur je Eine verwendet, während Codex B der bisher nur je

Eine Seite gebraucht hatte, sie fortan in zwei Hälften theilt und

in zwei Kolumnen (vgl. Tafel 2) schreibt.

Die Folge dieser Umgestaltung ist, dass der einzelne Kopist

seiner Vorlage gegenüber an Freiheit gewinnt und dass die

peinliche Genauigkeit, mit der sie bis dahin unter Bewahrung

aller ihrer Äufseren Zufälligkeiten abgeschrieben oder gleichsam

facsimilirt wurde, allmählich gelockert und zuweilen gänzlich auf-

gegeben werden konnte.

Allerdings ist es auch im zweiten Theile möglich, die äufsere

Einrichtung desselben auf Grund der Übereinstimmung unter

den mafsgebenden Handschriften zu rekonstruiren. Denn trotz

der sich mehrenden Ditforenzen und der gröfseren Lässlichkeit

in den Kopieen ist diese Übereinstimmung immer noch hin-
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reichend grofs, und dieselbe Gruppirung der Handschriften,

welche im ersten Theile nach einzelnen charakteristischen Eigen-

thümlickeiten der Anordnung nachzuweisen war, ist auch im

zweiten Theile noch erkennbar. Aber für die alsbald zu er-

wägende Frage nach der Filiation der Handschriften und für

das Gewicht, welches die Überlieferung in ihrer Gesammtheit

oder ihren einzelnen Vertretern beanspruchen kann, sind jene

äufseren Merkmale nicht mehr so entscheidend beweiskräftig, wie

in der ersten Hälfte.

Dafür tritt nun in der zweiten Hälfte der eigentliche

Text mehr in den Vordergrund und seine Prüfung ergiebt

für die Frage nach dem Mafse der Autorität, welche den

einzelnen Handschriften oder Handschriftengruppen zuzuweisen

ist, eine Reihe von Problemen, die alsbald erörtert werden

sollen.

Cap. V.

Besondere Bedeutung für die Beurtheilung der Itala ge-

winnt noch eine Mittheilung des Hieronymus über die Art und

Weise, wie er seine Übersetzung der Eusebischen Canones aus-

gearbeitet hat, Ed. Praef. p. 1, 13: Itaque mi Vincenti carissime.

et tu Galliene pars animae meae, obsecro, ut quidqind hoc tumul-

tuarii operis est, arnicorum, non ßidicum animo relegatis, praeser-

tim cum et notario, ut scitis, velocissime dictaverim ... Er nennt

also seine Arbeit nicht nur opus tumultuariiim, ein Werk der

Eile und Überstürzung, sondern er fügt noch hinzu, dass er es

dem Schreiber mit gröfster Schnelligkeit diktirt habe.

Wer mit den Canones des Hieronymus auch nur einiger-

mafsen vertraut ist, wird es begreifen, dass diese Worte des

Hieronymus vielfachen Bedenken begegnet sind, wie denn z. B,

Jo. Clericus (Quaestiones Hieronymianae, Amstelod. 1700, p. 61)

offen bekennt: Ojyus quidem ipsum quomodo velocissime dictari

potuerit non capere me fateor, nec facile intellegent, qui oculos in

id conjicient, cum tot sint numeri, certis intervallis disponendi, et

res ipsae e regione numeroruin accurate notandae.
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Gewiss wird es immer als ein abenteuerlicher Gedanke er-

scheinen, gerade dieses Werk, und noch dazu, aus irgendwelchem

Grunde, mit gesteigerter Eile, einem Schreiber in die Feder zu

diktiren. Indessen ist es doch wohl möglich, sich eine Vor-

stellung von dem Wege — wie ich gaube, dem einzigen — zu

bilden, auf dem es Hieronymus erreichen konnte, seine Über-

setzung und Bearbeitung der Chronik dictando herzustellen. Ja,

Clericus hat die Frage schwerlich hinreichend erwogen, sonst

würde er zu der Einsicht gekommen sein, dass es allerilings

unmöglich war, die Übersetzung der vertikalen Zahlreihen zu

diktiren, und dass mithin das Diktiren des Hieronymus im

Wesentlichen auf die eigentlichen Textabschnitte beschränkt ge-

wesen sein muss. Geht man von dieser Erkenntniss aus, so

ergeben sich daraus die weiteren Folgerungen fast mit Noth-

wendigkeit, und man gewinnt von dem Verfahren des Hieronymus

ungefähr folgende Vorstellung.

Hieronymus liefs zuvor durch den notarius') das ganze

Zahlengerippe aus dem Griechischen ins Lateinische umschreiben

und diktirte nun die einzelnen kleinen Textabschnitte in der

Weise, dass er dem Schreiber die Zahlenkolumne und von ihr

das betreffende Regierungsjahr bezeichnete, neben welches der

Textabschnitt zu schreiben war. Dies wiederum bedingte, dass

nicht nur die griechischen Zahlenreihen zuvor lateinisch umge-

schrieben, sondern dass auch ihre Unterbrechungen sorgfältig

bewahrt werden mussten.

Dies schiefst natürlich nicht aus, dass selbst dem notarius

des Hieronymus hierbei ebenso gut gelegentliche Versehen be-

gegnet sein können, wie den nachfolgenden Abschreibern, von

denen auch die frühesten und sorgfältigsten nicht vor dergleichen

1) Richtiger wäre zu sagen: libvarius, da uotarius eigentlich nur der

Schnellschreiher ist, der das Diktat nachschrieb, und, falls er stenographirte,

dann noch in gewöhnliche Schrift umschreiben musste. Doch wird ver.

muthlich bei Hieronymus der librarius und notarius Eine Person gewesen

sein, sonst hätte die Dictando-Herstellung noch schwieriger werden müssen.

Denn man wird wohl annehmen dürfen, dass es librarii gab, die auch als

notarii ausgebildet waren und gegebenen Falles als solche dienen konnten.



— 78 —

Fehlern behütet geblieben sind. So, um nur Ein Beispiel anzu-

führen, zeigt sich bei Ann. Ahr. 1171, dass Codex 0 in der

Kolumne Athen, dem Fereclus nicht 19 sondern 18 Jahre zu-

theilt. Er lässt daher in der Vertikalkolumne das Jahr 19 weg

und schiebt demzufolge um ein Jahr früher den Titulus des

neuen Königs Arifron ein, dessen erste Regierungsjahre dadurch

heraufrücken Schliefslich, bei ann. 7 des Arifron, bemerkt er, dass

es statt bei Ann. Ahr. 1177, erst bei 1178 stehen müsste, und

verbessert seinen Irrthum, indem er bei Ann. Ahr. 1178 mit der

Jahrosreihe des Arifron pausirt und sein ann. 8 erst dem ann.

Abr. 1179, beischreibt. Dadurch ist die Ordnung wiederherge-

stellt, allerdings ohne dass der falsch eingerückte Titulus mit

den ersten sieben Jahren korrigirt worden wäre. Desgleichen

in allen Codices nicht seltene Versehen fallen augenscheinlich

nur den Abschreibern zur Last, und dürfen nicht mit den von

Eusebius-Hieronymus selbst zugelassenen Abweichungen von der

synchronistischen Korrektheit zusammengehalten werden, über

die ich oben S. 67 ff. gehandelt habe.

Da also zunächst das gesammte Zahlengerippe vom librarius

des Übersetzers ins Lateinische umgeschrieben wurde, so steht

zu vermuthen, dass es ihm überlassen worden ist, ebenfalls gleich

aus dem Griechischen ins Lateinische die Tituli Regum umzu-

schreiben, welche die gesammten vertikalen Zahlenreihen zumeist

um zwei Zeilen zu unterbrechen nöthigen, indem beim Regierungs-

antritt eines neuen Königs sein Name und die Jahre seiner

Regierung vermerkt werden. Es handelte sich da nicht eigent-

lich um eine Übersetzung, sondern es war der Königsname

lediglich aus griechischer Kapital- oder Unzialschrift in die ent-

sprechende lateinische Schriftform umzuschreiben, was an den

Schreiber keine zu hohen Anforderungen stellen hiefs. Doch sind

hierbei vielfach Irrthümer mit untergelaufen, und hieraus er-

klären sich am einfachsten die zahlreichen inkorrekten Namen-

formen in den Königsnaraen der Itala, über welche A. Sunder-

meier (Quaestiones chronographicae, Diss. Kiel 1896 p. 36 ff.)

gehandelt hat.

Es war ferner erforderlich, dass der Schreiber bei seiner
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Vorarbeit den nöthigen Raum da frei liefs, wo, wie bei Troia

capta, Prima Olympias und ähnliclien, gröfsere, breit über die

pagiiia weg geschriebene Textabschnitte die Zahlenreihen zeit-

weilig unterbrachen, und das natürlichste Mafs für den frei zu

lassenden Raum wird wohl die entsprechende Zeilenzahl des

griechischen Originaltextes dargeboten haben.

Endlich aber zeigt sich, in den Theilen der Chronik wo der

Text quantitativ anwächst, dass er in den Kolumnen nicht unter-

gebracht werden kann, sobald man die Zahlenreihen Zeile auf

Zeile folgen lässt. Dann wird, wenn zu irgend einem Regierungs-

jahr ein oder selbst mehrere Textabschnitte gehören, die nächste

Zahl erst da weiter geschrieben, wo der Textabschnitt zu Ende

ist, und dies bedingt natürlich wieder, dass alle synchronistischen

Zahlen rechts und links davon die gleiche Unterbrechung er-

leiden müssen.

So ist die ganze Chronik voll von Stellen, wo die Zahlen-

reihen um des beigeschriebenen Textes willen pausiren, und es

lässt sich nicht anders denken, als dass der librarius auch diese

Unterbrechungen getreu beibehielt, um dem vom notarius da-

neben zu stellenden diktirten Text Unterkunft bieten zu können.

Auch hierbei wird er sich bei der Abmessung dieser leer zu

lassenden Spatien am natürlichsten eng an die Mafse seiner

griechischen Vorlage angeschlossen haben, und da nach dem

eigenen Zeugniss des Hieronymus (Praef. p. 3, 6 a Mino et Ahra-

ham usque ad Troiae captivitatem pura graeca translatio est) er

bis zur Captivitas Troiae ohne alle Zusätze gearbeitet und

nur übersetzt hat, so wird dieser erste Theil der lateinischen

Bearbeitung im Ganzen wie im Einzelnen, in den Zahlenreihen,

Spatien, kurz in der ganzen Einrichtung und Anordnung das

griechische Original genau wiedergegeben haben. Besäfsen wir

das erste Diktat des Hieronymus von diesem ersten Theile, so

würde es, abgesehen von den etwaigen Versehen des Übersetzers

und des notarius, nach Inhalt und Form als ein getreues Abbild

des griechischen Originals gelten können.

Geringe oder leicht zu beseitigende Schwierigkeiten, auch

für das Diktiren, bot der dritte Abschnitt, von dem Hieronymus



— 80 —

a. a. 0. S. 3, 8 sagt: A Constantino autem supra dicto [XX"] anno

usque ad considatum aiigustoruni Valentis sexies et Valentiniani

iterum totum meum est. Denn in diesem Schliisstlieil der Chronik

sind die vertikalen Zalilenkolumnen auf das Mindestmafs reduzirt

und beschränken sich, von den Dekadenjahren Abrahams und

den Olympiadenjahren abgesehen, auf die einzige Zahlenreihe

der Regieruugsjahre der römischen Kaiser. Von diesem nur

52 — 53 Jahre umfassenden Abschnitte das erforderliche Zahlen-

gerüst zu entwerfen, konnte selbst einem so flüchtigen Arbeiter

wie Hieronymus nicht schwer fallen, und mit Zuhülfenahme dieser

Skizze, bei der nur die Olympiaden und die Kaiserjahre in Be-

tracht kamen, liefsen sich Zahlenreihen und Text unbedenklich

dictando herstellen.

Verhältnissmäfsig die gröfste Schwierigkeit muss der zweite,

mittlere, Theil der Canones für den diktirenden Übersetzer wie

für den notarius bereitet haben. Über diesen Theil sagt Hiero-

nymus a. a. 0. Z. 6 : a Troia autem usque ad XX Constantini

annum nunc addita nunc admvvta sunt plurima quae de Tranquillo

et ceteris inlustribus historicis curiosissime excerpsi. Über die Aus-

dehnung und Bedeutung dieser additamenta des Hieronymus

wird spcäter noch eingehender zu handeln sein, indessen erkennt

man bei sorgsamer Prüfung auch dieses, von Troia capta bis zu

den Vicennalia Constantini reichenden Abschnittes, dass er sich

ebenfalls in der äufseren Einrichtung auf das engste an das

griechische Original angeschlosses haben muss.

Hält man an der Thatsache des Diktirens fest, so muss

auch in diesem Abschnitte der librarius genau so verfahren

sein wie in dem vorhergehenden und er muss zunächst die

eusebische Anordnung der Zahlenreihen und Textabschnitte im

Ganzen wie im Einzelnen getreu bewahrt haben. Hieronymus

aber wird seine Additamenta entweder in dem griechischen

Original suo loco kurz notirt und beim Diktiren der Übersetzung

eingeflochten haben oder, was aus schreibtechnischen Gründen

das Wahrscheinlichere ist, er hat sie in das zuvor angefertigte

Diktat der Übersetzung nachmals eingetragen und dann diesen

Abschnitt wiederum kopiren lassen, wobei dann der Schreiber
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gegebenen Falles um der Zusätze willen die Zahlenkolumnen

auseinandergerückt und die Spatien erweitert haben muss.

Gewiss war die Anfertigung der Übersetzung und Bearbeitung,

auch äufserlich angesehen, keine bequeme Aufgabe, die durch

das Diktiren des Übersetzers und die Eile, die er für geboten

hielt, noch erschwert wurde. Denn die Aufrechterhaltung syn-

chronistischer Korrektheit in den Zahlenreihen stellte an den

Diktirenden und seinen notarius nicht minder lästige Anforde-

rungen, als die Vertheilung des Textes auf das Zahlengerüst,

wie sie in den ältesten Handschriften vorliegt.

Ungleich leichter wäre es für den diktirenden Übersetzer

gewesen, wenn er der Einrichtung des Armeniers (vgl. oben

S. 12 u. 13 Tafel 4) hätte folgen wollen oder können, die den ge-

sammten Text in zwei Kolumnen schreibt und auf den äufseren

und inneren Rand verweist. Hätte Hieronymus diese Einrichtung

im griechischen Original vorgefunden, so würde er schwerlich

von ihr zu Gunsten einer weit unbequemeren abgewichen sein.

Und ich betrachte es als völlig ausgeschlossen, dass er, sein

opus tumultuarium schnell diktirend, die Einrichtung des ganzen

Werkes umgestaltet und noch dazu beträchtlich erschwert haben

sollte.

Hieraus folgt aber ein neuer Beweis dafür, dass das grie-

chische von Hieronymus übersetzte Original nicht die Gestalt

der armenischen Übersetzung gehabt haben kann, sondern dass

es im Ganzen wie im Einzelnen mit der von Hieronymus beob-

achteten Einrichtung übereingestimmt haben muss. Also nicht

die armenische Übersetzung, wie man bis jetzt wohl allgemein

angenommen hat'), sondern die Recensio der ältesten Hieronymus-

Handschriften giebt von den Canones des Eusebius das getreueste

Abbild.

1) vgl. Wachsmuth, Einleitung in d. Stud. d. Alten Geschichte S. 165

wo sich bei dem in Anm. 1 gegebenen Schema die Plätze der beiden Spatien

der biblischen und der Profan -Geschichte durch ein Versehen vertauscht

finden. — Warum ich statt dieses auf dem Armenier beruhenden Schema's

vielmehr das des Hieronymus für das original-eusebische halten muss, ist

im Text dargelegt worden.

Woltchronik des Eusebius-HieronymuB. g
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Cap. VI.

Im Vorstehenden (s. o. S. 80) ist hervorgehoben worden,

dass für Hieronymus wie für seinen notarius die verhältnismäfsig

gröfste Schwierigkeit in dem umfangreichsten, dem zweiten,

mittleren Theile der Chronilt von Troia capta bis zu den Vicen-

nalia des Constantin gelegen haben müsse, wo er der Über-

setzung des Griechischen seine eignen Additamenda, nunc addita,

nunc admixta, wie er selbst a. a. 0. 3, 7 sagt, hinzufügte. Denn

es musste vermieden werden, dass diese Additamenta weder zu

zahlreich noch zu umfangreich wurden, da sie sonst die fest-

geschlossene Gestalt des Zahlengerüstes wie den korrekten

Zusammenhang zwischen Zahlen und Text gefährdet haben würden.

Indessen wird es dem notarius wohl möglich gewesen sein,

die Zusätze des Hieronymus in den Tafeln unterzubringen, ohne

eine erhebliche Umänderung der dem Original entlehnten Ver-

theilung des Textes zu den Zahlenreihen vornehmen zu müssen.

Auf Grund von Mommsens Zusammenstellung ') kann man sämmt-

liche Hieronymus-Additamenta auf einige, höchstens drei, Hundert

veranschlagen, was eher zu hoch als zu niedrig gerechnet sein

wird, da natürlich keineswegs alle im Hieronymus stehenden

Textabschnitte, die im Armenier fehlen, deshalb auch als Hiero-

nymus-Zusätze zu gelten haben, sondern der Armenier nicht

selten griechisch-eusebisches Gut ausgelassen oder ausgeschieden

zu haben scheint. Da sich nun diese Summe auf einen Zeitraum

von rund 1.500 Jahren vertheilt, so kommt hoch gerechnet nur

auf jedes fünfte Jahr ein Zusatz, und dies wird erlaubt haben,

diese Additamenta ohne Umgestaltung der eusebischen Original-

cinrichtung einzufügen.

Dass, um dieses letztere zu vermeiden, selbst kleine Un-

regelraäfsigkeiten zugelassen wurden, ist daraus ersichtlich, dass

zuweilen Textabschnitte, die der Profankolumne zugehören, in der

biblischen oder selbst in einer der der Regel nach freibleibenden

Kolumnen untergebracht erscheinen. Dies ist nun freilich sehr

oft nichts als ein Ausweg der späteren Abschreiber, wenn sie

•) Chronograph v. J. 354 S. 685 ff.
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den Text nicht hinreichend zusammengedrängt hatten, und es

findet sich dergleichen in den verschiedenen Handschriften an ver-

schiedenen Stellen. Allein einzelne dieser regelwidrigen Ein-

tragungen sind allen ältesten Handschriften gemeinsam, wie z. B.

der Abschnitt über Homer, Ed. p. 59 b. sich nicht in der Profan-

kolurane findet, sondern in der der Hebräer oder in der be-

nachbarten der Athener, offenbar deshalb, weil er zu lang ist,

als dass er nicht hätte die folgenden Lemmata c. HeracUdarnm.

descensus und d. Eurystheus aus der ihnen zugewiesenen Stelle

verdrängen müssen, wenn man nicht in den Zahlenreihen eine

synchronistische Generalpause eintreten lassen wollte. Und

ganz das Gleiche gilt von Ed. p. 77 a., dem langen Abschnitt über

Numitor, der, um das Lemma b. Lycurgi leges nicht zu stören,

direkt in der zufällig ziemlich lange unbesetzten biblischen Ko-

lumne der Hebräer untergebracht worden ist. Da die ältesten

Codices hierin übereinstimmen und es sich zugleich um ein

Additamentum des Hieronymus handelt, so wird man be-

rechtigt sein, auch diese inkorrekte Einordnung auf Hieronymus

und seinen notarius zurückzuführen.

Am allerbezeichnendsten aber ist die Stelle Ed. p. 83 a.

:

Tarpeia dypeis Sabinorum obruta, unde mons Tarpeius, in quo

nunc Capitolium, und b. : Romani Tatio Sabinorum rege regnante

cum Romido a Curibus Quirites appeUati. Ohne Zweifel gehören

beide Abschnitte in die Profantextkolumne, die in diesem Theile

der Canones der Zahlenreihe der Macedoner beigeschrieben ist.

Allein in allen älteren Codices stehen sie aufserhalb derselben,

theils, und zumeist, in der biblischen Kolumne Judaeorum oder

Hebraeorum (0 B A P M N) , theils (R F) in der Kolumne Roma-

norum. Ferner sind die aufsergewöhnlich grofsen Diskrepanzen

in der Datirung auffallend, welche zwischen Ann. Abr. 1259,

1271, 1274, 1284, 1288, 1289, 1290 schwankt. Dies findet

seine Erklärung in einem Additamentum, welches P N am linken

Rande, A und F aber innerhalb der Kolumne Judaeorum, be-

ziehendlich Romanorum, beifügen : Hoc in primis annis Romuli

gestum est, sed quia pagina (^non} vacabat, liic scriptum A P (quia

ipse locus occupatus est, merito hic positum est F).

6*
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Es fragt sich, von wem diese Beischrift herrührt. Am
nächsten liegt es zu vermuthen, dass ein Schreiber in der Vor-

lage die beiden Kola a und b bei einem der ersten Jahre des

Romulus vorfand, aber da er sie wegen der dort bereits vor-

handenen Textabschnitte nicht unterbringen konnte, sie auf eine

freiere Stelle verlegte und durch seine Beischrift den Leser vor

Irrthum zu bewahren suchte. Denn sie findet sich, wie erwähnt,

nur in A P N F. Dann würden aber doch wohl in einem der

übrigen Codices die beiden Kola an der ihnen ursprünglich ge-

bührenden Stelle stehen, weil sonst kaum zu erklären wäre,

woher jener Abschreiber von der echten Datirung Kunde er-

halten hätte. Indessen stimmen mit A P N F auch diejenigen

Codices, die das Additamentum nicht haben, darin überein, dass

sie die beiden Kola inkorrekt einordnen. Ich bin daher geneigt,

jene Notiz dem Hieronymus selbst zuzuschreiben, gleichviel

ob er sie sofort bei der Ausarbeitung oder vielleicht erst später

in einem seiner Exemplare beigefügt hat. Letzteres ist mir das

wahrscheinlichere, weil es zugleich auf das einfachste den Um-
stand erklärt, dass in den beiden ältesten Codices B und 0 so-

wie in R und M, und ebenso in L und c, welche auf sehr alte

Überlieferung zurückgehen, die erklärende Anmerkung sich nicht

vorfindet.

Eng verwandt ist die Stelle Ann. Abr. 2209 und 2210, wo

in der — einzigen — Zahlenreihe Romanorum die zwei Tituli

auf einander folgen:

Romanor. XVI regnavit

Ann. Abr. Helvius Pertinax

mens. VI

2209 I

Romanor. XVII regnavit

Severus

a. XVIIL

2210 II

Das bedeutet, dass das erste Regierungsjahr des Severus

gleich als zweites bezeichnet wird, weil Pertinax nur sechs

Monate regiert hat und mithin das erste Jahr des Severus noch
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theilweise in das dem Pertinax zugemessene Jahr fällt. In R
ist dies etwas anders dargestellt, indem Pertinax kein Regierungs-

jahr, Severus dagegen seine normalen 1. und 2. Regierungsjahr

erhält, was rechnerisch auf dasselbe hinauskommt. Dies wird

nun in einzelnen Handschriften erklärt: B schreibt neben das

2. Severusjahr am Rande: eo quod superions anni sex mensihus

regnavit Severus- N giebt dieselbe Notiz am Rande als Variante,

und A schreibt in der Textkolumne: ideo autem hic duo anni

positi sunt, qnia superiore anno sex menses regnavit Severus,

während das Additamentum in 0 P F M R fehlt.

Ich bin geneigt, über diese Stelle ebenso zu urtheilen, wie

über die im Vorangehenden besprochene.

Allein angenommen selbst, dass diese beiden zur Er-

klärung und Rechtfertigung gewisser kleiner Inkorrektheiten

dienenden Marginalien nicht von späteren Abschreibern, son-

dern, wie ich glaube, von Hieronymus herrühren, so wird man

daraus nicht allzu günstige Schlüsse für seine Sorgfalt und

Gewissenhaftigkeit ziehen dürfen. Denn einmal ist seit lange

erkannt und wird noch besprochen werden, dass er seine Arbeit

nicht mit Unrecht ein tumultuarium opus nennt, und dass nicht

nur seine Übersetzung zahlreiche Missverständnisse des grie-

chischen Originals aufweist, sondern dass auch seine fast aus-

nahmslos lateinischen Quellen entlehnten Zusätze öfters seine

mangelhaften Kenntnisse, vor Allem aber seinen Leichtsinn und

die Überhast seiner Arbeit verrathen. Andrerseits ist nicht

minder wahr, dass die Datirungen seiner Zusätze, d. h. also die

ihnen bei den Zahlenreihen angewiesene Stelle nicht selten An-

lass zu grofsen Bedenken geben, und dass diese Versehen in

der Datirung sowohl auf sachlichen Irrthümern, als auf über-

eilter Eintragung in die Canones beruhen werden.

Ich halte es darum für keineswegs ausgeschlossen, dass er

es mit seinen Datirungen gelegentlich nicht allzu genau ge-

nommen, und bei etwaigem Platzmangel, auch ohne ausdrücklich

hinzugefügte Entschuldigung, das eine und andre seiner Addi-

tamenta in der Nachbarschaft und da untergebracht haben wird,

wo sich gerade etliche unbesetzte Jahre darboten. Und Alles
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führt zu der Annahme, dass Hieronymus bemüht war, die Zahlen-

und Texteinrichtung des ihm vorliegenden griechischen Originals

möglichst unverändert wiederzugeben.

Nur mit Einem Worte sei noch bemerkt, dass eine Reihe

kleiner Bemerkungen wie die Zählung der Anni jubelei und repro-

missionis, sowie der persecutiones u. ähnl. offenbar von Anfang

an, zumeist in kleinerer Schrift am Rande oder zwischen den

Zahlenreihen angebracht worden sind. Aus dieser nicht hin-

reichend exakten Form der Eintragung erklärt es sich, dass die

Handschriften bezüglich dieser kleinen Textabschnitte vielfach

von einander abweichen. Einiges wird noch in dem Verzeichniss

der Additamenta angeführt werden.

Da nun Hieronymus, seinem ausdrücklichen Zeugniss zufolge,

auch diesen mittleren Abschnitt dem Schreiber ebenso in die Feder

diktirt hat, wie den ersten und den dritten, so war dies kaum

anders zu bewerkstelligen, als dass er sich in sein griechisches

Exemplar der Eusebius-Canones am betreffenden Orte jedesmal

seinen Zusatz, sei es im vollen Wortlaute, sei es, was natürlicher

anzunehmen ist, in kurzer Notiz vermerkte, zumal da er auch

sonst bei verwandten schriftstellerischen Ausarbeitungen der-

gleichen Stichworte an dem Rande vermerkt hat. So erzählt

er selbst in der Epist. ad. Pammachium LVH (Vol. 1 p. 569, 2

Ed. Migne), dass Eusebius Cremonensis ihn gebeten habe, einen

Brief des Epiphanius ihm aus dem Griechischen ins Lateinische

zu übersetzen, und fügt dann hinzu: Feci quod vohdt, accitoque

notario raptim celeriterque dictavi: ex latere in pagina breviter

adnotans, quem intrinsecus sensum singula capitula continerent.

Siqnidem et hoc nt sibi soli facerem, oppido ßagitarat.

Vielleicht weisen etliche Spuren in den ältesten lateinischen

Handschriften der Chronik darauf hin, dass Hieronymus sich bei

diesem Werke des gleichen Hilfsmittels bedient hat. Wenigstens

findet sich (vgl. A S Ed. praefat. p. XXXVII) in dem Textab-

schnitte zu Ol. 65 (Ed. p. 99) das Wort Clementis in B 0 im

Text aufserhalb des syntaktischen Zusammenhanges, oder Clemens

in A P am Rande geschrieben, was sich am einfachsten so er-
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klärt, dass es als Kennwort für den Autor oder die Leser

dienen sollte.

Ganz verwandt hiermit ist es, wenn Ed. 139 h. am Kande

bemwkt ist von quarta falcidia, von P falcidms; — desgleichen

wenn bei dem Titulus: '• Prima Captivüas Israel (Ann. Abr. 1271)

in den Codices A P F am Rande steht : Salmanassar. — Da-

gegen bezeichnet es wohl eine historische Erläuterung, wenn zu

Ed. 189 m. ^Herculius Maximianus^ etc. allein B am Rande be-

merkt: ^ Sabarensis\ Aber es ist unerfindlich, was die Erwähnung

der Stadt Sabaria mit Maximian zu thun haben soll. Das

Räthsel löst sich, wenn man annimmt, dass die Randnote an die

falsche Stelle gerathen ist und vielmehr zum folgenden Lemma
n. gehört: Quirinus episcopus Siscianus gloriose pro Christo inter-

ficitur. Denn die Acta Sincera ed. Ruinart p. 554 berichten :^ma«!!io

eodem die revertente . . . offertur ei beatus Quirinus episcopns,

quem Praeses ad iirhem Sahariensem ad audiendum censuit

repedari. Das Sabarensis oder Sabariensis soll also zur näheren

Bezeichnung des Märtyrers Quirinus dienen und kann ebenso-

wohl von einem Leser beigeschrieben als von Hieronymus selbst

hinzugefügt, nachmals aber von der Mehrzahl der Schreiber

übersehen worden sein. —

Damit möge die Untersuchung über die ursprüngliche Ge-

stalt und die äufsere Einrichtung der Chronici Canones sowohl

des Hieronymus als des Eusebius abgeschlossen sein.

Ich würde gerne gleich hier, im Zusammenhang mit dem

Voranstehenden, noch die Besprechung der Additamenta, deren

sich in den verschiedenen ältesten Codices verschiedene finden,

sowie der insbesondere im Codex 0 vorhandenen zahlreichen

Marginalien anfügen, da sie auch für die bisher behandelte Frage

nicht ohne Bedeutung sind. Allein da sie noch weit gröfseres

Gewicht für die Frage nach der Überlieferung des eigentlichen

Textes und die Filiation der Handschriften haben, zu der ich

jetzt übergehe, so ziehe ich vor, erst nach Abschluss der Unter-

suchung die Additamenta und Marginalien, mit den nöthigen
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Erläuterungen versehen, folgen zu lassen und wende mich zu-

nächst zu der Untersuchung des Textes.

Cap. VII.

Man darf sagen, dass der eigentliche Text der Chronik vor

wie nach Ol. 65, also wie in der ersten, so auch in der zweiten

Hälfte sehr gut und sicher überliefert ist. Der Varianten, welche

kritische Schwierigkeiten bereiten, sind nicht viele, und durch-

schnittlich stimmen auch bezüglich des Textes die einzelnen

Handschriften genau überein; denn offenbar haben die Schreiber,

welche, wie die bisherige Untersuchung erwiesen hat, eine un-

gemeine Sorgfalt auf die Wiedergabe der äufseren Einrichtung

wendeten, ähnliche Treue gegenüber dem Wortlaute des Textes

geübt.

Ein grofses Bruchtheil der Varianten fällt auf die unzähligen

Eigennamen, wie bereits Hieronymus vorausgesehen hat, indem

er (Praef. p. 2, 9) auf die 'barbara nomina' und die 'res in-

cognitas Latinis' hinwies. Dass er seine Übersetzung diktirte,

mag hier ganz besonders verderblich eingewirkt haben: viele

falsche Eigennamen in den Textabschnitten scheinen vielmehr

verhört als verlesen zu sein. Dagegen ist wieder eine grofse

Zahl von Varianten in den tituli regum auf falsche Transskription

aus dem Griechischen ins Lateinische zu erklären
,
mag der

Fehler dem Hieronymus zur Last fallen, oder, wie ich verrauthe

und oben (S. 78) kurz besprochen habe, seinem librarius.

Daneben aber zeigen sich in der Überlieferung einige weit

tiefer liegende Differenzen, welche nicht durch Versehen im

Nachschreiben und Kopiren oder Transskribiren zu erklären

sind und für welche eine andere Deutung zu suchen bleibt.

Dergleichen Differenzen zeigen sich auf zweierlei Weise

:

1. im Bestände des Textes, indem einzelne gröfsere oder

kleinere Textabschnitte sich nur in einzelnen Handschriften vor-

finden, oder auch in einzelnen Handschriften fehlen;

2. im Wortlaute des Textes, indem einzelne, allerdings

nur wenige, Varianten hervortreten, zu deren Erklärung und
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Verständniss die Annahme gewöhnlicher Schreiberversehen oder

gelegentlicher, absichtlicher oder unabsichtlicher, Änderungen

durch Schreiber oder Leser nicht ausreicht.

Hierfür sind die charakteristischsten Beispiele folgende.

1. Athlamos.

Bei Ann. Abr. 2262 findet sich im Armenier (Ed. p. 180)

folgende Eintragung: In principio regni PMlipi cum filio millesi-

inus annus Romae completus est, et bestiae in Circo maximo inter-

fectae, ludique tlieatrales in Campo Martio {Avis) per noctem

tribus diebus celebrati (constituti) sunt, peragebant autem tres dies

per noctem. Theatrum Pompeii uocatum {lege: incensum) et Heca-

tostylon. Stadia in encaeniis Romae incedebant.

Damit stimmt Hieronymus überein: Regnantibus Filippis

millesimus annus Romanae urbis expletus est, ob quam solemni-

tatem innumerabiles bestiae in Circo magno interfectae ludique in

Campo Martio theatrales triebus diebus ac noctibus populo peruigi-

lante celebrati.

Tlieatrum Pompei incensum et Ecatonstylon.

Athlamos natali urbis Romae cucurrit et agon mille annorum

actus.

Bei Hieronymus ist also das Ganze in drei Theile zerlegt,

deren erster bei dem zweiten Regierungsjahre des Philippus

steht; während die beiden kleineren, aber durch Absatz getrennt,

zum dritten Jahre geschrieben sind. Diese Dreitheilung rührt

nicht von einem Abschreiber her, sondern ist ursprünglich, denn

um für das erste, längste, Kolon Raum zu gewinnen, ist in

A P B F — nur von diesen, (und aufserdem noch von c), besitze

ich nicht nur Kollationen, sondern facsimilirende Abschriften —
zwischen dem zweiten und dritten Regierungsjahre ein ent-

sprechend gröfserer Zwischenraum von sieben bis acht Zeilen

gelassen

:

II Regnantibus Filippis millesimus annus

romanae urbis expletus est

ob quam solemnitatem innu
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merabiles hestiae in circo mag

no intcrfectae liidique in cam

po inartio iheatrales trihus

dielms ac noctibus populo

peruigilante celehrati

III Theatrum Pompei incensuin

et ecatonstylon

Athlamos natali romanae

urbis cucurrit et agon mille

annorum actus

IV l-'ilipjiiis vrhem cognomine

sxo in tliracia construxit.

Trotzdem bedarf es keines Beweises dafür, dass diese Drei-

theiliing nur eine sachliche ist und keine zeitliche Vertheilung

der drei Kola auf die beiden Jahre II und III des Philippus be-

deuten kann, da der Inhalt des dritten Abschnittes sich ganz

offenbar auf dasselbe Jahr bezieht, dem der erste Abschnitt an-

gehört. Daher ist der Armenier im Recht, welcher alle drei

Kola vereinigt und zu Einem Jahre des Philippus stellt, während

der notarius des Hieronymus das erste Spatium etwas zu kurz

bemessen hatte, und deshalb für Kolon zwei und drei noch das

— unbesetzte — ann. III des Philippus verwendete. Darin liegt

übrigens ein braucharer Hinweis auf den relativen Werth vieler

seiner mit voller Präzision und von den ältesten Handschriften

übereinstimmend gegebenen Datirungen.

Der Armenier schliefst mit dem Satze: Stadia in encaeniis

Roniae incedebmit, und diesem muss das Kolon der Itala: AtJda-

mos natali urbis Roniae cucurrit et agon mille annorum actus

entsprechen, wenngleich es den Anschein hat, als ob der Armenier

das griechische Original etwas verkürzt oder Hieronymus es

etwas umschrieben habe. Leider hat keiner der zahlreichen

griechischen Chronisten und Ausschreiber, welche methodisch

oder gelegentlich den Eusebius benutzen, die Stelle der Beachtung

für Werth gehalten, so dass das griechische Original des Satzes

nicht erhalten ist. Dagegen liegt der lateinische Text in
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iloppelter Überlieferung vor; denn gegenüber dem Athlamos (oder

Athalamos) natali Ronianae iirbis cucurrit erscheint in Handschrif-

ten, welche den ältesten und besten an Werth und Alter bei-

nahe gleichstehen, folgende Fassung: qnadraginta missus natali

Romanae urhis cucurrerunt.

Diese zweite Gestalt der Überlieferung ist zunächst an sich

dem Sinne und Ausdruck nach untadelig. Es ist bekannt, dass

'missus' in den Cirkusspielen ein Rennen bedeutet^), und die

Zahl von 40 solcher Rennen ist für den aufsergewöhnlichen

Anlass nicht unerhört, sondern (vgl. die Zitate der Anmerkung)

in ähnlichen Fällen noch übertroffen worden. Auch dem Texte

des Armeniers widerstreitet der Wortlaut nicht, znmal man

bedenken muss, wie der armenische Übersetzer sehr oft sein

griechisches Original unbeholfen wiedergiebt und missverständlich

verkürzt. Die wesentlichen Momente finden sich auch im Armenier:

in dem 'Stadia . . . incedebant' liegt zunächst das 'cucurrerunt'

und sodann ein Hinweis auf die Wettrennen, und das, was

Hieronymus in zwei Sätzen ausdrückt, ist in dem Worte encaenia

enthalten, das, wie ich nach Petermanns lateinischer Übersetzung

schliefsen muss, im Armenischen beibehalten sein wird. Ferner

wird wohl im griechischen Original noch ein auf den Chiliasmos

des Festes bezügliches Adjektivum bei den iyxaivia gestanden

haben, das der Armenier, zumal mit Rücksicht auf den An-

fang des ganzen Abschnittes, recht wohl für entbehrlich halten

durfte.

Ich theile daher Th. Mommsens (Chronogr. v. J. 354 S. 693)

Vermuthung nicht, dass der Satz von Hieronymus durch ein

Additamentum aus der Stadtchronik erweitert worden ist, sondern

glaube, dass er nur das Griechische etwas umschrieben hat, wie

andrerseits der Armenier es einigermafsen verkürzte.

Es bleibt noch übrig, eine Erklärung der Version: 'Athla-

mos . . . cucurrit' zu finden. Die Handschriften schwanken

zwischen Athlamos und Athalamos, und Pontacus p. 644—646,

') vgl. Eckhel Doctr. Numor. 7 p. S'2l'>; Friedländer iu Marquardts Köm.

Staatsverw. 3 S. 514 ff.: ders. Sittengeschichte 2", S. 3.53 f.
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merabiles bestiae in circo mag

710 interfectae ludique in cain

po niartio tlieatrales tribus

diebus ac noctibus populo

peruigilante celebrati

III Thmtrinn Pompei incensum

et ecatonsiylon

Athlamos natali ronianae

urbis cucurrit et agon mille

annoruDi actus

IV /''//ipjiK.^ tn'bem cognomine

suo in thracia construxlt.

Trotzdem bedarf es keines Beweises dafür, dass diese Drei-

theiluiig nur eine sachliche ist und keine zeitliche Vertheilung

der drei Kola auf die beiden Jahre II und III des Philippus be-

deuten kann, da der Inhalt des dritten Abschnittes sich ganz

offenbar auf dasselbe Jahr bezieht, dem der erste Abschnitt an-

gehört. Daher ist der Armenier im Recht, welcher alle drei

Kola vereinigt und zu Einem Jahre des Philippus stellt, während

der notarius des Hieronymus das erste Spatium etwas zu kurz

bemessen hatte, und deshalb für Kolon zwei und drei noch das

— unbesetzte — ann. III des Philippus verwendete. Darin liegt

übrigens ein braucharer Hinweis auf den relativen Werth vieler

seiner mit voller Präzision und von den ältesten Handschriften

übereinstimmend gegebenen Datirungen.

Der Armenier schliefst mit dem Satze: Stadia in encaeniis

Romae incedebant, und diesem muss das Kolon der Itala: Athla-

mos natali urbis Romae cucurrit et agon mille annorum actus

entsprechen, wenngleich es den Anschein hat, als ob der Armenier

das griechische Original etwas verkürzt oder Hieronymus es

etwas umschrieben habe. Leider hat keiner der zahlreichen

griechischen Chronisten und Ausschreiber, welche methodisch

oder gelegentlich den Eusebius benutzen, die Stelle der Beachtung

für Werth gehalten, so dass das griechische Original des Satzes

nicht erhalten ist. Dagegen liegt der lateinische Text in
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doppelter Überlieferung vor; denn gegenüber dem Athlamos (oder

Athalamos) natali Romanae urbis cucurrit erscheint in Handschrif-

ten, welche den ältesten und besten an Werth und Alter bei-

nahe gleichstehen, folgende Fassung: quadraginta missus natali

Romanae urbis cucurrerunt.

Diese zweite Gestalt der Überlieferung ist zunächst an sich

dem Sinne und Ausdruck nach untadelig. Es ist bekannt, dass

'missus' in den Cirkusspielen ein Rennen bedeutet^), und die

Zahl von 40 solcher Rennen ist für den aufsergewöhnlichen

Anlass nicht unerhört, sondern (vgl. die Zitate der Anmerkung)

in ähnlichen Fällen noch übertroffen worden. Auch dem Texte

des Armeniers widerstreitet der Wortlaut nicht, znmal man
bedenken muss, wie der armenische Übersetzer sehr oft sein

griechisches Original unbeholfen wiedergiebt und missverständlich

verkürzt. Die wesentlichen Momente finden sich auch im Armenier:

in dem 'Stadia . . . incedebant' liegt zunächst das 'cucurrerunt'

und sodann ein Hinweis auf die Wettrennen, und das, was

Hieronymus in zwei Sätzen ausdrückt, ist in dem Worte encaenia

enthalten, das, wie ich nach Petermanns lateinischer Übersetzung

schliefsen muss, im Armenischen beibehalten sein wird. Ferner

wird wohl im griechischen Original noch ein auf den Chiliasmos

des Festes bezügliches Adjektivum bei den syxaivia gestanden

haben, das der Armenier, zumal mit Rücksicht auf den An-

fang des ganzen Abschnittes, recht wohl für entbehrlich halten

durfte.

Ich theile daher Th. Mommsens (Chrouogr. v. J. 354 S. 693)

Vermuthung nicht, dass der Satz von Hieronymus durch ein

Additamentum aus der Stadtchronik erweitert worden ist, sondern

glaube, dass er nur das Griechische etwas umschrieben hat, wie

andrerseits der Armenier es einigermafsen verkürzte.

Es bleibt noch übrig, eine Erklärung der Version: 'Athla-

mos . . . cucurrit' zu finden. Die Handschriften schwanken

zwischen Athlamos und Athalamos, und Pontacus p. 644— 646,

') vgl. Eckhel Doctr. Numor. 7 p. oiCi\ Kriedländer in Marquardts Rom.

Staatsverw. 3 S. 514 ff.: ders. Sittengeschichte 2", S. 3.33 f.
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Scaliger Animadversiones p. 234 und Vallarsi haben mancherlei

scharfsinnige Vorschläge zur Lösung des Räthsels beigebracht,

ohne zum Ziele zu gelangen. Sobald man davon ausgeht, dass

es sich um die lateinische Übersetzung eines griechischen Origi-

nals handelt, ergiebt sich das Richtige fast von selbst^). Das

Athlamos wird daraus entstanden sein, dass das griechische ad^Xa Ji

(= ä^la T£(j<yaQäxovta) vom Übersetzer bei flüchtigem Lesen für

ein Nomen proprium angesehen, und dass er durch den beim

Neutrum plur. korrekten Verbalsingular in diesem Irrthum be-

stärkt worden ist. Das ursprüngliche ad^Xog ist schon frühzeitig

in die Nebenform dd^lov, besonders als Plural d&kcc übergegangen''),

und in der Bedeutung von 'Rennen' oder 'missus' wird dd-ko^

und dO-Xa neben dfjiXka vielfach gebraucht. So deckt sich also

das d^Xa Jt der einen Handschriftenreihe mit dem 'Quadraginta

missus' der anderen^).

Dieses Ergebniss ist nicht ohne Bedeutung. Zunächst ist

offenbar, dass Athlamos cumrrit als die älteste Fassung der

Stelle zu gelten hat. Wäre das völlig klare und verständliche

Quadraginta missus cucurrerunt von Anfang an diktirt worden,

so würde es unmöglich sein zu erklären, wie und warum an

seine Stelle das unverständliche Athlamos gesetzt worden wäre,

das ohnehin nur mit Hinzuziehung des griechischen Originals

erfunden werden konnte, und hier hat Scaliger bereits ganz

richtig geurtheilt. Zwar hat er im Text Atlas mons gedruckt,

weil er (Animadv. Ed.' p. 214, Ed.^ p. 234) in dem von ihm selbst

(Aniniadv. p. 5 a. E. und p. 6 oben) verglichenen Bongarsianus (B)

1) vgl. meine Bemerkungen in den Gött. Gel. Anz. 1875, S. 1496 £f.

2) Selbst in das Lateinische ist es aufgenommen worden, vgl. Wölfflin

im Archiv 9 S. 334; Varro Sat. Men. ed. Buecheler 76. 162; Petron. 57

a. E.; O.Weise, d. griech. Wörter im Latein S. 354; G. A. Saalfeld, The-

saurus Italograecus S. 131.

3) Wenn der entsprechende Schlusssatz beim Armenier lautet: Stadia

in encaenüs Romae incedebant, so entspricht mithin ebenso das 'cucurrit' dem

'incedebant', wie das 'Stadia' dem 'Athlamos', oder dem uHa Ji. Woraus zu

schliefsen ist, dass auch in dem griechischen Original, das der Armenier

übersetzte, nicht naaaQi'txovin stand, sondern die Ziffer ^, welche der Armenier

übersah, während Hieronymus sie irrthümlich als eine zu «."^A« gehörige

Endsilbe ansah. —
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iirthüralich (denn B hat Athlamos) diese Lesung notirt hatte.

Aber obgleich er für Atlas mons eine sichere Deutung nicht an-

erkennt, verfährt er doch methodisch richtig, indem er sagt:

quare consultius visum est, haec ita . . . relinquere, praesertim

quum Bongarsianus . . . ita liaheat. Und vorher: Quare vul-

garem lectionem {seil. Atlas mons) in siiis sedibus reliquimus, quod

utra sit, quam reliquit Hieronymus, quum utraque vera sit,, nobis

exploratum non est. Nam unde Atlantis montis (^mentioy in mentem

venissei ei, qui haec interpolare voluerit, siquidem voluit interpolare?

Quid enim tarn inopinatum, quam mentio Atlantis montis in drei

missibus, in quibus ne vestigium quidein Atlantis montis superest?

Ist es also völlig ausgeschlossen, dass das 'Athlamos' sich

in den Text eingedrängt habe, falls in ihm bereits das richtige

'quadraginta missus' vorhanden war, so bleibt nur die Annahme

übrig, dass es die älteste ursprüngliche Übersetzung des Hiero-

nymus wiedergiebt und mithin als ein neues bezeichnendes Bei-

spiel für die vielberufenen Übersetzungs- nnd Flüchtigkeitsfehler

des Hieronymus
') angesehen werden muss.

Da nun aber mehrere und zwar ebenfalls sehr alte Hand-

schriften vorliegen, in welchen an Stelle des 'Athlamos' die

evident richtige Verbesserung 'Quadraginta missus' und dem-

entsprechend nicht 'cucurrit' sondern 'cucurrerunt' überliefert

ist, so gewinnt das Athlamos die Bedeutung eines Merkzeichens,

vermöge dessen man eine ältere vorangegangene Überlieferung

von einer jüngeren unterscheiden kann, denn im Allgemeinen

wird als sicher zu betrachten sein, dass die Handschriften, welche

Athlamos haben, eine ältere Überlieferung repräsentiren, als die,

welche Quadraginta missus darbieten.

Damit stimmt nun auch die Prüfung der Handschriften sehr

gut überein. Die beiden ältesten haben: 0 (saec. 6) Athalamos,

und B (saec. 7) Athlamos, so dass also B die korrektere Lesung

1) über diese von HieroDjmus in der Chronik begangenen Übersetzungs-

fehler vgl. Scaliger Thes. teraporum, Prolegomena Ed.i fol. XXIV ff., Ed.^

fol. XXX 2 ff.; ders. Thes. Ed.' Animadversiones und Index rerum p. 282 ff.;

Je. Clericus, Quaest. Hieronymianae p. 43 ff.; A. Sundermeier, Quaest chrono-

graphicae p. 41 ff.
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bietet. Ebenso wie 0 (nur currit statt cucurrit) hat M und

ebenso L und c, d. i. die Handschriften des Spatium historicum,

zu denen zum Beispiel auch Codex Wolfenbüttel. 83. 23 gehört,

der die Abschrift einer von Petrarca kopirten Hieronymus-

Chronik enthält, und an der obigen Stelle Athlas mons . . . .

uairrit hat. Auch Codex N, dem von erster Hand eine grofse

Anzahl von Varianten beigeschrieben ist, stimmt im Text zwar

nicht mit OB, hat aber am Rande die Variante : ^^A^amos natali

romanae urhis cucurrerunt. — Für die Handschriften des Spatium

historicum (L c u. a.) ergiebt sich hieraus, dass sie auf einem

zeitlich sehr weit zurückliegenden Exemplare beruhen, in dem

der Übersetzungsfehler des Hieronymus noch nicht korrigirt war.

Die verbesserte Lesung: quadraginta missus findet sich in

APRF sowie in Cassiodors Chron. ed. Mommsen 1861 S. 643,

wo nur vor missus ein etiant, eingeschoben ist, sowie im Text

von N. Wenn die Angaben, die Pontacus p. 644 über die

Varianten seiner Handschriften macht, etwas genauer wären,

so würden aus ihm die Zeugnisse für die beiden Lesungen ver-

mehrt werden können, wie ich ebenfalls aus mehreren von mir

nur eingesehenen und nicht durchkollationirten Codices die Be-

legstellen vermehren könnte.

Indessen bedarf es dessen nicht, und aus dem klar vor-

liegenden Thatbestande lässt sich mit Sicherheit erschliefsen,

dass AtUamos die ursprüngliche Lesart sein muss und dass das

Richtige erst durch Korrektur hergestellt worden ist. Von wem
die Korrektur herrührt, ist nicht bekannt. Aber schwerlich wird

sie einem Abschreiber verdankt, sondern einem Gelehrten, da

sie ohne Einblick in das Griechische kaum gefunden werden

konnte. Und es werden noch mehrere Gründe zn Tage treten,

welche dafür sprechen, dass die Verbesserung von Hieronymus

selbst bei Gelegenheit einer neu hergestellten Abschrift der

Chronik angebracht worden ist.

2. Epimenides.

Bei Ann. Ahr. 1420 oder 1422, Ol. 45, 4 oder 46, 2, Lydor.

Alyattes 15 oder 17 findet sich das Kolon: Epimeindes Athenas
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' /nundauü^). So haben übereinstimmend die Codices OBAPF
R M N, und was damit gemeint ist, erklärt sich durch Suid. s. v.

Epimenides: ix(x!}r,os yovv täq "Ad-ijvaq tov Kvloüvtvov ayovg,

so dass an der Richtigkeit und Echtheit der lateinischen Version

kein Zweifel bleibt. Allein dem gegenüber steht im Codex L
und c die überraschende Lesung: Epimenides Athenas suhuertit,

und N notirt von m' am Rande die zwei Varianten : af destitnit

und af siibuertit. Desgleichen hat der Wolfenbüttler Codex im

Texte: snhue7i.it, am Rande aber: af emundauit. —
Im Text geben Scaliger und Pontacus emundauit, und Pon-

tacus beruhigt sich dabei, indem er aus einigen minderwerthigen

Codices (L. Pi. Vi. Oisellin.) suhuertit als Variante anführt. Da-

gegen hat Scaliger die kritische Schwierigkeit richtig erkannt

(Animadv. p. 87 Kol. B) und sagt mit vollem Rechte: Profecto

Hieronymus '' siihvertiV scriptum reliquit, non ^ emundavit\ Kam
quis unquam divinasset ^suhvertit'' legendum esse, si Hieronymus

emundavit^ scripsisset? Auch hier wieder ist offenbar, dass der

Irrthum von Hieronymus selbst ausgegangen ist und dass die

Korrektur sicherlich nicht von einem Abschreiber gefunden

worden sein wird, sondern von einem Gelehrten und am wahr-

scheinlichsten von Hieronymus selbst. Für einen flüchtigen und

der Geschichte nicht sonderlich kundigen Übersetzer lag die

Verwechslung nahe, da xad-aiqn, emnndat oder besser lustrat,

ohne Akzent geschrieben, genau so aussah wie xad^aiQsT, suhvertit

oder destruit. Und Scaliger fügt schliefblich die Vermuthung

hinzu (a. a. 0. p. 87 Kol. B alin. 5 a. E.) dass Hieronymus mög-

licherweise über die Bedeutung des Verbums geschwankt haben

und beide Bedeutungen nebeneinander geschrieben haben könne

:

Possumus etiam dicere, Hieronymum utramque lectionem inter-

pretatum fuisse, xad-aiqn emundat, xad-ccigst suhvertit. Unde

factum, ut pars lihrorum priorem, pars altera posteriorem tenuerit,

was ich nicht für wahrscheinlich halten kann. Denn er würde

dann seiner eignen wie der Rathlosigkeit seiner Leser durch

ein eingefügtes 'sive' zu Hülfe gekommen sein.

') vgl. Sundermeier a. a. 0. p. 43, 3.
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Unter allen Umständen aber ist gewiss, dass der Fehler wie

seine Verbesserung zeitlich vor allen unseren ältesten und besten

Handschriften liegt. Und da die Codices L und c und ihre

Sippe des Spatium historicum die einzigen sind, die den alten

Fehler bewahrt haben, so ergiebt sich auch hieraus, dass die

relativ jungen Handschriften des Spatium historicum auf einer

sehr alten Handschrift beruhen, d. h. auf einer, welche älter ist

als der Archetypus aller übrigen wenn auch noch so alten Hand-

schriften, die das Spatium historicum nicht haben, sondern die

Original-Einrichtung.

Als ganz besonders auffallend hebe ich schliefslich noch die

Thatsache hervor, dass der Armenier hier genau denselben Fehler

begangen haben soll, da Petermann (Ed. p. 92 e) folgendes giebt:

Massilia condita est. Epeminedes destruxit AtJmias, und Mommsen
(die Armen. Handschriften der Chronik des Eusebius, Hermes

30, 1895) auf S. 332 aus dem einzigen mafsgebenden Codex E
zwar eine Variante in der Transskription von Epimenides an-

merkt, aber das 'destruxit' unerwähnt lässt. Diese Frage wird

unten zur weiteren Besprechung kommen.

3. Probus und Equitius.

Ed. p. 197 V., bei Ann. Abr. 2388, Ol. 287, 4, ann. Valen-

tiniani et Valentis 8 steht in Codex 0: Frobus praefectus Illyrici

iriiquissimis trihiitorum exactionih-us ante pronincias quas regebat,

quam a barbaris uastarentur, erasit. Mit ihm stimmt überein M;

sodann N hat zwar im Text eine andere Lesart, giebt aber,

seiner Gewohnheit folgend, am Rande als Variante: a£: prohus

praefectus [Illyrici]. Mit diesen beiden auf das engste verwandt,

aber mit einer nicht unwesentlichen Modifikation in der Formu-

lirung des Satzes, welche von Mommsen Hermes 24, 1889 S. 399

unberücksichtigt gelassen worden ist, schreibt Codex L: Probus

praefectus Illirici iniquissimis tributorum exactionibus prouincias

quas regebat, tamquam a barbaris uastarentur, euasit, und mit

ihm stimmen, auch in dem euasit. Cod. Leid, c und Monacensis

Univ. 7 sowie Bamberg. E HI 18 überein, nur dass die letzt-
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genannten tractarentur statt vastarentur geben, und dass alle"

drei die beiden, Versionen kontaminiren, indem sie, trotz des

folgenden tamquam, vor prouincias, wie 0, ein ante eingeschoben

haben. Diese Gruppe ist die des Spatium historicum, und nach

Pontacus Notae p. 743 stimmen bezüglich des Namens Probus

mit ihr noch fünf Codices überein, die auch aus anderen An-

zeichen mit Wahrscheinlichkeit der Klasse des Spatium historicum

zugehört haben werden. Scaliger Animadv. p. 259 A giebt nur

an, dass seine PR. d. i. die Klasse des Spatium historicum,

Probus haben. Endlich Codex R giebt: Prohns prefectus lllirici

Equitius comcs iniquissimis [suprascr. : vel iniquissimiis) trihutorum

exactionihus ante prouintias quas regebat, quam a harharis uasta-

rentur, erasit, schliefst sich also in der Forraulirung des Satzes

genau an 0 an, und fügt am Anfang zu Probus noch einen

anderen Namen ein, über den alsbald zu handeln sein wird.

Die genannten Handschriften stimmen also alle in dem

'Probus praefectus lUyrici' überein, formuliren aber den Satz

verschieden, indem OMR:
Prohlis . . . exactionihus ante prouincias qicas regehat., quam

a harharis uastarentur, erasit, L aber und die Klasse des Spatium

historicum:

Prohns . , . exactionihus prouincias quas regehat, tamquam

a harharis uastarentur, erasit schreiben.

Die Differenz zwischen beiden Versionen ist augenscheinlich

keine zufcällige, etwa durch eine Verschreibung entstandene, aber

welcher von beiden der Vorrang gebührt, wird nicht leicht zu

entscheiden sein. Mich dünkt, dass die letztere, d. h, die Version

von L, den Eindruck der Ächtheit macht '), während die erstere

klingt, als ob sie durch Korrektur hergestellt wäre.

Dem gegenüber steht nun eine zweite Überlieferung: Illyrici

Equitius (aequitius mehrfach im Cod. Vatic. des Ammian und

ebenso im Cod. Paris. 4858 des Hieronymus) comes iniquissimis

1) Der Satz erinnert an Ammian, 27, 9, 2 wo es vom Romanus, Comes

Africae, heilst: qui ueniw-i prouidus transferendaeque in alias inuidiae artifex

saeuitia rnorum midtis erat exosus, hac praecipue causa, guod super are ho sie s

in uastandis prouinciis festiiiabat . . .

Weltchiooik des Easebius-HioroDjmuB. 7
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(iniqilissimus F, vgl. R) trihutorum exactionibus ante prouincias

quas regehat, quam a barharis uastarentiir , erasit. Sie ist ver-

treten durch B A P F N und Paris. 4858 und, wie man sieht,

stimmt ihre Fassung genau mit 0 überein, bis auf die Ver-

schiedenheit des Namens. Pontacus begnügt sich damit, diese

Differenz hervorzuheben und entscheidet sich für die Lesart

Equitius, Scaliger sagt nur, dass die von ihm mit POST be-

zeichnete Handschriftenklasse, die in Wahrheit die ältere ist,

Equitius vertritt, während die P R (d. i. die Codices des Spatium

liistoricum), Probus bieten.

Zuerst hat Th. Mommsen, der durch Codex 0 auf diese

doppelte Version aufmerksam gemacht geworden war, die Frage

im Hermes 24, 1889 S. 396 und besonders 399 f. erörtert.

Seiner Auffassung sowie den daran geknüpften Folgerungen

bezüglich des Werthes der Hieronymus -Handschriften hat sich

E. G. Hardy, im Journal of philology 18, 1890 p. 277 ff.,

durchaus angeschlossen: ob noch andre Beiträge zur Lösung

dieser Frage erschienen sind, ist mir nicht bekannt ge-

worden.

Es ist ein günstiger Umstand, dass sowohl Probus als

Equitius') historisch beglaubigte und wohl bekannte Persön-

lichkeiten der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts sind. Für

Probus hat Seeck in der Praefatio zu seinem Symmachus p.XCIXfT.

unter Sammlung des Quellenmaterials die biographischen That-

sachen zusammengestellt; für Equitius fliefsen die Quellen spär-

licher, geben aber ausreichende Kunde über ihn. Danach war

Equitius ein tüchtiger, pflichttreuer Truppenführer, der bereits

im Jahre 365 dieses Amt als Comes führte (Ammian. 26, 5, 3),

gegen Ende desselben Jahres aber zum Magister militum er-

nannt wurde (Ammian. 26, 5, 11) und in der Inschrift Ephem.

epigr. 2 No. 718 aus den Jahren 365— 367 als Vir clarissimus

comes magister equitum peditumque bezeichnet wird. Bezeichnend

für seine Persönlichkeit ist, dass er nicht lange zuvor, während

^) Über Träger des Namens Equitius vgl. Marini, Papiri Diplomat.

. 205, 21; 375 A oben; De Rossi Inscrr. Christian. 1 zu No. 243 £f.
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er noch scholae primae scutariorum tribunus war, Anfang des

Jahres 364 nach/ dem Tode des Jovianus als Thronkandidat ge-

nannt worden, aber als asj^er et suhagrestis (Ammian. 26, 1, 4)

von den mafsgebenden Kreisen nicht genehmigt worden war.

Die im Jahre 365 erlangte Stellung als magister militum hat er

hinge innegehabt; für das Jahr 373 beglaubigt ihm Ammian.

•-'D. 6, 3. 12 dieses Amt; im Jahre 374 wurde er (Ammian. 30,

3, 1) Kollege des Kaisers Gratian im Konsulat, und als gegen

Ende des folgenden Jahres 375 Kaiser Valentinianus in Birgitio

stirbt, ist es, nach Sex. Aurelius Victor Epit. 45, 10 und Zosimus

4, 19, 1, insbesondere Equitius ('ExTioq^^Exhioc), der in Gemein-

schaft mit Merobaudes die Wahl seines unmündigen Sohnes

Valentinianus II zu seinem Nachfolger bewirkt. Der Zeit nach

das letzte Zeugniss für ihn findet sich für das Jahr 375 bei

Ammian. 30, 6, 2, wo von den Gesandten der Quaden berichtet

wird: in consistorium Equitio suadente su7it intromissi. Dies wird

um so zuversichtlicher auf den früheren Consul Equitius zu be-

ziehen sein, als er (nach Ammian. 29, 6, 3) gerade gegen die

Quaden kriegerisch thätig gewesen war, wogegen Mommsen, in-

dem er a. a. 0. S. 389 als den letzten beglaubigten Termin für

das militärische Amt des Equitius unter Berufung auf Ammian.

29, 63 das Jahr 373 angiebt, sich denen anzuschliefsen scheint,

welche die Stelle aus dem 30. Buche auf einen anderen, jüngeren

Equitius beziehen. Dieser jüngere wird bei Ammian zum Jahre

378 erwähnt 31, 12, 15, wo er als Geisel an Fritigern geschickt

werden soll: tribunus Equitius^ cid tunc erat cura palatii credita^

Valentis propinquus. Er ist offenbar jünger als der Consular

Equitius, aber ihn für dessen Sohn anzusehen (De Vit, Onomasticum

s. V. Equitius II), ist, schon um des Zusatzes Valentis propinquus

willen, gewiss ein Irrthum, da sonst Ammian sicherlich bei dem

öfters erwähnten älteren, dem Consular, entweder dies ausdrück-

lich gesagt oder wenigstens eine Bemerkung über die Beziehungen

der beiden zu einander beigefügt haben würde. Der jüngere

Equitius (. . . curabat palatium Ammian. 31, 13, 18) fällt zu-

gleich mit Kaiser Valens in der verhängnissvollen Schlacht bei

Adrianopel im Jahre 378. — Wann der ältere gestorben ist,

7*
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ist unbekannt: warum ich glaube, dass er nur bis spätestens zum

Jahre 381 gelebt haben kann, wird unten S. 104 dargelegt

werden. Ammian's Äufserungen über ihn lauten durchaus günstig,

denn das asper et subagrestis kann kaum als Tadel gelten, und

wenn er in der Stelle 29, 6, 3 den Equitius peruicacem et desi-

dem nennt, so spricht nicht Ammian, sondern der Präfekt Maxi-

minus, ein Feind und Neider des Equitius. Und nirgends findet

sich sonst irgendeine Spur von den Übelthaten gegen die Pro-

vinzialen, welche die Stelle der Chronik ihm zur Last legt, wobei

denn auch noch das zu seinen Gunsten spricht, dass der dort

angewandte Ausdruck iniquissimis trihiitorum exactionibus

von vornherein weit eher auf den Civilvorsteher als auf den

Kommandirenden hinweist.

Dagegen stimmt das aufs beste zu dem, was über Probus

bekannt ist, insbesondere zu der Schilderung, die Ammian. 30, 5,

4 —10 (zum Jahre 375) von der unbarmherzigen Grausamkeit

giebt, mit der Probus die Provinzialen ausgesogen hat, um der

Habgier seines Fürsten entgegenzukommen. Und es ist sicher,

dass, wenn anders Hieronymus die Absicht hatte, bei seiner

Anmerkung über die Misshandlung der Donauprovinzen durch

römische Regierungsbeamte den wirklich Schuldigen zu nennen,

er bei jener Eintragung geschrieben haben muss: Probus Prae-

fectus lUyrici etc.

Es ist mir nicht ersichtlich, aus welchem Grunde Hiero-

nymus für diese Notiz das achte Jahr des Valens, d. i. 371

n. Chr. gewählt hat. Aber es ist gewiss, dass dieses Jahr in den

Zeitraum fällt, wo einerseits Probus von 368 an acht Jahre

lang, also bis 376 die Präfektur inne hatte, und wo andrerseits

Equitius von 365 an als Comes und Magister sicher bis mindestens

373, vermuthlich bis mindestens 375 das militärische Kommando
führte. Somit liegt, was die Zeitbestimmung anbelangt, gegen

keine von beiden Versionen ein Bedenken vor. Wenn nun aber auf

Grund dieser Erwägungen Mommsen (a. a. 0. S. 400) sagt: 'Keinen

Augenblick kann es zweifelhaft sein, dass Hieronymus den Probus
genannt hat . .

.' so kann ich ihm nicht völlig zustimmen. Denn

es liefsen sich recht wohl Gründe denken, vermöge deren
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Hieronymus gerade in den Jahren, wo er seine Übersetzung aus-

arbeitete, von 378—381, Austand genommen haben könnte, den

damals noch hoßhmächtigen Probus an den Pranger zu stellen

und wo er den Equitius dafür ausgesucht hätte. Ebenso scheint

mir, dass die l^ombinirte Übersetzung in Codex R sich eigent-

lich leichter erklären würde, wenn man annehmen dürfte, dass

Equitius das Ursprüngliche gewesen und Probus erst dafür

substituirt worden wäre. Allein soviel lässt sich mit Recht

behaupten, dass, gegenüber allen anderen Möglichkeiten,

Mommsens Annahme, insofern sie nämlich die Nennung

des Probus als ursprünglich und von Hieronymus selbst ge-

schehen bezeichnet , weitaus die gröfste Wahrscheinlickkeit für

sich hat.

Dagegen erheben sich wider die Erklärung, welche Mommsen

a. a. 0. über die Entstehung der zweiten, den Namen des Equi-

tius substituirendeu Version gegeben hat, manche und wie ich

glaube, schwer zu beseitigende Bedenken. Mommsen nimmt an,

dass die Lesung Equitius 'ebenso sicher interpolirt ist, wie

es evident ist, dass diese Interpolation von einem Zeitgenossen

herrührt und der Publication der Chronik selbst der Zeit nach

sehr nahe steht'. Es sei mithin durch einen Interpolator die

Anklage von Probus auf den Equitius abgewälzt worden. Diese

Interpolation erkläre sich durch die beispiellose Machtstellung,

die Probus einnahm und bis an sein Ende behauptete. Hiero-

nymus, der im Ostreich schrieb, habe sich nicht gescheut, in

der wahrscheinlich bei Probus' Lebzeiten veröffentlichten

Chronik den mächtigen Mann mit Namennennung scharf zu

tadeln. 'Dass die occiden talischen Abschreiber und Buchhändler

eine Censur vornahmen, ist begreiflich; dass sie zu diesem Zweck

nach dem Muster des Prügelknaben einen unschuldigen Beamten

dem schuldigen substituirten, allerdings wenig erbaulich'.

Zunächst schicke ich voraus, dass Hieronymus seine Chronik

nicht nur wahrscheinlich, sondern ganz unzweifelhaft noch zu

Probus' Lebzeiten geschrieben und, wie natürlich, veröffentlicht

hat: Probus hat (Seeck Vorrede zum Symmachus p. CIV oben)

sicher bis nach 390 gelebt, die Chronik ist aber lange zuvor
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abgeschlossen und erschienen^). Denn der Schlusssatz der

Praefatio des Hieronymus lautet (Ed. p. 3, 8): A Constantini

autem siipra diclo anno [i. e. XX "]
usque ad Consulatum Augusto-

rum Valentis sexies et Valentiniani iterum totitm meum est. Quo

fine contentus reliquum temporis et Theodosii latioris historiae stilo

reseritaui, non quo de uiuentibus timuerim libere et uere scrihere\

timor enim dei hominum timorem expellit, sed qtioniam dibacchan-

tibus adhitc in terra nostra barbaris incerta sunt omnia. Hier

beweisen die Worte: non quo de uiuentibus timuerim libere

scribere, dass Gratianus und Theodosius damals noch am Leben

waren, uud es muss mithin das reliquum temporis Gratiani et

Theodosii SO viel heifsen als: die vom Schlüsse der Chronik

(878) bis zum heutigen Tage übrige oder zwischenliegende Zeit.

Völlig entscheidend aber ist die Stelle der Chronik: Ann.

Abr. 2375, Constantini ann. 22 oder 23 (Ed. p. 195 w.), wo

Hieronymus selbst zu diesem Jahre schreibt: Gratianus qui nunc

Imperator est nascitur, wodurch jeder Zweifel darüber beseitigt

wird, dass die Chronik zwischen den Jahren 378 und 383 ver-

fasst sein muss-), denn Gratian ist im August 383 gestorben und

mithin muss jener Satz der Praefatio ebenso wie das Kolon über

Gratians Geburtsjahr vor diesem Termin geschrieben sein. Es

spricht aber, wie im weiteren Verlaufe noch erörtert werden

soll. Manches dafür, dass die Chronik bereits etliche Jahre vor

Gratians Tod herausgegeben worden ist. Herausgegeben, und

nicht nur verfasst. Denn die Bezeichnung des Werkes als opus

tumultuarium (Ed. p. 1, 14 und 15) und die Entschuldigung, es

in gröfster Eile diktirt zu haben, würde absurd sein, wenn es

nicht alsbald nach seiner Abfassung auch veröffentlicht worden

wäre.

') In der jüngeren Rezension der Ravennatischen Chronik, abgedruckt

bei Mommsen Chronogr. v. 354 steht beim Jahre 378 (S. G65) die Notiz:

Iiis consuUbus Ilorosius et Prosper fecerunt cronicas .... wozu Mommsen be-

merkt, dass statt des Horosius stehen müsse Hieronymus; vgl. Mommsen,

Zeitzer Ostertafel S. 566. — Für die Datirung der Hieronymus-Chronik kann

diese Notiz bei Seite gelassen werden.

2) vgl. Mommsen Chronogr. v. 354 S. 680 not. 1.



Da nun Probus (Seeck a. a. 0. p. CHI) um 379 oder 380

die Verwaltung von Gallia, wenn auch, wie es scheint, nur für

kurze Zeit, führte, und im Jahre 383 zum dritten Male Prae-

fectus Praetorio wurde, so war er in der Zeit, wo die Chronik

verötfentlicht wurde, offenbar noch immer eine mächtige Persön-

lichkeit, und es mochte in der That nicht unbedenklich sein, in

einem Lateinischen für das weströmische Publikum bestimmten

Werk'e, einen hohen Beamten dieser Reichshälfte so unsanft an-

zufassen.

Nun sollen nach Mommsens Vermuthung es die occidenta-

lischen Abschreiber und Buchhändler gewesen sein, welche, um
dieses Bedenken zu vermeiden, an die Stelle des Probus den

Equitius gesetzt haben. Die Abschreiber wird man, denke ich,

aus dem Spiele lassen dürfen, da man ihnen, falls sie für

Buchhändler arbeiteten, schwerlich erlaubt haben würde, dem

Verfasser das Konzept zu korrigiren. Aber auch die Buchhändler

müssten seltsame Leute gewesen sein, da es doch wohl, wenn sie

einmal aus Rücksicht auf Probus die Stelle bedenklich fanden

und ändern wollten, zweifellos am natürlichsten und sichersten

gewesen wäre, den kleinen Absatz einfach zu streichen und

fortan die für den Verkauf bestimmten Exemplare durch die Ab-

schreiber dementsprechend herstellen zu lassen, statt eine Sub-

stitution vorzunehmen. Und noch dazu eine Substitution, welche,

wie Mommsen natürlich nicht entgangen ist, eine sehr sachkundige

Hand verräth, wie man sie einem von den Donauländern so

weit abgelegenen römischen Buchhändler nicht so leicht zu-

trauen wird, zumal bei Thatsachen, die um sechs bis zehn Jahre

zurücklagen.

Ferner fragt man doch wohl, wie weit es den Buchhändlern

gestattet gewesen sein mag, in dem Text ihres Verlagswerkes

eine so einschneidende Änderung vorzunehmen, für welche die

Verantwortung doch zunächst nicht auf sie (oder die Abschreiber)

fiel, sondern auf den Autor. Und diesem, wie den Lesern, konnte

die impia fraus nicht verborgen bleiben, zumal da einzelne der

ältesten Handschriften, wie 0 und M, evident beweisen, dass

bereits Exemplare mit dein ursprünglichen und ächten Probus im
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Umlauf gewesen sein müssen, bevor die Änderung des Probus

in Equitius vorgenommen wurde.

Ich halte daher die von Mommsen ohne weitere Begründung

aufgestellte Behauptung von einer Korrektur durch überängst-

liche und übereifrige Buchhändler für unannehmbar und glaube

dagegen, dass die Frage sich am einfachsten löst, wenn man
dem Hieronymus selbst jene Textänderung zuschreibt. Dies

hängt nun mit meiner Ansicht von der Zeit und dem Anlass der

Abfassung seiner Chronik zusammen. Ich will hierüber jetzt nur

soviel vorgreifend bemerken, dass die Chronik nach meiner Auf-

fassung in Beziehung zu der römischen Synode vom Jahre 381

steht, für deren Verhandlungen Hieronymus, von Papst Damasus

berufen, seine Bearbeitung der Eusebischen Canones rasch aus-

gearbeitet zu haben scheint. Dies geschah noch in Konstan-

tinopel, und hieraus erklärt Mommsen mit Recht die Unbefangen-

heit, mit der Hieronymus sich über Probus geäufsert hatte.

Diese Zuversicht wird aber geschwunden sein, sobald er zur

Synode in Rom eintraf, und von da an, noch dazu voll ehr-

geiziger Pläne, sich innerhalb des Machtbereiches des Probus

und seiner vornehmen einflussreichen und weitverbreiteten Familie

zu bewegen hatte. Unter diesen Umständen wird er rasch ent-

schlossen in den ihm zugänglichen Exemplaren seiner Chronik

den Namen des Probus mit dem des Equitius vertauscht haben,

und wenn in Codex R, dessen Archetypus bis in den Anfang des

5. Jahrhunderts zurückreicht, die Stelle lautet: 'Probus praefectus

Illyrici Equitius comes', so ist man versucht, diese Fassung als

ein durch die Überlieferung missverstandenes aber treu bewahrtes

Zeugniss für die knappe und nicht ungeschickte Weise zu be-

trachten, mit der er seinen Text für seinen damaligen Aufent-

halt zurecht korrigirt zu haben scheint. Daraus übrigens, dass

er den unschuldigen Equitius zum Ersatz für Probus aussuchte,

mag man mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit schliefsen, dass

Equitius damals bereits gestorben war. Wäre er noch unter

den Lebenden gewesen, so würde sich Hieronymus schwerlich

haben verleiten lassen, ihn als Aushülfe zu wählen, und dem

schlauen, weltgewandten und rücksiclitslosen Südslaven ist das
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ungeschickte Verfahren des Meisters einer ländlichen Schule

gewiss nicht zuzutrauen.

4. Melaniuui.

Ich würde allerdings kaum wagen, diese Lösung der

schwierigen Frage so zuversichtlich vorzuschlagen, wenn ich

nicht im Stande wäre, den Beweis dafür beizubringen, dass

Hieronymus selbst im Laufe der Zeit in seiner Chronik mehr-

fach nicht unbedeutende Veränderungen vorgenommen hat, deren

Spuren sich glücklicherweise in der litterarischen ebensowohl

wie in der handschriftlichen Überlieferung erhalten haben.

Gleich seinem Landsmann und Jugendfreunde Rufinus war

Hieronymus schon in jungen Jahren während seines früheren

römischen Aufenthaltes mit einer vornehmen Matrone Melania')

bekannt geworden, mit der ihn lange Zeit hindurch warme Zu-

neigung verbunden hat. Allein in späterer Zeit verkehrte sich

das in das Gegentheil, insbesondere während der Jahre, wo

Hieronymus einerseits, und andrerseits Melania mit dem ihr treu

zugethan gebliebenen Rufinus zu Bethlehem in nächster Nach-

barschaft neben einander lebten. Es ist für den vorliegenden

Zweck nicht nöthig, auf die unerfreulichen Entwickelungsstufen

dieser in beiderseitige heftige Abneigung umgewandelten früheren

Freundschaft einzugehen. Wie in solchen Fällen zumeist, er-

scheint keiner von beiden Theilen vorwurfsfrei. Und wenn bei

Melania starke Züge eines bis zur Härte und Heftigkeit ent-

wickelten Fanatismus hervortreten, so zeigt sich bei Hieronymus,

dass er ein hervorragender Gelehrter und Schriftsteller war,

dessen Charakter aber leider der Gröfse seines Talents nicht

entsprach, und welcher selbst im hohen Alter nicht gelernt

hatte der Neigung zu aggresiver Bosheit zu widerstehen, die er

sein Leben lang gegen Feind und Freund geübt hat").

1) Der Name kommt auch io der Form Melanium (jWtAffVto»-) vor, wozu

vgl. Solmsen in N. Rhein. Mus. .53, 1898 S. 149, und in den Handschriften

lautet er nicht selten Melanins oder Melanias.

'-) Melania ist ungefähr im Jahre 410 gestorben. Etliche Jahre später

— der Brief wird auf das Jahr 41.5 datirt — schreibt Hieronymus in der Epist.



— 106 —

Aber in der Zeit, wo Hieronymus die Chronik schrieb, stand

er mit Melania noch in bestem Einvernehmen und legte daselbst

von seiner Verehrung für sie öffentlich Zeugniss ab, indem er

zum Ann. Abr. 2390 = dem 10. Jahre Valentinians, d. i. dem

Jahre 373 n. Chr. Folgendes beischrieb: ^Melania (Melanias P

Melanins 0 A B F; aus Melanins corr. Melanias M', Melania R N)

nohilissima muUerum Romanarum et Marcellini quondam consulis

/ilia, iinico praetore tunc urhano filio derelicto, Hierusolymam

nauigauit, uhi tanto uirtutum praecipueque humilitatis miraculo fuit,

ut Theclac nomen acceperit.

Nun findet sich bei Rufinus Apol. 2, 26 (Ed. Migne p. 605)

folgender Vorwurf, den Rufinus um das Jahr 400 seinem ehe-

maligen Freunde und nunmehrigen Gegner entgegenhält: etiam

nee illud eins [seil. Hieronymi] admirabile factum silendum est-, ne

pudorem incutiamus audientibus: qiiod Marcellini Consulis neptem

[seil. Melaniam], quam Romanae nohilitatis primam, parvulo filio

Romae derelicto-, Hierosolymam petiisse., et ibi ob insigne meritum

virtutis Theclam nominatam, in ipsis Chronicis suis scripserat,

post id de ea'emplaribus suis erasit, cum actus suos vidisset di-

strictioris disciplinae feminae displicere. Es behauptet also Rufinus,

dass, als Hieronymus wahrgenommen hatte, dass Melania vom

Standpunlite ihrer strengeren') Lebensführung aus mit seiner

Handlungsweise unzufrieden sei, er de suis e.vemplaribus, das

heifst doch jedenfalls, aus den Exemplaren, für deren Wort-

laut er die Verantwortung trug, jenen Abschnitt über Melania

gestrichen habe.

133 ad Ctesiphontein (Migne 1 p. 1151 oben): Euagrius Ponticus Iberita qui

scribit ad virgines, scribit ad Monachos, scribit ad ean cuius nomen nigredinis

testatur perfidiae tenehras. Selbst wenn der Brief irrig datirt und früher,

noch bei Lebzeiten der Melania geschrieben, und wenn es unrichtig sein

sollte, dass Hieronymus 90 Jahre alt war, als er 420 starb, so ist doch jener

Satz jedenfalls von der Hand eines Greises in hohen Jahren geschrieben,

und darum erscheint seine Gehässigkeit doppelt widerwärtig.

1) Es läge nahe, das districtioris disciplinae in destrictioris d. zu korri-

giren. Allein es wird gestützt durch Cod. Theod. 1, 29, 8 und Cod. Just.

1, 55, 6, wo G. Hänel und P. Krüger in der gleichen Bedeutung von 'fest,

streng' die gleiche Wortform districtissimi geben.
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Die interessante Stelle scheint in neuerer Zeit in Vergessen-

heit gerathen zu sein, wenigstens habe ich sie nirgends angeführt,

geschweige denn in ihrer ungemeinen Bedeutung für die Text-

geschichte gewürdigt gefunden. Die älteren Gelehrten dagegen

haben sie, wie ich sehe, nicht unbeachtet gelassen, doch haben

sie nicht ein bestimmtes Urtheil darüber zu gewinnen vermocht.

Trotz ihrer apologetischen Tendenz haben sie offenbar nicht an-

nehmen können, dass Rufinus einen solchen und so präzisirten

Vorwurf rein erfunden habe. Es kommt hinzu, dass, wenn mir

keine Stelle entgangen ist, Hieronymus in seiner Entgegnungs-

schrift sich hiergegen nicht vertheidigt, sondern gegen jenen

Vorwurf nur Schweigen gehabt hat, da sein Muth stets soweit

ausreichte, um mit Kränkung und Beleidigung anzugreifen, aber

zu versagen pflegte, wenn man von ihm forderte, die Verant-

wortung dafür offen zu führen. Der Haupteinwand seiner

Vertheidiger aber ist der (s. Rufinus ed. Vallarsi in Migne's

Patrol. Tom. XXI p. 605 not. b und Rufini vita p. 102 oben),

dass ja doch die Stelle über Melania welche Hieronymus ge-

strichen haben soll, sich in den Handschriften der Chronik vor-

findet.

Dies ist allerdings der Fall. Und doch bietet, was bisher

unbemerkt geblieben ist, gerade eine der besten Handschriften

— A. V. Gutschmid hob jederzeit ihren hohen Werth hervor und

war immer geneigt, sie für die beste zu halten — eine ebenso

unerwartete Bestätigung und Rechtfertigung für den von Rufinus

ausgesprochenen Vorwurf.

Es handelt sich um Codex Leidensis Petavianus P und um
die Weise, wie er den Abschnitt über Melania überliefert. Ich

gebe daher im Folgenden unter Ausscheidung unwesentlicher

Abweichungen die betreffende Blattseite von P so genau wieder,

wie es sich im Druck ermöglichen lässt, und, um den Unter-

schied zu veranschaulichen, stelle ich die entsprechende Blatt-

seite von Codex Amandinus A, der Schwesterhandschrift von P,

en regard gedruckt gegenüber.
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Fol. 166"

Romanor. Judaeor.

Codex A.

Clearchus praefedtis ui-bi Constantinopoli

agnoscitur. a quo necessaria et diu expectata

itotis aqua ciuitati inducitw

Alexandriae X ordinatur episcopus Petrus

qui post Valentis interitum tarn facilis in

recipiendis haereticis fuit, ut nonnidlis

II X suspicionem acceptae pecuniae intulerit

CCC Melanins nohilissima mnliermn /LociTN i'oma

narum. Marcellini quondam con ( ™ \ sulis

filia unico praetore tunc ur

relicto liierosolymam nauigauit. ubi

tanto uirtutum praecipueque humilita

tis miraculo fuit. ut Thecle nomen acciperet.

Post Auxenti seram mortem Mediolanii Am
brosio episcopo constittito oninis ad fidem

rectam ita(liay conuertitur.

(^Ayquileienses clerici quasi chorus beato

XI rum habentur

Qui<^ay superiori anno Sarmatae Pannonias

uastauerant (idem consules permansere^

Valentinianus subita sanguinis eruptio

ne quod graece apoplexis uocatur

Brigitione moritur. post quem Gratia

nus adsumpto in inperium Valentinia

no fratrc cum patruo Valente regnat.

[Eine Zeile leer gelassen, normale Zahl von 26 Zeilen]
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Fol. 165*

Codex P.

Burgundionum LXXX ferme inilia quot nnm

quam antea ad Rhenum descenderunt.

Clearcus praefectus urhi Constaniinopoli

agnoscitiir a quo 7iecessaria et diu ex

pectata uotis aqua ciuitati inducitur

Älexandriae ' XX • ordinatur episcopus Petrus

qui post Valentis interitum tarn facilis

in recipiendis hereticis fiiit ut noiimdlis /

IICCCXC sitspicionem acceptae pecuniae intulerit. •/

X Post Äuxenti seram mortem Mediolanii Am ^

brosio episcopo constituto omnis ad fidem rec

tam Italia conuertitur.

Aquileienses clerici quasi cJiorus beatorum

habentur.

XI Quia superiore anno Sarmatae Pannonias

uastauerat {sie) idem consides permanserunt.

Valentinianus subita sanguinis eruptione

quod grece apoplexis iiocatur Brigitione

moritur. post quem Gratianus assumpto

in imperium Valentiniano fratrc cum pa

/ truo Valente regnat.

• Melanias nobilissima midierum romanarum
' Marcellini quondam C07is2dis filia unico praetore

tum urbano filio derelicto Jerosolymam nauigauit

ubi tanto uirtutum praecipueque humilitatis mira

culo fuit. ut Theclae nomen acciperet

[Die normale Zahl von 26 Zeilen]
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Es zeigt sich also, dass in P der Abschnitt über Melania

im Kontext weggelassen war, aber auf den dadurch leerge-

bliebenen Schlusszeilen der pagina von erster Hand nachgetragen,

und die Auslassung wie die gewünschte Einschaltung gehörigen

Ortes durch dass Verweisungszeichen •/• (ebenfalls von m') an-

gegeben worden ist. Schreiberversehen ähnlicher Art kommen
ja nicht selten vor und das könnte an und für sich auch hier

angenommen werden, obschon Gleichheit oder Ähnlichkeit der

Worte u. dgl., welche sonst solche Versehen erklären, hier nicht

vorliegen. Allein wenn man die Stelle des Rufinus heranzieht,

schwindet jede Möglichkeit der Annahme eines Versehens des

Schreibers von P, und statt eines Zufalls erscheint als Erklärung

die Absicht des Autors selbst, wie sie durch das litterarische

Zeugniss des Rufinus beglaubigt ist.

Also hat Hieronymus zur Zeit seines Zerwürfnisses mit

Melania seinem Hasse gegen sie dadurch Ausdruck gegeben, dass

in exemplaribus suis der auf sie bezügliche Abschnitt vom Ab-

schreiber ausgelassen werden musste. Da die zwei folgenden

Kola: 'Posi Aua-entV . . . und 'Aquileienses'' ... zu demselben

Jahre X gehörten, wie Melania, so wurden sie heraufgeriickt,

um die unliebsame Lücke zu füllen, und wenn Rufinus sagt:

'erasit\ so ist dies nicht wörtlich, sondern nur im obigen Sinne

zu verstehen. Und aus einem älteren unverstümmelten Exem-

plare ist dann später im Archetypus von Codex P die wegge-

lassene Notiz nachgetragen worden.

Unter den von mir kopirten, sowie den von mir oder für

mich verglichenen Handschriften steht, was die Melania-Stelle

anbetrifft, Leidensis P ganz allein. Allerdings ist auch in B

gerade hier eine Korrektur wahrzunehmen: auf fol. 75 b (in

zwei Kolumnen geschrieben) , sieht der Anfang von Kolumne 2

so aus:

<(?ion) nullis suspicione (sie) acceptae pe

X ciiniae intulerit Melanins

nobilissima mulientm Romana

mm et marcelUni quondam con(^suUs'y etc..
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aber in Z. 3 ist nobilissima mu in Rasur geschrieben, wenn

auch, wie es scheint, von erster Hand, wobei das no nach links

ausgerückt ist, und das o sowie das zweite m merklich über der

Linie steht, als hätte der Raum nicht völlig ausgereicht. Was

ursprünglich da gestanden haben mag, ist nicht zu entziffern,

doch glaube ich nicht, dass Verschreibung und Korrektur in B

in Zusammenhang mit der in P erhaltenen Überlieferung stehen.

Dagegen findet sich der Abschnitt in 0 A M N L c richtig bei

ann. X, in RF bei ann. Villi; Scaliger wie Pontacus stellen es

im Druck zu ann. X, ersterer hat in den Animadv. keine An-

merkung darüber, letzerer sagt (Notae p. 745), dass der Fax. (vgl.

R) es zu ann. Villi, acht andere seiner Handschriften es zu ann. X
stellen: dass es, wie scheinbar in P bei ann. XI stehe, wird

nirgends überliefert.

So ist also von den bis jetzt bekannten Handschriften P

die einzige, welche diese eigenthüraliche Überlieferung bewahrt hat.

Das Gleiche gilt von einem benachbarten Textabschnitte, der

dazu beiträgt, die bisher gewonnenen Resultate zu bekräftigen

und zu erweitern.

5. Rufinus.

Bei Olymp. CCLXXXVmi, Valentiniani etValentis ann. XHI')

findet sich folgender Abschnitt: Florentinus^ Bonosus et Rufimis

insignes monachi liahentur. e quibus Florentinus tarn misericors

in egentes fuit, nt uulgo pater pauperum nominatus sit. So haben

0 B A P (dieser mit einer Variante, über welche nachher) M,

der an dieses Kolon das folgende 'Gens Hunnorum' unmittelbar

anschliefst, R, der nocatus sit schreibt, N L (mit unwesentlichen

Varianten), und Leidensis c. Mithin findet sich das Kolon in

allen meinen Handschriften, und ebenso in allen übrigen über-

einstimmend überliefert, wie aus Pontacus, Notae p. 749 a. E.,

') In den Zahlen XII, XIII und XIIII Valentiniani et Valentis zeigen

A B und F mehrfache Abweichungen und Versehen, über welche vgl. Ed.

pag. 198 not. 1.
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hervorgeht und aus Scaliger's und Vallarsi's Schweigen zu

schliefsen ist.

Hiermit ist nun wiederum eine Äufserung des Rufinus zu

vergleichen, welche der auf Melania bezüglichen unmittelbar vor-

angeht (Rufinus apologia 2, 25, Ed. Migne p. 605 oben), wo er den

Hieronymus mit den Worten anredet: . . . Si inquam istos onmes,

quos tu ore laudasti, tuo ore rursum cotidemnas
,

quid ego, ad

istos pidex, de me conquerar, si me nunc laceras, quem et in Epi-

stolis tnis ante laudaveras, et in Chronicis Luis Florentio et Bonoso,

pro vilae, ut ais, nohilitate coniunxeras?

Zu besserem Verstcändniss der hieran sich knüpfenden Be-

trachtungen gebe ich, wie im vorigen Abschnitt über Melania,

auf S. 114 und 115 den Abdruck der beiden entsprechenden

Blattseiten von Codex A und P, welche das Kolon über Floren-

tinus, Bonosus und Rufinus enthalten.

Bei flüchtigem Lesen der Worte des Rufinus kann man sie

leicht so verstehen, dass er nichts anderes damit sagen wolle, als

Hieronymus greife ihn jetzt heftig an, nachdem er früher in der

Chronik seiner im Verein mit Florentinus et Bonosus ehrenvoll

gedacht habe. Da dies nun in der That der Fall ist, so scheint

alles gut zu stimmen. Aber wenn man genauer zusieht, steigt

doch das Bedenken auf, ob die Fassung des Kolons der Chronik

wirklich dem entspricht, was bei Rufinus lautet: et in Chronicis

tuis Florentino et Bonoso pro vitae ut ais nohilitate coniunxeras.

Das hinzugefügte 'ut ais'' muss sich doch auf eine bestimmte

Äufserung beziehen, und der Satz kann nicht anders verstanden

werden, als dass, nach der Behauptung des Rufinus, Hieronymus

dessen Namen dem des Florentinus und Bonosus hinzugesellt

habe, indem er seine vitae nobilitatem als Grund hinzufügte. Aber

in dem einfachen insignes habentur der Chronik liegt das nicht,

wohl aber wird bei einem der drei Monachi noch ausdrücklich

ein Lob, das der Barmherzigkeit hinzugefügt. Doch wird dies

dem Florentinus ertheilt, nicht dem Rufinus, wie man doch nach

seiner ganz bestimmten Behauptung erwarten sollte.

Aber hier erweist sich zum zweiten Male die ganz besondere

Stellung, welche Codex P in der Geschichte der Überlieferung



- 113 -

einnimmt. Denn er allein von allen bekannten Handschriften

nennt zwar, wie sie, die drei Florentinus, Bonosus et Rufin us als

monachi iiisignes^ aber bei ihm gilt der erläuternde Zusatz nicht

dem Florentinus sondern dem Rufinus: e quihus Rufinus tarn

misericors .... fidt, ut . . . . pater pauperum nominatus sit

lautet bei ihm der Nachsatz '). Und damit ist eine Variante

nachgewiesen, welche mit dem Zeugniss des Rufinus übereinstimmt.

Die Stelle des Rufinus wiederum bewahrt die Variante von

Codex P davor, als ein lapsus calami oder besser memoriae, oder

als eine willkürliche Gelehrtenänderung des echten Textes an-

gesehen zu werden: und so decken und stützen sich beide

Stellen gegenseitig. Rufinus hat also recht gelesen: es hat ein

Exemplar der Chronik gegeben, auf welchem die Lesart des

Codex P beruht, und in welchem der Name des Rufinus die

Stelle des Florentinus einnahm; und es bedarf des Beweises

nicht, dass dieses Exemplar älter gewesen sein muss, als die

Verfeindung der beiden ehemaligen Freunde, älter jedenfalls als

die Streitschrift des Rufinus vom Jahre 400.

Man muss weiter schliefsen, dass Hieronymus es war, der

den ihm verhasst gewordenen Namen wenn auch nicht gänzlich

aus der Chronik entfernte, wie den lobpreisenden Abschnitt

über Melania, so doch wenigstens zurückdrängte und des beson-

deren Lobes beraubte, das er nun dem Florentinus zutheilte.

Der Unterschied im Verfahren erklärt sich wohl hinreichend

daraus, dass Melania aus dem Buche gestrichen werden konnte,

ohne seine Brauchbarkeit zu beeinträchtigen, Rufinus dagegen

als ein kirchlicher Schriftsteller von Bedeutung und insbesondere

als ein rüstiger Kämpfer in den Origenistischen Streitigkeiten

jener Zeit in einer Weltchronik nicht wohl gänzlich fehlen

durfte, deren theologischer Charakter unverkennbar und einge-

standen war. Hieronymus mag sich also zunächst damit be.

gnügt haben, im zweiten Satze an Stelle des Rufinus den

Florentinus zu setzen und diese besondre Belobigung des Floren-

1) Ich muss mich dessen schuldig bekennen, dass ich in meiner Ed.

p. 198 r. diese wichtige Variante übersehen habe, während sie sich bereits

bei Pontacus p. 749 D vermerkt findet.

Weltchronik des Eusebius-Hieronymus. g
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tinus wird auch an sich nicht ungerechtfertigt gewesen sein.

Denn gerade aus den Jahren (374— 376), denen die Chronik-

notiz beigeschrieben ist, sind Briefe des Hieronymus an Floreu-

tinus erhalten, in deren einem (Epist. 4) vom Jahre 374 er

ihn gerade wegen seiner Werke der Barmherzigkeit besonders

belobt.

Indessen ist doch noch ein weiteres Anzeichen dafür vorhanden,

dass es eine Zeit gegeben haben muss, in der selbst die farblose

und schlichte Nennung des Rufinus ihm noch zu viel erschien und

wo seine leidenschaftliche Feindseligkeit zu demselben Mittel griff,

das, wie sich im vorigen, vierten, Abschnitte erwiesen hat, gegen

Melania angewendet worden ist. Während nämlich der Abschnitt

Florentinus Bonosus et Rufinus — pater jyauperum nominatus sit

in den gesammten Trägern der Überlieferung zwischen die zwei

Kola: Alamaiinoram circiter XXX milia'' und ''Gens Himnor'um''

gestellt ist, hat Codex P die Reihenfolge verändert, und bei ihm

kommt erst Alamannoram etc., dann Gens Hunnoram etc. und

erst an dritter Stelle, als letzter Abschnitt auf der pagina, das

Kolon: Florentinus ets. Irgend ein Grund für diese völlig ver-

einzelt dastehende Änderung in der Reihenfolge ist nicht er-

sichtlich, und an einen Zufall zu glauben , wie er ja bei aller

schriftlichen Überlieferung nicht ausgeschlossen ist, erscheint

hier um so weniger zulässig, als sich eine Erklärung darbietet,

welche auf der Analogie mit dem im vorigen Abschnitte über

Melania nachgewiesenen Vorgange beruht. Die Vertauschung

der Plätze zwischen Kolon 'Gens ffunnorum' und Kolon 'Floren-

tinus^ erklärt sich am einfachsten, wenn man dasselbe Verfahren

supponirt, das sich bei Melania herausgestellt hat, d. h. wenn

das Kolon 'Florentinus'' von seiner ursprünglichen Stelle ent-

fernt oder gestrichen wurde, das Kolon 'Gens JJunnorum' in die

dadurch frei gewordene Stelle aufrückte, und wenn endlich, als

später durch Vergleichung mit Handschriften differenter Über-

lieferung der Ausfall entdeckt wurde, man aus der parallelen

Quelle die Ergänzung da eintrug, wo sich Raum bot, d. h. als

letztes Kolon am Ende der pagina. Bei dem Kolon Melania

waren der Deutlichkeit wegen die zwei Verweisungszeichen •/•
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beigefügt, Wcährend sie hier fehlen: das ist der einzige Unter-

schied zwischen den beiden im übrigen völlig analogen Fällen.

Trifft diese Vermuthung zu, so hat Rufinus entweder sich

darauf beschränkt, mit gröfserer Ausführlichkeit die gegen Melania

geübte Bosheit hervorzuheben, dagegen der ihm selbst wider-

fahrenen gleichen Beleidigung nur andeutend zu gedenken, oder

es war ihm wirklich verborgen geblieben, dass Hieronymus auch

das seinen Jugendfreund rühmende Kolon, wenigstens aus ein-

zelnen der unter seiner Autorität angefertigten Exemplare, ge-

strichen hatte, deren eines zum Archetypus des Codex P gewor-

den ist.

Möglich bleibt natürlich auch die Annahme, dass Hieronymus

die völlige Streichung des ganzen Kolon erst nach dem Er-

scheinen von der Streitschrift des Rufinus vorgenommen haben

könnte. —

Cap. vm.

Ergebnisse.

Aus diesen an sich geringfügig erscheinenden Thatsachen

lässt sich mancherlei erschliefsen, zunächst insofern sie einen

Einbliek in die Bitterkeit der damaligen theologischen Zwistig-

keiten, die privaten Beziehungen des Hieronymus zu seinen

Freunden und Gegnern, und, nicht zu seinen Gunsten, in seinen

Charakter gewähren. Sie tragen dazu bei, den Eindruck zu

verstärken, dass es keineswegs immer an erster Stelle theolo-

gische und kirchliche, gelehrte, wissenschaftliche und sach-

liche Interessen sind, welche seine Handlungsweise bestimmen,

sondern weit mehr persönliche Rücksichten und die Forderungen

eines auf sein unläugbares starkes Talent gegründeten anspruchs-

vollen Ehrgeizes. Insbesondre von seinen reiferen Jahren an,

und seit seiner Übersiedelung nach Bethlehem hat er, unter-

stützt durch grofse Energie und staunenswerthe Arbeitskraft, so-

wie durch eine in mancher Hinsicht glänzende Begabung, Alles

darangesetzt, eine mafsgebende Stellung in der theologischen
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Bewegung seiner Zeit zu gewinnen. Durch wissenschaftliche

Leistungen, wie insbesondere auch durch eine lebhafte theologisch-

publizistische Thätigkeit suchte er seiner mit den Jahren wachsen-

den Eitelkeit zu dienen und Entschädigung für den schmerzlichen

Fehlschlag zu finden, den frühere hochfliegende Pläne in Rom
erlitten hatten. Er wird hierbei durch ein stilistisches Talent

unterstützt, das sich zu wahrhaft glänzenden Leistungen zu er-

heben vermag, und in seinen Briefen und kleineren Flugschriften,

die man als die journalistische Seite seiner schriftstellerischen

Thätigkeit anzusehen hat, finden sich wahre Meisterstücke der

Polemik. Freilich aber einer Polemik, die durch keine Rücksichten

gezügelt wird, die ebenso unbarmherzig gegen den Irrenden wie

unfähig zur Erkenntniss, geschweige denn zum Eingeständniss der

eignen Fehler ist, und die im Dienste des Hasses, nachtragender

Empfindlichkeit, verletzten Hochmuths und aller der üblen Geister

arbeitet, die in dieser schwer zu erkennenden und noch schwerer

gerecht zu beurtheilenden Persönlichkeit thätig waren ^). Auch

die beiden Züge fehlen nicht in seinem Charakterbilde, die für Ge-

stalten seiner Gattung ganz besonders bezeichnend sind. Seine

Natur ist ihrem ganzen Wesen nach durchaus aggresiv und scheint

geradezu Freude daran zu haben, kränken und verletzen zu können.

Aber es fehlt ihr die schlichte Tapferkeit, und dem ehrlichen

Mannesmuth gegenüber hält sie nicht offen Stand, sondern weicht

zurück und sucht sich mit kläglichsten Ausreden oder durch

Verschweigen zu decken: in dieser Hinsicht ist es interessant,

seine Polemik mit der des Rufinus zu vergleichen, der ihm an

Talent und Leistungsfähigkeit nicht das Wasser reicht, aber den

Eindruck eines ehrlichen, aufrichtigen und muthigen Mannes

macht, der für sein Wort einsteht und dem man aufs Wort

glaubt. Und damit hängt zusammen, dass bei Hieronymus sich

die Freude am Verletzen mit einer öfters und unerwartet her-

vorbrechenden Sentimentalität und Gemüthsweichheit paart, die

gelegentlich, und gewiss nicht immer unaufrichtiger Weise, in

1) Vgl. die strenge aber ausgezeichnete Charakteristik, welche Paul de

Lagarde in seinen Clementina S. 27 von Hieronymus gegeben hat.
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schmerzliches Erstaunen verfallen kann, wenn es ihm aus dem

Walde zurückschallt, wie er hineingerufen hat, und wenn ihm

der, den er schwer gekränkt hat, die Hand zur Versöhnung

weigert.

So liefert das in dem vorhergehenden Kapitel untersuchte

Verhalten des Hieronymus zu Melania und Rufiu einen kleinen

Beitrag zum Verständniss seines Charakters, und weitere ähnliche

Beispiele werden noch in dem Kapitel über die kleinen kirchen-

historischen und biographischen Einschaltungen nachgewiesen

werden. Aber die bei dieser Gelegenheit gewonnenen Resultate

sind auch für die w^eitere Erforschung der Textgeschichte er-

giebig.

1. Es ist festgestellt, dass Hieronymus 'in suis exemplai-ibus'

der Chronik im Laufe der Zeit sowohl einzelne Worte umge-

ändert, als auch ganze Textabschnitte (s. Melania und Rufinus)

beseitigt hat. Bezeugt ist das durch Rufinus und. Dank der

Gunst des Schicksals, durch eine der alten Handschriften wohl-

beglaubigt. Dies weist darauf hin, dass für ähnliche Stellen, bei

denen Zeugniss und Beglaubigung nicht vorhanden sind (vgl.

Athlamos, Epimenides, Probus-Equitius), das Gleiche anzunehmen

und Hieronymus selbst als Urheber der Änderung anzusehen

sein wird. Dass ein Autor in seinem Werke auch nach dem

Abschlüsse nachträgliche Änderungen vornimmt, wird zu allen

Zeiten vorgekommen sein und in Cicero's Briefwechsel mit

Atticus finden sich einige sehr bezeichnende Beispiele (vgl. Birt,

Buchwesen S. 351) dafür. Aber es hat das zur Voraussetzung,

dass die Herstellung wie der Vertrieb des Werkes durch einen

Buchhändler vermittelt wird, der gelegentlich sogar in den be-

reits verkauften Exemplaren (Cic. ad. Att. 12, 6, 3) eine ver-

spätete Korrektur noch eintragen lässt. Allein von einer solchen

Vermittelung eines Buchhändlers ist bezüglich der Chronik weder

bei Hieronymus selbst, noch in den sonstigen, nicht zahlreichen,

zeitgenössischen Zeugnissen darüber, eine Spur zu finden, eben-

so wenig in dem Briefe Epist. i?. Ed. Migne 1 p. 493, 3, der

für Herstellung und Vertrieb seiner Werke, besonders der im

Jahre 392 veröffentlichen Viri illustres guten Aufschluss giebt.
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Das, was Birt (Buchwesen S. 110 — 112) über die Art der Ver-

öffentlichung vorzüglich theologischer Schriften in jenen Zeiten

dargelegt hat, ist durchaus zutreffend. In welcher Weise seine

Bibelübersetzung, die grofsen Kommentare und einige dogmatische

und kirchenhistorische Werke grofsen Umfangs vervielfältigt und

veröffentlicht worden sind, ist mir unbekannt, und ich kann weder

behaupten noch bestreiten, dass bei dem einen und anderen

derselben die Vervielfältigung und der Verkauf durch Buchhändler

geleitet worden ist, ebenso wie (vgl. Birt a. a. 0. 103) Sulpicius

Severus Dial. 1, 23 es von seiner Vita S. Martini erzählt. Aber

die minder umfangreichen Schriften des Hieronymus werden zu-

meist durch seine eignen notarii und librarii (vgl. Birt a. a. 0. 110,

Dziatzko in PRE n. B. 3, 1, S. 965) geschrieben, und sodann da-

durch veröffentlicht worden sein, dass sie nach Bestimmung des Vei'-

fassers an bestimmte Adressaten verschickt wurden. Also sind sie

in seiner eignen Schreibstube unter seiner Autorität entstanden,

und er allein trägt die Verantwortung für sie, weshalb auch Rufinus

a. a. 0. mit vollem Rechte sagt, dass Hieronymus 'de suis exera-

plaribus' den Namen derMelania gestrichen habe; denn so, und nicht

etwa von einem sogenannten Handexemplare ist das zu verstehen.

Daher wurden die Werke auch nicht von einem Buchhändler bezogen,

sondern man wendete sich an den Verfasser, direkt oder durch

Mittelspersonen (Birt a. a. 0. III), wenn nicht der zweite Weg
eingeschlagen wurde, der im Alterthum selbstverständlich Jedem

offen stand. Denn einem Jeden blieb die Möglichkeit, sich eine

Abschrift des gewünschten Werkes dadurch zu verschaffen, dass

er ein Exemplar im Privatbesitz oder auf einer Bibliothek aus-

findig machte und in seinem Interesse kopiren liefs. Und wenn

Hieronymus selbst in seiner Praefatio (Ed. p. 2, 26—30) den

Abschreibern gröfste Sorgfallt im Kopiren zur Pflicht macht, so

hat er hierbei offenbar nicht sua exemplaria, sondern dergleichen

Privatkopien im Sinne.

Privatkopien waren nun aber von der Chronik schwieriger

herzustellen als von den meisten anderen Schriftwerken, wie in

den vorangehenden Kapiteln dieser Untersuchung dargelegt

worden ist. Nicht jeder gewöhnliche librarius war in der Lage,



— 121 —

diese mühevolle und peinliche Aufgabe zu bewältigen, und noch

weniger war es möglich, von einer gröfseren Anzahl von

Schreibern eine Mehrzahl von Kopien durch Diktiren gleich-

zeitig herstellen zu lassen. Was Hieronymus mit seinem ein-

geübten Schreiber, und auch da nur unter besonderen, oben er-

örterten Voraussetzungen und Nachhülfen erreichbar gewesen

war, musste gewöhnlichen Lohnschreibern, wie sie von den Ver-

legern verwendet zu werden pflegten, zu einer unüborsteiglichen

Schwierigkeit werden. Auch dies mag dazu mitgewirkt haben,

dass die Chronik, wie es scheint, nicht durch Buchhändler ver-

vielfältigt und veröffentlicht worden ist.

Aus demselben Grunde wird man zumeist vorgezogen haben,

sich bei Lebzeiten des Hieronymus von ihm selbst, direkt oder

indirekt, Exemplare zu beschaffen, und vor Allem wird der Über-

setzer selbst, insbesondre in der Zeit der römischen Synode, zu

der er sein jüngst vollendetes Werk mitgebracht haben wird,

ebensowohl den Wunsch als auch die Veranlassung gehabt

haben, es in möglichst zahlreichen Kopien zu verbreiten, die

unter seiner Autorität hergestellt wurden. Und wenn vielleicht

Anfangs verschiedene von einander abweichende Versuche be-

züglich bestimmter Äufserlichkeiten gemacht worden sein werden,

wenn beispielsweise in der Abmessung des Pergaments, der

Seitenabtheilung, der Zeilenzahl und der Schreibung auf Einer

pagina oder auf zweien en regard einander gegenüberstehenden

abgewechselt und probirt worden sein mag, so liegt die Ver-

muthung nahe, dass in jener römischen Zeit sich für alle diese

äufserlichen Einrichtungen der Typus ausgebildet hat, der von

da an in der Schreibstube des Hieronymus festgehalten wor-

den ist.

Im ersten Theile dieser Untersuchungen ist nachgewiesen

worden, wie wesentlich die äufsere Anordnung für das Ganze

ist, und wie eng die einzelnen Momente derselben untereinander

zusammenhängen, so dass eines das andre bedingt und festlegt,

und dabei hat es sich herausgestellt, dass die Hauptbestimmungen

derselben sehr weit zurückliegen und sogar nicht ohne Wahr-

scheinlichkeit bis zu dem griechischen Originale hinaufreichen.
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Die Konsequenz davon ist, dass für die einzelnen Phasen in der

Geschichte der Überlieferung diese bezeichnenden äufseren Merk-

male das Entscheidende sein werden, weit mehr als selbst die

charakteristischsten Textvarianten. Denn diese können durch

Beischreibung und darauf folgende Kontamination in eine andre

Handschriftenfamilie gerathen, während eine Differenz in der

äufseren Anordnung der Seitentheilung, selbst der Zeilenzahl

bestimmend ist und bleibt, da sie nur durch eine, zuweilen

weitgreifende, Umarbeitung entstanden sein und beseitigt wer-

den kann.

Nach diesem Gesichtspunkte stehen eng zusammen die

Handschriften APMNSR, denen neben anderen Kennzeichen

auch das gemeinsam ist, dass sie 26 Zeilen auf der Seite haben,

während 0 nicht streng ist und zwischen 26—30 schwankt, B
von 34— 39, und F 25 Zeilen hat. Da nun innerhalb jener

Familie sich P dadurch hervorhebt, dass er einen Archetypus

wiedergiebt, in welchem Hieronymus ungefähr um das Jahr 400

die Melania gestrichen hatte, so ergiebt sich daraus mit aller

wünschenswerthen Wahrscheinlichkeit, dass das Exemplar, in

welchem Hieronymus diese Änderung vornahm, in seinen Grund-

zügen mit dem Archetypus der genannten Handschriften über-

eingestimmt und somit ebenfalls 26 Zeilen auf der Seite gehabt

haben wird.

Die Mehrzahl der Codices dieser Familie, nämlich A P S N R,

haben Quadraginta missus, und nicht Athlamos (s. o. S. 89 ff.),

ihr Archetypus war also, wie a. a. 0. erwiesen worden ist, jünger

als die Lesung Athlamos. Nur M hat Athlamos [cujcurrit. Ent-

weder also wurde dieser Übersetzungsfehler erst entdeckt, als

der 26-Zeilentypus bereits festgestellt war, oder der Text von

M ist an dieser Stelle aus einer noch älteren Handschrift kon-

taminirt.

Ebenso haben in dieser Familie der 26 Zeilen die meisten

Handschriften, nämlich APN, nicht Probus, sondern Equitius.

Nur wiederum M hat Probus. Es liegen also hier dieselben

zwei Möglichkeiten vor, wie bei Athlamos, und die Vermuthung

einer späteren Kontamination wird dadurch verstärkt, dass in
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R eine solche ganz evident vorliegt, wo beide, Probus und

Equitius geschrieben stehen.

Diejenigen drei Handschriften dagegen, welche Athlamos

haben, nämlich 0 B und die Gruppe des Spatium historicum,

stimmen in der Zeilenzahl weder unter einander, noch mit der

erstgenannten Familie überein; am nächsten steht ihr 0 mit

26—30 Zeilen. Sie sind die unverfälschten Träger eines Über-

setzungsfehlers, der unbedingt älter sein muss, als seine Korrek-

tur. Mithin ist der Archetypus von Athlamos älter als der von

Quadraginta missus, mithin ist der Archetypus von 0 B und

Spatium historicum, vielleicht auch M älter, als der der Familie

der 26 Zeilen, d. i. der Codices APSR.
Ferner ist zwar nicht bewiesen, aber die Wahrscheinlichkeit

spricht dafür, dass Probus das ächte, Equitius dagegen eine

spätere Korrektur ist. Demzufolge ist der Archetypus von B,

der sich hierin an die 26-Zeilenfamilie anschliefst, jünger als

der von 0 und dem Spatium historicum, vielleicht auch von M.

Endlich 'Epimenides subvertit' muss zweifellos älter sein, als

das richtige 'emundauit'. Mithin ist der Archetypus des Spatium

historicum älter als der aller übrigen Handschriften. Denn hier

ist es unmöglich, etwa an Kontamination durch eine beige-

schriebene Variante zu denken.

Letzteres ist nun allerdings eine Möglichkeit, die man nicht

gänzlich aufser Augen lassen darf, und durch welche die eben for-

mulirten Resultate, wie z. B. bezüglich des Codex M, im Einzelnen

einer Modifikation unterworfen werden können. Denn schon in

dem überaus alten S und ebenso in N hat ganz offenbar eine

Vergleichung mit einer anderen Handschrift stattgefunden, deren

Lesungen am Rande, zuweilen auch zwischen den Zeilen beige-

schrieben sind, und das Gleiche muss, wenigstens hie und da,

bei dem Archetypus von R geschehen sein. Unter diesem Vor-

behalte lassen sich als Entwicklungsstufen der Überlieferung

folgende aufstellen

:

1. Während seines Aufenthaltes in Konstantinopel über-

setzte und bearbeitete Hieronymus im Jahre 380/81 die Chronik

des Eusebius. Es ist sicherlich nicht leicht gewesen, die syn-
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chronistischen Tabellen korrekt wiederzugeben, den Text richtig

darin unterzubringen und Zahlenreihen wie Text einander gegen-

seitig anzupassen, was schon durch die veränderten Rauman-

sprüche, die das Latein dem griechischen Original gegenüber

machte, hie und da unvermeidlich werden musste. Dazu kam

noch, dass das Werk dictando und in fliegender Eile hergestellt

werden musste, und so ist die erste lateinische Fassung nicht

nur durch zahlreiche Übersetzungsfehler entstellt gewesen, von

denen einige nachmals korrigirt, viele unverbessert stehen ge-

blieben sind, sondern es werden in ihr auch manche Inkorrekt-

heiten in der äufseren synchronistischen Anordnung, in den

Zahlenreihen und der Stellung des Textes vorgekommen sein,

und sich insbesondere in der ersten Hälfte, bis zu Ol. 65 oder

Initium Consulum Romanorum (Ed. p. 101, ann. Abr. 1497) am
häufigsten vorgefunden haben.

Indessen wird der notarius und librarius bei wiederholter

Herstellung von Abschriften an Einsicht und Geschicklichkeit

gewonnen und es allmählich verstanden haben, die kleinen

Störungen besonders in der Synchronistik zu beseitigen. Dies

konnte um so leichter geschehen, da in den vorhergehenden Ab-

schnitten (vgl. S.58. 79 a. E.) als wahrscheinlich nachgewiesen wor-

den ist, dass die lateinische Bearbeitung von vorn herein sich im

Ganzen wie im Einzelnen, und insbesondere in der Anordnung

des gesammten Werkes, auf das Engste an das griechische

Original angeschlossen und es so getreu als möglich wieder-

gegeben haben wird, so dass es keiner eingreifenden Änderung

bedurfte.

Daher kann es nicht befremden , dass trotz der aufserge-

wöhnlichen Schwierigkeiten, welche der Kopist zu überwinden

hatte, die Mehrzahl der Handschriften und unter ihnen mit die

ältesten und korrektesten, in allen wesentlichen Merkmalen und

besonders in der äufseren Anordnung mit allen ihren Konse-

quenzen so entschieden unter einander übereinstimmen, dass sie

sich für die Geschichte der Überlieferung zu Einer Familie zu-

sammenschliefsen.

Zu dieser Famile wende ich mich zunächst, indem ich für
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jetzt die drei Handschriften, resp. drei Gruppen von Hand-

schriften (nämlich RB und die Spatium historicunv Familie) bei

Seite lasse, die sich durch charakteristische Eigenthümlichkeiten

ganz bestimmt von ihr unterscheiden und darum auch eine ge-

sonderte Betrachtung verlangen.

Die erste Familie wird gebildet von allen Handschriften,

deren Archetypi auf Exemplaren beruhen, welche unter der

Autorität des Hieronymus selbst und durch seinen notarius her-

gestellt worden sind, und von denen ich habe nachweisen können,

dass der Verfasser selbst und direkt auf sie, insbesondere auf die

Gestaltung und Umgestaltung des Textes, eine Einwirkung aus-

geübt hat. Da ich ferner solche in den Abschriften vorgenom-

mene Modifikationen, sowohl für die früheren, römischen, Jahre,

als auch für weit spätere Zeiten habe konstatiren können, und

trotzdem sich zeigte, dass die diese successiven Modifikationen

bezeugenden Handschriften bei aller zeitlichen Verschiedenheit

ihrer Archetypi durchaus denselben Typus zeigen, so ergiebt sich

daraus, dass dieser Typus der ersten Familie durch Hieronymus

selbst nicht nur bereits in frühester Zeit festgestellt, sondern

auch für alle folgenden Abschriften beibehalten worden ist, so-

weit sie unter seiner Autorität angefertigt worden sind. Die

Archet3^pi aller dieser denselben Typus tragenden Handschriften,

nicht nur im Inhalt, sondern auch in ihrer Gestalt und Anordnung

gehen direkt auf die Schreibstube des Verfassers zurück: es

sind die Exemplaria sua, wie Rufinus sie bezeichnet hat.

Da, wie natürlich, infolge davon die Vertreter dieses Typus

von Anfang an für authentisch und in besonderem Mafse zuver-

lässig angesehen worden sind, so erklärt sich, dass derselbe, von

einigen Ausnahmen abgesehen, lange Zeit hindurch die Über-

lieferung beherrscht hat, wie die grofse Zahl der zum ihm ge-

hörigen Handschriften beweist. Und aus den Handschriften

dieser Familie, aus ihren Vorzügen und Fehlern, allmählich ein-

tretenden Verbesserungen, Zusätzen und Streichungen lässt sich

eine ziemlich genaue Vorstellung davon gewinnen, wie die Exem-

plare beschaffen gewesen sind, die während der Lebensdauer des

Hieronymus, anfangs wohl in gröferer Zahl, später je nach Be-
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(lürfniss der Nachfrage, und mehr vereinzelt, unter der Autorität

des Hieronymus hergestellt und an die danach Verlangenden

ausgeliefert worden sind.

Gemeinsam ist ihnen allen ein mäfsiges Quartformat, die

Zahl von 26 Zeilen auf der pagina, sowie, mit Einer Ausnahrae

(R), die Schreibung auf zwei Seiten en regard. Zwar ist dies

anfangs noch nicht streng durchgeführt, denn die anscheinend

älteste Ausgabe, welche durch 0 repräsentirt wird, zu dem sich

wieder M am nächsten stellt'), schwankt noch von 26—30
Zeilen und auch die pagina-Abtheilung variirt noch. So unge-

fähr wird das Exemplar beschaffen gewesen sein, das Hieronymus

im Jahre 382 mit nach Rom zur Synode brachte. Denn ich

habe mit Recht, wie ich glaube, bereits oben S. 104 die Ver-

muthung ausgesprochen, dass er die ganze Arbeit unternommen

und in Eile vollendet hat, um sie den Synodalen vorzulegen und

gelegentlich bei den Verhandlungen zu verwenden. Und nicht

minder wahrscheinlich ist es, dass gerade in jenen Tagen der

Synode die Nachfrage am lebhaftesten gewesen und Hieronymus

gcnöthigt gewesen sein wird, Exemplare in gröfserer Anzahl an-

fertigen zu lassen. Hierbei war nun, vermöge ihrer durch

1) Dass M dem Codex 0 sehr nahe, wenn nicht am nächsten steht, ist

mit Sicherheit zu erkennen und bereits von Mommsen a. a. 0. 396 nachge-

wiesen worden. Aber . diese Handschrift bedarf noch einer eingehenderen

Untersuchung, da einzelne ihrer Varianten den Eindruck einer bewussten,

aber schwerlich auf Hieronymus selbst zurückgehenden Änderung machen.

Auch scheint mir die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, dass sie ursprünglich

einem etwas jüngeren Archetypus angehört und ein Theil der Lesarten älterer

Herkunft durch Kontamination in sie gelangt sein kann. Noch hebe ich

hervor, dass auch in der Abtheilung der paginae M, unter mehrfachen

Schwankungen, mit 0 stimmt.

Wie denn überhaupt in Bezug auf letzteres Merkmal zwischen 0 M,

A P S und R sehr vielfach rein individuelle Differenzen hervortreten, und

man eine so strikte Übereinstimmung wie sie, aber doch auch sie nicht ohne

einzelne Schwankungen, zwischen APS besteht, vernünftigerweise nicht von

Abschriften erwarten kann, die um Jahrhunderte auseinanderliegen. Hier

muss man lernen, durch die Schwankungen hindurchzusehen und das zu

Grunde liegende, durchschimmernde regelmäfsige Grundschema zu erkennen.
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Übung gewachsenen Einsicht und Geschicklichkeit, sowohl er

als sein librarius in der Lage, mancherlei Verbesserungen an-

zubringen.

Die Zeilenzahl wurde auf 26 fest normirt und durch das

ganze Werk hindurch so streng durchgeführt, wie beispielsweise

A P N S es zeigen. Desgleichen wurde die pagina-Abtheilung

festgelegt, in welcher A P S M N R wiederum mehr oder weniger

übereinstimmen. Auch wurden etliche Übersetzungsfehler aus-

gemerzt. Zwar der alte Übersetzungsfehler 'Epimenides destruxit'

muss schon ganz früh beseitigt worden sein, da er selbst in

0 M schon fehlt und nur im einer abseits stehenden Überlieferung

erhalten geblieben ist. — Aber die ältere Ausgabe 0 M hatte

noch den Fehler 'Athlamos': es wurde in 'Quadraginta missus'

korrigirt, wie A P R N F zeigen. Ebenso hatte die ältere Aus-

gabe das (wahrscheinlich ursprüngliche) Probus, und ich habe

vermuthet, dass Hieronymus gerade damals in Rom aus Klug-

heit an seine Stelle Equitius gesetzt hat, wie es sich in A P N
und allen späteren zeigt. Alle diese charakteristischen Merkmale

konstituiren diejeuige Familie der Überlieferung, für die ich

glaube mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit Rom als Eutstehungs-

ort annehmen zu dürfen, und die deshalb der Kürze wegen Editio

Romana genannt werden möge.

Sie ist von Hieronymus auch im weiteren Verlaufe festge-

halten worden, und alle Handschriften, die ihren Typus tragen,

gehören darum indirekt den exemplaria sua an; denn die Ände-

rungen, welche er zuweilen in einer neuen Abschrift anbringen

liefs, waren nie so eingreifend, dass sie den Grundtypus zu

alteriren genöthigt hätten. So erweist sich auch, dass der

Charakter der Editio Romana noch fortbestand, als nach langen

Jahren, um das Jahr 400, Exemplaria sua in Umlauf waren, in

denen Hieronymus die Melania gestrichen, desgleichen, etwas

früher schon, dem Rufinus den ihm ursprünglich ertheilten Lob-

spruch genommen und nachmals sogar auch ihn selbst gänzlich

beseitigt hatte.

Desgleichen legte Bonifatius diese Editio Romana seiner

Text-Rezension zu Grunde, die er für Marcianus und Domitianus,
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die beiden Söhne des Marinus, Praefectus Praetorio im Jahre 515,

ausarbeitete (Ed. p. XI), wenngleich so, dass er sich viele und

theilweise recht eingreifende Abweichungen gestattete, vornehm-

lich, indem er die Zeilenzahl von 26 auf 25 reduzirte, und die

Synchronistik vielfach willkürlich änderte, weshalb insbesondre

seine Datirungen unzuverlässig sind. Am Ende fügte er den

Schluss der Consularchronik Prospers an (Ed. p. XI, Mommsen,

Chron. minora 1 p. 368; ders. Hermes a. a. 0. S. 401).

Ebenso haben sich die anderen Fortsetzer an die Editio

Romana angeschlossen, so Marcellinus an 0, und Idacius an

M (Mommsen a. a. 0. 401). — Ferner hat Zangemeister (Orosius

p. XXV) nachgewiesen, dass Orosius ein dem Codex R (oder

vielmehr Fuxensis) verwandtes Exemplar der Chronik benutzt

haben muss: R aber ist, trotz mancher wesentlichen Differenzen,

zweifellos auf die Editio Romana zurückzuführen und stimmt mit

ihr in Zeilenzahl und Seitenabtheilung. —
Für Prosper hat Mommsen (Chronica minora 1 p. 347) nach-

gewiesen, dass er ein dem Freherianus F ähnliches Exemplar

der Chronik verwendet haben muss, und (p. 377 not. 2) dass er

gelegentlich mit A P in Textkorruptelen übereinstimmt: also zeugt

auch er für die Editio Romana.

Endlich hat Sundermeier a. a. 0. p. 34 ff. nachgewiesen, dass

auch das Exemplar der Chronik, welches Augustin de civ. dei

ausgiebig zu Rathc gezogen hat, in der Textüberlieferung mit

den Handschriften am meisten übereinstimmt, welche ich als

Editio Romana zusammenfasse. Bezüglich der äufseren An-

ordnung und ähnlicher Merkmale hat Augustinus über das von

ihm benutzte Hieronymus-Exemplar nichts direkt überliefert, und

man kann nur die Textvarianten zu Rathe ziehen, wenn man

untersuchen will, welcher Familie es angehört haben wird.

Wenigstens Einen Beitrag dazu will ich hier noch in Kürze

anfügen.

Augustin hat mit der Datirung der grofsen und kleinen

Propheten mancherlei Schwierigkeiten, die er z. B. de civ. Dei

18, 31 Ed. Dombart Vol. 2 p. 297, 30 hervorhebt: Tres prophe-

tae de minorihus. Ahdias Naum Ahacuc nec iempora siia dicunt
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ipsi, nec in Chronicis EusehiV) et Hieronymi, quando propheta-

iterint, inuenitur. Bereits vorher, cap. 27 (p. 291, 28) hat er

bemerkt: Sed ütorum prophetarum duorum (nämlich Jonas und

Joel) iempora in chronicis, non in eorum libris potuiinus invenire^

qitoniam de stiis diebus tacent. Er bezieht sich also auf die

Clironici Canones, wo bei Ann. Ahr. 1249 (resp. 1248 und 1252)

Codex B hat: Profetabant Osee Arnos Esaias Oded. Da nun

liier Joel fehlt, so muss Augustinus' Exemplar nicht der Über-

lieferung von Codex B angehört haben, sondern der anderen,

welche folgende Fassung der Stelle bietet: Profetabant Osee

Joel Esaias Oded. So steht in den Handschriften 0 A P M F R,

also in denen, die ich als Ed. Romana bezeichnet habe.

2. Es bleibt übrig, über die Handschriften R, B und L c

nebst den zu letzteren gehörigen Vertretern des Spatium histo-

ricum das Erforderliche zu bemerken.

Codex R, der, wie bereits gesagt, eine sehr genaue Kopie des

in Montpellier befindlichen Fuxensis ist, erweist sich nach allen

seinen charakteristischen Merkmalen, selbst bezüglich der Zeilen-

zahl und pagi na-Abtheilung, als zur Editio Romana gehörig,

unterscheidet sich aber von den übrigen ihrer Vertreter vor

Allem dadurch, dass er die Chronik nicht auf je zwei paginae

') Das klingt so, als habe Augustin neben dem Hieronymus auch den

Griechischen Eusebius zu Rathe gezogen. Dies ist aber gegenüber den

mehrfachen Zeugnissen des Augustin nicht anzunehmen, da er öfters bekennt,

gar niciit oder nur ganz ungenügend Griechisch zu können; und überdies

ist überhaupt auffallpnd, wie sehr, nach Kaiser Konstautins Eegieruug, die

Kenntniss des Griechischen im Weströmischen Reiche abgenommen hat (s.

Caspari, Quellen zur Geschichte des Taufsymbols, Cliristiania 1S75, o S. 4631f.

vgl. Mommsen Chron. min. 2, 1,41). Darum gerade ist es interessant, eine zu-

verlässige Nachricht zu finden, welche selbst da ein Zurückgreifen auf das

griechische Original bezeugt, wo bereits eine lateinische Übersetzung vorlag.

Nach Paulinus Nolanus Epist. 3, 3 = 1 p. 15 (ed. Härtel) hatte Alypius den

Paulinus um 'Eitsebi uemrahüis episcopi ConstantinopoUtani {s\c) de cunctis temporibus

hisioriam^ gebeten, der dann auch bei einem Verwandten in Rom ein Exemplar

aufgetrieben, und es ihm hat abschreiben lassen. Hierunter wird man doch

wolil das griechische Original der Eusebius-Chronik verstehen und annehmen

müssen, dass Alypius Griechisch verstand: hoffentlich mehr, als sein Freund

Paulinus Epist. 46, 2 == p. 387, 20 selbst zu verstehen aufrichtig bekennt.

Weltchronik des Eusebius- HierOD^mus 9
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und en regard schreibt, sondern je auf Eine Blattseite. Wie

aus seinem Text hervorgeht, ist er aus einem Exemplar der

Romana abgeschrieben, in dem Fehler wie Epimenides und

Athlamos bereits korrigirt waren, während an der dritten charakte-

ristischen Stelle das ursprüngliche (wie wohl mit Mommsen an-

zunehmen sein wird) Probus und zugleich das dafür korrigirte

Equitius nebeneinander stehen. Man wird daraus schliefsen

dürfen, dass diese Abschrift in verhältnissmäfsig frühe Römische

Zeit zurückweist.

Allein R ist auch noch durch zahlreiche Zusätze ausge-

zeichnet, die vermuthlich aus einer griechischen, vorzugsweise

Aegypten berücksichtigenden Chronographie stammen, in welcher

man mit grofser Wahrscheinlichkeit die des Panodoros und

Annianos (Wachsmuth, Einleitung S. 177f. 172) vermuthet hat.

Das Doppelwerk jener beiden Chronographen ist spätestens

408, und noch vor 417 entstanden und für den Archetypus des

Fuxensis exzerpirt worden, denn Zangemeister (Orosius p. XXIIIIf.)

hat nachgewiesen, dass Orosius, der im Jahre 417 schrieb, ein

dem Codex Fuxensis ähnliches Exemplar der Hieronymus-Chronik

benutzt haben muss, in dem er bereits die gleichen oder ähn-

liche Zusätze aus Panodor und Annian vorgefunden hat.

Das Alles führt zu der Annahme, dass dieser Codex R
(resp. Fuxensis) auf eine Privatabschrift zurückgehen wird,

die aus einem älteren Exemplar der Editio Romana, und zwar

von einem sachverständigen Gelehrten für seine eignen Studien

angefertigt und durch die erwähnten Zusätze bereichert worden

ist. Dafür spricht auch das, dass Codex R in der Wahrung der

Synchronismen so ausgesucht sorgsam gewesen ist, wie es nur,

entweder von einem ganz vorzüglichen Abschreiber, oder, und

das ist schon wegen der gelehrten Zusätze das wahrscheinlichere,

von einem erfahrenen Fachmann hat geschehen können, der aus

eigner sachkundiger Einsicht auf die Korrektheit seiner Kopie

bedacht sein konnte und auch wirklich bedacht gewesen ist.

Dass übrigens der Archetypus des Fuxensis eine Privatarbeit,

und nicht zu den gewöhnlichen exemplaria sua zu zählen ist,

lässt sich auch daraus schliefsen, dass er nur in einer einzigen Hand-
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Schrift, dem Fuxensis, überliefert ist. Denn Codex R ist nichts

als eine sehr sorgfältige Kopie jenes Codex von Montpellier.

Was übrigens den Schreiber oder besser Verfasser dieses seines

.\rchetypus dazu bestimmt hat, die Schreibung en regard mit

der Kopie auf Einer Blattseite zu vertauschen, ist schwer zu

verstehen, da die Arbeit dadurch sicherlich nicht erleichtert

worden ist.

3. Doch ist der Archetypus von Codex R nicht der einzige,

der die Zusammendrängung auf Eine pagina der bequemeren

Anordnung vorgezogen hat, denn ebenfalls in der frührömischen

Zeit, ja vielleicht zeitlich noch vor der Ausarbeitung des Arche-

typus R, muss das Original von Codex B entstanden sein, das

die gleiche Einrichtung befolgt hat.

Die Frage liegt nahe, ob diese Einrichtung je Einer selb-

ständigen Blattseite und noch dazu, wie bei B, mit Hochformat

verbunden, so dass die Zeilenzahl 33—39, also wesentlich höher

als die der Editio Romana ist, nicht vielleicht die ursprüngliche

war ') und erst später in die der exemplaria sua umgewandelt

worden ist, als die Abschreiber durch Erfahrung gewahr ge-

worden waren, dass bei dieser Zusammendrängung von Zahlen-

reihen und Text auf einen relativ engen Raum eine wachsende

Verwirrung des Synchronismus schwer oder nicht vermieden

werden konnte. Denn unläugbar hatte Hochformat gerade für

Chronici Canones manches für sich, vor Allem das, dass der

Leser eine gröfsere Summe von Jahren überblicken konnte. Auch

wurde dadurch dem Übelstande vorgebeugt, dass, wie bei den

Quarto-Exemplaren in der zweiten Hälfte der Chronik leicht

vorkommt, der Umfang der zu einem und demselben Regierungs-

jahre datirten Textabschnitte den Raum einer Blattseite füllt

und sogar übersteigt und daher bei der Fortsetzung auf der

folgenden Blattseite jede orientirende Zahl fehlt.

Und wenn auch in jener Zeit des ausgehenden 4. Jahr-

hunderts die Handschriften in Hochformat mit 30—40 Zeilen

') Ich selbst habe früher (Ed. 2 p. XXXIV) diese Ansicht aufgestellt

und für die Geschichte der Uberlieferung Schlüsse daraus gezogen, die ich

iezt nicht mehr für richtig halte.

9»
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auf der Seite weit seltner gewesen sein mögen, als Codices in

Quartformat mit 25-30 Zeilen, so sind doch Hochformate auch

für diese Zeit keineswegs ohne Beispiel^).

Allein gerade der Hochformat-Codex B, dessen Archetypus

zweifellos zu den ältesten Handschriften der Chronik gehört

haben muss, zeigt sich bei näherer Prüfung nicht als eine Über-

lieferung, die älter wäre als die en regard und in Quarto ge-

schriebenen 'exemplaria sua', sondern aus ihm selbst lässt sich

das Gegentheil wahrscheinlich machen.

Codex B nämlich schreibt die Chronik allerdings Einseitig,

aber nicht ohne einige Schwankungen, die gleich am Anfang her-

vervortreten. Nach den voranstehenden beiden Praefationes des

Eusebius und des Hieronymus beginnen die Canones auf Fol. 7^

und zwar so dass sie, ganz wie bei der Editio Romana, auf den

zwei paginae 7'' und 8" en regard geschrieben sind. Darauf

folgt auf Fol. 8^ und 9" die Fortsetzung Einseitig geschrieben,

während Fol. 9'' und 10'' wiederum die Schreibung en regard

1) Vgl. Birt a. a. 0. 341; Gardthausen Paläogr. S. 62 ff. Wattenbach,

Schriftwesen S. 148. 150. Ein ganz besonders schönes Beispiel von Hoch-

format ist der Codex Paris. Lat. 8907, der aufser Anderem die Acta Concilii

Aquileieusis v. J. 381 enthält und besonders wegen seiner für Ulfilas über-

aus wichtigen Marginalien berühmt ist. Dass diese Marginalien bereits vor

d. J. 397 geschrieben seien, hatte Waitz, Leben und Lehre des Ulfila,

Göttingen 1840 behauptet, während Bessell, Leben des Ulfilas, Göttingen 1860

erwies, dass sie nicht vor d. J. 438 geschrieben sein Ijönnen, wogegen der

eigentliche, in zwei Kolumnen geschriebene Text recht wohl kurz nach dem

Konzil, also nicht lange nach 381 niedergeschrieben sein kann, vgl. Zange-

meister u. Wattenbach, Exempla Cod. Latin. Tab. XXII und p. G. Der

eigentlichen Textzeilen stehen 32 in der Kolumne und sie nehmen, nach der

Pliotographie, gerade 25 cm Höhe ein, das Ausmafs des Blattes aber ist 35

zu 26 cm. — Übrigens erleichtert ein ziemlich hohes Format, wie etwa das

von Codex B, wenn er korrekt geschrieben wäre, gerade für Chronici Ca-

nones unstreitig die Benutzung, wie sich denn beispielsweise die 26-Zeilen-

Exemplare der Romana, insbesondere für die erste Hälfte des Werkes, als

ein etwas zu kleines und nicht ganz bequemes Format erweisen.

Das neugefundene chronographische Fragment von Oxyrhynchus (s. o.

S. 42, Anm. 1) das etwa dem Jahre 200 n. Chr. zugewiesen wird, hat 37

Zeilen in der Kolumne, ist aber allerdings nicht in Tabellenform ge-

blieben.
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zeigen. Von da an aber beginnt mit Fol. 10'' die Einseitige

Schreibung, an der fortan durch das ganze Werk, vor Allem

bis zu Ol. 65 festgehalten wird.

Dieses Abwechseln zwischen beiden Schreibweisen kann nun

an sich auf zweierlei Weise erklärt werden: entweder, der

Schreiber des Codex B oder seines Archetypus hatte eine Ein-

seitige Vorlage vor sich, die er, in zweimaligem Ansetzen, ver-

suchte auf zwei Seiten auszubreiten, gab aber den Versuch auf,

und schloss sich hinfort seinem Original gcänzlich an. Oder,

er hatte eine en regard-Vorlage und fand, wie begreiflich, dass

bei dieser Schreibung, besonders im Anfange der Canones, die

paginae sehr wenig gefüllt erschienen und das Pergament ver-

schwendet wurde. Er machte daher (auf Blatt 8^ und 9'') einen

Versuch, sein Original auf Eine pagina zusammenzudrängen,

kehrte dann auf 9^ und 10* nochmals zur originalen Schreibung

zurück, aber entschied sich von 10^ an dazu, die Einseitige

Schreibung durchzuführen.

Im Gegensatze zu meiner früheren Auffassung sehe ich jetzt,

dass nicht die erste, sondern die zweite ganz zweifellos die

richtige ist. Von anderen Gründen') ganz abgesehen, vor Allem

deshalb, weil man nun erst erkennt, woher die wahrhaft heil-

lose Verwirrung gekommen ist, die, in B insbesondere vom An-

fang bis zu Ol. 65, in dem synchronistischen Verhältniss der

Zahlenreihen und des Textes, sowie in ihren Beziehungen zu

einander herrscht, vgl. oben S. 8 und 9, Tafel 2. Gleich bei

den ersten Blättern tritt zu Tage, dass der Schreiber von der

synchronistischen Anordnung und ihren Konsequenzen keine Vor-

^) Hierzu rechne ich das, dass die sechs ersten paginae der Chronik,

von Fol. 1^ bis 10», d. h. bis zum Eintreten derbleibenden Schreibung auf

Einer pagina, in ansehnlich grofsem Buchstabentypus geschriebeu sind,

während von lO^* an dieselbe Unziale bleibt, aber ungefähr um die Hälfte

kleiner wird. Augenscheinlich liegt es doch am nächsten anzunehmen, dass

der Schreiber sich anfangs auch im Ausmafse der Schriftgröfse an seine

Vorlage angeschlossen und sie erst nachmals aus begreiflichen Rücksichten

verkleinert hat, als dass er gleich anfangs auch hierin von dem Typus seines

Originals abgewichen sei.
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Stellung hat, wie aus zahlreichen Fehlern ersichtlich ist. Aber

das steigert sich von da an, wo der Schreiber die Aufgabe

hatte, je ein Fol. versum und ein Fol. rectum auf Eine pagina

zusammenzurücken, was er, unbekümmert um alle synchro-

nistische Responsion, und Zahlen und Text fast ganz nach Be-

lieben unterbringend durchgeführt hat. Am wenigsten will-

kürlich ist noch immer die jedesmalige erste vertikale Zahlen-

reihe nebst textlichem Zubehör behandelt, und da die jeweilige

mittelste vertikale Zahlenreihe in B ursprünglich eine erste,

nämlich die erste linksstehende eines Fol. rectum der Vorlage

gewesen ist, so erklärt dies auch, warum sie ebenfalls nicht

ganz so verwahrlost geschrieben ist, wie die übrigen. Deshalb

habe ich es bereits früher mit Recht als nicht unmöglich be-

zeichnet, selbst aus der Verwirrung in B durch minutiöseste

Untersuchung wenigstens zum Theil die echten Datirungen

wiedergewinnen zu können, welche durch seine verständnisslose

Kopie getrübt und gleichsam verschleiert sind. Aber weit wich-

tiger ist, dass sich in B die jedesmal erste und letzte Horizon-

talreihe der Regierungszahlen als vollkommen korrekt erweist,

nicht bezüglich der Form, aber wohl des Inhalts. Daraus folgt,

dass der Schreiber sein Original genau von pagina zu pagina

abschrieb, und dass dasselbe en regard und im Ganzen sehr

korrekt geschrieben war. Es hat also das Merkmal des en

regard mit der Editio Romana gemein, nur dass die Zahl der

Zeilen auf den paginae dieses B-Archetypus gröfser war, als

in deren hauptsächlichsten Vertretern OAPSM, und zwischen

34—39 schwankt.

Da nun B den Fehler hei Epimenides nicht hat, dagegen

Athlamos noch unkorrigirt aufweist, wiederum aber Probus
bereits in Equitius korrigirt zeigt, so gehört sein Archetypus

zeitlich in die nächste Nähe von OM, ja, er reicht vielleicht

ursprünglich noch über sie zurück, da er noch die bedeutend

gröfsere Zeilenzahl von 34—39 hat, von welcher Codex 0 mit

seinen 26— 33 Zeilen als die Überleitung zur späteren Normal-

zahl von 26 der Exemplaria sua angesehen werden kann.

Endlich muss auch das noch hervorgehoben werden, dass,
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wenn in B vermöge seiner Verwirrung im Synchronistischen die

Datirungen selten einen direkten, und meist nur ai)proximativen

Werth für die Überlieferung haben, dies doch nur für die erste

Hälfte bis Ol. 65 gilt, und da keineswegs auch für den Wortlaut

des Textes, der vielmehr durchweg sorgfältig geschrieben ist,

und für den B als eine der ältesten und besten Überlieferungen

zu gelten hat. In noch höherem Mafse gilt das für die zweite

Hälfte, wo die synchronistischen Schwierigkeiten sich mindern

und bald gänzlich wegfallen, so dass von da an B nicht nur

den Wortlaut, sondern auch die Zahlenreihen und die Datirungen

durchscimittlich korrekt und zuverlässig überliefert.

Vermöge seines Prinzips Einseitiger Schreibung stellt sich

B als ein Aualogon neben R. Nur ist R, oder besser P'uxensis,

aus einem der 'Exemplaria sua' geflossen, während B auf Grund

eines en regard-Archetypus entstanden ist, der eine weit höhere

Zeilenzahl als die Editio Roraana hatte, und darum wohl auch

als eine Privatkopie anzusehen sein wird.

4. Bei der Untersuchung von Londinensis L, Leidensis c und

den übrigen Vertretern des Spatium historicum muss man von der

Thatsache ausgehen, dass diese Gruppe, trotz ihrer relativen Jugend,

alle die ältesten Übersetzungsfehler und diejenige Textüberlieferung

bewahrt hat, von der ich nachgewiesen habe, dass sie vom Ver-

fasser selbst successive verbessert, beziehentlich geändert worden

ist. Die obengenannte Gruppe ganz allein hat den Fehler bei

Epimenides bewahrt, theilt mit der ältesten Überlieferung den

Fehler Athlamos, und so auch bietet sie Probus, an dessen Stelle

noch nicht Equitius gerückt ist. Ich sehe keine Möglichkeit,

hieraus einen anderen Schluss zu ziehen, als den, dass hier eine

sehr alte, ja, in Betracht des Epimenides-Fehlers, die älteste

und noch nicht korrigirte Überlieferung vorliegt.

Weitere Merkmale sind das darin von Anfang an durch-

geführte Prinzip Einseitiger Schreibung und eine zwar nicht

konstante aber die der Editio Romana weit übersteigende Zeilen-

zahl von 30 und mehr Zeilen, welche vermuthlich mit dem für

diese Gruppe, wie ich glaube, charakteristischen und stark hervor-

tretenden Hochformat zusammenhängt, das ich zwar aus eigener
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Anschauung nur bei Leidensis c kenne, aber allen Grund habe, auch

bei Londinensis L und seinen übi-igen Verwandten bestimmt anzu-

nehmen. Durch diese Merkmale scheidet sich aber diese ganze

Gruppe von der Editio Romana und stellt sich aufserhalb der

von Hieronymus lange Jahre hindurch festgehaltenen Gestalt der

Überlieferung, so dass auch sie, ebensowie R und B, auf eine.

Privatkopie zurückgehen wird. Da nun alle Handschriften dieser

Gruppe, wie oben S. 35 ff. dargelegt worden ist, vollständig um-

gearbeitet und zu dem Spatium historicum umgestaltet worden

sind, so wird man nicht irre gehen, wenn man zwischen dem

Hochformat mit Einseitiger Schreibung nebst hoher Zeilenzahl

und dem Spatium historicum einen ursächlichen Zusammenhang

in dem Sinne annimmt, dass einerseits Hochformat mit grofser

Zeilenzahl durch immer steigende Verwirrung zur Erfindung des

Spatium historicum geführt, und andrerseits erst diese Erfindung

eine unstreitig bessere Raumausnutzung und bequeme Verwendung

des Hochformats möglich gemacht haben wird.

Nun fügt Mommsen, Hermes a. a. 0. 398, bei seiner Er-

wähnung des Codex L hinzu, dass sie die einzige Handschrift

sei, welche das dem Prosper beigelegte sogenannte Chronicon

imperiale und die Chronik des Marius von Aventicum
uns bewahrt habe, 'denn die zahlreichen mit dem Sigebert ver-

knüpften Handschriften der ersteren Chronik sind allem Anschein

nach aus diesem Codex [L] geflossen'. Jenes unter Prosper's

Namen gehende Chronicon führt bis zum Jahre 455 (vgl. Mommsen
Chronica minora 1, 2, 343; Wattenbach Geschichtsquellen 1^ S. 82)

und giebt sich als Fortsetzug des Hieronymus. Es wäre nun

gar wohl möglich, dass der Verfasser des Chronicon imperiale

derselbe ist, der das Spatium historicum ersonnen und ausge-

arbeitet hat. Denn dass diese Erfindung nicht einem gewöhn-

lichen librarius oder auch dem Belieben irgend eines Lesers zu-

geschrieben werden kann, schon um deswillen nicht, weil sie

eine langwierige und mühsame Arbeit voraussetzt, ist zweifellos,

und ebenso wie bei dem Archetypus von Codex R, so kann auch

bei dem Spatium historicum nur ein Gelehrter jener Zeit ver-

nünftigerweise als Urheber angesehen werden. Vermuthlich liefse
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sich durch eine Spezialuiitersuchimg hiei" noch weitere Auf-

klärung gewinnen.

Unter dieser Voraussetzung würde also der Verfasser des

Chronicon imperiale, bevor er es als Fortsetzung ausarbeitete,

zunächst die Hieronymus-Chronik in der angegebenen "Weise um-

gestaltet und dabei auch den bereits früher (s. o. S. 37) von

mir besprochenen Zusatz in die Praefatio eingeschaltet haben,

welcher für Abschreiber und für Benutzer die Gebrauchsan-

weisung für das Spatium historicum enthält. Jedenfalls kann

das Spatium historicnm nicht mehr zu den direkten Zeugen

der Überlieferung gerechnet werden, zunächst ganz sicher

nicht für die sämmtlichen Datirungen der ersten Hälfte, und in

nur sehr unzuverlässiger Weise für die Datirungen der zweiten,

da beide in ihrem Grundprinzip der Beischreibung des Textes

zu bestimmten Regierungsjahren durch die Umarbeitung nach-

haltig geschädigt worden sind.

Also liegt eine Diorthose vor, oder noch mehr, eine Um-
arbeitung. Aber bei der ansehnlichen Anzahl sehr alter und

trefflicher direkter Träger der Überlieferung darf man sich un-

bedenklich damit begnügen, zur Herstellung der Recensio die

Handschriften des Spatium historicum ebenso nur subsidiär heran-

zuziehen, wie etwa die Fortsetzer und Ausschreiber des Hiero-

nymus. Ganz bei Seite zu lassen sind beide Quellen keines-

wegs, und die vorliegende Untersuchung hat hinreichend er-

wiesen, dass das Spatium historicum mehrfach die Reste alter und

selbst ältester Ueberlieferung bewahrt. Und, wer Zeit und Lust

dazu hätte, würde, freilich nur durch subtile und mühsame

Untersuchung, es wohl erreichen können, aus der starken Um-
arbeitung des Spatium historicum die ursprünglichen Datirungen

und die äufsere Einrichtung seiner Vorlage wiederzugewinnen,

wenn auch nur theilweise und mit geringerem Erfolge, als dies

bei Codex B zu erreichen sein könnte.

•i. Orthographie.

An diese Musterung der Handschriften bezüglich ihrer rela-

tiven Bedeutung für die gesammte Überlieferung des Werkes,
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soweit sie seine äufsere Gestaltung und seinen Text angeht, wird

sich am passendsten eine kurze Untersuchung über die Frage

anschliessen, welche Ergebnisse für die in der Chronik ange-

wandte Orthographie aus den Handschriften zu gewinnen sind."

In seinem öfters genannten Aufsatze hat Mommsen') auch diesen

Punkt in Betracht gezogen, zunächst im Anschlufs an den neu-

entdeckten Codex Oxoniensis 0, aber, wie man sehen wird, nicht

ohne auch andre Handschriften heranzuziehen und schliefslich

allgemeine Normen für die zukünftige orthographische Gestaltung

des Textes aufzustellen. Seine Auseinandersetzung (a. a. 0.

S. 394ff.) lautet folgendermafsen:

'Die Orthographie der Handschrift [0] bestätigt durchaus

das Urtheil des englischen Paläographen [insofern nämlich

E. M. Thompson diese Handschrift spätestens dem 6. Jahrhundert

zuweist] und beweist wiederum, dass den Autoren auch der

letzten Römerzeit die inkorrekten Schreibungen der späteren

Epoche nicht aufgedrängt werden dürfen. In dem genau von

mir verglichenen Schlufs (von Julian an) habe ich keine anderen

orthographischen Irrthümer gefunden als b für v (iobianus con-

stant) — einmal Fehler im h (eustatii, dagegen richtig gegen

den Schöneschen Text schola und dorostori) — einige Male e

für ae (terre motus ^) — sepe, aber dies berichtigt) oder ae für

e (dügmatae) — i für ae (niciam; dagegen elementum, nicht

elimentum und superiore, nicht superiori) — falsche Gemination

(atrabattas); also nur diejenigen Fehler, welche die gleichzeitigen

Steinschriften auch aufzeigen und welche Hieronymus allenfalls

selbst gemacht haben kann, und auch diese nur in geringer

Zahl. Verwechselung von c und t dagegen und was dessen

weiter ist, begegnet hier so wenig wie in den Florentiner Pan-

dekten, denen diese Handschrift in jeder Hinsicht an die Seite

') Mit ihm stimmt in den Voraussetzungen und Folgerungen durchaus

überein E. G. Hardy im Journal of Philology 18, 1890, p. 276 ff., auf dessen

Aufsatz ich noch zurückkommen werde.

2) 'Die Handschrift schreibt den Genitiv der ersten Deklination meistens

richtig, aber in dem zusammengesetzten Wort terremotus setzt sie in der

Hegel einfaches e'.
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gestellt weiden darf. In orthographischer Hinsicht wird für

die Chronik des Hieronymus diese Handschrift, wie die älteste,

so auch die mafsgebende sein'.

Mommsen betrachtet also die in Codex 0 gebotene Ortho-

graphie im Wesentlichen als die echte von Hieronymus selbst

angewendete. Es ist selbstverständlich, dass man bei der kri-

tischen Bearbeitung irgend eines Schriftwerkes des Hieronymus

auf die von ihm gebrauchte Ortliographie wird zurückgehen

müssen, wobei man sich daran erinnern wird, dass er ein Schüler

des Donat war und mithin vermuthlich auch in Orthographicis

seinem Lehrer gefolgt sein wird. Nach diesem Gesichtspunkte

wird dann die orthographische Überlieferung der Handschriften

zu behandeln und, wie es Mommsen nachgewiesen hat, vor Allem

von ihren etwaigen inkorrekten Schreibungen der späteren Epoche

zu säubern sein.

Nun ist aber von allen Werken des Hieronymus gerade die

Chronik dasjenige, bei dem jenes Verfahren nicht so selbstver-

ständlich ist und nicht eben so leicht in Anwendung kommen

kann, wie beispielsweise bei den von Mommsen in Vergleich

gestellten Pandekten. Bei der amtlichen Bedeutung der Pan-

dekten ist von vornherein anzunehmen, dass ihr Text in der

offiziell korrekten und festgelegten Schreibung abgefasst war,

wie nicht minder, dass der, sicherlich mit besondrer Sorgfalt

ausgewählte, Schreiber nichts anderes zu thun hatte, als das

auch orthographisch korrekte Manuskript der gelehrten Juristen

mit möglichster Genauigkeit zu kopiren, wobei er sich besonders

zu hüten gehabt haben wird, etwaige orthographische Inkorrekt-

heiten seiner selbst oder seiner Zeit bewusst oder unbewusst

eindringen zu lassen. Endlich ist auch eine sorgfältige Revision

und Korrektur schliefslich vorgenommen worden').

Bei der Chronik liegen die Dinge anders. Im Laufe dieser

Untersuchung hat sich mehrfach die Wichtigkeit der Thatsache

erwiesen, dass Hieronymus sein Werk dem notarius velocissime

in die P'eder diktirt hat. Schrieb der notarius stenographisch,

') Vgl. Moinmseu Digest. 1 p. XXXV ff.; Zangemeister und Wattenbach,

Exempla Tab. 39 und p. 9.
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so hat er das Diktat iioclimals in die gewöhnliche Schrift um-

schreiben müssen: wenn nicht, so wird es seiner Niederschrift

an Irrthümern aller Art, auch an orthographischen Inkorrekt-

heiten niclit gefehlt haben. In beiden Fällen aber konnte dieses

erste Exemplar des Werkes sicherlich nicht als ein Dokument

für die dem Hieronymus geläufige korrekte Orthographie ange-

sehen werden.

Natürlich drängt sich der Einwand auf, dass Hieronymus

dieses erste Exemplar, das gleichsam die Stelle seines Original-

manuskripts vertrat, sorgfältig revidirt und durchkorrigirt und

dann erst dem librarius zur Herstellung des ersten authentischen

Exemplars überantwortet haben werde. Und diese Pflicht lag

ihm um so mehr ob, als die Wahrsclieinlichkeit nachgewiesen

worden ist, dass er weder bei der ersten Herausgabe noch selbst

nachmals die Mithülfe eines Verlegers in Anspruch genommen

habe. Aber wenn er in seiner Praefatio (Ed. p. 2, 32) seinem

Buche kein gutes Prognostiken stellt, und von übelwollenden

Lesern voraussieht, dass sie, ''quod accidere plerumque solet, ne-

gleg entiam librarioruin ad atictorem referent\ so spricht

das nicht eben dafür, dass er die Pflicht genauer Korrektur der

Exemplare empfunden und erfüllt haben werde.

Nun weist Alles darauf hin, dass Eine Handschrift, Codex Ber-

nensis B, auf diese frühesten unzureichend revidirten Exemplare

zurückgeht, wie dies in der voranstehenden Untersuchung dar-

gelegt worden ist, und es ist doch sehr fraglich, ob seine eigen-

thümliciie inkorrekte Orthographie ohne Weiteres als ein Ein-

dringling späterer Zeiten und insbesondere des 7. Jahrhunderts

angesehen werden darf, in dem diese Handschrift geschrieben

ist. Wer sich daher die Aufgabe stellen wollte, auf Grund

einzelner Handschriften, insbesondere von Codex B, die älteste

nocli mannigfach unvollkommene Gestalt der Hieronymus- Chronik

zu restituiren, wie dies früher nach verwandten Gesichtspunkten in

meiner Ausgabe versucht worden ist, würde sich davor hüten müssen,

unter Beseitigung der zahlreichen Spuren populärer Schreibung,

welche vornehmlich in B bewahrt sind, die korrekte Orthographia

recepta der gebildetsten Autoren des ausgehenden vierten Jahr-
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hunderts an ihre Stelle zu setzen. Das hiefse dann keineswegs

'dem Hieronymus die inkorrekten Schreibungen der späteren

Epoche aufdrängen', sondern es bedeutete vielmehr die sorg-

same Bewaliruung der Spuren von der eigenthiimlichen Ent-

stehungsgeschichte des Werkes, wie ich hoffen darf sie aus

den Handschriften und gleichzeitigen Zeugnissen erschlossen zu

haben.

Wer aber, wie ich nunmehr für richtig halte, vielmehr die

Editio Romana für eine kritische Neubearbeitung der Chronik

zu Grunde legt, der wird, was die Orthographie anbelangt,

Mommsen zustimmen und den von ihm gegebenen Vorschriften

folgen müssen. Denn es erweist sich, dass diese, nach meiner

Vermuthung während des römischen Aufenthaltes, von Hiero-

nymus vorgenommene Revision und Vervollkommnung der Chronik

nicht nur etliche Übersetzungsfehler korrigirt und eine bedenk-

liche Eintragung gemildert, sondern auch die Anordnung des

Ganzen technisch verbessert und aufserdem noch die korrekte

Orthographie der damaligen gebildeten Römischen Kreise einge-

führt zu haben scheint. Als Vertreter dieser Editio Romana habe

ich die Handschriften 0 A P M N R S nachgewiesen. Von diesen

fallen, was Orthographica betrifft, NR weg, da sie durch die

Schreibungsweise ihrer Zeit mehr oder minder als beeinflusst

erscheinen, ebenso auch wohl M, in den ebenfalls mehrfach

spätere Schreibungen eingedrungen sind. Dagegen verdient 0

den ihm alsbald nach seiner im Jahre 1889 erfolgten Auffindung

von Mommsen zugewiesenen Ehrenplatz. Und neben ihm gebührt,

auch in Orthographicis, nach meiner Meinung nicht geringere

Beachtung den beiden Schwesterhandschriften A und P, von

denen ich insbesondere für P die ganz ausgezeichnete und

singulare Bedeutung habe nachweisen können, die dieser Hand-

schrift bezüglich der Geschichte der Überlieferung zukommt.

5, Filiation der Handschriften.

Bezüglich der schwierigen Frage über die Filiation der

Handschriften der Hieronymus-Clironik schliefst Mommsen seinem

Aufsatze eine kurze Betrachtung an, der ich um so weniger aus
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dem Wege gehen will, als sie in einer Äufserung über meine

vor 32 Jahren erschienene Ausgabe und insbesondere in einer

Beurtheilung der ihr von mir zu Grunde gelegten Handschriften

ausklingt, welche nur von wirklich Sachkundigen richtig ge-

würdigt, bei unzureichender Kenntniss des Thatbestandes aber

und bei etwaiger hiermit verbundener Voreiligkeit leicht irrig

aufgefasst werden kann.

Jener Aufsatz Mommsens über Codex Oxoniensis 0 endigt

mit folgenden Worten :

'Schliefslich mag noch darauf hingewiesen werden, dass die

Verzweigung der Hieronymus-Handschriften mit den ihr ange-

hängten Fortsetzungen in deutlichem Zusammenhange steht. Die

Oxforder Handschrift [0] ist die einzige, welche die dem Mar-

cellinus angehängte Fortsetzung bewahrt hat; die Berliner [M]

die einzige, welche den vollständigen Idacius enthält; die Lon-

doner [L] die einzige für die dem Prosper beigelegte Kaiser-

Chronik und den Marius; die grofse Masse der übrigen Hand-

schriften, insbesondere der Scaligeranus [F], verknüpfen die

Chronik des Hieronymus mit dem Schluss der Consular-Chronik

Prosper's. Obwohl Contaminirung dieser Recensionen sich früh

eingestellt hat, sind wir dennoch bei dieser Schrift mehr, als

(lies sonst durchgängig der Fall ist, in der Lage, unseren Text

auf verschiedene der Zeit der Abfassung nahestehende Exem-

plare zurückführen zu können; und es ist nur zu bedauern, dass

in Schöne's Ausgabe allein die letzte Kategorie [F] vorliegt, von

den drei übrigen die zweite [M] nur im Nachtrag, die beiden

anderen [0 und L] überall nicht vertreten sind'.

Inwieweit ich dieses Bedauern für hinreichend gerechtfertigt

halte und mich ihm anschliefsen kann, wird aus folgenden Er-

wägungen hervorgehen.

Bei der Frage, in welcher Weise die Hieronymus-Hand-

schriften untereinander verzweigt sind, darf der von Mommsen

aufgestellte Gesichtspunkt unstreitig alle geboteneBerücksichtigung

beanspruchen, wie ich ihm auch im Laufe dieser Untersuchung

bei mehreren Anlässen (s z. B. o. S. 136) gefolgt bin. Denn die

Zeit, in welcher die verschiedenen Fortsetzungen der Hieronymus-
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Chronik ontstanden sind, lässt sich aus ihnen selbst erschliefsen,

und sie stehen insgesammt in ziemlicher Nähe zu der Abfassungs-

zeit der Chronik. Da nun diese Fortsetzungen nicht isolirt und

selbständig herausgegeben und überliefert zu werden pflegten,

sondern in der Regel an eine vorangestellte Abschrift des Hiero-

nymus geknüpft sind, so folgt daraus mit Nothwendigkeit, dass

das einer Fortsetzung vorangestellte Exemplar der Chronik eine

Stufe ihrer Überlieferung repräsentirt, die mindestens nicht später

ist als die Entstehung der Fortsetzung, also etwa in's 6., be-

ziehentlich selbst bis ins 5. Jahrhundert zurückführt. Man kann das

so formuliren, dass, prinzipiell genommen, jede mit einem Exemplar

der Hieronymus-Chronik verbundene Fortsetzung dieses Exemplar

(oder richtiger den Archetypus desselben) auf die Zeit spätestens

ihrer eignen Abfassung datirt. Dies hat um so mehr Wahr-

scheinlichkeit, je älter die betreffende Handschrift ist, und ins-

besondere dann, wenn sie die einzige ist, welche die Fortsetzung

bietet. Bei Codex 0 z.B. ist dies der Fall, der dem 6. Jahr-

hundert angehört, und zugleich, als einziger Träger der dem

Marcellinus angehängten Fortsetzung, sehr weit zurückdatirt

wird; es ist in ziemlich gleichem Mafse der Fall bei Codex M,

welcher zwar erst aus dem 10. Jahrhundert stammt, aber die

einzige Handschrift ist, welche den vollständigen Idacius enthält.

Bei letzterer Handschrift bedaure ich zwar, dass ich ihre

Kollation, die ich der Güte von Franz Rühl verdanke, erst als

Nachtrag im später erschienenen ersten Bande habe geben können,

aber sie ist doch der Benutzung zugänglich, und bei etwas gutem

Willen lässt sich die dadurch erwachsende kleine Unbequemlich-

keit wohl verschmerzen. Desto empfindlicher ist es mir, dass

es meiner Ausgabe versagt geblieben ist, den Codex Oxoniensis

0 zu benutzen, wenn ich diesen Verlust auch nicht so hoch und

bedeutend ansehe, als Mommsen es gethan hat. Wer den in

der vorliegenden Untersuchung gewonnenen Resultaten folgend,

bei Benutzung meiner Ausgabe daran festhalten will, dass, von

0 abgesehen, die bis jetzt ältesten und besten Vertreter der

Edito Romana die Handschriften A P M S und R sind, was Da-

tirung und Text anbelangt, desgleichen AP und S, was die
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Orthographie betrifft, der wird eine Überlieferung der Chronik

zu seiner Verfügung haben, welche an Güte, Reinheit und Sicher-

heit von der des Codex 0 nicht übertroffen wird'). Es findet

sich, wie natürlich, dass an einzelnen Stellen die übrigen Ver-

treter der Editio Romana in Text oder Datirung die bessere

Tradition bieten, an anderen wieder übertrifft sie Codex 0, der

übrigens ganz zweifellos derselben römischen Familie angehört,

an Reinheit nnd Alter der Überlieferung. Und hierzu gehört

vor Allem seine höchst werthvolle Variante bezüglich des Probus

und Equitius (s. o. S. 96), um derentwillen allein schon ich

mich Mommsens Bedauern darüber anschliefse, dass Codex 0
erst mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen meiner Ausgabe

in Oxford entdeckt worden ist, und die dortigen Bibliothekare

Mommsen erst so spät auf ihn aufmerksam gemacht haben.

Als dritte Kategorie der mit einer der Fortsetzungen ver-

bundenen Handschriften, deren Vertretung in meiner Ausgabe

vermisst werde, bezeichnet Mommsen den Londinensis L, als die

einzige Handschrift, welche die dem Prosper beigelegte Kaiser-

1) Mein Druck beruht vorzugsweise auf den Handschriften B A P, und

OS ist bezeichnend für ihre Güte und Zuverlässigkeit, dass Mommsen selbst

die Übereinstimmung von Codex 0 mit meinem Druck in den zwei wesent-

liciisten Punkten konstatirt, indem er S. 395 f. sagt: 'Die chronologischen

Ansetzungen sind hier [in 0], wie in allen anderen Handschriften, nach den

Jahren Abrahams, den Regierungsjahren und den Olympiaden gemacht. In

dpn beiilen letzteren Angaben [und zwar sind diese die entscheidenden]

weichen die mir vorliegenden Proben [aus 0] vom Druck nicht ab'. Die

hierauf folgenden Differenzen in den Jahren Abrahams sind gänzlich belang-

los. Aber zum zweiten fügt Mommsen a.a.O. noch hinzu: 'In der Ver-

theilung der historischen Notizen unter die einzelnen Jahre weicht die

Handschrift nach den vorliegenden Notizen nur an einer Stelle ab: die Be-

merkung über die Hinrichtung des Theodosius p. 198 n ist nicht zum elften,

sondern zum zwölften Jahre des Valens gestellt'. — Mommsen hätte hinzu-

fügen können, dass, nach Ausweis meiner Ausgabe, Codex B in dieser Da-

tirung mit 0 übereinstimmt. Zwar ist der Abschnitt, auf den Mommsen seine

Auseinandersetzung gründet, nicht grofs, aber trotzdem ist die bezüglich

der wichtigen Punkte des Zahlengerüstes und der Vertheilung des Textes

auf die Jahre hervortretende Übereinstimmung von nicht geringem Werthe

für die Würdigung von 0, wie von den guten alten Handschriften meiner

Ausgabe.
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Chronik und den Marius enthält. Hierin kann ich ihm nun

keineswegs zustimmen, sondern bin auch heute noch der Meinung,

dass Handschriften wie L zwar, wie von mir geschehen ist, in den

Vorarbeiten sowie bei der Textkonstituirung einzelner wichtiger

Stellen wohl beachtet werden müssen, aber auf die ausführliche

Darlegung ihrer Überlieferung in einem kritischen Apparat, dem

so viele direkte und unberührte Zeugen der Überlieferung zu

Gebote stehen, wird man besser verzichten. Denn Codex L ist

kein anderer als der von den bis jetzt bekannten älteste Ver-

treter des Spatium historicum, von dem ich in der vorlie-

genden Untersuchung, aber auch bereits in der Ausgabe (p. XXXIff.)

nachgewiesen habe, dass es eine durchgreifende und vollständige

Umarbeitung der ganzen Chronik darstellt. Wenn daher L für

das Chronicon imperiale und den Marius grofse Bedeutung hat,

so hat er dagegen für die Hieronymuschronik nur einen subsi-

diären Werth, und den kritischen Apparat einer Ausgabe würde

er nicht vervollständigen und bereichern, sondern eher verwirren

und unnütz belasten.

Die vierte endlich und letzte von Mommsen aufgestellte

Kategorie ist die von der es a. a. 0. heifst: 'Die grofse Masse

der übrigen Handschriften, insbesondere der Scaligeranus, ver-

knüpfen die Chronik des Hieronymus mit dem Schluss der

Consularchronik Prospers', und weiterhin: 'es ist nur zu bedauern,

dass in Schönes Ausgabe allein die letzte Kategorie vorliegt'.

Hier liegt entweder ein Irrthum Mommsens, oder, da man

den nicht wohl annehmen kann, eine Formulirung vor, die von

Lesern, welche nicht durchaus sachkundig sind, allzuleicht miss-

verstanden werden kann, ja sogar missverstanden werden muss.

Es tritt nämlich nicht hinreichend deutlich hervor, dass die

vier Kategorien von Handschriften, welche Mommsen aufstellt,

nicht etwa alle bisher benutzten Handschriften der Chronik

umfassen, sondern ausschliefslich die Eine Gattung derselben,

die mit der Chronik eine der Fortsetzungen verbindet.

Damit stimmt nun freilich der Ausdruck: 'Die grofse Masse

der übrigen Handschriften . . . verknüpfen die Chronik . . . mit

Prosper' nicht hinreichend überein, und nicht minder irreführend

Weltchronik dea Eueebius-Hieronj-mus. 10
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ist es, wenu darauf folgt: . . . 'dass in Schönes Ausgabe allein

die letzte Kategorie vorliegt, von den drei übrigen die

zweite nur im Nachtrag, die beiden anderen überall nicht ver-

treten sind'. Dem Leser wird es hierbei nicht leicht gemacht,

sich vor dem Irrthum zu behüten, als würde in diesen Sätzen

ein Urtheil über die Gesammtheit der von mir verwendeten

Handschriften, und zugleich, gegenüber den angeblichen Lücken

meines Apparates, ein Schema dargeboten, nach welchem er zu

vervollständigen sei, um die vier aufgestellten Familien der an-

scheinend gesammten Tradition angemessen zu vertreten. "Wie

nahe diese irrthümliche Auffassung gelegen hat, lehrt Adolf

Harnack's Geschichte der altchristlichen Litteratur, wo (1, 2

S. 557) jene kurze Darlegung Mommsens als eine Darstellung

von der Verzweigung der gesammten handschriftlichen Über-

lieferung bezeichnet und auszugsweise abgedruckt worden ist^).

Mommsen selbst hat es jedenfalls nicht entgehen können, dass

in seiner Auseinandersetzung eine ganze grofse Klasse

1) S. Preuschen bei Harnack a. a. 0.: „Über die Handschriften der

Chronik hat Mommsen ... Hermes 24, 393 ff. [401] kurz berichtet. Die

Handschriften zerfallen darnach in drei Gruppen: 1. die Chronik . . . mit der

dem Marcellinus angehängten Fortsetzung . , . [Oxon. 0]; 2. die Chronik

mit der Fortsetzung des Idacius . . . [Berol. M]; 3. die Chronik sammt

Prospers Kaiserchronik und (selten) Marius. Die letzte Gruppe ist die bei

weitem zahlreichste (Repräsentant Cod. Mus. Brit. 1(1974) [= Londin. L]."

Hier hat der Excerptor keine glückliche Hand gehabt, da Mommsen vielmehr

sagt, dass der Londoner Codex der einzige ist, der Prosper's Kaiserchronik

und den Marius enthält, während er als die zahlreichste die vierte Gruppe

bezeichnet, die von Preuschen gänzlich übersehen oder vergessen worden

ist. — An ähnlichen Versehen leidet die hieran sich unmittelbar anschliefsende

Liste der bis jetzt bekannt gewordenen Handschriften (S. 557—559), wo z.B.

No. 4 Leidensis Voss. 110 (allerdings nicht saec. XI/X, sondern IX/X), richtig

mit P bezeichnet, das erklärende 'Petavianus' aber hinzuzufügen unterlassen

ist, während bei No. 42 Petrinus seu Basil. IV in einem unbegreiflichen

Irrthum hinzugefügt ist, dass dieser Codex auch mit Pet. bezeichnet und

von mir mit P signirt worden sei, obgleich doch letzteres bereits bei No. 4

angegeben ist. — Durch diese und andere ebenso handgreifliche als irre-

führende Felller ist Preuschen's Handschriftenverzeichniss gänzlich unbrauch-

bar geworden: es bedarf eben so einer vollständigen Umarbeitung, wie der

ganze Abschnitt über die Eusebische Chronik.
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von Handschriften völlig unberücksichtigt gelassen ist, diejenige

nämlich, welche ausschliefslich die Hieronymuschronik und

ohne eine hinzugefügte Fortsetzung enthält, mithin gerade

diejenige, die aus einleuchtenden Gründen das erste und nächste

Recht auf Beachtung beanspruchen kann und demgeniäfs in meinem

Apparat eine möglichst ausgiebige Vertretung erhalten hat.

Denn das von Mommsen aufgestellte Kriterium, wonach ein

Exemplar der Chronik durch die eine oder andre angefügte

Fortsetzung auf die Entstehungszeit derselben, also in ziemlich

frühe Zeit, datirt wird, behält seine Beweiskraft für die jeweilige

Tradition der Chronik selbstverständlich nur so lange, als die

Überlieferung nicht unterbrochen oder umgeändert, d. h. also nur

so lange, als dasselbe Exemplar der Chronik mit derselben Fort-

setzung verbunden kopirt wurde. Es verliert dagegen seine

Beweiskraft dann, wenn, wie sehr häufig geschehen, an die

Kopie der Chronik nach freier Wahl des Schreibers und aus

andrer Quelle eine der Fortsetzungen angehängt worden ist.

So ist es beispielsweise nach Mommsen der einzige Codex L,

der das sogenannte Chronicon imperiale und den Marius als

Fortsetzung bewahrt hat, während dagegen Leidensis c, als

Spatium historicum-Handschrift unzweifelhaft zur selben Familie

gehörig, als Anhang den Prosper Tiro und Sigebertus Gembla-

censis enthält. Und im gleichen Sinne wird es zu verstehen

sein, wenn Mommsen a. a. 0. selbst bemerkt, dass 'Contaminirung

dieser [vier durch die Fortsetzungen charakterisirten] Rezensionen

sich frühzeitig eingestellt hat'.

Auch noch aus einem anderen Grunde muss man sich hüten,

den Exemplaren mit Fortsetzung eine allzugrofse Bedeutung bei-

zumessen. Denn bei ihnen liegt die Möglichkeit nahe, dass die

Überlieferung der Chronik, die sie bieten, durch die Verfasser

der Fortsetzungen mehr oder minder modifizirt und durch Aus-

lassungen und Zusätze getrübt worden sein kann. Darum wird

man ihnen gegenüber die gröfsere Gewähr für reinere und zu-

verlässigere Überlieferung bei denjenigen Handschriften der

Chronik voraussetzen dürfen, welche nicht von einem späteren

fortsetzenden Chronisten oder in seinem Dienste geschrieben

10*
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sind, eine Fortsetzung nicht enthalten, und welche nichts sind

und sein wollen als einfache Abschriften ihrer Vorlage. Auf sie

vor Allem wird sich die kritische Rekonstruktion des Textes und

der ganzen Chronik zu gründen haben.

Von dieser Gattung der Handschriften stehen nun in meiner

Ausgabe drei vollständig zu Gebote: der Amandinus A aus dem

7. Jahrhundert, der Petavianus P, von dem ich habe nachweisen

können, dass seine Überlieferung bis etwa zum Jahre 400

zurückweist, und Codex B, einer sehr frühen Stufe der Tradition

angehörig, und für die zweite Hälfte des Werkes den übrigen

völlig gleichwerthig. Als vierter tritt der leider nur bruchstücks-

weise erhaltene Codex S noch hinzu, der zu den ältesten und

besten zu zählen ist.

Gerechter also, und zugleich dem wirklichen Sachverhalte

entsprechender, würde der Werth und Bestand des für die Aus-

gabe gesammelten und verarbeiteten handschriftlichen Apparates

dargestellt worden sein, wenn Mommsen, neben seinem Bedauern

über das wirkliche oder vermeintliche Fehlen von zweien der vier

von ihm aufgestellten Kategorien, auch der Thatsache eine Erwäh-

nung gegönnt hätte, dass sie überhaupt nicht auf die Vertreter

jener vier Kategorien, sondern auf die obenangeführten drei (resp.

vier) durch Alter wie durch Vorzüglichkeit hervorragenden Ver-

treter der von den Fortsetzungen unabhängigen Über-

lieferung gegründet worden ist.

Aber freilich ist das gewiss, dass durch die vor 10 Jahren

erfolgte Entdeckung des Oxoniensis 0 ein Zuwachs ersten Ranges

für die Überlieferung der Chronik gewonnen worden ist, und

dass der Wunsch nahe liegt, diesen Fund für die Chronik ver-

werthet zu sehen. Doch nicht blofs deshalb halte ich eine

Neubearbeitung für geboten, sondern weil ich glaube, durch die

vorliegende Untersuchung die überaus verwickelte Überlieferung

des Werkes und ihre Geschichte so weit aufgeklärt zu haben,

als es auf Grund der durch eine aufsergewöhnliche Gunst des

Schicksals erhalten gebliebenen Spuren ihrer Entwickelungsstufen

erreichbar war. Mit Hülfe dieser in langjähriger, öfters ermüdet

bei Seite gelegter, aber immer wieder aufgenommener Arbeit
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gewonnenen Resultate sind nunmehr die Gesichtspunkte nicht

schwer zu finden, welche für eine Neubearbeitung bestimmend

sein müssen.

Bei den meisten Schriftwerken des Alterthums hat die

philologische Kritik die Aufgabe, die mannigfachen bewussten

und unbewussten Trübungen, welche das Werk unter den Händen

der Kopisten, Gelehrten und Leser erfahren hat, zu beseitigen

und, in dieser Säuberung der Tradition rückwärts schreitend,

schliefslich so viel als erreichbar bei der originalen Gestalt des

Werkes anzulangen, die man, und zumeist gewiss mit Recht, als

eine abgeschlossene und bei seiner Veröffentlichung festgelegte

anzusehen pflegt.

Bei der Hieronymus-Chronik verhält es sich anders, da sich

erwiesen hat, dass sie, vermuthlich ohne Betheiligung eines

buchhändlerischen Verlegers entstanden, in einzelnen unter

der Obhut des Verfassers selbst hergestellten Exemplaren den

Lesern ausgeantwortet sein muss. Von der Bescliaifenheit der

ältesten im Text wie der äufseren Einrichtung noch unvoll-

kommenen Gestalt sind Spuren nur in der Familie des Spatium

historicum erhalten und müssen bei der Herstellung des Textes

nach seinem Wortlaute berücksichtigt werden, im Übrigen aber

ist diese Familie das Resultat einer, vielleicht ziemlich früh, von

einem der Fortsetzer vorgenommenen völligen Umgestaltung des

ganzen Werkes und kann mithin füglich unberücksichtigt bleiben.

Um den Beginn des Römischen Synodal-Aufenthaltes scheint

Hieronymus sein Werk in Text und äufserer Einrichtung einer

Revision und Verbesserung unterzogen zu haben, deren Resultat

ich als Editio Roman a bezeichne und deren erste Stufe durch 0
und den ihm eng verwandten, aber vielleicht später überarbeiteten

M repräsentirt wird. Diese Editio Romana entwickelt sich nach-

mals zu einer immer korrekteren und immer beständiger fest-

gehaltenen Form, wie sie in A P S vorliegt, zu denen als Seiten-

zweig auch die durch bestimmte, besonders äufsere, Merkmale

charakterisirten aber ebenfalls auf der Romana beruhenden

beiden B und R gehören.

Diese vervollkommnete Editio, für welche die Vertauschung
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des Probus durch Equitius bezeichnend ist, repräsentirt diejenige

Gestalt der Chronik, an welcher Hieronymus lange Jahre hin-

durch festgehalten hat, und deshalb glaube ich, dass eine Neu-

bearbeitung sie als die mafsgebende anzusehen haben wird. Was
zeitlich vor ihr liegt, wie das Probus der Codices OM, das

Athlamos von OMLBc, wird am besten als Vorstufe zu betrachten

sein. In gleicher Weise werden die Änderungen angesehen und

behandelt werden müssen, welche Hieronymus nach langen Jahren,

spätestens um d. J. 400, in seiner Editio Romana anzubringen

für gut fand, nämlich die Beseitigung der Melania, die Um-
änderung und schliefsliche Streichung des Rufinus, die ihrerseits

wiederum als nachmalige Änderungen der Editio recepta zu gelten

haben. Und endlich müssen in derselben Weise die kleinen theils

erklärenden, theils auch bald lobenden bald tadelnden Zusätze

behandelt werden, welche Hieronymus in den einzelnen Exem-

plaren seines Werkes, die im Laufe der Jahre successive von

ihm ausgingen, bald anbrachte bald wieder strich, und die ein

lebendiges Zeuguiss von dem Wandel seiner persönlichen Be-

ziehungen und dem Wechsel seiner religiösen und theologischen

Anschauungen geben.

Man kann sagen, dass zu Lebzeiten des Hieronymus seine

Chronik nie . völlig abgeschlossen gewesen ist: er selbst hat noch

in späten Lebensjahren recht ernstliche Umänderungen in ihr

vorgenommen. Von diesen mannigfachen im Laufe seines langen

Lebens angebrachten Modifikationen sind in den Handschriften

Spuren erhalten geblieben. Die Aufgabe einer Neubearbeitung

wird sein, als Kern diejenige Gestalt oder Rezension wieder-

zugewinnen, welche Hieronymus selbst von seiner Römischen

Zeit an hergestellt und im Wesentlichen festgehalten hat, und

sowohl die vor derselben liegenden als auch die nachmals von

ihm darin angebrachten Änderungen deutlich zu veranschaulichen.
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Cap. IX.

Weitere Textiinderungeii, Zusätze und Streicliuugen.

Neben den fünf Textdifferenzen von besonderer Eigenthüm-

lichkeit, die wegen ihrer Bedeutung für die Textgeschichte und

die Filiation der Handschriften in Cap. VII (S. 88 ff.) eingehend

behandelt werden mussten, findet sich nun durch das ganze

AVerk noch eine ansehnliche Zahl von Stellen verstreut, wo der

Bestand der Überlieferung insofern schwankt, als einzelne Text-

abschnitte ganz oder theilweise in einzelnen Handschriften oder

Handschriftengruppen vorhanden sind, in anderen dagegen fehlen.

Aus ihnen wähle ich zunächst als zusammengehörig die

folgenden aus, insofern sie nämlich in den ältesten und besten

Handschriften (0 APBFR{S)MN) fehlen, dafür aber sich in der-

jenigen Handschriftenfamilie vorfinden, welche von Scaliger mit

PR bezeichnet wird (s. o. S. 35) und für welche das a. a. 0. er-

läuterte Spatium historicum charakteristisch ist. An der

Spitze dieser Handschriftenfamilie steht Codex Londinensis L
(s. 0. S. 30), den Mommsen (Chron. min. 1,2 p. 620 u. 631) für

das sogenannte Chron. Imperiale Prosper! und den Marius von

Aventicum benutzt hat. Die von Mommsen aufserdem benutzten

Handschriften Bambergensis E III 18 und Monacensis Univ. 6

stimmen bezüglich der Hieronymus-Chronik durchaus mit Codex L,

folgen aber bezüglich der Fortsetzungen derselben einer anderen

Überlieferung. Dasselbe gilt von Codex Leidensis c (s. o. S. 31;

Mommsen a. a. 0. p. 624) und den von Mommsen a. a. 0. zu-

sammengestellten Handschriften, sowie von mehreren Codices

des Pontacus. Bei der engen Verwandtschaft, welche auch diese

Handschriften bezüglich der Hieronymus-Chronik zeigen, ist an-

zunehmen, dass sie in den gleich anzuführenden Stellen ebenfalls

übereinstimmen werden: festgestellt ist dies für Codex L, die

Bamberger und Münchener Handschrift und für Leidensis c.

Das erste der drei von Mommsen a. a. 0. S. 620 und 631

hervorgehobenen Additamenta ist folgendes:
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1. Bei Ann. Abr. 2371, 01.283,2, Constantii ann. 18 =
354 p. C steht: Petrus Caesaraugustae orator insignis docet.

Zieht man die benachbarten Textabschnitte noch heran, so

zeigt sich, dass bei dem vorhergehenden Jahre Abr. 2370 = 353

sich findet:

Ed. p. 195 c: Victorimts rhetor et Donatus grammaticiis

praeceptor mens Romae insignes habentur. e

quihus Victorinus etiam statuam in Foro Tra-

iano rneruit.

d. Paulinus et Rodanius (Rodianus 0) Galliarmn

episcopi in exilium ob fidein trusi.

Beim folgenden Jahre 2371 =354 steht:

e. AlcMmus et Delßdius rhetores in Aquitania

ßorentissime docent.

[ee. Petrus Caesaraugustae orator insignis docet.^

, f. Donatus a quo supra Donatianos . . . dici

memoravimus etC.

Da das Additamentum '•Petrus Caesaraugustae etc.' nur in

Handschriften des Spatium historicum überliefert ist, so ist zwar

seine Datirung, vermöge der eigenthümlichen Einrichtung jener

Codices, nicht präzis, sie wird aber durch die in den übrigen

Handschriften fest datirten Kola e. und f. hinreichend bestimmt,

zwischen die es gestellt ist.

Es fragt sich nun, woher jener Zusatz stammt, und ihn als Addi-

tamentum des sogenannten Prosper zu betrachten liegt nahe. In-

dessen wird, soviel mir bekannt, Petrus von Caesaraugusta sonst

nirgends erwähnt, und woher, ungefähr 100 Jahre später, Kunde

von ihm dem Prosper zugekommen sein könne, ist nicht leicht zu

begreifen. Litterarische Überlieferung als Quelle zu vermuthen

hat ebenso wenig Wahrscheinlichkeit für sich, als der Versuch,

die Notiz auf Lokaltradition zurückzuführen. Dagegen sprechen

keinerlei Gründe, wenigstens keine inneren Gründe dawider, den

Zusatz dem Hieronymus selbst zuzuschreiben. Er stimmt mit

seiner für die knappen Eintragungen der Chronik durchgeführten

Ausdrucksweise überein, obgleich Hieronymus anderwärts insignis



— 153 —

habetur zu sagen, docet dagegen mit florentissime , gloriosissime

u. dgl. zu verbinden pflegt.

Auch der Gebrauch von orator in dem Sinne von Lehrer

der Beredsamkeit (wie aus dem beigefügten docet erhellt), stimmt

zwar nicht genau mit dem von Hieronymus, insbesondere im

letzten Theile der Chronik, festgehaltenen Sprachgebrauche,

demzufolge vielmehr rhetor^) oder grammaticus zu erwarten wäre,

wie es sich z. B. in den benachbarten Abschnitten über Victorinus

und Donatus, Alchimus und Delfidius findet. Doch ist es nicht

nur möglich, sondern sogar wahrscheinlich, dass Hieronymus die

Bezeichnung orator ebenfalls in der damals üblichen Bedeutung

verwendet hat"), und so spricht kein entscheidender Grund da-

1) Bezeichnenderweise verwendet Hieronymus in der von ihm verfassten

Fortsetzung meines Wissens nur Einmal die Bezeichnung sofista, nämlich Ann.

Abr. 2379 = 362 p. C. = Ed. p. 196 h, wo es sich um Prohaiiesios von Athen

handelt; den Libanius dagegen, Ann. Abr. 2384 = 367 p. C.= Ed. p. 397 k, nennt

er rhetor. — Sophista mit seinen Ableitungen findet sich überhaupt selten bei

Hieronymus; ich kann nur anführen Comm. in Danielem, ad 1, 20= Vol. 5 p.498 A
Migue : pro hariolis et Mugis vulgata editio sophistas et philosophos transtuUt, nonjuxta

hanc philosophicam et sophisticam disciplinam, quam Graecorum eruditio pollicetur,

sed juxta doctrinam gentis harharae, qua usque hodie Chaldaei philosophantur,

woraus aber ebensowenig für die Zugehörigkeit des Lehnwortes zu dem ge-

wöhnlichen Sprachschatze des H. zu schliefsen ist, wie wenn er zu Ann.

Abr. 773 = Ed. p. 49, a das Eusebische Original: tjjv (ft 'Ydgctf rö /jv^ivo-

f^fvov C,iäov 6 nkäiiov aofiargiav Uyii unbedenklich durch: Hi/dram autem calli-

dissimam fuisse sofistriam adserit Plato wiedergiebt. Das in Migne's Index an-

geführte ^Sophismatum fraiides' habe ich nicht auffinden können, dagegen wird

Ann. Abr. 1573 od. 1574 = Ed. p. 107 i das Eusebische Original ÜQiaTayoQn; 6

aoifiaTt;c ^xuctCf von H. durch 'Protagoras sojista' wiedergegeben, und es ist

zu vermuthen, dass auch bei Prohaeresius die Verwendung des Fremdwortes

auf eine griechische Quelle hinweist, derengleichen sonst in der Fortsetzung

des Hieronymus selten oder gar nicht hervortritt. — Über die Überein-

stimmung von orator und sofista, sowie von uijtwq und ao(fiai^(, welche zum
mindesten schon am Ende des 3. Jahrhundert besteht, vgl. Blümner zum
Edictum Diocletiani 7,71 S. 119 und G. Wentzel, d. griech. Übers, d. viri

illustres des Hieronymus, S. 58.

2) Es ist auffallend, dass Hieronymus den älteren Pliuius in der Chronik

Ann. Abr. 2126 = 110 p. C. = Ed. p. 165 c ^orator et kistoricus', und im

Commentar. in Isaiani lib. 15 cap. 4 (Migne 4 p. 543 A) 'orator et philosopkus'
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gegen, den Abschnitt über Petrus Caesaraugustanus ihm selbst

zuzuschreiben.

Unter dieser Voraussetzung wird der Umstand, dass der

kleine Abschnitt sich ausschliefslich in den Handschriften des

Spatium historicum vorfindet und in allen ältesten und besten

fehlt, d. h. in allen, welche auf die Editio Romana zurückgehen,

so zu erklären sein, dass Hieronymus ihn in die älteste, vor-

römische, Gestalt der Bearbeitung, vielleicht aus mündlicher

Überlieferung seines Lehrers Donatus, aufgenommen, aber nach-

mals aus der römischen verbesserten Bearbeitung aus uns un-

bekannten Gründen gestrichen hatte. Indessen ist es immerhin

möglich, wenn auch minder wahrscheinlich, dass er als ein nach-

mals, aus unbekannter Quelle, in den Archetypus der Spat,

histor. Codd. eingetragenes Additamentum anzusehen ist.

Da der Gebrauch der Worte rhetor und orator bei Hiero-

nymus zur Sprache gekommen ist, möge hier eine Stelle Er-

wähnung finden, wo die Verwendung von rhetor zu näherer

Untersuchung auffordert und deren Nachweis ich dem Citat in

Seeck's Geschichte des Untergangs der antiken Welt Bd. 1, S. 538

(zu S. 398, IJ)) verdanke.

Hieronymus adv. Jovinianum 2, 6 (= Migne 2 p. 306 a. £.)

vertheidigt zwar das kirchliche Fastengebot, weist aber doch

darauf hin, dass die Fleischnahrung für gewisse Berufsklassen

unentbehrlich sei: ... ''audi idcirco sues et apros et cervos et

reliquas animantes creatas, ut milites et athlelae, nautae, rhetor es,

metallorumque fossores, et caeteri duro oi^eri mancipati haberent

nennt. Aber schon seine Datirung erweist, dass er den älteren mit dem

jüngeren Plinius konfundirt hat, vgl. Mommsen, Ohronograph S. 678. Die

Frage verzweigt sich mit der Untersuchung über die Benutzung des Tertullian

und einer griechischen Übersetzung seines Apologeticus von Seiten des Eusebius

und des Hieronymus, bezüglich deren ich Harnack (Texte und Untersuchungen

Bd. 8, 1892) nicht durchweg zustimmen kann. Doch würde ein Eingehen

auf diese Frage hier zu weit führen, und ich muss mich darauf beschränken,

die obengenannten Abschnitte über Plinius für jetzt nur insofern oben im Text

zu besprechen, als ihnen ein gut verwendbarer Beitrag zur Textgeschichte

zu entnehmen ist.



cibos, quihus fortitudo corporum necessaria est: qui portant arma

et eibarid, qtii pngnis et calcibus sua invicem meinbra debilitant,

qui remos tralmnt, qiiorum latera ad clamandum dicendumque

sunt valida, qui subvertunt montes et sub sudo et imbribiis dormi-

unt. Cetemm nostra religio non nvxrtiv, non athletam, non iiautas,

non milites, non fossores, sed sapientiae erudit sectatorem etc'

Wer diese Auseinandersetzung liest, wird ohne Zweifel an dem

von mir hervorgehobenen Worte ^rhetores^ Anstoss nehmen.

Denn mitten unter die milites und atJdetae, die Bergleute und

nautae kann Hieronymus ganz unmöglich die sozial ungleich

höher stehenden rhetores eingeordnet haben: dem widerspricht

ebensowohl sein eigner Sprachgebrauch, wie der (vgl. beispiels-

weise Cod. Theodos. 1.3, 3, 11 aus d.J.376) seines ganzen Zeitalters.

Nun hatMartianay (Migne a.a.O. not. 5) mit vollem Rechte darauf

hingewiesen, dafs Hieronymus selbst mit den folgenden Worten

:

quorum latera ad clamandum dicendumque sunt valida das in

Frage stehende Wort so bestimmt charakterisiert hat, dafs es

schon um deswillen unmöglich ist, das rhetores etwa durch secto-

res oder vectores^) (wie Marianus Victorius und Gravius vorge-

schlagen haben), oder etwa durch redarii oder veredarii (ßegaidoi,

ßfqaiödqioi Jo. Lydus p. 251, 18 Bekk.) zu ersetzen, obgleich

das dem Sinne nach zu den übrigen Substantiven nicht übel

passen würde. So lange nun für beinahe alle Schriften des

Hieronymus ein kritischer Apparat nicht zu Gebote steht, und

jede die Überlieferung betreffende Frage der erforderlichen

Grundlage entbehrt, wird auch jede Textänderung nur als ein

unsicherer Versuch gelten können. Indessen spricht doch im

vorliegenden Falle alle Wahrscheinlichkeit dafür, dass in allen

bisher benutzten Handschriften übereinstimmend rhetores gestan-

den haben muss, da Erasmus, Marianus, Gravius, Martianay und

Vallarsi die Stelle kritisch behandelt haben, ohne dabei irgend

einer handschriftlichen Variante zu gedenken. Wenn nun in

der obigen Aufzählung zwischen den nautae und metallorum

1) vectores ist schon deswegen unbrauchbar, weil es auch bei Hieronymus

die Bedeutung von Reisender, Passagier hat; z. B. Hieron. ad Matth. 14

(Migne Vol. 7 p. 104 A): nautae atque i-ectores.
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fossores anstatt des rhetores etwa praecones stünde, so würde

das sowohl zu dem untergeordneten Charakter der übrigen Be-

rufsarten stimmen, welche aufgezählt werden, als auch ganz be-

sonders die erforderliche Beziehung zu den latera ad clamandum

dicemdumque valida aufweisen. Da aber ein ursprüngliches

praecones unmöglich in rhetores übergegangen sein kann , so

schlage ich vor zu schreiben : . . . nautae {appa} ritores, metallo-

riimque fossores etc. Dass gerade die praecones häufig als appa-

ritores bezeichnet werden, erläutert Mommsen R. Staatsrecht V
S. 332 not. 2 unter Anführung von Textstellen und von Inschriften,

und für den Gebrauch des Wortes apparitores auch noch im

4. Jahrhundert liegen zahlreiche Zeugnisse vor (vgl. z. B. Aurelius

Victor, Caesares 42, 25; De Vit. s.v. apparitor la. E., 1 p. 331; Cod.

Theodos. Ed. Ritter 6, 2 p. 150; Habel in PWRE 2, 1 S. 191). -

Als zweites nur in den Spat, histor. Codd. vorfindliches Addi-

tamentum führt Mommsen a. a. 0. (vgl. oben S. 151 a. E.) an:

2. ad A. Ahr. 2391 = Ol. 288, 3 = Valentiniani ann. 11:

Tlieodidus miserabilis preshyter dum adversum conscientiam furoris

sui sacrificia deo offerre audet, in mediis precibus eliditur.

Von erheblichen Varianten ist nur anzumerken, dass Cod.

Bamberg. B Theodorus hat statt Tlieodulus. Das Lemma findet

sich in den von Mommsen angegebenen Handschriften, aufserdem

noch, wie auch Pontacus und Scaliger erwähnen, bei den übrigen

Mitgliedern derselben Familie, wie z. B. in Leidensis c. Aber

es ist Mommsen entgangen, dass, was ich bereits in Ed. 1 p, 169

zu 198, h und i angemerkt habe, das Lemma auch in Codex M
erscheint, welcher unzweifelhaft der anderen Familie, d. h. der

Editio Romana angehört, nur dass es da unvollständig und mit

dem vorangehenden wie dem folgenden Lemma irrthümlich in

Zusammenhang gebracht erscheint. In M lautet (Ed. 198, h bei

Ann. Ahr. 2390) das vorhergehende Lemma und das folgende so:

Äquüeienses derlei quasi chorus healorum habentur. Miserabilis

presbiter dum aduersum conscientiam furoris sui sacraficia (sic) deo

offerret (offerre audet corr. ???") in mediis precibus. Darauf folgt

zu Ann. Abr. 2391 (Ed. 198 i): Eliditur quia superiori anno
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Sarmatae Pannonias uastauerant, idem Consnles permansere. Das

Lemma ist also irrthümlich an das auf die Clerici von Aquileia

bezügliche angeschlossen, aber Theodulus dabei ausgelassen

worden. Andrerseits ist das elidttur am Scblusse weggelassen

und an den Eingang des folgenden Lemma gestellt worden, viel-

leicht sogar unter dem argen Missverständnisse, als ob es, im

Zusammenhange mit dem folgenden Lemma, bedeuten solle:

[Dieses Jahr] fällt aus, wird weggelassen, weil in ihm keine

eponymen Coss. gewählt worden sind. Jedesfalls aber erklären

sich diese mehrfachen Versehen am einfachsten durch die An-

nahme, dass das Lemma erst nachträglich in ein Exemplar der

Editio Romana eingeschaltet worden ist.

Damit soll indessen nicht behauptet werden, dass es nicht

ursprünglich hieronymisch sein könne. Vielmehr ist es, wie

bei Petrus orator, sehr wohl möglich, dass es von Hieronymus

in die erste Bearbeitung aufgenommen, nachmals aber bei der

Gestaltung der Römischen Ausgabe aus irgendwelchem Grunde

daraus wieder entfernt worden ist. Denn die Notiz hat an sich

nichts, was Bedenken gegen ihre Zuverlässigkeit erwecken könnte,

und ebenso ist es wahrscheinlich, dass sie nicht aus gelehrter,

schriftlicher Tradition stammt, sondern aus lebendiger Erinnerung,

und dass sie als eine Begebenheit der jüngsten Vergangenheit

eingetragen worden ist. Dafür spricht, wie mir scheint, auch

das, dass bei Theodulus jede nähere Bezeichnung und Ortsangabe

fehlt. So sagt auch Scaliger (Animadv. p. 259 B) 'Historia mild

ignota. Tarnen haec sunt bonae notae\ und auch mit dem zweiten

Satze hat er sicherlich Recht, obgleich die knappe Fassung des

Lemma nicht einmal klar erkennen lässt, um was es sich handelt').

Es fragt sich, wie der Satz zu erklären ist, und ob furoris sui

1) Tillemont Hist. des Emp. 5 p. 141 fasst das eliditw in andrer Be-

deutung und bringt die Begebenheit in Beziehung zu den Erdbeben, welche

um die Zeit des Todes des Valentinian (i. J. 375) Griechenland verwüsteten

(Zosim. 4, 18, 2): 'Je ne scay si ce fut dans ces tremblemens qu'arriva ce que

S. Jerome marque sur cette ann€e, qu'un miserable prestre noinme ITieodule, ayant

eu la hardiesse d'offrir a Dieu des sacrifices malgr^ la fureur et le crime que sa

conscience luy reprochoit, fut tcras^ au milieu des pi-ihes du sacrijice'.
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mit adversum conscientiam oder mit sacrißcia verbunden werden

muss. Theodulus brachte ein an sich korrektes Opfer dar, doch

wohl die Eucharistie^), aber in dem Zustande eines furor, der

ihm das hätte verbieten müssen, oder das Opfer selbst war ge-

wissenlos und verwerflich, und dann war es vermuthlich dem

heidnischen Ritus angehörig. Da die durch 'eliditur bezeichnete

Strafe (Bünemann zu Lactanz 6, 20, 18 p. 817) den Erstickungs-

tod bedeutet, so spricht das mehr für die erstere Auffassung,

und dann gehört die Notiz in die Reihe der zahlreichen Legenden,

welche auf der bekannten Paulinischen Schriftstelle') über un-

würdigen Genuss des Abendmahles beruhen.

Als letztes ausschliefslich der obeiibezeichneten Handschriften-

gruppe angehöriges Additamentum führt Mommsen a. a. 0. p. 631

die Notiz an, welche

3. bei Ann. Abr. 2391 = Ol. 288, 4 =Valentiniani 11 (Ed.

p. 198 n) in den ältesten und besten Handschriften lautet: Theo-

dosius Theodosii postea iynperatoris pater et plurimi nobilium occisi,

während mehrere Codices des Spatium historicum ausführlicher

haben: ''Theodosius Theodosii postea imperatoris pater multorum

per orheni hellorum victoriis nohilis in Africa /actione eorum peri-

Vgl. z. B. Acta Sincera p. 196, 5 a. E. : ^Porro [Cypriatuis] eandem

Eucharistiam aliquando sacrificium, aliquando ohlationem, interdum eliam sacramentum

appellat'

.

2) 1. Cor. 11, 27. wiTTf og ttv ia(Hr] tov ctQTor ij niy>i to norriQiov rov xvQiov

dya^iwg, tvo^og sOrai rov auj/umog xcd lov a'ifimog tov xvqCov. 29. o y«p lg&((ov

xal niviov ava^mg XQi\ua tctvKo ia&i'ei xal nivit /u>] JiaxQivcov ro aw/ua tov xvolov.

Demselben Gedankenkreise gehört es z. B. an, wenn Cyprian de lapsis 25

(Vol. 1 p. 2bb Ed. Harte!) als Augenzeuge berichtet, wie ein Kind, dem
man ehedem, da es vom Opferfleische noch nicht essen konnte, Brot und

Wein vor dem heidnischen Götterbilde eingeflöfst hatte, nachmals als ihm

das Abendmahl gereicht werden sollte, es zurückwies: ^uhi vero sollemnibus

adinplelis calicem diaconus off'erre praesentibus coepit et accipientibus ceteris locus

eins advenit, faciem suam parvula instinctu divinac maiestatis averlere, os labiis

obdurantibus premere, calicem recusare. Perstilit tarnen diaconus et reluctanti licet

de sacramento calicis infudit. Tunc sequitur singultus et vomitus; in corpore atque

ore violato eucharistia permanere non potuit, sanctißcatus in Domini sanguine potus

de pollutis visceribus erupit'.
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mitur^), qui et ipsi mox caesi sicnt: item (idem L) Maximinus ex

praefecto et ceteri'

.

Scaliger, Vallarsi und Pontacus geben die Notiz nach der

kürzeren Fassung, welche durch die besten Handschriften be-

glaubigt ist; dte beiden ersteren bringen keine Anmerkung dazu,

während Pontacus (Notae p. 718A) anmerkt, dass zwei seiner

Handschriften, Codex L(emovicensis) und Pi(thoeanus) die ausführ-

lichere Fassung geben, deren Schlufssatz aber von der obigen

Formulirung insofern abweicht, als er nicht mit 'item' oder Hdem'

beginnt, sondern mit 'id est\ Es mag dahingestellt bleiben, ob

i. e. oder idem, beziehentlich item, das ursprüngliche ist, dagegen

halte ich es für sicher, dass die Schlussworte ^ Maximinus ex prae-

fecto et ceteri' in engem Zusammenhange mit dem Vorhergehenden

stehen, und diejenigen bezeichnen, durch deren factio Theodosius

der ältere getötet worden sein soll, ^qui et ipsi mox caesi sunt\

Denn nur so erklärt sich das cetei-i, statt dessen anderenfalles

alii zu erwarten wäre. Und so würde man dem Sinne des Ver-

fassers dieser Notiz wohl am nächsten kommen, wenn man inter-

pungirte: ^Theodosius 2 heodosii jjostea imperatoris pater, multorum

per orbem bellorum victoriis nobilis, in Africa /actione') eorum

perimitur, qui mox et ipsi caesi sunt, item Maxinmms ex praefecto

et ceten\ Die sprachliche Inkorrektheit oder mindestens Härte

der zweiten Satzhälfte spricht dagegen, ihn für ächt hieronymisch

zu halten, auch findet er sich nicht in allen der Familie des

Spatium historicum angehörigen Handschriften, wie z. B. Codex

^) Zu perimitur giebt Mommsen die Variante: periit M(onacensis) und

B(ambergensis), wonach die Lesart perimitur auf der dritten von ihm benutzten

Handschrift L(ondinensis) beruhen müsste. Allein in der mir vorliegenden

Kollation dieses Codex L findet sich deutlich periit, so dass das perimitur wohl

aus dem Bambergensis oder Monacensis stammen wird. Der Codex Leidensis c

schliefst sich hier der kürzeren Fassung der anderen Handschriftenfamilie

an, bleibt also aufser Betracht.

2) Vielleicht ist es kein Zufall, dass das Wort /oca'o, zwar nicht auf

dieselbe Thatsache, aber auf dieselbe Persönlichkeit bezogen, wiederkehrt

bei Rufinus Hist. Eccl. 2, 10: Quae res /actione Ma-ximini Praefecii saevi

Iiominis ad invidiam boni et innocentis versa est sacerdotis etc. Zu dem Ge-

brauche dieses Wortes vgl. noch Ed. l^'^c und l'Jök.
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Leidensis c ihn nicht enthält, sondern die kürzere Fassung bietet.

Dem Inhalte nach könnte er recht wohl für acht angesehen werden.

Zwar Ammian kann nicht Gewährsmann sein, denn er schliefst

29, 5, 56 seinen ausführlichen Bericht über den älteren Theodosius

ab und gedenkt weder seiner nachmaligen Hinrichtung noch über-

haupt seiner Person im weiteren Verlaufe, aber Orosius 7, 33, 7

berichtet, in theilweiser Anlehnung an die kürzere Fassung der

Hieronymusnotiz, über den Tod des Theodosius. Indessen fehlt

auch bei ihm ein Hinweis darauf, dass Maximinus an dieser Frevel-

that Schuld gehabt habe. Auch an derjenigen Stelle der Hieronymus-

Chronik, wo Maximinus, und zwar nicht nur in den Codices des

Spatium historicum sondern in der Gesamratheit aller Hand-

schriften angeführt wird, nämlich zu Ann. Abr. 2387 = 370 p. C.

(Ed. 197 r) heifst es: Maximinus'^) praefectus annonae maleficos ab

irnperaiore invesiigare iussus plurimos Romae nohilium occidit (wie

es von Amraian in dem langen ersten Kapitel des 28. Buches,

vgl. mit 29, 3 ausführlich geschildert ist), ohne dass indessen

eine Andeutung weder auf die sechs Jahre später, im Jahre 376

(vgl. Codex Theodos. 9, 19, A; 35, 2; 13, 3, 11; Symmachus ed.Seeck

p. CIX) erfolgte Absetzung des Maximinus und seine nachmals

vollzogene Hinrichtung, noch auf eine Mitschuld des Maximinus

bei dem im Jahre 374 an dem älteren Theodosius verübten

Justizmord hinzugefügt wird"). Leider berichtet Ammian 28, 1, 57

nur vorgreifend von der endlich (im Jahre 376) über Maximin

ij Pontacus (Notae p. 742 0) bemerkt, dass er auf Grund mehrerer

seiner Handschriften die Lesart Maximinus in den Text aufgenommen habe,

obgleich eine entgegenstehende Überlieferung 7l/axü«us beglaubige. Scaliger

dagegen giebt im Text und ebenso in den Animadv. p. 259 A (oben) den

Namen Maxiimts, und verweist auf Rufinus Hist. Eccl. 2, 10, wo aber

(Migne p. 621 not. e) von Vallarsi ausdrücklich bemerkt wird, dass alle seine

Codices nicht Maximi, sondern Maximini haben. Woher das Maximus

im Text bei Scaliger und als Variante bei Pontacus stammt, ist mir un-

bekannt, denn in allen mir zur Verfügung stehenden Handschriften der

Chronik steht Maximinus, und ebenso im Ratdoltschen Venediger Druck

von 1483, sowie in H. Stephanus' Pariser Ausgabe vom Jahre 1512.

2) Auch Orosius sagt von dem Tode des Theodosius nur (7, 33, 7):

' instimulante et obrepente invidia iussus interfici'.
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und seine zwei Helfershelfer Simplicius und Dor}'phorianus ver-

hängten Sühne, und sein Versprechen a. a. 0.: 'nt postea tem-

pestive dicetiir' hat er nicht eingelöst').

Bei diesem Mangel an anderweiten bestimmteren Angaben

hat man zumeist auf das obige Additamentum einiger Hand-

schriften des Spatium historicum kein Gewicht gelegt und von

der Annahme einer Betheiligung des Maximinus an dem Sturze

des Thcodosius abgesehen'^). Allein mag auch, wie oben be-

merkt, der Zusatz nicht von Hieron}'mus herrühren sondern erst

später eingeschaltet worden sein , so scheint er doch der Ab-

fassungszeit der Chronik zeitlich nahe zu stehen, und stimmt

mit den wenigen sonstigen Überlieferungen über Theodosius wie

über Maximinus überein. Von einer gegen Theodosius gerichteten

' instinudans et ohrepens bividia'' weifs auch Orosius, und das wird

mehr sein als blosse stilistische Ausschmückung. Und wenn die

gegen Theodosius verübte Frevelthat einer \factio des Maximinus

e.vpraefeeto et ceterV zugeschrieben wird, so stimmt das mit Ammian

a. a. 0. insofern überein, als dieser ganz ausdrücklich hervorhebt,

dass Maximinus zwei seiner Amtsnachfolger in der Pmefectura

vicaria Roms: Simplicius (Ämm. 28, 1, 45) und Doryphorianus

(53), sich völlig dienstbar gemacht hatte und für das Ver-

liältniss dieser drei zu einander ist der im Additamentum ver-

wendete Ausdruck ganz zutreffend.

Endlich aber, und vor Allem, hat die dem Additamentum

allein angehörende Nachricht alle innere Wahrscheinlichkeit für

sich, und alles weist darauf hin, dass Maximin es ist, der als

Urheber des Vorgehens gegen Theodosius angesehen werden

muss. Denn dass dem siegreichen Feldherrn, der Afrika dem

1) vgl. vGutschmid kl. Sehr. 5, 572. — Es ist in der That sehr auf-

fallend, dass Ammian sowohl den Tod des älteren Theodosius völlig über-

geht, als auch die versprochene Mittheilung über den Sturz des Maximinus

unterlässt. Vielleicht berechtigt dieses Zusammentrefien zu der Yerrauthung,

dass auch nach der Auffassung des Ammian zwischen beiden Begebenheiten

ein Zusammenhang bestanden hat.

-) H.Richter, Das weströmische Reich, S. 403; Tillemont, Hist. d.

E. 5, 142; Cless in PRE 6, 2 S. 1824 Anm. 1.

Wcitchronik des Eusebius-HieronTimis 11
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Reiche wiedergewonnen hatte, der Prozess lediglich durch die

Provinzialbehörden und ohne Zustimmung der Centralgewalt

hätte gemacht werden können, ist schon deshalb undenkbar, weil

der Provinzialregicrung die dazu erforderlichen äusseren Macht-

mittel gefehlt haben würden. Die Centraigewalt aber lag, wie

Animian's Schilderung deutlich erkennen lässt, damals faktisch

bei Maximinus. Wenngleich also Theodosius in seiner letzten

Lebenszeit ausserhalb des amtlichen Machtbereiches der Prae-

fectura Galliarum stand, so reichte doch Maximins Gewalt und

Willkür weit über die Grenzen hinaus, die ihm durch die Ver-

waltungsorganisation gezogen waren. Derselbe Gallische Pro-

vinzialstatthalter, der es vermochte, seine Herrschaft bis auf die

Stadt Rom auszudehnen, wird sicherlich auch den Weg zu finden

gewusst haben, auf dem er, direkt oder indirekt, seinen Willen

selbst in der Afrikanischen Provinz zur Geltung bringen konnte.

Ist somit der Sturz des Theodosius als das Werk des Maximin

anzusehen, der in der ersten Regierungszeit des im Jahre 375

zur Herrschaft gelangten Gratia» noch allmächtig war, so sind

auch die Beweggründe wenigstens theilweise zu erkennen, welche

dabei bestimmend gewesen sein werden. Wenn man die von

Theodosius unter Kaiser Valentinian vom Jahre 3G8 an ent-

faltete Feldherrnthätigkeit überblickt, so ist leicht ersichtlich,

dass seine Persönlichkeit sich weit über das Mittelmafs der

damaligen kaiserlichen Heerführer erhoben hatte, und dass er

durch seine siegreichen Kämpfe in Britannien, Rätien und Afrika

eine Sonderstellung im Heere wie in der ölfentlichen Meinung

gewonnen haben wird '), die dem Monarchen und seiner nächsten

Umgebung wohl Bedenken erwecken konnte. Insbesondere aber,

als nach Valentinian's plötzlichem Tode im Jahre 375 sein erst

16 jähriger Sohn Gratian den Thron der weströmischen Reichs-

hälfte bestiegen hatte, durfte man vielleicht zweifeln, ob Theo-

dosius sich dem unerfahrenen jungen Herrscher gutwillig unter-

1) Ammiau. 29, .5, 4 ... Theodosius magister equitum mittitur, cuius rirttites

ut inpeirahilis ea (empestate prae celeris nitehant; 28, 3, 6 militari seientia, qua

supcrahot praesenles, J'iitura conlciens. . . .
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ordnen werde. Diese Zweifel waren schwerlich berechtigt, aber

sicherlich liegen in dieser Richtung die Erwägungen, durch

welche Maximin den Kaiser bewogen haben muss, in die Be-

seitigung des Theodosius einzuwilligen. Gratian muss getäuscht

worden sein, und die Entdeckung der Falschheit des Maximinus

wird zu dessen Sturz im Frühling 376 sehr wesentlich bei-

getragen haben, wenn sie nicht, in Verbindung mit den direkten

Beschwerden des Römischen Senats (Symmachus pro patre 11,

p. 334 Ed. Seeck), die alleinige Ursache zu demselben wie zu

seiner nachmaligen Hinrichtung gewesen ist.

Maximinus wird gesucht haben den Schein zu wahren, als be-

ruhe sein Veriiichtungskampf gegen Theodosius auf der Absicht,

den juvenis Augiistus zu scliützen. Bestimmend aber ist für ihn

in Wirklichkeit sicherlich die Absicht gewesen, seine eigne Macht

ungeschmälert zu erhalten, und aufserdem noch ein Motiv, auf

das ein bisher unbeachtet gelassenes Zeugnifs hinweist, nämlich

persönliche Rachsucht gegen eine früher erlittene Beleidigung.

Aus der Zeit, wo Theodosms in Britannien kommandirte (im

Jahre 369), berichtet Ammian 28, 3,3, dafs ein gewisser Valentinus,

zur Strafe aus Pannonien nach Britannien verbannt, daselbst

einen Aufstand gegen Theodosius anzuzetteln versucht habe.

Dieser aber war auf seiner Hut, überantwortete den Valentinus

rechtzeitig dem Dux Dulcitius und liefs ihn mit dem Tode be-

strafen. Bei der Nennung des Übelthäters (28, 3, 4) fügt er

hinzu, er sei der Bruder der Gattin des berüchtigten Maximinus,

des früheren vicarius und nachmaligen praefectus gewesen, und

diese Mittheilung berechtigt zu dem Schlüsse, dafs Maximinus

von daher mit Theodosius persönlich verfeindet gewesen sein

wird.

Hiermit ergiebt sich also eine Bestätigung für die Wahr-

scheinlichkeit der Angabe des Additamentum, dafs Theodosius

durch Maxiniinus zu Falle gebracht worden sei, die man nach dem

Obengesagten fortan wird als wohlbeglaubigt ansehen dürfen.

Mehrfach ist noch eine andere Nachricht mit der Hinrich-

tung des Theodosius in Beziehung gebracht worden, wenngleich,

wie ich glaube, ohne hinreichenden Grund. Socrates Hist. eccl.4, 19,

11*
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berichtet') dafs der Oströmische Kaiser Valens (364—378) von

einer auf Zaubermitteln beruhenden Prophezeiung gehört hatte,

wonacli die xtaßaQa yQd(i(iata xal e, xai o, xal ö seinen

künftigen Nachfolger auf dem Throne bezeichnen sollten. Darauf-

hin beschlofs er vorzubeugen, und auf seinen Befehl ' antxxiwvvio

Qe6du)Q0i xal &a6öoxoi xa) &tod6öioi xal Osodovloi xal oßoi

lovTOtg flxof ovöfxaxa naganX^Gia. ^Ev otg xal &£oöo(J'toX6g

TIC, ayrjQ ysvvatoc tMV sinaiQiömv xrji; 'lonav'iaq xarayofjitvoc

ävriQHzo\ Den hier genannten vornehmen Spanier Theodosiolus')

scheint Baronius (Annal. eccles. (1739) Vol. 5 p. 409 XXXVI ad

ann. 373) ohne weiteres mit dem älteren Theodosius identifizirt

zu haben, wogegen Pagius (ebendas. V) schon aus chronologischen

Erwägungen Widerspruch einlegt. Auch Tillemont Hist. d. Emp.

(1720, 4") 5 p. 142 neigt sich der Ansicht des Baronius zu, mo-

difizirt aber p. 710 seine Auffassung. Selbst Valesius ge-

langt nicht zu einer bestimmten Entscheidung, wenn er zu der

Stelle des Socrates bemerkt (Migne 67 p. 506, 62): '•Quisnam sit

hic Theodosius [vielmehr Theodosiolos] , incertum est. Neque

enim Theodosium iUum esse existimo Theodosii imperatoris patrem,

de quo Animianus loiju'dur passiin in suis lihris. Hic enim in

Occidente x-ersat'is est. ih'c nisi post obituni Valentiniani occisus fuit,

per fraudem et insidias malevolorum. Verha tarnen illa quae addit

Socrates dvTjQ yivvaTog ix xwv svnaxQidwv zijg 'lanaviag opiime

Uli conveninnt . . . Epiphanius'') qiioque Scliolastic^is Theodosium

1) In seinen Quellenuntersuchungen z. d. griech. Kirchenvätern 1884

hat L. Jeep S. 122 überzeugend nachgewiesen, dafs Socrates seine Kirchen-

geschichte im Jahre 4;i!) 40 verfafst und abgeschlossen hat.

2) Derselbe Name, aber auf eine andere Persönlichkeit bezogen, findet

sich auch bei Sozoraenos Hist. eccl. 9, 12 in der Schreibung 9todoaiu)log,

und ebenso bei Zosimos 6, 4, 4 wo aber die Vulgatahandschriften dafür 9io-

ö'öciog bieten.

Mit dem Namen des hauptsächlichsten Mitarbeiters Epiphanius Scho-

lasticus bezeichnet Valesius die llisforia Tripartita des Cassiodor. Doch

finde ich in dem mir zu Gebote stehenden Texte derselben (Migne 69

p. 109.5B) nicht Theodosius, sondern Theodosiolus genannt, ganz natürlich,

da das betreffende Kapitel der Tripartita aus dem oben mitgetheilten Ab-

schnitte des Socrates einfach herübergenommen ist.
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vocat'. Da Valesiiis in seinem Text des Ei)ii)hanius Scho-

lasticus den Theodosius genannt gefunden hat, so hat für ihn

der Zusatz, dafs er aus einem edlen Spanischen Gesclilecht

stammte, auch grösseres Gewicht, und er will daher seine

Identifizirung mit dem älteren Theodosius nicht unbedingt ab-

lehnen.

Sobald aber nun der Name nicht Theodosius sondern Theo-

dosiolus lautet, verliert die Kombination fast alle Wahrschein-

lichkeit, und sie fällt völlig in sich zusammen, wenn man die

bei Sokrates mitgetheilte Überlieferung genauer untersucht, für

die noch andere Zeugen vorliegen. Abgesehen von einer Ab-

weichung bezüglich des angewendeten magischen Orakels stimmen

Cedrenus (Migne 121 p. 597 A) und Zonaras 13, 16, 4 (T, 3 p. 81, 9

Ed. Bonn.) im wesentlichen mit Sokrates überein, nur dass kein

Name ausdrücklich hervorgehoben sondern kurz bemerkt wird,

dass viele hingerichtet worden seien, deren Name mit &ioö anfing

wie z. B. Theodorus, Theodosios oder Theodotos. Dies ist olfenbar

die spätere etwas umgestaltete Version, während ihr eine andere

gegenübersteht, die den Thatsachen zeitlich weit näher gerückt,

theilweise sogar von Augenzeugen verfafst ist. Hier steht Ammian
voran, der (29, 1, 5—39) aus eigener Anschauung') die grau-

samen Hochverrathsprozcsse erzählt, welche Kaiser Valens im

Jahre 371 in Antiochia abhalten liefs, und zu denen allerdings

der durch das magische Orakel zu ehrgeizigen Holfnungen ver-

leitete notarius Theodorus den hauptsächlichsten Anlass gegeben

hatte. Den Theodorus bezeichnet Ammian 29, 1,8 als ' antiqidtus

claro genere in Gallis nahts'.

Der zweite zeitgenössische Bericht findet sich bei Jo. Chry-

sostomos (ad viduam iuniorem 4 = Migne 48, 604), der um die

Zeit der Hochverrathsprozcsse in der Nähe von Antiocha lebte.

1) Dass Ammian hierüber als Augenzeuge, wenngleich geraume Zeit

später, berichtet, erhellt aus 29, 1, 24 ^ipionirtm addici post cruciabiles poena-i

vidimus multos, ut in lenebiosis rebus conjusione cuncta tniscente, summntim quin

nos penilissima gestorum memoria ßtgit, quae recolere possumus expedititts absol-

vemus'. Uamit stimmt 29,2,4 ^omnes ea tempestate velut in Cimmeriis tenebris

reptahamus- und 29, 4, 1."): vgl. Soeck PWRE 1, 184C, 2G.
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und einen nur kurzen aber von Ammian nicht abweichenden')

Bericht giebt, dem er nur einen Zusatz über die späteren Schick-

sale der Wittwe des Theodoros hinzufügt. Bei Eunapius (Ex-

cerpta 32 = p. 74 Niebuhr) ist der Auszug unvollständig, lässt

aber doch Übereinstimmung im Wesentlichen mit den Übrigen

erkennen. Endlich Zosimos giebt 4, 1.3, 3 — 15, 6 eine ziemlich

ausführliche Erzählung über die Antiochenischen Blutgerichte von

damals, deren enger Zusammenhang mit der Darstellung des

Ammian übrigens dringend zu weiterer Untersuchung auffordert,

und stimmt bezüglich des Theodoros mit Ammian ebenfalls

überein -).

So bleibt nur noch über Cassiodor und Jordaues hinzuzu-

fügen, dass der erstere in seiner Tripartita 7, 35 (= Migne 69,

1095) den betreffenden Abschnitt des Socrates ziemlich wörtlich

wiedergiebt, wenn auch gleich am Anfange mit einem starken

Flüchtigkeitsfehler. Jordanes dagegen de Summa temporum 312

(Ed. Mommsen p. 40, 11), so kurz gefafst auch seine Notiz ist,

läfst doch erkennen, welcher Überlieferung er sich angeschlossen

hat. Denn wenn er schreibt: 'quando et Theodosius Theodosii

imperatoris postea pater'') mnltique nohilium occisi sunt Valentis in-

sania\ SO ist der Satz wörtlich aus Hieronymus (Ed. p. 198 n.)

entlehnt, während die am Schlüsse hinzugefügten Worte ' Valentis

insania beweisen, dass Jordanes den durch Valens hingerichteten

Theodorus mit dem älteren Thedosius identifizirt und mithin

vermuthlich ein Exemplar des Cassiodorus vor sich gehabt hat,

in welchem sich Theodosius statt Theodorus oder Theodosiolus

(s. 0. S. 164 mit Anm. 3) vorfand. Es ist selbstverständlich, dass

dieser Version irgendwelche Autorität nicht zukommt.

') Oder richtiger: nur darin von Ammian (und ebenso von Sokrates und

seinem Aussclireiber Cassiodor) abweichenden Bericht giebt, dass er den

Theodoros t6v <tno Si/.tUag nennt, während die drei Anderen ihn als Gallier

oder Spanier bezeichnen.

-) Von der kurzen Notiz bei Teophanes p. 62, 14 (Ed. C. de Boor) gilt

dasselbe; vgl. auch Aurelius Victor Epitome 48, 3.

*) Hier hat Jordanes seine Quelle nicht korrekt abgeschrieben, denn

Hieronymus hat, mit richtiger "Wortstellung: 'Theodosius Theodosii postea im-

peratoris pater',
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Also hat sich ergeben, dass über den älteren Theodosius

bezüglich seines Sturzes irgendwelche andere selbständige Über-

lieferungen nicht vorhanden sind, aufser der in dem Addita-

mentum der Spat. histor.-Handschriften gegebenen Nachricht,

welche den Praefekten Maximinus als den Urheber desselben be-

zeichnet. Da ihr keine andre Tradition entgegensteht, und sie

sich als innerlich glaubhaft erwiesen hat, so spricht Alles dafür,-

eine vertrauenswerthe, ganz oder annähernd gleichzeitige Quelle

für sie vorauszusetzen. Ein bestimmter Grund, das Additamentum

dem Hieronymus selbst absprechen zu müssen, liegt nicht vor,

und das Fehlen dieses Zusatzes in den Handschriften der Ed.

Romana (s. o. S. 127) berechtigt nicht dazu. Es kann sehr wohl

in einem der früheren Exemplare gestanden haben, und nach-

mals, bei der Festlegung der Romana-Familie, sei es durch Zu-

fall weggeblieben, sei es aus irgendwelchem uns nicht mehr er-

kennbaren Grunde absichtlich beseitigt worden sein. Selbst das ist

nicht ausgeschlossen, dass es zunächst nur gelautet haben könnte:

' Theodosius Theodosii postea imperatoris pater, multorum per

orbem bellorum victoriis nobilis, in Africa /actione eoriun perimi-

ttir, qui et ipsi mox caesi sunt\ und dass das darauf folgende:

't. e. Maa.imijms ex praefecto et ceterV ursprünglich nur eine er-

klärende Beischrift zu dem Relativsatze gewesen wäre.

Cap. X.

Die im vorigen Kapitel betrachteten drei Additamenta der

Spatium historicum- Familie sind aber keineswegs, wie es nach

Mommsens Zusammenstellung (Chron. min. 1, 2 p. 631) den An-

schein haben könnte, die einzigen, sondern, durch die Chronik

verstreut, finden sich ihrer noch mehrere, welche für die Text-

geschichte und die richtige Würdigung der verschiedenen Zeugen

der Überlieferung und ihre Beziehungen zu einander von nicht

geringerer Bedeutung sind, als die soeben angeführten. Wenigstens

einige derselben sollen schon um deswillen noch kurz geprüft

werden, weil sie nicht alle, wie die drei von Mommsen hervorge-

hobenen, in die letzten 30 Jahre 350—378 des von Hieronymus
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selbst herrührenden Abschnittes der Chronik gehören. Für die

wenigen Additamenta dieser Periode liefs sich vielleicht ver-

muthen, dafs der Continuator oder Bearbeiter der Chronik vom

Jahre 452 sie aus direkter und ihm persönlich angehörender

Tradition in die Hieronymus-Chronik eingetragen haben könnte,

während diese Deutung bei der im Folgenden zusammengestellten

Reihe meist ausgeschlossen erscheint.

In die Reihe dieser Additamenta stelle ich auch eine An-

zahl charakteristischer Textvarianten, die zugleich mit ihnen be-

sprochen werden sollen, weil sie ebenfalls die Spuren einer selb-

ständigen Gestaltung der Überlieferung aufweisen.

4. Ann. Abr. 1415 = Ol. 44, 3, bei Lydor. Alyattes ann. 10

= 602 a. C. findet sich in einigen Codd. die Notiz: Perinthus

condita; sie fehlt in den Handschriften OABPRL. Dagegen

findet sie sich nicht nur in Cod. Leidensis c als dem Vertreter

des Spatium historicum, sondern auch in Cod. F, obgleich dieser

durchaus der Familie der Ed. Romana angehört. Aber er ent-

hält nicht die naive Tradition, sondern beruht (s. o. S. 25) auf

der Diorthose, welche im Anfang des 6. Jahrhunderts von einem

gewissen Bonifatius ausgearbeitet worden ist, und der vorliegende

Fall ist nicht der einzige, bei dem sich herausstellt, dass Boni-

fatius sein Exemplar der Romana gelegentlich aus der Familie

des Spatium historicum ergänzt oder modifizirt hat. — Ähnlich

ist es in Cod. M (s. o. S. 28), auch einem Angehörigen der Ro-

raana, der aber zuweilen in eine andre Überlieferung übergreift,

und zwar zumeist ebenfalls in die zeitlich noch vor die Romana

fallende Tradition, aus der später die eingreifende Diorthose des

Spatium historicum hervorgegangen ist. Die Notiz über Perinthus

nämlich bietet M in der Form, dass sie an die in allen Codd.

übereinstimmend sich vorfindende und auf das folgende Ann.

Abr. 1416 datirte Notiz über die Gründung von Camerina ange-

schlossen erscheint. Das Lemma lautet infolge dessen nicht wie

in allen übrigen Codd.: Camerina urbs condita, sondern Camerina

nrbs et berintus condita. Aus Scaliger Animadvers. p. 86 B oben

ersehe ich, dass die Verschmelzung der beiden Lemmata Ca-
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inerina und Perinthus von Scaliger auf Marianus Scotus zurück-

geßxhrt wird: irgend eine genauere Angabe über die Codd. welche,

im Gegensatz zu den besten und ältesten, die Notiz über Perin-

thus enthalten, hat Scaliger nicht gemacht. Und aus Pontacus'

Notae p. 373 ist leider mit Sicherheit nichts zu ersehen, da sich

in den Angaben über die handschriftliche Überlieferung etliche

direkte Widersprüche zeigen. Doch kommt nicht viel darauf an,

denn das wesentliche steht fest, dass wiederum in einem Seiten-

zweige der Überlieferung sich eine Notiz erhalten hat, die sich,

obschon sie in der Ed. Romana fehlt, doch nicht anders als für

acht hieronymianisch ansehen läfst. Übrigens scheint die in M
und c bewahrte Disposition, d. h. die Yoranstellung von Caraarina

und Nachstellung von Perinthus auf älterer und zuverlässigerer

Tradition zu beruhen, da auch im Syncellus (p. 453, 8. 9 Ed.

Bonn.) die Aufeinanderfolge ist: Ä'«,u«otVa noXig ixiiaS-ri. und:

Dass sich die Notiz über Perinth in den Handschriften der

Ed. Romana nicht findet, wird schwerlich auf einen andern

Grund als auf eine zufällige Trübung der Überlieferung zurück-

zuführen sein.

5, Ann. Ahr. 2178 = Ol. 235, 2 = Marcus Antoninus ann. 2

= 161 p. C. (Ed. p. 171, g): Lucio Caesari Athenis sacvijicanti itj)iU

in caelo ab occidente in orientem ferri vism: vgl. Armen. Ed. 170 e,

und Sync. p. 664, 11 Aovxiog Kataag uoovgyoöv if 'Ad-tjvatg

slöa nvQ änd övß(iwv tlg avaioliji^ xai^ ovqccvov (faivöfisvov.

So steht, mit Einer Ausnahme, in allen mir bekannten Hand-

schriften').

Jenes Himmelszeichen ist offenbar als ein bedeutsames Omen
angesehen und als solches von Eusebius der Aufnahme in die

Chronik für werth erachtet worden. Wie man es damals ge-

deutet haben mag, wird sich mit ziemlicher Sicherheit vermuthen

lassen, sobald man erwägt, dass es in das zweite Regierungs-

^) Selbst Landolfus stimmt in der Wortstellung ab occidente ad orientem

mit den übrigen Cudd. gegen F (vgl. Droysen, Eutrop Ed. mai. p. 314, 5;

Eyssenliafdt Hist. misc. p. 215, 20).
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jähr des Marcus Aurelius Antoninus (01.235,2 = 162 p. C.)

datirt ist, wo der vom Kaiser zum Oberfeldherreu ernannte Mit-

regent Lucius Caesar den Befehl über das Römische Heer gegen

die Parther übernimmt, und wo ihm, offenbar auf der Reise nach

dem Osten, das Vorzeichen zu Theil wird. Da er in diesem

Partherkriege siegreich ist, so wird das Omen nachmals als eine

Verheissung erfolgreichen Kampfes des westlichen Reiches gegen

den östlichen Feind verstanden worden sein. Damit stimmt gut,

dass drei Jahre spcäter (Ol. 236, 1 = 165 p. C, Ed. 171, m) auch

der Triumph der beiden Kaiser über die Parther vermerkt wird:

^Lucius Caesar de Parthis cum fratre triumphavit\

Von den mir bekannten Handschriften weicht nun von der

Fassung des Textes nur Codex F ab, indem er die Himmels-

gegenden vertauscht und schreibt: . . . 'ignis ab Oriente in

occidentem ferri visus\ und dass das nicht ein vereinzelter

lapsus calami ist, erweist sich daraus, dass Pontacus (Notae

p. 649) ausdrücklich erklärt, die veränderte Wortfolge auch in

anderen Handschriften gefunden zu haben. Es liegt also eine

offenbare willkürliche Textänderung vor, und diese verdient her-

vorgehoben zu werden. Dagegen verzichte ich auf den Versuch,

errathen zu wollen, in welcher Absicht diese Textänderung vor-

genommen worden sein mag.

6. Ann. Ahr. 2126 = Ol. 222, 2 = 110 p. C. (in Codex 0
und P um ein Jahr früher) steht (Ed. p. 165 c): Plinius Secun-

dus Novocomensis orator et histori cus insigais habetur,

cuius pluriina ingenii opera extant. So in den besten und

ältesten Handschriften APBORF, welche Scaliger in der An-

merkung zu der Stelle (Animadv. p. 207) seiner Gewohnheit

folgend (s. o. S. 36) mit POST, bezeichnet, während er eben-

daselbst hinzufügt, dass alle von ihm als PR bezeichneten Hand-

schriften darauf noch die Worte folgen lassen: Periit dum in-

visit Vesuvium').

Scaliger's P R sind identisch mit den Codices des Spatium

1) S. Mommsen, Chronica minora ] p. ;)48.
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Cod. Leid, c und in L, welche beide für diese Familie typisch

sind. Aus Pontacus' Notae p. 602 ist leider nur ersichtlich, in

welchen seiner Handschriften der Zusatz fehlt, aber nicht, in

welchen er sich vorfindet. Dagegen ist überaus beachtenswerth,

dass er auch in Codex M steht, obschou diese Handschrift

durchaus zur Gattung der Editio Romana gehört'). Indessen

habe ich schon mehrfach hervorheben müssen, dass diese Hand-

schrift eine eigenartige Stellung in der Tradition einnimmt, und

wie über jenen doch nicht schlecht beglaubigten Zusatz zu ur-

theilen ist. wird sich alsbald erweisen.

Jedenfalls bedarf es des Zusatzes pcriit dum invisit Vesu-

vium nicht, um deutlich erkennen zu lassen, dass Hieronymus

hier den älteren und den jüngeren Plinius zu Einer Person ver-

schmolzen hat"): schon durch die Datirung auf das Jahr 110 p. C.

wird das erwiesen. Der ältere Plinius ist dem Hieronymus be-

kannt, zunächst vermuthlich schon durch seinen hauptsächlichsten

wenn nicht ausschliefslichen Gewährsmann Sueton, dessen Vita

Plini Secundi (Ed. Reifferscheid p. 92) von Scaliger a. a. 0. ohne

zureichende Gründe als nichtsuetonisch angezweifelt worden ist.

Wenn Hieronymus den Plinius als historicus bezeichnet, so wird

das darauf beruhen, dass die \lta auch seiner 20 Bücher über

die Gerraanenkriege ausdrücklich gedenkt. Ungefähr ein Menschen-

alter nach der Abfassung der Chronik, etwa im Jahre 410, hat

Hieronymus den älteren Plinius nochmals erwähnt, im Commentar.

in Isaiam lib. 15, Cap. 4 (Migue Hieron. Opp. 4 p. 543 A): . . .

'et Plinium Secimdnm, eundem apud Latinos oratorem et philoso-

phmn, qui in opere pulcherrimo Naturalis Historiae tricesimum

septimum librum, qui et extremus est, lapiduin et gemmarum dis-

putatione complevit\ Warum hier philosophus an die Stelle

des früheren historicus getreten ist, begreift sich leicht, aber

1) In gleicher Weise fand sich der oben (S. 15(i) besprochene Zusatz

über den Presbyter Tlieodulus, welcher der Familie des Spat, histor. eigen-

thümlich ist, ebenfalls in Cod. M, trotzdem er einer durchaus verschiedenen

Stufe der Überlieferung angehört.

2) vgl. Mommsen, Quellen d. Hieronymus, S. 678.
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beachtenswerth ist, dass die Bezeichnung als orator unver-

ändert wiederkehrt. In der Suetonischen Biographie des älteren

Plinius ist nichts, was diese Benennung rechtfertigen könnte, wo-

gegen sie bei dem jüngeren völlig berechtigt ist. Nur fragt sich,

woher Hieronymus Kunde über den jüngeren Plinius erhalten

haben mag, da Sueton, so viel wir wissen, ihn unberücksichtigt

gelassen hat. Jedenfalls weifs Hieronymus kaum mehr über ihn,

als dass er als orator zu bezeichnen war, und weshalb er gerade

die bestimmte Stelle in der Chronik für ihn ausgewählt hat, ist

leicht zu erkennen. Denn unmittelbar vor dem Hieronymianischen

Abschnitt über Plinius Secundus Novocomensis, d. h. bei Ann

Abr. 2124 = 01.221,4 = 308 p. C (in Codex A um ein Jahr

später), hatte Hieronymus in seinem Eusebischen Original einen

bei Syncellus 655, 8 noch griechisch erhaltenen Abschnitt vor-

gefunden, den er (Ed. p. 165 a) folgendermafsen ins Lateinische

überträgt: ''Plinius Secundus cum quandam provinciam regeret et

in magistratu suo pluriinos Christianorum interfecisset . . . qiiaesivit

de J'raiano, quid facto opus esset . . . Ad quem commotus Traianus

rescribit hoc genus quidem inquirendos non esse, oblatos vero puniri

oportere. Tertullianus refert in Apologetico\ Ich gebe den kleinen

Abschnitt verkürzt wieder; er lautet übrigens bei Hieronymus

etwas reichhaltiger als im Griechischen des Syncellus, und es

mag dahinstehen, ob dass auf Zusätzen des Ersteren, oder auf

Weglassungen von Seiten des Letzteren beruht. Es handelt sich

hier um die in den Texten und Untersuchungen von v. Gebhardt

und Harnack, Bd. 8, 1892, behandelte Frage, deren ich schon

oben S. 154 not. gedacht habe. Für die vorliegende Aufgabe ge-

nügt es darauf hinzuweisen, dass Hieronymus den von Sueton

besprochenen Plinius für identisch mit dem von Eusebius aus

Tertullian angeführten gehalten, und aus diesem Grunde un-

mittelbar nach dem Eusebischen aus Tertullian entlehnten

Fragment über Plinius und Trajan seinen eignen kleinen aus

Sueton exzerpirten Plinius-Artikel in der Chronik eingeschal-

tet hat.

Nun ist CS freilich auffallend, dass Hieronymus, dem der

jüngere Plinius wohl eben nur aus Tertullian oder aus Eusebius
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bekannt warM, auf seinen Irrthum zwar nicht durch litterar-

historische Erwägungen, aber auch selbst dadurch nicht auf-

merksam gemacht worden ist, dass er in der Suetonisclien Vita

Plinii den Bericht über den Tod des Plinius und darin die

Worte* las (Reifferscheid p. 93, 4): cnm cnim Misenend classi

j)raeesset et flagrante Vesuvio ad explorandas propius cansas

lihurnica pertendisset . . . vi jndccris ac favillae oppressus est.

7. Denn wenige Blätter zuvor, bei Ann. Abr. 20'J5 = Ol.

214, 4 = 79 p C. hatte schon er selbst aus seinem griechischen

Original der Eusebius-Chronik den kleinen Abschnitt übersetzt,

in dem über jenen berühmten Ausbruch des Vesuvs berichtet

wird (Ed. p. 159, o): ''Möns Vesuvius ruptus in vcrtice tan-

tuni ex se iecit incejidii, %it regiones vicinas et urhes cum
hominibus exureret\ Beidemal ist von einem verhängniss-

vollen vulkanischen Ausbruche die Rede, und beidemal ist

Vesuvius der Name dieses Berges — wie war es da möglich,

dass dem Hieronymus diese Identität verborgen blieb? Wenn
man die Überlieferung genauer prüft, so ergiebt sich die Ant-

wort auf diese Frage von selbst: Die Identität beider Begeben-

heiten hat Hieronymus nicht erkannt, weil er die eine Nachricht

einer griechischen, die andre einer lateinischen Quelle ent-

nahm, und ebenso wenig erkannte Hieronymus, dafs es sich

beide Male um denselben Vulkan handelte, weil er zuerst die

griechische und sodann die lateinische Namensform vor

sich hatte.

Die zeitlich ältere Eintragung ist natürlich die auf das

Jahr 79 p, C. bezügliche (Ed. p. 159, o), für die das Eusebische

Original noch bei Sync. p. 649, 2 erhalten ist: «V avTov [d. h.

unter der Regierung des Titus] xal x6 Bsößiov o(jo<; xaxd xoqv-

(fi^g qayiv 7TV0 ccveßXvas toßovxov, cog xaracpls^ai tiiv nQOXiifisvrjy

Xiäqav (Svv laig noXiOiv. Über die Lateinische Übersetzung,

die Hieronymus von diesen Worten giebt, bemerkt Pontacus

1) Schon Scaliger hat das erkannt und sagt Aniinadv. p. '207 zu Ann.

Abr. MMCXXIV: ' JUeronijmiiü satis o.stenilil .se Plinii Kpistolas non teginse'

.
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Notae p. 585: ^ Möns hie non minores fere excitavit controversias

inter scribas et librarios, quam olim incendia et scintillas\ Augen-

scheinlich hat Hieronymus ursprünglich die Form des Griechi-

schen Originals beibehalten, denn es ist charakteristisch, dafs in

der ältesten aller Handschriften, im Oxoniensis 0 der «Berg:

Möns Besbius heifst und dass der mit 0 vielfach nahe Ver-

wandtschaft zeigende M hierin mit ihm übereinstimmt. In einigen

analogen Fällen (Epimenides, Athlamos, Probus und Equitius,

s. 0. S. 89, 94, 96) ergab sich, dass die Vertreter des Spatium

historicum den noch fehlerhaften und unkorrigirten, also ältesten

Wortlaut bewahrt hatten. Dieser Gesichtspunkt bewährt sich

auch im vorliegenden Falle. Zwar hat Codex L, der erste Ver-

treter dieser Familie, die ganz normale Form Möns Vesuvius,

welche vermuthlich durch alte Korrektur in den Text gekommen

ist; dagegen bietet Leidensis c die Lesart: Möns Bebius, und

diese kleine Variante ist nicht ohne Interesse und bedeutet

mehr, als ein gewöhnlicher Schreibfehler. Denn es ist schon

früher (s. o. S. 130) erwähnt worden, dass der Text der Chronik,

welchen Orosius benutzt hat, dem des Codex Fuxensis oder Reg.

R sehr ähnlich gewesen sein muss. Dies stimmt nun zwar im

vorliegenden Falle nicht zu, da Orosius 7, 9, 14, zweifellos aus

der Hieronymus-Chronik exzerpirend, Bebii montis, Codex R
dagegen Möns uesuuius hat. Aber die Übereinstimmung in

der Lesart Bebius verbürgt für die Handschrift des Spatium

historicum ein bis in den Anfang des 5. Jahrhunderts zurück-

reichendes Alter, und in dieselbe Reihe tritt noch der ohnehin

schon der ältesten Überlieferung angehörige Bernensis B, welcher

Möns Baebius giebt, das ae in der bekannten feingezogenen

Ligatur der Unzialschrift. — Ob es übrigens mehr als ein Zufall

ist, dass selbst im Griechischen bei Procop, z. B. bell. Goth.

Vol. 2 p. 162, II; 636, 15 (Dindorf) sich für den Vesuv die Form

Beßioq findet, wird sich erst dann entscheiden lassen, wenn ein-

mal ein kritisch gesicherter Text des Prokopius zur Verfügung

stehen wird.

Also auch in diesem Falle bieten die Varianten nicht die

Geschichte der Überlieferung, sondern des Textes selbst. Ur-
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Eusebius (Etl. 159, o) zum Jahre 79 p. C. geschrieben, dass Möns

Besbius durch seinen Ausbruch über die umliegenden Land-

schaften, ihre Städte und Bewohner Verderben gebracht habe,

und er hat nicht geahnt, dass Besbius und Vesuvius identisch

seien. Und als er kurz darauf, zum Jahre 110 p. C. (Ed. 165, c)

seinen kleinen Artikel über Plinius aus Sueton exzerpirte, wo-

bei er Oheim und Neffe ärgerlich vermischte, hat er sein periit

dum invisit Vesuvium unbedenklich hinzugefügt. Dieser Irr-

thum ist der, den er zuerst eingesehen hat. Denn die ältesten

Repräsentanteo der Editio Romana: Codex 0, M, B streichen

bereits diesen Zusatz, während das Besbius, Bebius oder

Baebius ihres Textes noch unverändert ist. Erst die völlig

durchgeführte Editio Romana beseitigt auch Besbius, und in AP
erscheint dafür Vaesuvius, das sich später zum Vesuvius wandelt,

und in eine Anzahl von abweichenden Formen, die man in den

von Pontacus Notae p. 585. 586 gegebenen Varianten verfolgen

kann. Erst von da an handelt es sich um Varianten der Über-

lieferung, während die vorhergehenden Abweichungen weit mehr

waren, nämlich Änderungen oder Besserungen des Textes, die

auf die Absicht des Verfassers selbst zurückweisen.

8. Ann. Ahr. 2352=01. 278, 4=336 p. C, Ed. 192 t: Nazarii

rlietoris filia in eloquentia patri coaeqitatur; so steht überein-

stimmend in ABPFROc, also in den besten und ältesten Hand-

schriften, insbesondere der Ed. Romana. Doch im Codex L
findet sich dafür: Nazarii rlietoris filia Eunomins christiana virgo

in eloquentia patri coaequatur, was Prosper (vgl. Mommsen Chron.

min, 1, p. 348) aufgenommen hat, während der, wie L, der Spatium

historicum-Familie angehöiige Leidensis c den Zusatz nicht hat.

Dagegen habe ich seiner Zeit übersehen, dass auch Codex M,

der sonst mit Codex 0 am nächsten verwandt zu sein scheint

(vgl. 0, S. 126 not. 1), nach filia ebenfalls einen Zusatz enthält,

der nach Franz Rühls CoUation: e uno in ius von m' giebt,

worüber dann von m": ei non und über ius ein n übergeschrieben

ist, während ich mir bei der Nachvergleichung notirt habe, dass
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von aimomius dasteht, das von m" durch Überschreiben

in: ei non minus geändert worden ist. Zweifellos ist, dass

unter der Korruptel der Name Eun omia verborgen ist'). Ihren

Vater, den Rhetor Nazarius, hat Hieronymus bereits 12 Jahre

vorher bei Ann. Ahr. 2340 in der Chronik rühmend erwähnt,

auch Eunomia ist gut und sicher beglaubigt und es finden sich

sogar zwei ihr zu Ehren verfasste Gedichte in der Lat. Antho-

logie-). Unter diesen Umständen halte ich das Zeugniss der

zwei Handschriften M und L für völlig ausreichend, um die

namentliche Erwähnung der Eunomia für ächt hieronymisch

anzusprechen, wie sich analoge Fälle schon mehrfach ergeben

haben (z. B. Petrus Caesaraugustanus, Theodulus presbyter oben

S. 152 und 154 u. Ähnl.), obgleich alle übrigen Handschriften

den Zusatz nicht haben. Bei dem Wegbleiben desselben kann

ebensogut der Zufall, wie irgend eine, uns nicht mehr erkenn-

bare, Absicht des Hieronymus bestimmend eingewirkt haben.

9. Ann. Ahr. 2378 = Ol. 285, 2, Julian, ann. 1 = 361 p. C.

Ed. 196 g steht folgendes: Eusebius et Lucifer de e.rilio regrediun-

tur '^)^ e quibus Lucifer adscitis duobus aliis confessoribus Paulinum

Eustatliii episcopi presbytevum^ qui se naiiqucun haereticorum com-

munione polluerat., in parte catholica Antiocliiae episcopum facit.

Hierzu findet sich als Marginalnote, meist von m' und ohne erheb-

liche Varianten, die offenbar auf die Textworte: adscitis duobus aliis

confessoribus bezügliche Notiz: Gorgonimn dielt de Germanicia et

Cymatium de Gabala. Der Zusatz findet sich in den Handschriften: A

1) Oder es weist auf die Namensform Eunomins hin, analog der bei

Melania (Ann. Abr. 2:590 = 373 p. C, Ed. p. 198 f.; vgl. o. S. 105) in allen

Handschriften, mit alleiniger Ausnahme von Leid, c, beglaubigten Form Me-
lanins (s. 0. S. 105 not. 1).

vgl. Hist. litt. d. Fr. 2 p. 93 ;
Quicherat in Bibl. de l'ecole d. ch. 2

p. 144; Anthol. Lat. ed. Riese No. 7G7. 768.

Dies bezieht sich auf die frühere Notiz zu Ol. 283, 3 = 355 p. C. s.

Ed. p. l'db Evseliiiis VerreJlensis episcopus, et Lucifer ac Dionysius, Caralitanae

ei MeJiulaiiejisis c/)isi;,/'; (so isl rtif Interpunktion der Ed. zu verbessern), Pan-

cralius qiioqiic. lloiiiaiiiis /ircshi/ti r et llilanis dinronits distantibus inier se ab Arrianis

et Constanüo damnanlur exiliin.
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(fehlt aber auffallenderweise in der Schwesterhandschrift P) sowie

in BN (s. 0. S. 30), sodann in 0, wo er sich aber unter der grossen

Anzahl von Marginalien wiederfindet, welche (s. o. S. 29) von zweiter

Hand neben dem eigentlichen Text der Chronik eingetragen sind;

er fehlt also in den Codd. P R M F L c. Aber viel wesentlicher

ist, dass, wie bereits Mommsen (Hermes a. a. 0. S. 397) bemerkt

hat, diese beigeschriebene Erläuterung unmöglich von Hieronymus

herrühren kann, dagegen ebenso zweifellos von einem über diese

Vorgänge wohl unterrichteten Zeitgenossen verfafst sein muss.

Der Vorgang im Allgemeinen wird von Theodoret Hist. eccles.

3, 2 berichtet, aber ohne bezüglich der beiden confessores

irgendeinen Beitrag zu liefern. Wenn indessen Mommsen a. a. 0.

not. 1 sagt, dass die beiden Männer sonst nicht erwähnt werden,

so ist dagegen zunächst zu bemerken, dass von den anderweitig

bekannten Trägern des Namens Gorgonius (vgl. auch Sievers,

Libanius S. 280) der eine oder andre recht wohl zu dem im Addi-

tamentum genannten stimmen könnte, aber allerdings ist der Beweis

nicht zu führen. Bei Cymatius de Gabala aber kann gegen-

über Momrasen's Bemerkung darauf hingewiesen werden, dass

schon Tillemont (Mem. Hist. Eccles. 7, 520) Zeugnisse angeführt

hat, die mit grosser Wahrscheinlichkeit auf den in dem Addita-

mentum genannten Cymatius zu beziehen sind. So zählt Athanasius

de fuga sua 3 (Migne 1 p. G48) die Städte auf, welche wegen

der Verfolgung ihrer Bischöfe trauern, wobei zuerst

[itv Jt' EvGtdd-iov Tov dfiokoyrjTrjv (confessorem) xal oq&ööo^ov,

und dann nach einigen Anderen: xal näXxoq fih xalliviÜQaöog

dia Kvfiünov xal Kaqzsoiov angeführt werden, und im gleichen

Zusammenhange finden sich in seiner Historia Arianor. 5 (Migne 1

p. 700) KvfMctTiog 0 iv JTäXzo} xal Kvnätioq hfQog d iv TaqädM\

endlich wird ein Ktfidnog unter denen verzeichnet, welchen der

Tomus des Athanasius ad Autiochenos zugeschickt wird (Migne 2

p. 796). Wenngleich die Bezeichnung de Gabala ohne weiteren

Beleg bleibt, so ist doch nicht daran zu zweifeln, dass jener

Cymatius de Gabala in dem ebengenannten Cymatius von Paltos

oder von Antarados (oder Tarados) wiederkehrt. Pontacus läfst

diese Randbemerkung unbeachtet. Scaliger dagegen (Animadv.
Weltchtouik des Euscbius-Hiciouymus. 12
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p. 256B a. E.) bemerkt dazu: 'Quae procul dubio sunt optimae

notae, sed mihi prorsus ignorata'.

10. Ann. Abr. 2392, Ol. 288,4, Valentinianus ann. 12 =
375 p. C, Ed. p. 198, p lautet in allen Handschriften überein-

stimmend: Basilius Caesariensis episcopus Cappadoeiae clarus ha-

betur. Darauf folgen die Worte: qid multa continentiae et ingenii

bona uno superbiae mala perdidit, welche in den Codd. OMNFL
und B im Text fortlaufend, in P dagegen als Marginalnote, wenn

auch, wie ich glaube, von m' geschrieben sind. Der Zusatz

fehlt in drei Handschriften: in Codex A, welcher hierin von

seiner Schwesterhandschrift P abweicht, wie diese von ihm in

dem vorhergehenden Abschnitt (No. 9 s. o. S. 177) über Gorgonium

und Cymatium; ferner fehlt der Zusatz in R und in Leid. c.

Äusserlich betrachtet fehlt er auch in B. Aber in dieser Hand-

schrift endigt der Satz Basilius — clarus habetur 2'/2 Zeile

vor dem Schlufs der Textkolumne und Blattseite, und die übrigen

2V2 Zeilen sind voll beschrieben gewesen, aber jetzt ausradirt.

Es ist evident, dass dadurch nichts anderes entfernt worden ist,

als ebenderselbe Zusatz, der in den meisten anderen Handschriften

unangetastet geblieben ist. Scaliger (Animadv. p. 259 B med.)

begnügt sich mit der Angabe, dass der Zusatz sich in Codex P
findet; Pontacus (Notae p. 748) dagegen hebt hervor, dass in

einigen seiner Handschriften der Zusatz nicht bei Basilius steht,

sondern bei dem unmittelbar vorhergehenden Abschnitt (Ed. 198, 0)

Fotinus in Galatia moritur. a quo Fotinianorum dogma iudai-

cum, und aus B,ücksicht für Basilius wie für Hieronymus setzt

er dieses offenbare Schreibversehen in seinem Druck des Textes

(p. 195) an die Stelle der ächten Überlieferung. Der Wechsel

in der Stellung des Zusatzes beglaubigt vielmehr das Eine, dafs

er ursprünglich überhaupt nicht im Kontext gestanden hat, son-

dern erst später in Form einer Randnote gehörigen Ortes einge-

tragen worden ist. Dass der Zusatz mit seinem scharfen Tadel des

Basilius von Hieronymus selbst herrührt, halte ich für unzweifel-

haft. Da Hieronymus seine Chronik mit dem Jahre 378 abge-

schlossen hat, und Basilius frühestens am 1. Januar 379 ge-
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stürben ist'), so konnte in der Chronik das Datum seines Todes

nicht mehr vermerkt werden, sondern Hieronymus begnügte sich

damit, den Basilius für das Jahr 375 mit clarus habetur an-

zusetzen, ein bestimmter Grund für die Wahl gerade dieses

Jahres ist mir nicht erfindlich.

Nach meinen früheren Darlegungen (s. o. S. 123) hat Hiero-

nymus die Übersetzung und Bearbeitung der Chronik in der

letzten Zeit seines Aufenthaltes in Konstantinopel, etwa im Jahre

380/81 ausgeführt, und ist dann mit dem fast improvisirten

Werke nach Rom zur Synode gegangen. Dass er Wcährend der

Zeit in Konstantinopel, kaum zwei Jahre nach dem Tode des

Basilius, und im Machtbereiche der orientalischen Kirche, ein

so scharfes Urtheil über Basilius nicht formulirt, zum mindesten

nicht veröffentlicht haben kann, bedarf keines Beweises, und die

Handschriften ARc geben die ursprüngliche Fassung des Ab-

schnittes wieder, Basilius Caesariensis episcopus Cappadociae clarus

habetur^ zu dem der Zusatz noch nicht gemacht war.

Höchst wahrscheinlich ist das scharfe Additamentum in Rom
entstanden, also in der ersten Zeit der Synode, etwa 382/83. Die

1) Tag und Jahr des Todes des Basilius ist nicht bestimmt überliefert

und kann nur durch Kombination erschlossen werden, vgl. Rade, Damasus

S. 115 not. 1: Rauschen, Jahrb. d. ehr. Kirche, S. 47(3. Am sichersten er-

scheint das Monatsdatum des 1. Januar; das Jahr 378 halte auch ich für

einen zu frühen Ansatz, und selbst 379 erweckt dieselben Bedenken: zu der

Hieronymus-Chronik würde 380 am besten stimmen. Auf den von Rade er-

wähnten Vergleich mit Moses, der das gelobte Land nur von ferne schauen durfte,

ist kein Gewicht zu legen, denn Gregor von Nyssa hat in seiner Trauerrede

alle möglichen Parallelen zwischen Basilius und Moses gezogen, nur die eben

genannte nicht: sie rührt offenbar von dem Verfasser der Biographie des

Basilius in dem Acta Sanctorum (Juni Bd. 2 p. 928 paragr. 418) her. Da
es aber in der That für Gregor. Nyssen. sehr nahe gelegen hätte, diese Ana-

logie mit Moses hervorzuheben, wenn Basilius bereits kaum 5 Monate nach

dem Tode seines Gegners Valens (3. Aug. 378) gestorben wäre, so kann man
versucht sein, diesen Umstand zu Gunsten einer späteren Datirung, also auf

den 1. Jan. 380, zu verwerthen. Dem von Rade a. a. 0. dagegen ange-

führten Zeugniss des 79. Briefes des Gregor von Nazianz sowie dem von

Rauschen S. 477 als No. 4 aufgestellten argumentum e silentio kann ich eine

erhebliche Beweiskraft nicht zuerkennen.

12*
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Beziehungen des Basilius zur Kirche des Westreiches waren, ins-

besondere in seinen letzten Lebensjahren, zwar äufserlich unge-

trübt geblieben, innerlich aber fühlten sich beide in einem Gegen-

satze, der nicht sowohl auf dogmatischem, als vielmehr auf kirchen-

politischem, man dürfte auch sagen, nationalem Gebiete hervortrat.

Trotz der unaufhörlichen Bitten um Unterstützung in dem Kampfe

der Orthodoxie gegen den Arianismus, welche Basilius in seiner

letzten Lebenszeit an die Weströmische Kirche richtete, hütete

er sich doch sehr vorsichtig, wie aus seinen Briefen ersichtlich

ist, in irgendeiner Weise die Suprematie des Römischen Bischofs

direkt oder indirekt anzuerkennen. Dieses Amt hatte Damasus

seit 366 inne und an seinen Vorrechten hielt er ebenso hart-

näckig fest, wie Basilius sie bestritt und die unbedingte Gleich-

gewalt beider Kirchen behauptete. In den Jahren 376—378

verschärfte sich die Tonart seiner Briefe, und man wird mit

Recht vermuthen, dass Damasus des ungestümen Mahners und

Bittstellers allmählich müde wurde, der im Fordern die gleiche

Beharrlichkeit erwies, wie im Verweigern. Hieronymus wird

über diese dem Basilius wenig geneigte Stimmung des Römischen

Episkopats wohl unterrichtet gewesen sein, obschon er damals,

in den Jahren 374—378 diesen kirchenpolitischen Zwistigkeiten

weit entrückt zu sein schien. Allein wenn ihm in der Zeit von

374 bis etwa zu seiner Übersiedelung nach Konstantinopel im

Jahre 379, während des Aufenthalts in Antiochia und in der

Wüste, vielleicht der Gedanke nicht ganz fremd gewesen ist,

im Orient einen festen Wirkungskreis zu gewinnen und sich eine

einflussreiche Stellung zu sichern, so ist dieser Plan um das Jahr

377/78 vermuthlich schon wieder aufgegeben gewesen. Wenigstens

hatte Hieronymus damals bereits mit Damasus Beziehungen an-

geknüpft, welche, besonders in den Streitigkeiten von Vitalis,

Meletius und Paulinus um den Antiochenischen Bischofssitz, auf

unbedingter Hingabe an die Forderungen des Römischen Stuhles

beruhten, und nach Ablauf einiger Jahre den Hieronymus bis nach

Rom führen sollten, und zwar unter den günstigsten Auspizien.

Es ist demnach anzunehmen, dafs das Urtheil des Hiero-

nymus über Basilius im wesentlichen durch die Stimmung des
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Damasus bestimmt gewesen , sowie dass es die in dem Zusätze

hervortretende polemische Verschärfung erst dann erhalten haben

wird, als Hieronymus nach langjährigem Verweilen im Orient

und in Konstantinopel im Jahre 382 in Rom eintraf. Auf diese

Weise erklärt es sich, dass das absprechende ürtheil in Form

eines Zusatzes erscheint, der sich fast in allen Handschriften der

Editio Roniana findet. Dass er in Codex R und c fehlt, erklärt

sich dadurch, dass beide Handschriften einer älteren Vorstufe

der Romana angehören; dass er in Codex A fehlt, trotzdem dieser

für die Editio Romana geradezu typisch genannt werden kann,

mag auf einem Zufall beruhen, dessengleichen in jeder einiger-

mafsen verwickelten Überlieferung vorkommt, oder aber es er-

klärt sich besser, wenn man daran denkt, dass auch in B der

Zusatz gestanden hat, aber ausradirt worden ist. Ein gleiches

kann bei der Handschrift der Fall gewesen sein, aus welcher Co-

dex A kopirt worden ist, zumal wenn in ihr, wie in dem der Hand-

schrift A eng verwandten Codex P, das Additamentum nicht in den

Kontext aufgenommen, sondern als Marginalnote beigeschrieben war.

So ist das auf Basilius bezügliche Additamentum ebenfalls

als einer der im Laufe der Zeit vom Verfasser selbst hinzugefügten

Zusätze anzusehen, derengleichen (s. Probus-Equitius S. 96; Me-

lanium S. 105; Rufinus S. III) bereits mehrere erörtert worden

sind, und ebenso, wie in den eben angeführten Beispielen, ist es

möglich, den Beweggründen durch Vermuthung nahe zu kommen,

welche den Hieronymus nunmehr, nach dem Tode des Basilius,

zu einem das Andenken des Verstorbenen beeinträchtigenden

Zusätze bestimmt haben mögen.

Hieran mögen sich zwei zusammengehörige Stellen schliefsen,

von denen die zweite auch um einer Eigenthüralichkeit ihrer

Überlieferung willen der Besprechung bedarf.

11. Ann. Ahr. 2212, Ol. 243, 4= 196 p. C, Ed. 177 b : Quae-

stione orta in Ada inter episcopos, an secundum legem Moysi XIIIl

mensis pascha observandum esset, Victor Romae urhis epi-

scopus et Narcissus Flieriisolymarum, Polycrates quoque et Hire-

neiis et Bachylus pluiimique ecclesiarum pastores, quid eis proha-
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bile visum fuerit, litteris ediderunt, quarum memoria ad nos

usque perdurat.

Und einige Jahre vorher:

12. Ann. Ahr. 2209, Ol. 243, 1 = 193 p. C, Ed. 175 k:

Romae episcopatum siiscipit XIII Victor ann. X, cuius mediocria

de religione extant volumina. So steht in den Codices APBFRLc,
wogegen 0 und M haben non mediocria, und Codex N zwar

im Text die Negation weglässt, sie aber am Rande (s. o. S. 30)

als Variante vermerkt. Der Armenier bietet nur: Romanorum

ecclesiae episcopatum accepit Bector annis XII, enthält also die

bei Hieronymus angeschlossene Bemerkung über die Schriften

des Victor nicht. Doch ist dadurch noch nicht erwiesen, dass

sie nicht eusebisch und nur ein Zusatz des Hieronymus sei.

Denn der Armenier kann diese Worte in seinem — wie nach-

weislich, zuweilen unvollständigen — Exemplare der griechi-

schen Chronik nicht vorgefunden, oder aber auch sie des Über-

setzens für nicht werth gehalten, und sie weggelassen haben.

Weder Scaliger noch Pontacus geben in ihrem Text die Negation,

noch irgend eine Bemerkung zu der Stelle. Es fragt sich, wie

im Hieronymustext die zwei sich direkt widersprechenden Über-

lieferungen {''mediocria'' und 'no?i mediocria^) zu erklären sind.

Beide Stellen sind, in Verbindung mit den entsprechenden

Kapiteln der Viri illustres des Hieronymus, für die gelehrte und

durch kombinatorischen Scharfsinn ausgezeichnete Untersuchung

verwerthet worden, in welcher Adolf Harnack (Texte u. U. 5, 1

;

vgl. A. H. Geschichte der altchristlichen Litteratur Bd. 1, 2

S. 595 f. und 719, 6) zu erweisen gesucht hat, dass der Pseudo-

cyprianische Traktat de aleatoribus von dem Römischen Bischof

Victor (c. 190-202) verfasst sei').

Ich habe weder Veranlassung noch fühle ich mich berufen,

auf diese schwierige Frage weiter einzugehen, als insofern die

oben angeführten Stellen der Hieronymuschronik von Harnack

als Beweismittel für seine Annahme verwendet worden sind.

Es ist sehr begreiflich, dass Harnack die für die Schrift-

stellerei des Victor vorhandenen Zeugnisse zusammenstellt und

1) s. FXFunck, Kirchengeschichtl. Abhandlungen, Bd. 2, 1899, S. 209 ff.
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eines durch das andere ergänzt. Da er beweisen will, dass dem

Hieronymus nicht nur die bei Eusebius hist. eccl. 5, 23. 24 be-

sprochenen Paschaschriften des Römischen Bischofs, sondern auch

Werke anderen Inhaltes bekannt waren, so ist ihm von Werth,

bei Hieronymus zu lesen: Victor, tertius decimus Romanae urbis

episeopus: super quaestione Faschae, et alia quaedam scribens

opuscida rexit ecclesiam sub Severo principe aniiis decem. Das

steht aber freilich nicht in der Chronik, sondern in den zehn Jahre

später verfassten Viri illustres (Cap. 34), und mir scheint es

richtig, zunächst einmal beide Werke auseinander zu halten.

Denn es ist offenbar, dass innerhalb dieser zehn Jahre, von

denen er sogar drei in Rom selbst verbracht hatte, die kirchen-

geschichtlichen und litterarischen Kenntnisse des Hieronymus

sich merklich erweitert und vervollständigt haben werden. Da
wäre es ja an sich nicht unmöglich, dass ihm in dieser Zwischen-

zeit auch minder bekannte, vor Jahrhunderten entstandene, über-

dies nicht hervorragend werthvolle Schriftwerke noch zur Kennt-

niss gekommen sein könnten.

Indessen haben die neueren Untersuchungen erwiesen, in

wie hohem Grade selbst bei diesem so lange nach der Chronik,

im Jahre 392 verfassten Werke er von der Kirchengeschichte

des Eusebius abhängig gewesen ist, zugleich auch, wie wenig

gewissenhaft er diese seine Quelle benutzt hat. Um so wahr-

scheinlicher ist es, dass er bei der Chronik, seiner ersten grofsen

Arbeit auf dem historischen Gebiete, sich erst recht eng an

diesen seinen Gewährsmann angeschlossen haben wird, falls nicht

hie und da bestimmte Veranlassungen ihn zu einer Abweichung

bewogen.

Dies trifft nun auch bei einer Prüfung der beiden oben-

stehenden auf Bischof Victor bezüglichen Stellen der Chronik

genau zu. Die erste, ausführlichere, meldet, dass beim Pascha-

streite die Bischöfe Victor, Narcissus, Polycrates, Irenaeus und

Bacchylus ihre Ansichten brieflich niedergelegt und dass diese

Briefe sich bis in die Gegenwart erhalten haben; die zweite

berichtet, dass von Victor mediocria volumina de religione noch

vorhanden seien, und, wenn mau noch hinzunimmt, dass beide
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Stellen nur durch zwei dazwischenliegende Jahre getrennt sind,

so kann man bei einfacher und nicht anderweitig bestimmter

Erwägung zu keinem anderen Resultate kommen, als dass beide-

male von denselben Schriften die Rede ist, und dass damit nur

die von Victor im Paschastreite verfassten, sei es litterae,

sei es Volumina, bezeichnet werden.

Damit ist nun aber absolut nichts Anderes berichtet, als

was bei Euseb. bist. eccl. 5, 23. 24 ausführlicher erzcählt steht.

Dem Chi'onikenstil gemäfs ist das Wesentliche auf knappes

Mafs reduzirt, insbesondre beim Amtsantritt des Victor, wo eine

kurze Erwähnung seiner Schriftstellerei ganz dem sonstigen

Brauche der Chronik entspricht. An der zweiten Stelle gilt es

nicht den Personen, sondern der Sache, d. h. dem Paschastreite,

und die Schriften der Bischöfe werden nicht um der Verfasser

willen angeführt, sondern als Quellen und Zeugnisse für das

kirchliche Ereigniss.

Also muss ich Harnack's Behauptung (S. 120. 121), dass

Hieronymus eine von Eusebius unabhängige Kenntniss und Be-

kanntschaft mit anderen Werken des Victor besitze und bezeuge,

die dem Paschastreite nicht angehören, für irrthümlich halten,

soweit sie sich auf die Chronikstellen bezieht: diese enthalten

nichts Thatsächliches, was sich nicht in den zwei Kapiteln von

Eusebius' Kirchengeschichte findet, und dass Hieronymus sie

ohne Hinzuziehung irgend einer anderen Quelle und lediglich

durch Exzerpiren der bist. eccl. so hat herstellen können wie

sie überliefert sind, kann nicht bezweifelt werden.

Harnack folgt, wie Mommsen und vGutschmid, der Ansicht,

dass der Armenische Text den Erweis für das bietet, was in

der Hieronymus-Chronik acht Eusebisch ist, und dass, allgemein

genommen. Alles, was sich nicht im Armenischen findet, als Zu-

satz des Hieronymus zu gelten hat, zumal da, wo das Schweigen

des Armeniers in seiner Bedeutung dadurch gestützt und ver-

stärkt wird, dass der fragliche Textabschnitt bei Syncellus und

den übrigen griechischen Ausschreibern des Eusebischen Originals

ebenfalls fehlt. Aber bereits Mommsen (Quellen d. H. S. 669. 685

mit d. Anm.) hat auch darauf hingewiesen, wie Vieles bei Hiero-



— 185 —

nymus als acht Euscbisches Gut zu gelten hat, obgleich es beim

Armenier, nicht selten zugleich auch bei den griechischen Ex-

zerptoren fehlt. In meinem Schlusskapitel über die griechische

Originalchronik wird der Versuch einer Erklärung dieser Differen-

zen zwischen Eusebius und Hieronymus gemacht werden, doch ist

jedenfalls von vornherein zuzugestehen, dass auch mancherlei

Zufälligkeiten bei ihnen mitgewirkt haben können und werden.

Ich bin nun abweichend von Harnack zu der Ansicht ge-

führt worden, dass zum mindesten die ausführlichere (Ann. Ahr.

2212), höchst wahrscheinlich aber auch die kürzere (Ann. Ahr.

2209) der beiden Notizen, in denen der Schriftwerke des Bischofs

Victor gedacht wird, kein dem Hieronymus gehöriger Zusatz,

sondern von ihm im griechischen Text der Eusebischen Canones

vorgefunden worden ist, obgleich sie bei dem Armenier fehlt.

Zu dieser Annahme bestimmen mich folgende Erwägungen.

Vergleicht man zunächst den ausführlicheren Abschnitt von

Ann. Abr. 2212 mit Euseb. bist. eccl. 5, 22—24, so ist ersicht-

lich, dass das Exzerpt knapp, geschickt und das Wesentliche

sachkundig wiedergebend abgefasst ist. Bedenkt man aber, dass

Hieronymus selbst sein Werk Humultuarium^ nennt und ent-

schuldigend hervorhebt, es seinem notarius ^velocissime' in die

Feder diktirt zu haben, so wird man zweifeln, ob ihm diese Sorg-

falt zuzutrauen ist, zumal er dann doch erst durch Vergleichung

der Eusebius-Chronik mit der Eusebischen Kirchengeschichte auf

die auffallende Thatsache hätte können aufmerksam geworden sein,

dass Eusebius eine die gesaramte christliche Kirche so stark

aufregende Begebenheit, wie es der Paschastreit war, in der

Chronik gänzlich mit Stillschweigen übergangen habe. Zweifel-

los wäre es viel natürlicher anzunehmen, dass der ausführlichere

Abschnitt (Ann. Abr. 2212) bereits von Eusebius seiner Chronik

einverleibt gewesen sei.

Denn es ist freilich wahr, dass der Ostgrieche Eusebius

durchaus den Orient bevorzugt und Alles, was Rom selbst, seine

Bildung wie seine kirchliche Bewegung, überhaupt die ganze

Westliche Welt angeht, dahinter zurückstellt und nur spärlich

berücksichtigt. Aber wenn auch bei dem Paschastreite Bischof



— 186 —

Victor von Rom besonders lebhaft betheiligt war, so war doch

die ganze Bewegung vom Orient ausgegangen {qiiaestione orta in

Asia) und hatte sich gleichmäfsig über die westlichen wie die

östlichen Landeskirchen verbreitet. Der gelehrte und sorgfältige

Theolog Eusebius würde sich eines unbegreiflichen Versehens

schuldig gemacht haben, wenn er diese Begebenheit, welche noch

bis in die folgenden Jahrhunderte nachgewirkt hat, selbst in den

auf äufserste Knappheit angewiesenen Chronici Canones mit

völligem Stillschweigen übergangen hcätte. In seiner Kirchen-

geschichte (5, 23. 24) hat er, wie bereits bemerkt, dies nicht

gethan, sondern eingehend erzählt, wie der Paschastreit') da-

durch entstanden war, dass sich in den orientalischen, nachmals

aber besonders in der abendländischen Kirche, starke Opposition

gegen die Feier des 14. Nisan der kleinasiatischen Kirchen (Tsööa-

QfaxaidfxartTai, Quartadecimani) erhoben hatte, sowie dass Bischof

Victor von Rom in den Kampf eingriff und durch Sendschreiben

an die Bischöfe beantragte, die kleinasiatischen Vertreter der

alten judenchristlichen Osterfeier als heterodox auszustofsen.

Gegen diese Massregel, berichtet Eusebius weiter, hätten sich

aber nicht wenige Bischöfe erklärt, und insbesondere Irenaeus,

obwohl seinerseits selbst für die Feier des Auferstehungssonntags

eintretend, hätte nachdrücklich ermahnt, den Frieden nicht zu

gefährden und bezüglich der Osterfeier und der damit verbun-

denen Fasten die einzelnen Kirchen in der Beobachtung ihrer

altererbten Überlieferungen gewähren zu lassen. Der Ton des

ganzen Berichts ist sehr zurückhaltend uud lässt nur durch-

blicken, dass Eusebius, wie bei ihm ganz natürlich ist, nicht

auf der Seite des Victor steht.

In der entsprechenden Stelle der Chronik ist, wie wiederum

natürlich, auch selbst die Andeutung einer Parteinahme unter-

lassen und nichts gesagt, als dass bei dem Hervortreten der

Paschafrage verschiedene namentlich angeführte Bischöfe ihre

1) Vgl. Moeller, Kirchengeschichte, Neue Bearbeitung von H. v. Schubert,

1, 277. 278; Harnack in Texte u. Unters. 5, 1 S. HO f. Franz Rühl, Chrono-

logie, S. 110—113, wo auch in den Anmerkungen (vgl. S. HO not. 2) be-

sonders die ältere Litteratur verzeichnet ist.
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Ansichten in Sendschreiben ausgesprochen haben, die bis zur

Gegenwart erhalten geblieben seien.

Für meine Annahme, dass Hieronymus diese Chronikstelle

bereits in den griechischen Canones vorgefunden und nicht selbst

verfasst, sondern nur übersetzt habe, tritt unterstützend als

Zeugniss die Syrische Epitome der Eusebischen Canones ein,

welche unter dem Namen des Dionysius Telmaharensis erhalten

ist'). Und wenn Harnack diese Syrische Epitome nicht völlig

unberücksichtigt gelassen hätte, so würde ihm ihre grofse Be-

deutung für die Rekonstruktion der griechischen Canones des

Eusebius sicherlich nicht entgangen, und sein Urtheil über die

beiden Stellen der Hieronymus Chronik vermuthlich stark modi-

fizirt worden sein.

Diese Epitome ist von Dionysius in der Weise eingerichtet,

dass Ein Annus Abrahae vorangestellt wird, an welches eine Reihe

von Thatsachen und Eigennamen, besonders von Kaisern und

Bischöfen angeschlossen ist, die in den ächten Canones diesem

oder den folgenden Anni Abrahae beigeschrieben waren, und

durch den Epitomator so zu Einer Textgruppe vereinigt werden.

Dem nächsten Textabschnitt wird wieder ein Annus Ahr. vor-

angestellt, und so bilden sich Textgruppen, welche z. B. von

Ann. Abr. 2195 zu 2203, 2208, 2213 u. s. f. reichend, und die

etwaigen Datirungen auf einzelne Jahre gelegentlich durch ein

hoc tempore (vgl. Dionysius v. Siegfried und Geizer p. V. a. E.

;

vGutschmid a. a. 0. S. 491 med.) ersetzend, sich mit approxi-

mativer Datirung begnügen und was z. B. zwischen 2195 und

2203 liegt, unter dem erstgenannten Jahre zusammenfassen'-).

In dieser Epitome nun findet sich (p. 67) unter Ann. Abr.

1) Eusebii Canonum Epitome ex Dionysii Telmaharensis Chronica petita, ed.

C. Siegfried et H. Geizer, Lipsiae 1884; vgl. v. Gutschmid kl. Sehr. 1 S. 483 ff.

^) Ob diese Abschnitte vom Epitomator willkürlich und zufällig ge-

wählt, oder durch irgendwelchen Gesichtspunkt bestimmt sind, mufs noch

untersucht werden. Es wäre beispielsweise nicht unmöglich, dass diese

scheinbar freigewählten Abschnitte den Pagina- Absätzen des dem Epito-

mator vorliegenden Griechischen Eusebiuskodex entsprochen hätten. Auch

bei den mit ^nootcdtif bezeichneten Abschnitten des Syncellus raüsste ein-

mal die gleiche Untersuchung angestellt werden.
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2203 ein Abschnitt, der bis zu Ann. Abr. 2208, als dem Datum

des folgenden Abschnitts reicht und aus vier einzelnen Lemmata

zusammengesetzt ist: 1. Blitzschlag im Kapitol (ebenso im Armeni-

schen, Ann. Abr. 1746, und bei Hieron. p. 175 b). 2. Eine Notiz

über Edessa, die weder im Armenier noch bei Hieronymus steht

und offenbar aus Syrischem Lokalinteresse vom Epitomator

selbständig eingeschaltet ist. Daran reiht sich 3. die Notiz:

Episcopus ecelesiae Antiochenae exstitit Serapion et in ecclesia

Alexandrina exstitit Demetrius regnans XXXXIII annos welche

sich ebenso im Armen, p. 174 d und e (Ann. Abr. 2206) und

bei Hieronymus p. 175 c und e (Ann. Abr. 2205/6) findet, mit-

hin als acht eusebisch beglaubigt ist. Endlich schliefst sich,

nach der Erwähnung einer Synode, deren Name im Syrer ver-

derbt tiberliefert ist, 4. eine Aufzählung von Bischöfen an:

Praeterea hoc tempore ßoruerunt episcopi Demetrius Alexandrinus,

Serapion Antiochenus, Narcissus Hierosolymitanus, Irenaeus Lug-

dunensis, Dionysius CorintJdus, Apollinaris Hierapolitanus, Victor

Romanus^ Alexander Alexandriae parvae episcopus, Theophilus

Caesareae, Polycrates et Bacylides . . . pastores ßoruerunt.

Wie für den 3. Paragraph des Syrers: Serapion und De-

metrius, so haben Armenier und Hieronymus auch noch für drei

andre Namen dieser Liste eine selbständige parallele Notiz:

Armenier. Hieronymus.

Ann. Abr. 2210, Ed. p. 174 m: Ann. Abr. 2211, Ed. p. 177a: -

Hierosol. eccl. . . , Narcesxis, Narcissus Hierusol. episco-

Caesariens. Policrates, et Da- pus et Theophilus Caesariensis

chilus episc. Asiaiior. prov. Polycarpus^) quoque et Ba-
pastores cognoscehantur . chyhis Asianae provinciae epi-

scopi insignes habentur.

Dass diese beiden Lemmata trotz kleiner Differenzen iden-

tisch sind, ist zweifellos. Keiner der Bischofsnamen wird im

Armenier zweimal angeführt. Dagegen geschieht das in der

1) Dass Polycarpus falsch ist und es dafür Polycrates heissen muss,

ist zweifellos. Die Stelle ist für die Überlieferung sehr interessant und wird

unten in Abschnitt 18 S. 223 noch kurz besprochen werden.
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Syrischen-Liste mit Demetrius und Serapion (s. No. 3 u. 4) sowie

mit Irenaeus, den er bereits im vorhergehenden Abschnitt

Ann. Abr. 2195: Irenaeus episcopus Lugd^inensis flondt angeführt

hat, genau ebenso wie von Hieronymus Ann. Abrahae 2198:

Hireneus episcopus Lugdunensis insignis habetur, womit zu ver-

gleichen ist Sync. 668, 1 ElQijvalog imöxonoc ytovyöovuiv nö/.fcog

FalXiaq &tiotg löyoic, xccl ngci^sai diiXanns. Dadurch ist übrigens

die Stelle, obgleich sie im Armenier fehlt, hinreichend als Euse-

bisch beglaubigt.

Nun zeigt sich aber, dass Irenaeus auch bei Hieronymus

noch ein zweites Mal angeführt wird, und zwar gerade in eben

dem oben mitgetheilten ausführlicheren Abschnitt (Ann. Abr.

2212, Ed. p. 177 b, über den Paschastreit), von dem man anzu-

nehmen pflegt, er sei nicht eusebisch, sondern ein von Hiero-

nymus aus Euseb. bist. eccl. 5, 22—24 exzerpirter Zusatz, Soll

man nun mit den Herausgebern des Syrers und vGutschmid a. a.

0. S. 528 glauben, dass Dionysius Telmaharensis seinerseits

seine Epitome ebenfalls durch Exzerpte aus der Eusebischen

Kirchengeschichte ergänzt, dass er daselbst den Irenaus erwähnt

gefunden und seinen Namen nun zum zweiten Male in die

Liste 4 seiner Epitome aufgenommen habe? Dann müsste der

seltsame Zufall angenommen werden, dass gerade an derselben

Stelle wie Hieronymus auch der Syrer auf den Einfall gerathen

wäre, die betreffenden Kapitel des Eusebius zu durchsuchen, um
ihnen schliefslich nichts als etliche Namen von Bischöfen und

ihren Diöcesen zu entnehmen.

Da nun die Möglichkeit so gut wie ausgeschlossen ist, dass

die Syrische Epitome, wenn auch nur theilweise, die Bearbeitung

des Hieronymus benutzt haben könnte, so wird man mit Nothwen-

digkeit dazu geführt, ihr beiderseitiges Übereinstimmen durch die

Annahme zu erklären, dass der Syrer bei seiner zweiten Erwähnung

des Irenaios dieselbe Quelle wie Hieronymus benutzt habe. Und
dies bedeutet anders formulirt nichts Anderes, als dass das

gröfsere Lemma des Hieronymus über den Paschastreit (Ann.

Abr. 2212, Ed. 177 b), obgleich es im Armenier fehlt, dennoch aus

den Griechischen Canones des Eusebius übersetzt ist, und dass
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der Syrer in seinem Griechischen Original dasselbe Lemma vor

sich hatte, dem er, seiner Gewohnheit folgend, nichts entnahm

als etliche Bischofsnamen. Diese Bischofs-Liste, in deren Mitte

sich Irenaus befindet, auf dessen wiederholter Nennung ebenso

bei Hieronymus wie beim Syrer der Beweis der Identität beider

beruht, zeigt in der Syrischen Epitome etliche Namen mehr auf,

als sich bei Hieronymus vorfinden: es ist möglich, dass dieser,

wie er gelegentlich sich erlaubt, bei der Übersetzung die Auf-

zählung um etliche Namen verkürzt hat. Für die vorliegende

Aufgabe ist es nicht nöthig, dieser Frage weiter nachzugehen^).

Es bleibt noch übrig, die Stelle bei Hieronymus zu unter-

suchen, in der er bei Gelegenheit des Regierungsbeginnes von

Victor, Bischof von Rom (Ann. Ahr. 2209, Ed. 175 k), eine kurze

Bemerkung bezüglich seiner Schriftwerke hinzufügt: cuius me-

diocria de religione extant volumina. Da auch dieser Zusatz bei

dem entsprechenden Lemma im Armenier fehlt (Ann. Ahr. 2202 a),

so nimmt Harnack a. a. 0. von ihm ebenfalls an, dass er nicht

aus den Griechischen Eusebischen Canones stamme, sondern von

Hieronymus aus seiner eignen Bekanntschaft mit Schriftwerken

des Victor verfasst und hinzugefügt sei.

Was mich zu der gegentheiligen Ansicht bestimmt, ist vor

Allem das Eine Wort mediocria. Auch Harnack ist darauf

aufmerksam gewesen und sagt darüber (a. a. 0. S. 22): 'Dieser

Ausdruck ist unter allen Umständen geringschätzig; er kann

nicht etwa = 'parva' gesetzt werden, sondern bezeichnet ent-

weder den schlechten Stil der Schriften . . . oder den unbe-

1) Ich würde beispielsweise es für viel wahrscheinlicher halten, dass

der Syrer, falls er das Bedürfuiss empfand, die Nachrichten der ihm vor-

liegenden griechischen Canones des Eusebius aus anderen Quellen zu ergänzen,

weit eher die Viri illustres des Hieronymus in der griechischen Über-

setzung benutzt hätte, deren chronologische Anordnung und oft hinzugefügte

Datirungen ihm ohnehin bequem sein mussten, als dass er sich die Mühe

genommen hätte, aus der Eusebischen Kirchengeschichte einzelne Namen
und Thatsachen auszusuchen und mit eigner Arbeit zu datiren. Bei der im

Texte berührten Frage ist es ebenso möglich, gelegentliche Zusätze des

Dionysius Telmaharensis anzunehmen, wie Auslassungen von Seiten des

Hieronymus.
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leutenden Inhalt, oder beides'. Und schliefslicli formulirt er

seine Ansicht dahin, 'dass Hieronymus damit den vulgär-

lateinischen Dialekt, in welchem jene volumina geschrieben

seien, habe charakterisiren wollen'.

Zunächst muss ich wiederholen, dass man verpflichtet ist,

die Chronik aus der Chronik zu erklären und zu verstehen: es

ist nicht ohne weiteres statthaft, Äufserungen aus einem zehn

Jahre später verfassten Werke damit zu kontaminiren. Hier

drängt sich nun vor Allem der Einwand auf, dass das was aus

der Chronik an Schriften des Victor überliefert wird, mit dem

Paschastreit in Verbindung gestellt ist und Harnack selbst hat

S. III, 120 erwiesen, dass Victor dabei mindesten drei Schreiben

erlassen hat. Ebenso hat er S. 118 hervorgehoben, dass die

Encykliken Viktors als an die orientalischen ebenso wie an die

westlichen Landeskirchen gerichtet 'natürlich griechisch und

lateinisch abgefasst gewesen sein müssen'. Aber ebenso sicher

ist doch auch, dass diese aus der bischöflichen Kanzlei ausge-

gangenen Amtsschreiben zwar* griechisch und lateinisch, aber

nicht in dem afrikanischen Vulgärlatein des Traktates de alea-

toribus abgefasst gewesen sein können^). Und doch soll das

mediocria als ein Tadel dieses Vulgärlateins gelten. Kein

Römer, der die Chronik in den ersten zehn Jahren nach ihrer

Abfassung benutzte, und die Worte über Victor las: cidiis mediocria

de religione extant volumina und kaum eine Blattseite weiter:

. . . Victor et Narcissus . . . quid eis probabile visum fuerit, litteris

ediderunt quarum memoria ad nos usque perdurat hat dies anders

verstehen können, als dass diese litterae des Victor mit den

kurz vorher genannten volumina de religione identisch seien, und

hat somit das 'mediocria' ebenso auf sie beziehen müssen, und wenn

ihm bekannt gewesen wäre, dass dieser Ausdruck gewählt worden

1) Harnack (48, 49, 91 oben) verweist bezüglich des Vulgärlateins auf

einen Brief des Römischen Klerus an den carthaginiensischen vom Jahre 250

der in derselben lingua rustica geschrieben sei, wie der Traktat de aleatori-

bus, zu dessen Rechtfertigung er dies anfuhrt. Auf die Schreiben des Victor,

die er im Paschastreite erlassen hat, angewendet würde diese Analogie wenig

Gewicht haben.
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sei, um den Gebrauch des Vulgärlatein' s zu tadeln, so würde

er über jene litterae eine sehr irrige Meinung haben gewinnen

müssen.

Wenn man sich damit begnügt, die beiden zusammenge-

hörenden Stellen der Chronik so einfach als möglich und ge-

boten ist zu deuten, so wird man erkennen, dass Hieronymus, oder

wie ich annehmen muss, Eusebius hierbei seinem Brauche folgend

die Schriftstellerei des Victor zunächst persönlich fasste und

da wo er seinen Amtsbeginn notirte (Ann. Abr. 2209) die kurze

Bemerkung beischrieb, dass von ihm religiöse ('de religione' im

Gegensatze zu profanen) Schriften vorhanden seien. Genaueres

darüber brauchte er nicht anzugeben, da er wusste, dass er als-

bald die sachliche Notiz zu geben habe, in der er bei Gelegen-

heit des Paschastreites (Ann. Abr. 2212) diejenigen Bischöfe (unter

ihnen auch Victor) aufzuzählen hatte, deren in dieser Frage

erlassene Schriften noch vorhanden waren. Nun hat Harnack

sehr richtig gefühlt, dass allerdings das 'mediocria' etwas auf-

fallend ist, aber dass die Deutung auf das Vulgärlatein mir

durchaus unannehmbar erscheint, habe ich schon angedeutet.

Ebenso bedarf es ja keines Beweises, dass 'mediocris' eine gering-

schätzige Bedeutung enthalten kann und auch sehr oft enthält:

die zuversichtliche Behauptung dagegen, 'dass der Ausdruck

unter allen Umständen geringschätzig ist und nicht etwa

gleich parva gesetzt werden kann', ist nicht nur unbewiesen

gelassen worden, sondern auch unbeweisbar. Da nun Hieronymus

das mediocris, wenn mir bei erneuter Durchsicht keine Stelle

entgangen ist, in der Chronik nur an dieser einzigen Stelle ver-

wendet, so führt mich das auf die Vermuthung, dass er diese

Ausnahme gemacht hat, um ein seltneres und ihm nicht sehr

geläufiges Fremdwort damit wiederzugeben, und ich finde darin

eine Stütze für meine Annahme, tkss er die Stelle aus dem

Griechischen übersetzt habe. Wenn er z. B. in den Eusebischen

Canones vorfand: Bimtaq, ov ßißlidid^) tivcc neql &so(Jt-

•) vgl. z. B. Euseb. bist. eccl. 4, 26, 2 : IUfknoifos . . . xai o mgi iv-

aa)fA(KTOV 9lov, (nt nciai y.ctl lo rtoos 'Avtmnvoi' ßißlidioy.
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ße'iag^) (fsQizai, so würde (las so ziemlich seinem ^mediocria

de religione volumina' entsprochen haben.

In welchem Sinne er das 'mediocria volumina' wird verstanden

haben wollen, lässt sich recht gut an verwandten Stellen erkennen,

wie z. B. Viri illustres 40: Apollonius, vir disei-tissimus, scripsit

adversum 2Iontamim, Priscam et Maximillam insigne et longum
Volumen-)^ und es kann wohl sein, dass ihm der Gedanke

nicht ganz ferngelegen hat, es könne sein mediocria ebensowohl

auf bescheidenen Umfang als auf mäfsigen inneren Werth der

Volumina gedeutet werden. Dass er aber kein sonderliches Ge-

wicht darauf hat legen wollen und gelegt hat, und dass er damit

am allerwenigsten einen Tadel bezüglich des Stiles und der

Sprache auszusprechen beabsichtigt hat, erhellt am bestimmtesten

daraus, dass er das Wort in die knappe Redeweise der Chronik

aufgenommen hat, während doch in dem ausführlicheren Werke

der Viri illustres, wo zu dergleichen Bemerkungen in der That

weit eher der Ort gewesen wäre, nichts davon zu lesen steht.

Diese Erwägungen führen insgesammt zu dem Ergebniss,

dass in den beiden Abschnitten der Chronik nichts anders be-

zeugt wird, als dass von Victor nur eine Anzahl kleinerer Schriften,

die sich auf den Paschastreit bezogen, erhalten gewesen ist; dafür,

dass dem Hieronymus noch eine oder mehrere und im Vulgärlatein

') Das 'de religione' wird durch -mol S-ioatßiittg meinem Gefühl nach

nicht ganz entsprechend wiedergegeben, trifft aber doch gewiss annähernd das

Richtige; vgl. z. B. die mir von H\ Schubert freundliclist nachgewiesene Stelle

bei Augustin, Enchiridion de fide spe et caritate ed. Krabinger 1861 Cap. 1

p. 4 : si autem quaeras, quam dixerat eo loco pietatem, distinctius in Graeco reperies

S-toafßfiKi', qui est dei cultus. Dicitur enim Graece pietas et aliter, id est ivaeßlia,

quo nomine signi/icatur honus cultus. iL Dr. Erich Klüstermann verdanke ich

den Hinweis auf Orig. Homil. 12, 2 in Jeremiam (Lommatzsch 1.5, 233, De-

larue 3, 195 A): yön di juoi tovg fxty nüvtr] eekkoTQ(ovs rijg Sioaißtiag, xal utj-

Jafxtöi nQosixoi ias ((iiiols (1. avzols), ük).' ujj «uj^f l^üjyjces, was Hieronymus

(Homil. 9) übersetzt: intellige enim mihi eos qui penitus a pietate discedunt et ex

omni parte religionem aversantur, in tantum ut fortuitu et pecudum more vivant

(Migne 5, 649/050).

2) So auch bei Eusebius ähnliche Angaben, z. B. Hist. eccl. 5, 26 ...

rjintTcd rif avioH ngög "Elkijrng ).6yoi awioutaiaTOi; xai ra /utchaTcc äi'ctyxato-

ittrof, tuqI imajtjf^rig yiyfja/juiioi.

Weltchronik des Eusebius-HieroDvmus. 13
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abgefasste Scliriften Victors anderen, wenngleich auch religiösen

Inhalts bekannt gewesen seien, bieten sie keinerlei Anhalt.

Bezüglich der beiden von Harnack ebenfalls zur Stütze seiner

Vermuthung verwendeten Stellen der Viri illustres wird es hin-

reichen, in Kürze zu bemerken, dass ihre Prüfung zu demselben

Resultate führt. Zuerst cap. 35: Victor tertius decimus Romanae

urhis episcopus., Super quaestione paschae, et alia quaedam scr-ibens

opuscula rexit ecdesiam sub Severo p>''"^ncipe annis decem. Hier

ist nichts davon zu erkennen, dass sich die Kenntnisse des

Hieronymus von den Schriften des Victor irgendwie erweitert

hätten, sobald man sich bescheiden und nicht mehr aus den

Worten herauslesen will als wirklich darin gesagt ist. Das

Einzige, was neu darin genannt werden kann, ist der Titel 'Super

quaestione paschae' des einen seiner Schreiben: da nach Har-

nacks eigner Darlegung (S. III) er deren mindestens drei ver-

fasst hat, so reichen schon die beiden übrig bleibenden hin, um
denen zu entsprechen, von denen es bei Hieronymus heisst: et

alia qiiacdaiH opuscula. Dieser letztere Ausdruck bestätigt

übrigens die Richtigkeit der oben gegebenen Deutung der 'me-

diocria volumina': er sagt dasselbe mit anderen Worten.

Endlich legt Harnack (S. 121) ganz besonderes Gewicht auf

Cap. 53 der Viri illustres, aus dessen Anfangsworten: "Tertidlianus

presbyter nunc demum primus post Victorem et Apollonium

Latinorum ponitm\ woraus er, wie auch Caspari gethan hat, ohne

Zweifel mit vollem Rechte schliefst, dass nacli der Ansicht des

Hieronymus zeitlich Tertullian der erste lateinische Schriftsteller

nach Victor und ApoUonius sei, und dass folglich dem Victor

die zeitlich erste Stelle in der Reihe der lateinischen geist-

lichen Autoren zukomme. Wenn nun aber Harnack a. a. 0. hin-

zufügt: 'Das war dem Hieronymus bekannt; das aber wusste

er nicht aus Eusebius. Also besafs er über Victor eine selb-

ständige Kunde', so muss ich dass für einen Irrthum halten.

Da ich im Vorangehenden die Ansicht vertreten und, wie ich

glaube, wahrscheinlich gemacht habe, dass die beiden oben aus-

führlich besprochenen Äufserungcn über Victor, die sich in der

Chronik finden, Übersetzung aus dem Griechischen Original der
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Eiisebisclien Canones sind, so ziehe natürlich ich daraus die

Folgerung, dass Hieronymus diesen beiden von ihm übersetzten

Stellen die Thatsache entnahm, dass die Schriften des Victor

noch erhalten seien (cuius . . . extant und quarmn memoria ad

nos usque perdurat^). Er fand ferner in den griechischen Ca-

nones die Datirung des Victor auf Ann. Abr. 2209 (das Re-

gierungsjahr des Pertinax), und, da er für seine Viri illustres

vorzugsweise die Eusebische Kirchengeschichte benutzte, in ihr

(5, 21) das Martyrium des Apollonius auf Commodus datirt (a. A.)

sowie (a. E.) die Notiz, dass seine vor dem Senat gehaltene

Rede ebenfalls in den Acta Martyrum erhalten sei. Dass diese

Rede des Apollonius wie die Sendschreiben des Victor lateinisch

abgefasst waren, wusste Hieronymus ebenfalls, und da ihm keine

älteren Reste geistlicher Litteratur im Lateinischen bekannt

waren, so wies er dem Victor und Apollonius in den Viri illustres

zeitlich die erste Stelle an, und lies Tertullian als dritten folgen.

Daraus folgt, dass auch die Notizen in den Viri illustres über

die Schriften Victors von Hieronymus keiner anderen Quelle

entnommen sind, als dem Eusebius, und zwar seinen Griechi-

schen Canones.

Aber selbst wenn man, wie Harnack, dies leugnet und an-

nimmt, dass die beiden fraglichen Lemmata von Hieronymus

selbst der Chronik zugesetzt worden sind, darf man doch nicht

ohne weiteres behaupten, dass er diese Zusätze nicht aus

Eusebius entlehnt habe. Denn Alles das findet sich bereits in

der Kirchengeschichte des Eusebius, die als Hauptquelle der

Viri illustres des Hieronymus anerkannt ist. Daselbst ist (5,

21, 1) Apollonius auf die Regierung des Commodus, Victor noch

') Das Bestimmende für Hieronymus ist hier, wie schon diese wieder-

holte Hervorhebung beweist, dass von Victor wie von Apollonius noch
Schriftwerke erhalten waren. Dass z. T5. andre Amtsvorgänger Victor's

auf dem Römischen Bischofssitz ebenfalls l lihissc und Briefe geschrieben haben,

wusste Hieronymus ohne Zweifel, und von iJisciiof Soter (IGS p. C.) ist es

beglaubigt (Harnack a. a. 0. S. 119, 8; Dictionary of Christ. Biogr. 4 p. 722B

oben), aber für Hieronymus zählt Soter nicht, weil von seineu Schriften

nichts erhalten war.

13*
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genauer (21, 1) auf das zehnte Regierungsjahr des Commodus
datirt; und dass die Rede des Apollonius noch vorhanden sei,

steht 5, 21, 5. Ein Gleiches ist bezüglich des Victor mit Sicher-

heit zu erschliefsen aus dem Cap. 22 desselben Buches, welches

eine mit Victor beginnende Bischofsliste aus der Zeit des Com-

modus enthält und mit den Worten schliefst: xal alloi ös, mg

ys sixog, inl tovroig jxvQioi xaid xovöds disnqsnov. ^^iv ys fiTjv

i'yyQacpog ly T/jg nißtecog sig rifx,ccg xar^l^sv og&odo^ia, tov-

tovg eixözoog xar skQafi sv. Selbst ein so flüchtiger Exzerptor

wie Hieronymus hat daraus Alles, was er für die Chronik wie

für die Viri illustres gebraucht hat, entnehmen können, denn

der Schlusssatz sagt nichts anderes, als was Eusebius ander-

wärts (5, 23, 2) durch (fSQsrai d'slöhi vvvj oder (5, 27, 1) llXstffza

. . . slöhi vvv Twv töts aui^szai, oder (5, 29^ 10): (feQovzat, da

xal al zovTcov (fwvai ausdrückt.

Ich glaube erwiesen zu haben, dass in den zwei Chronik-

stellen des Hieronymus nichts steht, was sich nicht bereits bei

Eusebius findet. Dasselbe gilt von den beiden Kapiteln der Viri

illustres, nur dass da als Titel Einer Schrift des Victor ange-

geben wird 'super qnaestione paschae\ was recht wohl von Hiero-

nymus aus dem Anfang von Euseb. bist. eccl. 5, 23 entnommen

sein kann. Ist dies nicht der Fall, so nehme ich an, dass

Hieronymus in den zehn Jahren, die zwischen Chronik und Viri

illustres liegen, Gelegenheit genug gefunden haben wird, diese

unwesentliche Ergänzung irgendwie zu ermitteln.

Meine Aufgabe ist ausschliefslich gewesen, die aus der

Chronik des Hieronymus in Verbindung mit den Viri illu-

stres entnommenen Beweisgründe zu untersuchen, welche für

die Hypothese, dass der Traktat de aleatoribus von Bischof

Victor verfasst sei, von Harnack aufgestellt worden sind. Mein

Resultat hat sich gegen die ihnen zugeschriebene Beweiskraft

entschieden: es ist meine Aufgabe nicht, die Diskussion auch

noch auf das übrige umfängliche Beweismaterial auszudehnen,

das zu Gunsten jener Hypothese beigebracht worden ist.

Darf ich aber auch über dieses, das einem mir fremden Ge-

biete angehört, mir eine Bemerkung erlauben, so ist es die, dass
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es sich vielleicht gelohnt haben wüi-de, bei der Umschau, welchem

römischen Bischof wohl die meiste Anwartschaft auf die Ab-

fassung des Tractats de aleatoribus gebühren könne, den vor-

letzten Vorgänger dos Victor, Bischof Soter (der Armenier Ed.

170 m nennt ihn Agripinus, Syncellus aber p. 665, 20 ^(i)TijQi.xog)

vom Jahre Abraliae 2185 etwas mehr zu berücksichtigen. Ich

ersehe aus Harnack a. a. 0. S. 110, dass 'die Nachricht des

Prädestinatus, Soter habe gegen die Montanisten geschrieben,

keinen Glauben verdient, und dass die zwischen Soter und Dio-

nysius von Korinth gewechselten Briefe Gemeindeschreiben [also

keine bischöflichen in persönlicher Amtsleistung des Soter ver-

fassten Schriften] gewesen sind', und damit scheint der Dictio-

nary of Christ. Biogr. 4 p. 723 B oben übereinzustimmen. Aber

es bestand demnach doch eine Kunde von Schriftwerken des

Soter, und wenn Harnack, da es sich um die Autorschaft eines

lateinischen Werkes handelt. Gewicht darauf legt (S. 110 a.

E.), dass Victor einen Römischen Namen trägt, so scheint es

mir beachtenswerth, dass im Diction. of Chr. B. a. a. 0. eine Nach-

richt mitgetheilt wird, wonach er ein Campaner e civitate Fundis

gewesen sein und sein Vater Concordius geheissen haben soll.

Es bleibt mir übrig, auf die am Anfang dieses Abschnittes

hervorgehobene Variante der Hieronymus -Chronik: viediocria

Volumina und non mediocria volumina zurückzukommen.

Dass bei Hieronymus das mediocria volumina der von ihm

ursprünglich und zuerst gewählte Ausdruck ist, hat sich als

wahrscheinlich erwiesen. Dafür spricht auch, dass er durch

die ältesten Zeugen des Wortlautes, d. i. die Handschriften des

Spatium historicum ebensowohl, wie durch die ihrer Überlieferung

zeitlich am nächsten stehenden Handschriften B und R beglaubigt

ist. Später ist nun durch eingefügtes non der leicht in

geringschätzigem Sinne zu deutende Ausdruck in Lob ver-

wandelt worden, aber diese Änderung ist nur in zwei Hand-

schriften vertreten: freilich ist von ihnen Oxoniensis 0 (zusammen

mit dem nur fragmentarisch erhaltenen S) die älteste von allen

und vertritt auch eine in Disposition und Text ausgezeichnete

Überlieferung; wie eng sodann Codex M mit ihm zusammen-
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hängt, ist bereits oben mehrfach, z. B. S. 126 not. 1 dargelegt

worden.

Man könnte nun \Yohl vermutheu, dass diese Einschaltung

des non eine rein private, und etwa von einem Leser geschehen

sein werde, der es inkorrekt fand, einem römischen Bischof nichts

mehr, als mediocria t-olumina zugeschrieben zu sehen. Allein

angesichts der Thatsachen, welche iu den vorangegangenen Unter-

suchungen der Capitel Melania (S. 105), Rufinus (S. III) und

Probus und Equitius (S. 96) erwiesen worden sind, wird man
vielmehr zu der Annahme geführt, dass Hieronymus selbst es

gewesen sein wird, der in den gerade zu seiner Verfügung

stehenden Exemplaren die mediocria volumina in non mediocria

Volumina umgeändert hat.

Dies muss in der ersten Zeit seines Aufenthaltes beim Rö-

mischen Konzil geschehen sein, denn es ist oben (s. S. 126) be-

reits hervorgehoben worden, dass die älteste Gestalt der Editio

Romana durch Codex 0 repräseutirt wird, dem sich M zugesellt,

die modifizirte Lesung non mediocria volumina aber findet sich

gerade in diesen beiden Handschriften, und in ihnen aus-

schliefslich.

Dann liegt es aber auch nahe, das Motiv zu verstehen,

welches den Hieronymus in der ersten Zeit seines Römischen

Aufenthaltes bestimmt haben wird, den ursprünglich gewählten

und leicht als Tadel aufzufassenden Ausdruck durch die einge-

schobene Negation in eine Litotes und damit in ein Lob zu ver-

wandeln. Zunächst ist zu beachten, dass es sich um einen Römi-
schen Bischof handelt, und dafs angesichts des beginnenden Konzils

schon dieser Umstand ihm eine gewisse Rücksichtnahme auf einen

früheren Inhaber des Stuhles Petri nahegelegt haben wird. Er

ist nach Rom gekommen in völligem Einverständiss mit Dama-

sus, dem damals regierenden Herren und ist von vornherein ein-

geschworen ebenso auf den religiös- dogmatischen Standpunkt

desselben wie auf seine kirchenpolitischen Ansprüche und Pläne.

Aber es ist weiter noch zu beachten, dass der Paschastreit,

in welchem Bischof Victor von Rom am Ausgange des 2. Jahr-

hunderts eine so scharf aggressive Stlleung gegen die kleiuasiati-



— 199 —

sehen Kirchen eingenommen und so wenig Zustimmung selbst

bei sachlich gleichgesinnten Bischöfen gefunden hatte, doch im

Laufe des dritten und vierten Jahrhunderts in einer Richtung

weiter entwickelt worden war, die der einst von Bischof Victor

empfohlenen sehr nahe kam. Zwar beschränkte sich das Konzil

zu Arelate (314 p. C.) darauf, zu bestimmen, dass Ostern fortan

iu der ganzen Christenheit an Einem und demselben Tage ge-

feiert werden solle, und das Konzil von Nicaea (325 p. C.) be-

gnügte sich mit ähnlichen Festsetzungen unter ausdrücklicher

Ablehnung strengerer Massregeln, aber für die Ansprüche des

Römischen Bischofsstuhles war es doch i'echt wesentlich, dass

ebenfalls in Arelate beschlossen worden war^), es solle der für

die jährliche Osterfeier bestimmte Tag jedesmal durch den Bi-

schof von Rom bekannt gegeben werden, und im "Widerspruch

zu der friedfertigen Tendenz der Nicaenischen Beschlüsse wurden

durch das Konzil von Antiochia im Jahre 341 die Quartadecimani

oder Protopaschistae für Ketzer -j erklärt. Damit erscheint das

Schicksal der kleinasiatischen Separatisten entschieden und es

kann leicht sein, dass man in der Umgebung des Römischen

Bischofs ihre Niederlage wohl als einen schliefslicheu Triumph

der seiner Zeit von Bischof Victor verfochtenen Kircheupolitik

betrachtet haben mag. Insbesondere darf dies von Papst Da-

masus (366—384), dem Gönner des Hieronymus, angenommen

werden, dessen lebhaftes Interesse für Hippolytus von Portus und

die Gestaltung der mit der Regelung des Osterfestes in engstem

Zusammenhange stehenden Ostertafeln seit den Untersuchungen

von De Rossi, Usener und de Lagarde erwiesen ist '').

Sicherlich würden diese Erwägungen an sich nicht hinreichen,

um die Annahme zu rechtfertigen, dass Hieronymus selbst, seiner

Römischen Umgebung zu liebe, in seiner Übersetzung das non

') S. d. I.Kanon in Mansi, Collectio Conciliorum 2 vol. 471.

2) S. Mansi a. a. 0. 2 col. 1308; \g\. Kühl a. a. 0. S. III not. 1 u. 2.

^) Vgl. Rühl, Chronologie S. 119-121; de Itossi, Uulletiuo di aicheologia

cristiaua 1881 p. 26; 1882 p. 9; ders. Inscriptiones Chiistianae urbis Romae

I. II; Usener, religionsgeschichtliclie Untersuchungen I. II. Bonn 1889; P. de

Lagarde, Mittheiluugeii 4, 241 ff.; Rauschen, Jahrbücher S. 4ÜG-.501.
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nachträglich eingefügt habe, wenn nicht die oben angeführten

Präzedenzfälle evident erwiesen, dass er es sich auch an anderen

Stellen gelegentlich verstattet hat, auf Grund jeweiliger Rück-

sichten und Stimmungen den Text seiner Chronik zu ändern.

Es ist gewiss, dass diese seine Textänderung nicht in viele

der, besonders damals in gröfserer Anzahl hergestellten, Exem-

plare seiner Chronik übergegangen ist, wie sich daraus schliefsen

lässt, dass die geänderte Lesart nur in den zwei Codices 0 und

M erscheint, und in Codex N als Variante. Offenbar war sie

nur aus bestimmten Rücksichten des Augenblicks vorgenommen

worden, und Hieronymus ist nicht darauf bedacht gewesen, sie

auch in späteren Abschriften der Chronik anbringen zu lassen,

die aus seiner Schreibstube hervorgingen. Auch das erklärt sich.

Denn die Hoffnungen, mit denen er im Jahre 382 zum Konzil

nach Rom gezogen sein mochte und die ehrgeizigen Träume, zu

denen er in der ersten Zeit seines dortigen Aufenthaltes glauben

durfte ein Recht zu haben '), hatten sich nicht erfüllt. Mancherlei

Unvorsichtigkeiten und Missgriffe hatten seine anfänglich sehr

günstige Stellung geschädigt, und als nach kaum zwei Jahren

gegen das Ende d. J. 384 sein Beschützer Papst Damasus starb, an

dessen Stelle Siricius gewählt wurde, fehlte es ihm fortan in Rom
an einem Rückhalt und Schutz, dessen er bei seinem sanguinischen

Temperament, seinem unbesonnenen Ehrgeiz und den vielen

Schwächen seines Charakters mehr bedurfte, als mancher andre

minder talentvolle aber festere und zuverlässigere Mann.

Er entschloss sich zum Rückzüge und verliefs im Sommer

385 Rom für immer, um seinen bleibenden Aufenthalt inmitten

der orientalischen Kirche, in Bethlehem zu nehmen. Das hatte

zur natürlichen Folge, dass seine Beziehungen zum Römischen

Episkopat fortan lockerer wurden, und dass die Rücksichten

gegenüber demselben, die ihn während des Konzils und seines drei-

jährigen Römischen Aufenthaltes vielfach geleitet haben mochten,

allmählich sich abschwächten.

') S. Hieron. Epist. 4.'), 3 = Mi^ne 1 p. 481 (aus d. J. 38.5): totlus in me

urbis sluclia consotmhant. Omnium pnene jndicio diijnus summo sacerdotio decerntbar.
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Und als er, zehn Jahre nach der Abfassung seiner Chronik,

im Jahre 392 sein Werk Epitaphium oder de viris illu-

stribus verfasste und dabei in Cap. 34 auch den Bischof Victor

zu besprechen hatte, hielt er es für überflüssig, das ihm will-

kürlich ertheilte Lob des 'non mediocria' beizubehalten und kehrte

zu der, nach meiner Auffassung, acht Eusebischen rein sach-

lichen Formulirung zurück. Aber er mochte auch die Erfahrung

gemacht haben, dass sein früheres 'mediocria' in abschätzigem

Sinne aufgefasst werden konnte und gelegentlich missverstanden

worden war. Deshalb ersetzte er es durch einen passenderen

Ausdruck, und statt 'mediocria volumina' schrieb er: 'alia quae-

dam opuscula'.

Im Übrigen hat er bei den Viri illustres sich wieder so

völlig unter dem Einfluss seiner Hauptquelle, des Eusebius, ge-

stellt, dass er das folgende den Irenaeus behandelnde Kapitel

(35) mit dem Satze abschliefst: Feruniur eins et aliae ad Vido-

rem episcopum Romanum de quaestione paschae epistulae, in quihus

commonet cum non facile debere unitatem collegii scindere. Si-

quidem Victor niultos Asiae et Orientis episcopos, qni qiiarta decima

luna cum ludaeis pascha celebrabant, damnandos crediderat, in

quam sententiam etiam hi qui discrepabant ab Ulis Victori non

dederunt manum. Hierin spiegelt sich durchaus die zurück-

haltende aber den Victor missbilligende Haltung wieder, die

Eusebius Hist. eccl. 5, 24 bei seinem Berichte beobachtet. Und

noch deutlicher tritt in den Viri illustres eine dem Victor ab-

günstige Auffassung im 45. Kapitel über Bischof Polycrates von

Ephesus hervor, wo Hieronymus den Anfang eines dem Victor

sehr entschieden widersprechenden Vertheidigungsbriefes des

Polycrates mittheilt, den er übrigens aus Eusebius Hist. eccl. 5,

24, 2—7 übersetzt hat, und der mit den Worten schliefst:

Oboedire m.agis Deo oportet quam liominibus. Als Nachw;ort

fügt Hieronymus hinzu: Haec propterea piosui, ut ingenium et

auctoritatem viri ex parvo opuscido demonstrarem — wie man

sieht, völlig im Sinne des Eusebius, und wenn nicht aus-

drücklich gegen Victor polemisirend, so doch keinesfalls für ihn

eintretend.
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werden müssen, ob nicht ebenfalls eine andre Äufserung des

Hieronymus (Epist. 10, 3) mit seinen eben angeführten Be-

merkungen über den Bischof Victor von Rom in Beziehung steht.

.Hieronymus schreibt (i. J. 374) an den 100jährigen Paulus

von Concordia bei Aquileia, als Gegengabe möge er ihm schicken:

Commentarios Fortunatia)d, et propter noiitiam persecut07'um Aurelii

Victoria Historiam, sinvdqiie Epistolas Novatiani^ ut dum schisma-

tici hominis venena ca<jno.'<<:i)niis, lihentius Sancti Martyris Cypriani

hibanus antidotum. Misirnus interim te tibi, id est, Paulo seni Pau-

lum sonorem . .
.'

Zunächst ist bei der grofsen Unsicherheit der Überlieferung

festzustellen, ob etwa gegen die Ächtheit des Briefes gegründete

Zweifel vorliegen. Er trägt allerdings die Merkmale eines künst-

lichen durch Antithesen und sonstigen Schmuck sehr zurecht-

gemachten Stils, aber ein solcher ist insbesondre für die frühe-

rea Schriften des Hieronymus charakteristisch; er hat den

Mangel an Schlichtheit und die Vorliebe für rhetorischen Glanz

nie ganz überwunden, aber sich doch in seinen späteren Mannes-

jahren zu der meisterhaften Energie Klarheit Sicherheit und

Gew^andtheit des Ausdrucks entwickelt, welche viele seiner reifsten

und besten Arbeiten, insbesondre auf dem polemischen Gebiete

auszeichnet. Als Beleg für die stilistische Verwandtschaft jenes

Briefes an Paulus soll nur darauf hingewiesen werden, dass die

Redewendung des 2. Capitels: Quorsum, ais, ista tarn alto repe-

tita principio . . .? Videlicet ut senectutem tuam . . . praedicenius

in der älteren Stilperiode des Hieronymus öfters erscheint; zwei

Parallelstellen Epist. 16, 1 (aus d. J. 375/76): Quorsum ista tarn

longo rep)etita imncipio? Videlicet ut parvum magnus adspicias,

und ebenso in der Praefatio zur Chronik (Ed. p. 2, 7) aus den

Jahren 380/82: Quorsum ista? Videlicet ut vobis non mirum vi-

deatur, si alicubi offendimus . . . mögen genügen. Der Brief ist

aber auch anderweitig beglaubigt. Zwar ist er in der Brief-

sammlung der einzige an Paulus senex gerichtete, aber in der in

demselben Jahre (374) an Florentius gesandten Epist. 5, 2 erwähnt

Hieronymus seines damaligen vertrauten Freundes Rufinus und
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fügt hinzu: Scripsit et mihi quidam de patria supradicti fratris

'Rufini, Paulus senex, Tertulliani suum codicem apud euni [Kiiflnu7Ji]

esse, quem vehementer reposcil. Und dies wieder findet Be-

glaubigung in Cap. 53 der Viri illustres (über TertuUian), wo

Hieronymus (i. J. 392) schreibt: Vidi ego quendam Pmdum Con-

cordiae oppido Italiae senem, qui se heati Cypnani iam grandis

aetatis notarium, cum ipse admodum esset adulescens, Romae vi-

disse diceret referretque sibi solitum nunquam Cyprianum ahsque

Tertulliani lectione unam praeterisse diem ac sibi crebro dicere ''Da

magistrum^ '. TertulUanum videlicet significans. Des Cvprianus

wird in Epist. 10 ebenfalls gedacht und die Bemerkung des

Briefes: Misimus interim te tibi, id est, Paulo seni Paulum seni-

orem erklärt sich vollständig durch die Annahme, dass Hiero-

nymus dem Paulus die von ihm verfasste 'Vita S. Pauli primi

Eremitae' zugesandt hatte, welche mit aller "Wahrscheinlichkeit

in dasselbe Jahr 374 gesetzt wird, da sie von einigen wenigen

Briefen abgesehen, zeitlich die älteste aller schriftstelleiischen

Arbeiten zu sein scheint und auch von ihm selbst (Yiii illustres

Cap, 135) an die Spitze seiner sämmtlichen Schriften gestellt

wird. So stützen und bestätigen sich alle diese Stellen gegen-

seitig und die Ächtheit von Epist. 10 darf als unzweifelhaft an-

gesehen werden.

Wenn nun daselbst Hieronymus den Paulus bittet, ihm,

propter notitiam perseci/f07'j<m , Äurelii Victoris historiam zuzu-

schicken, SO ist nicht ohne "Weiteres ersichtlich, was man unter

dem genannten Geschichtswerke zu verstehen habe. Mit ihm zu-

gleich sind genannt Comraentarii Fortunatiani (vgl. Viri illustres

Cap. 97) und es folgen Epistolae Novatiani (Viri illustres Cap. 70),

beides rein theologische und zwar haeretische Schriftwerke. So

läge es ziemlich nahe zu vermuthen, dass auch unter der Historia

des Victor ein christlich theologisches Buch zu verstehen und als

sein Verfasser der oben besprochene Victor Bischof von Rom
anzunehmen sei.

Dies ist nun auch die Meinung der früheren Herausgeber

des Hieronymus (Erasmus, Marianus Victorius, Martianay) ge-

wesen, und sie wurden darin bestärkt, weil bei ihnen die Brief-
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stelle nicht propter notitiam 2')ersccutoruin^ sondern perse-

cutionum lautete. Dazu bemerkt Marianus Victorius, dass

Erasmus diesen Aurelius Victor mit dem Römischen Bischof

Victor identifizirt habe, weil sich nur dieser Eine Victor im

Katalog der Viri illustres bei Hieronymus genannt findet. In-

dessen spreche gegen Bischof Victor die Hinzufügung des Namens

Aurelius sowie auch das, dass in den Viri illustres bei ihm sich

keinerlei Erwähnung eines historischen Werkes findet. Marianus

Victorius fügt hinzu: Hie aiitem Ainu:-liiis \tctor Idstoriam per-

secutiones Ecclesiae usque ad Diodetianum compreliendentem scripsit.

Opus Romae in Bibliotlieca Vaticana extat.

Angenommen selbst, dass diese Notiz korrekt und glaub-

würdig sei, und dass wirklich in der Vatikanischen Bibliothek

eine Aurelii Victoris Idstoria persecutiones Ecclesiae xisque ad

Diodetianum comprehendeyis vorhanden gewesen oder noch vor-

handen sei'), so würde sie kaum in den Zusammenhang jener

10, Epistel des Hieronymus passen. Denn seit Vallarsi ist auf

Grund der besten Handschriften, insbesondere des Veronensis

(vgl. Reifferscheid, Bibliotheca Patrum 1 S. 70) statt des früheren

propter notitiam persecutionum verbessert worden: persecuto-

rum^). Unstreitig stimmt dazu weit besser die Annahme, dass

Hieronymus ein profangeschichtliches Werk zu haben wünschte,

in welchem die persecutores, d. i. die Römischen Kaiser be-

handelt waren. Und da die beiden anderen Schriftsteller, deren

Werke Hieronymus gleichzeitig erbittet, Novatianus wie Fortu-

natianus in Beziehung zu Verfolgungen stehen, unter denen

orthodoxe Christen ihrer Zeit gelitten haben, so begreift es sich,

dass der im Jahre 374 im fernen Osten lebende Hieronymus ein

historisches Hülfsbuch zu haben begehrte, in dem er sich über

die jeweilig regierenden Kaiser Auskunft erholen konnte.

Da nun Bischof Victor kein derartiges Geschichtswerk ver-

1) Ich erhalte soeben die Mittheihing, dass die durch die Güte der

Herren Prof. H. Külilewein und P. Fr. Ehrle in der Vaticana hierüber an-

j?estellten Nachforschungen bis jetzt erfolglos geblieben sind.

2) Über den Gebrauch des Wortes persecutor bei Hieronymus vgl.

Paucker, de latinitate H. p. 30, 47; H. Goelzer, Latinite de J. p. 50.
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fasst hat, sondern Eusebius und Hieronymus von ihm nichts

kennen als etliche im Paschastreite verfasste Einzelschritten, so

bleibt er in dieser Frage aufser Betracht. Vielmehr hat bereits

Vallarsi, und nach ihm Mommsen in seiner grundlegenden Unter-

suchung über die Quellen der Chronik des Hieronymus (im An-

hang zum Chronographen vom Jahre 354) S. 683, sowie Teutfel

RLG. S. 1044, 414, 1 mit Recht angenommen, dass die von

Hieronymus verlangte historia Aurelii Victoris mit einem

Werke des gerade dieser Zeit angehörigen Profanhistorikers

gleiches Namens identisch sei. Von den seinen Namen tragenden

Schriften würden die Caesares dem Zwecke des Hieronymus am
besten entsprechen, aber es wird bei Gelegenheit des folgenden

Abschnittes noch untersucht werden, ob sich nicht auch noch

andere Annahmen als zulässig erweisen.

14. Schon einmal (oben S. 07 Anm. 1) ist auf eine be-

merkenswerthe Ähnlichkeit des Ausdrucks hingewiesen worden,

die zwischen einem Satze der Chronik (Ed. p. 197 v) und den

Worten eines gleichzeitigen Schriftstellers (Ammianus 27, 9, 2)

wahrzunehmen ist. Ich füge noch eine Stelle verwandter Art

hinzu.

Bei Ann. Abr. 2381 = 364 p. C. = Ed. 196 o, dem Re-

gierungsbeginn des Kaisers Valentinianus stellt Hieronymus, wie

er sehr häufig thut, eine kurze Charakteristik des neuen Herr-

schers voran: Valentinianus egregius alias imperator et Aurel i an

o

morihus similis, nisi qicod severitatem eins nimiam et parci-

tatem quidam crudelitatem et avaritiarn interpretahantur.

Ich schalte hier die Bemerkung ein, dass sich zu diesem

Satze, aufser der gleich näher zu besprechenden Parallelstelle

bei Ammian, auch noch eine nicht minder auffallende in den

Scriptores bist. Aug. findet, bei Vopiscus in Aurelian. 31, 4:

crudelitas denique Aureliani vel, ut quidam dicunt, severi-

tas eatenus extitit, ut epistula eius feratur confessionem immanissimi

furoris ostentans (vgl. Peter, die Scriptores Hist. Aug. S. 178, 1).

Die Ähnlichkeit mit dem Satze der Hieronymus-Ciironik ist

evident, und so grofs, dass sie unmöglich als zufällig angesehen
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werden kann. Aber wenn ich in diese Besprechung auch die

Scrlptores Hist. Aug. mit einbeziehen wollte, so würde ich noth-

wendigerweise auf die scharfsinnige Hypothese von H. Dessau

(Hermes 24, 1889, S. 336—392) einzugehen, und dadurch meine

Untersuchung bis zu einem Umfange auszudehnen haben, der

meiner ausschliefslich der Hieronymus-Chronik gewidmeten Auf-

gabe widerstreiten würde.

Ich schliefse daher aus der folgenden Untersuchung die

Scriptores Hist. Aug. aus, und beschränke mich darauf, zunächst

die Textstellen zu diskutiren, n denen eine bestimmte Überein-

stimmung zwischen Hieronymus einerseits und Ammian andrer-

seits hervortritt.

Bezugnahme auf eine etwaige frühere den Kaiser Aurelian

betreffende Äufserung des Hieronymus liegt in dem obigen Satze

der Chronik nicht vor, denn bei Aurelian (Ann. Ahr. 2388—92,

Ed. 185 b— f) findet sich keinerlei Bemerkung über seinen Cha-

rakter. Dagegen ist zu beachten, dass zwar die Vergleichung

des Valentinian mit Aurelian von Hieronymus selbst aufgestellt,

aber der daran geknüpfte Tadel gewissen Ungenannten (quidam)

zugeschrieben wird.

Nun fügt auch Ammian 30, 8, 1, nachdem er die Schilderung

der Regierung des Valentinianus abgeschlossen hat, einen Ab-

schnitt an, in dem er den Charakter des Kaisers nach seinen

guten wie seinen schlechten Seiten hin gerecht darzustellen ver-

spricht'): Summatim eins numerahimus vitia^ post et hene merita

narraturi. Hierbei findet sich (8) folgende Äufserung: Äviditas

j)liis habendi sine honesti pravique differentia^ et indagandi quaestus

varios per alienae vitae naufragia exundavit in hoc prijicipe fla-

grantius adidescens. Quam quidam^ praetende ntes impera-
torem Aurelianum^ pnrgare temptabant, id adfirmando quod,

ut nie post Gallienum et lamentabilis rei pnblicae casus exinanito

aerario torrentis ritu fei^ebatur in divites, ita hic quoque post pro-

cinctus Parthici clades rnagnitutine indigens impensarinn, nt militi

1) vgl. vGutschmidt kl. Sehr. 5 S. 58;') : 'Am Schlüsse der Regieruugs-

geschichte jedes Kaisers pflegt er [Ammian] resumirende Charakteristiken

zu geben, die meisterhaft sind'.
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supplementa suppeterent et inpendium, crudelit ati cupiditatcm

opes niviias cong erendi miscebat . . .

Während also die 'quidam' des Hieronymus geneigt sind,

die Sparsamkeit und Strenge des Valentinian härter zu beur-

theilen, suchen die ^quidam^ des Ammian den Kaiser damit zu

entschuldigen, dass Beides, wie bei Aurelian so auch bei ihm

durch eine gewisse Nothlage gefordert gewesen sei, und diese

Verschiedenheit beider Äufserangen ist beachtenswerth. Allein

sie erscheint geringfügig im Vergleich mit der auffallenden Über-

einstimmung, die nicht nur in der Einführung der quidam,

sondern ganz besonders sowohl in der Hervorhebung der ava-

ritia, severitas und crudelitas, als auch in dem Vergleiche mit

Aurelian hervortritt.

Aurelian (270—275) liegt ein volles Jahrhundert vor Valen-

tinian (361—375) und es ist kaum glaublich, dass nach so

langer Frist noch eine bestimmte Erinnerung an seine Persön-

lichkeit im Römischen Bewusstseiu lebendig gewesen sein könnte.

Dann aber wird auch mit dem quidam nicht das bezeichnet

sein, was man etwa öffentliche Meinung nennen könnte, sondern

es muss einen Hinweis auf bestimmte, wenn auch nicht nament-

lich bezeichnete Gewährsmänner enthalten. Und die Überein-

stimmung zwischen Hieronymus und Ammianus wird sich am
einfachsten so erklären, dass beiden eine entweder mündliche

Überlieferung, oder, was das wahrscheinlichere ist, eine schrift-

liche Quelle vorgelegen hat, in welcher auf die Ähnlichkeit des

Valentinian mit Aurelian hingewiesen und die Ähnlichkeit ihrer

Charaktereigenthümlichkeiten aus der Ähnlichkeit der Zeitum-

stände erklärt wurde, deren Geboten sie sich anpassen mussten.

Hieronymus, der seine Ciironik mit dem Jahre 378 abschliefst

und in den Jahren 380—382 herausgegeben hat, wird mithin

jene Notiz über den 375 verstorbenen Valentinian einer Quelle

entnommen haben, welche nicht namentlich angeführt wird, die

aber denen zuzurechnen ist, die er, gegen den Schluss seiner

Vorrede, mit illustres historici und probatissimi viri bezeichnet

und erklärt benutzt zu haben.

Nun würden allerdings zunächst der Annahme einer Be-
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nutzung des Hieronymus durch Ammian chronologische Bedenken

nicht im Wege stehen, denn Ammian hat zwar sein Werk, genau

so wie Hieronymus, mit dem Jahre 378 abgeschlossen, wird es

aber erst ungefähr im Jahre 390, also acht bis neun Jahre nach

des Hieronymus -Chronik veröffentlicht haben, wie vGutschmid

(kl. Sehr. 5, 570) unter Hinzuziehung der Argumente von H. Va-

lesius und Sievers (Libanios S. 272) mit grofser Wahrschein-

lichkeit vermuthet hat. Aber es ist aus inneren Gründen

überaus unwahrscheinlich, dass Ammian jene Stelle dem Hiero-

nymus entlehnt haben könnte, und schon dadurch ist diese Ver-

muthung als beseitigt zu erachten, dass Ammian a. a. 0, augen-

scheinlich eine sachlich korrektere und inhaltlich vollständigere

Version bietet, als Hieronymus.

Vielleicht liefse sich eher das Umgekehrte vermuthen, nämlich

dass möglicherweise Hieronymus in gewissem Mafse von Ammian

abhängig zu denken sei. Denn wenn auch, wie eben bemerkt,

die Schlussredaktion und volle Herausgabe des Ammianischen

Geschichtswerkes ungefähr in das Jahr 390, also geraume Zeit

nach der Vollendung der Chronik anzusetzen ist, so wäre es

doch nicht als völlig unmöglich anzusehen, dass Hieronymus von

einzelnen Theilen der Ammianischen Historien längere Zeit vor

ihrer Herausgabe Kenntniss erhalten haben könnte, sobald man

nämlich mit vGutschmid (S. 569—571) annehmen will, dass

Ammian sein Geschichtswerk stückweise und zwar auf dem Wege
epideiktischer Vorträge veröffentlicht habe. Dass er solche Vor-

träge gehalten hat, geht mit Bestimmtheit aus Libanios Epist.

983 (Wolf) hervor, aber keineswegs, dass dies längere Zeit vor

der Veröffentlichung des ganzen Werkes geschehen sei. Denn

der Libaniosbrief 983 kann aus bestimmten Anzeichen nicht

früher als in das Jahr 390/91 gestellt werden (vgl. Sievers

Libanios S. 272); damit rückt die Datirung der Rezitationen bis

in das Jahr der eigentliche Herausgabe vor, und vorläufig muss

ich die Hypothese von der zuvor in Rezitationen und stückweise

erfolgten Veröffentlichung des Ammianischen Werkes als uner-

wiesen betrachten, und eine Benutzung des Hieronymus durch
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Amraian oder das umgekehrte Verliältniss ist unwahrscheinlich

und unerwiesen.

Man wird also immer wieder darauf geführt, eine dem Hiero-

nymus und dem Ammian gemeinsame Quelle anzunehmen, wobei

die Thatsache eiiiigermafsen verstärkend einwirkt, dass beide

ihr Werk mit demselben Jahre 378 abschliefsen. Da Hieronymus

vorzugsweise den Eutrop oder eine ihm engverwandte Quelle zu

benutzen pflegt, und zwar bis zum Schlussjahre desselben (364)

als dem Todesjahre des Kaisers Jovianus'), so ist anzunehmen,

dass er für Valentinians Regierung eine Quelle herangezogen

haben wird, die entweder dieses Kaisers Regierung selbständig

behandelt oder aber eine umfassendere Darstellung der Römischen

Geschichte bis zum Tode des Valentinian (375) fortgeführt hatte.

Als eine Römische neben Eutrop von Hieronymus benutzte Quelle

hat Mommsen bereits im Jahre 1850 eine 'latina historia' nach-

gewiesen und nachmals (Hermes 12, 408) einen Zusammenhang

derselben mit dem Corpus des Aurelius Victor vermuthet, aber

jedenfalls beschränkt sich die Verwendung dieser latina historia

bei Hieronymus auf die älteste Römische Geschichte.

Unter diesen Umständen ist es von erhöhter Bedeutung,

dass für Hieronymus wie für Ammian die Bekanntschaft mit

einem und demselben Römischen Historiker auf das Beste be-

glaubigt ist. Im vorhergehenden Abschnitte No. 13 (s. o. S. 202 ff.

ist nachgewiesen worden, dass die von Hieronymus im Jahre

374 propter notitiam persecutorum brieflich (Epist. 10, 3) er-

betene historia Aiirelii Victoris weder auf Bischof Victor von

Rom noch auf irgend einen anderen Autor gleiches Namens mit

gröfserer Wahrscheinlichkeit bezogen werden kann, als auf einen

Profanhistoriker. So werden von den Werken, welche den

Namen Sex. Aurelius Victor tragen, es die Caesares sein, die

unter der von Hieronymus verlangten 'historia' zu verstehen sind.

Freilich ist Epist. 10 die einzige mir bekannte Stelle, an

1) vgl. Mommsen, Quellen d. Hieron. S. 673, Z. 6 v. c; vGutschmid kl.

Sehr. 5, 571 . . . 'dass er [Ammian] die Sitte der Historiker seiner Zeit fest-

halten wollte, mit dem Regierungsantritt des jeweilig regierenden Kaisers zu

schliefsen '.

Weltchronik des Rusebius-nieronTmus. 14
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der Hieronymus den Historiker Aurelius Victor erwähnt: ob man

ihm sein Geschichtswerk im Jahre 374 wirklich zugeschickt, ob

er es nachmals bei seinen Arbeiten, insbesondere bei der sieben

Jahre danach verfassten Chronik benutzt hat, ist unbekannt.

Auch Mommsen (Quellen d. H. S. 683 Z. 9 v. o.) sagt: 'da sich

sonst nichts aus Victor bei ihm findet', was sich natürlich nur

auf die Chronik beziehen soll; doch glaubt er Eine Stelle als

Ausnahme anführen zu können (Ann. Abr. 2229, Ol. 248, 1 =
212 p.c.. Ed. 177s), wo zu Kaiser Caracalla bemerkt steht:

Antoninus Caracalla cognominatus propter genus vestis quod Romae

erogaverat, et e contrario Caracallac ex eius noniime Antonianae

dictae. Diese Notiz findet sich weder bei Eusebius (griech.

und armen.) noch bei Eutrop, aber bei Dio 78, 3; Spart.

Caracallus 9 (vgl. Lamprid. Diadum. 2); Aurelius Victor Epi-

tome 21, und, am engsten mit Hieronymus übereinstimmend, bei

Aurelius Victor Caesares 21, weshalb Mommsen vermuthet, dass

Hieronymus hier einmal ausnahmsweise aus Aurelius Victor ge-

schöpft habe. Doch ist eine solche vereinzelte Benutzung einer

sonst völlig, und recht auffallenderweise, unbenutzt gelassenen

Quelle zwar nicht ganz unmöglich, aber bei der Arbeitsweise des

Hieronymus, die uns durch sein eigenes Zeugniss und die Unter-

suchung seiner Chronik recht wohl bekannt ist, in hohem Grade

unwahrscheinlich, und es giebt noch andere Möglichkeiten, dieses

einmalige Zusammentreffen zu erklären. Aber die Thatsache

bleibt als erwiesen bestehen, dass Hieronymus eine Historia des

Aurelius Victor kannte, die er bezüglich der Römischen Kaiser-

geschichte zu benutzen wünschte.

Dass auch Ammian den Historiker (Sex. Aurelius) Victor

gekannt hat, ist durch ihn selbst beglaubigt 21, 10, 6 (beim

Jahre 361 : ubi [in Naissus] Victorem, apud Sirmium vistim scrip-

torem historicu7n exindeque venire praeceptum, Pannoniae secundae

consnlarem praefecit \]ulianus\ et honoravit aurea siattia, virum

sohrietatis gratia aemulandutn, multo post [im Jahre 389] t(7-bi

praefectnm. Aber auch bei Ammian findet sich aufser dieser

keine weitere Erwähnung des Aurelius Victor, und wie bei Hiero-

nymus und Paulus Diac. sein Werk nur allgemein als 'historia',
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so wird er selbst bei Ammian nicht präziser als durch 'scriptor

historicus' bezeichnet. Immerhin aber, da in der oben angeführten

Charakteristik des Valentinian sich zwischen Hieronymus und

Ammian eine auffallende und auf eine beiden gemeinsame Quelle

hinweisende Übereinstimmung zeigt, liegt die Vermuthung nahe,

dass der beiden bekannte Victor ihr beiderseitiger Gewährsmann

gewesen sein könnte, und es fragt sich, ob sich nicht bei Aurelius

Victor eine Bestätigung dieser Vermuthung, d. h. eine inhaltlich

und formal übereinstimmende Äufserung über Kaiser Valentinian

findet.

Von den unter dem Namen des Sex. Aurelius Victor über-

lieferten historischen Schriften können ihrem Inhalte nach hier

nur zwei in Frage kommen. Aber von diesen fallen die Cae-

sar es, wenigstens zunächst, aus, da sie noch etwas früher als

der mit dem Jahre 364 endigende Eutrop, nämlich bereits mit

dem Jahre 360 schliefsen, also noch vor dem Regierungsantritt

des Valentinian. Dagegen findet sich in der That eine Äufserung

über Kaiser Valentinian, die für die vorliegende Frage nicht

unbeachtet bleiben darf, in der sogenannten Epitome 45^):

'Hic Valentinianus fuit vultu decens, sollers iiigenio, animo gravis,

sermone cultissimiis {quamquam esset ad loquendum parctis), Se-

verus, vehemens, infecUis ['omnes mss.'J tarnen vitiis, maximeque

avaritiae, cuius cupitor [so, nach Arntzen, mit allen Codices,

obgleich der Ausdruck recht bedenklich ist, und das dafür vor-

geschlagene punitor, zumal verglichen mit der ganz ähnlichen

Wendung 1, 24 gut, und verglichen mit Caesares cap. 35 (Aure-

\) Ein zuverlässiger Text der Epitome ist mir nicht bekannt und ich

muss mich mit der Ausgabe cum Notis Variorum von Arntzen, Amsterdam

ll'Xi und von F. Fiedler (Scriptores Hist. Rom. minores sex, Yesaliae 1828)

begnügen, unter Hinzuziehung der Arbeiten von Opitz und Wölfflin, welche

aber leider zu der vorliegenden Stelle in Cap. 4.5 keinen Beitrag liefern.

Ich gebe oben im Text den Satz so interpungirt, vrie ich für richtig halte,

und stelle, mit Hülfe der Arntzen'schen, diejenigen Lesarten her, bezüglich

deren alle Handschriften übereinstimmen: glücklicherweise ist die Uber-

lieferung der für die vorliegende Frage wichtigen Worte wohl als sicher

zu betrachten. Die für die Vergleichung mit Hieronymus und Ammian ent-

scheidenden Stellen sind im Druck hervorgehoben.
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lianus) 7 a. E. vortrefflich stimmen würde] ipse fuit acer, et in Ms

quae menioraturus snm, Hadriano pro.vimiis
, pingere venustis-

sime^) etc.

Hält man diesen Satz mit den beiden oben S. 205. 206 an-

geführten entsprechenden Stellen aus Hieronymus und Ammian

zusammen, so zeigt sich, dass die Epitome mit iiinen in dem

Vorwurf der avaritia, sowie in dem Vergleich mit einem

kaiserlichen Vorgänger übereinstimmt. Nur ist dies nicht Aure-

lian, sondern Hadrian, und während Ammian und Hieronymus

den Vergleich mit Aurelian zur Erklärung der avaritia ver-

wenden, vergleicht die Epitome den Valentinian mit Hadrian

auf Grund seiner im Folgenden näher ausgeführten geistigen

insbesondere künstlerischen Vorzüge. Die Differenz ist nicht

unwesentlich, wird aber im Folgenden noch ihre Erklärung finden.

Zunächst aber muss daran festgehalten wei-den, dass die Epitome

eben nur ein Exzerpt sein will und ist, und dass demzufolge solche

Differenzen nicht ausreichen, das Gewicht eines anderweitig her-

vortretenden Zusammenhanges zwischen ihr und den beiden

anderen Vertretern der Überlieferung (Ammian und Hieronymus)

zu schmälern oder sogar aufzuheben. So hat auch Opitz a. a. 0,

S. 262 mit vollem Rechte erklärt, dass die Charakterschilderung

des Valentinian in der Epitome 45, 5 u. 6 mit der entsprechen-

den Stelle bei Ammian 30, 8 u. 9 quellenmäfsig zusammenhänge,

und noch eine ansehnliche Reihe von Stellen nachgewiesen, in

denen ein Abhängigkeitsverhältniss zwischen Ammian und der

Epitome unzweifelhaft hervortritt. Auf Grund dieser Beob-

achtungen formulirt er schliel'slich (p. 264) seine Ansicht dahin,

dass der Verfasser der Epitome den Ammian nicht direkt aus-

genutzt habe, sondern es habe ein Exzerptor um das Jahr 400

den Ammian unter manchen eigenen Zusätzen exzerpirt und bis zum

Tode des Theodosius (395) fortgesetzt. Dieses Werk sei es, welches

die unter Sex. Aur. Victor gehende Epitome im Auszuge wiedergebe.

Ich glaube nicht, dass diese etwas künstliche Vermuthung auf-

1) Die stelle liegt noch in einer zweiten, wie ich glaube, selbständigen

und erheblich besseren Überlieferung vor, welche unten S. 215 besprochen

werden wird.



— 213 —

recht erhalten werden kann, angesichts des nachgewiesenen Zu-

sammenhanges zwischen Ammian und Hieronymus, wie er in der

Stelle über Valentinian zu Tage tritt, und der von Opitz nicht

berücksichtigt worden ist. Denn es steht eben so fest, dass

Hieronymus für seine Chronik den Ammian nicht benutzt haben

kann, wie es unmöglich ist, dass Ammian seine Äufserung über

Valentinian dem Hieronymus entlehnt haben könnte. Folglich

bleibt nichts übrig, als ihre Übereinstimmung durch die Annahme

einer ihnen beiden gemeinsamen Quelle zu erklären. Dass diese

die ihrem beiderseitigen Zeugnisse nach beiden bekannte Historia

des Sex. Aurelius Victor gewesen sein könne, durfte oben als

wahrscheinlich bezeichnet werden: dass sie es wirklich gewesen

ist, erweist sich daraus, dass sich in der Valentinianstelle auch

zwischen Hieronymus und Ammian einerseits und der Epitome

andererseits Quelleuverwandtschaft zeigt, und dass die Epitome

in den beiden Codices Gudiani saec. 9/10 und 11 die Über-

schrift trägt: Libelltis de vita et moribus imperatonim breviatus ex

libris Se.v. Aitrelii Victoris a Caesare Aug. usque ad Theodosiiim.

Folglich war das Quellenwerk, des Hieronymus insbesondre für die

Zeit nach Eutrop, also von dem Jahre 364 an, gelegentlich benutzte

dasselbe, welches auch Ammian für dieselbe Periode hie und da

zu Rathe zog, und das der Verfasser der Epitome exzerpirte

und bis zum Jahre 395 ergänzte. Es trug den Namen des Sex.

Aurelius Victor und wird als 'libri' bezeichnet, oder richtiger als

Historia', wie Hieronymus und Paulus Diac. Gest. Langob. 2, 18

es nennt, oder 'Historiae', da die auf ihm ebenfalls beruhenden

Caesares den Titel führen: Anrelii Victoris historiae abbreviatae,

ab Aiigusto Octaviano i. e. a fine T. Livi usque ad Consulatum X
Constantii Aug. et Iidiani Caesares III [d. i. d. J. 360]. —

Es könnte leicht scheinen, als wäre in der Valentinianstelle

die Übereinstimmung zwischen Epitome und den beiden anderen

Zeugen nur gering und nicht sehr beweiskräftig. In Wahrheit

aber ist sie stärker als es den Anschein hat. Der Epitomator

hat bezüglich der avaritia des Valentinian nur flüchtig und so-

gar missverständlich exzerpirt, wie er auch den sachlich wichti-

gen, entschuldigenden Vergleich mit Aurelian übergangen hat.
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Aber angesichts des Gewichtes das bei Aramian und Hieronymus

auf die 'avaritia' und ihre moralische Beurtheilung gelegt wird,

ist es von entschiedener Bedeutung, dass auch die Epitome sie

erwähnt und sogar {maximeque) hervorhebt.

Ferner erscheint auch das als wichtig, dass die Epitome

den Valentinian ebenfalls mit einem früheren Kaiser vergleicht,

wenn auch nicht mit Aurelian, sondern mit Hadrian. Denn der-

gleichen Vergleichungen mit früheren Römischen, gelegentlich

auch anderen Herrschern, treten in der Epitome wie in den Cae-

sares verhältnissmäfsig öfters auf, so dass man darin eine schrift-

stellerisclie Eigenthümlichkeit wird erkennen dürfen. Ich stelle

aus den Caesares und der Epitome des Aurelius Victor einige

Belegstellen zusammen.

Epitome 4, 12 Claudius fumis, ut quondam in Tar-
quinio Prisco diu occultatum

; vgl.

Caesares 4, 13.

15, 3 Antoninus Pius . . . quamvis eurn Numae
contulerit aetas sua; vgl. Eutrop. 8, 8:

qui merito Numae Pompilio confe-

ratur, ita ut Romulo Traianus
aequetur.

16, 14 M. Aurelius .... quod de Romulo aegre

creditum est, omnes pari consensu prae-

sumpserunt, Marcum coelo receptum

esse.

35, 2 Aurelianus .... iste Jiaud dissimilis fuit

magno Alexandra, seu Caesari Dic-

tatori.

48, 4 Thcodosius . . . fuit autem Th. morihns et

corpore Traiano similis.

14 id. ... habuitque a natura munera, quod

August US a philosophiae doctore.

Caesares 14, 2 Hadrianus . . . Graecorum more, seu Pom-
pilii Numae . .

18, 1 Pertinax . . . Curios aequaverat Fabri-

ciosq ue.
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Es könnten auch noch andre Stellen hinzugerechnet werden,

wie z.B. Caesares 11,13, wo es am Schlüsse der Domitian-

Biographie heisst: Hactenus Romae seit, per Italiam orti imperium

rexere: hinc advoiae, nescio quoqne an, ut in Prisco Tarquinio,

lange meliores. Auch die genau derselben Gattung gehörige

Notiz bei Eutrop 8, 8, die ich dem Citat aus Epitome 15, 3 bei-

geschrieben habe, verdient Beachtung. Denn auch Eutrop ist

Exzerptenarbeit, und die Frage, ob er es ist, der den Abriss

der Römischen Geschichte aus den älteren Quellen (Livius, Sue-

ton, Scriptores Hist. Aug. u. A.) selbst ausgezogen hat, oder

ob er nicht vielmehr nur ein dem originalen Aurelius Victor

sehr ähnliches Werk e.xzerpirt hat, das auf Grund jener älteren

Quellen ausgearbeitet worden war, lässt sich noch nicht als ge-

löst betrachten. Jedenfalls darf man daraus, dass die oben-

genannten Vergleichungen in die Exzerpte übergegangen sind,

so viel schliefsen, dass sie auch den Exzerptoren als ein charakte-

ristisches Moment erschienen sein müssen, wie denn auch der

Verfasser der Epitome, der im Schlusstheile seiner Schrift selb-

ständig arbeitet, nicht unterlässt, seinen Helden, den Theodosius,

ebenfalls mit zwei Kaisern, dem Trajan und dem Augustus, in

ausführlicher Motivirung zu vergleichen.

Zu diesen Beispielen gesellt sich nun noch die Stelle, in

welcher Valentinian durch Ammian und Hieronymus, und zwar

insbesondre durch ersteren in sehr verständiger historisch-poli-

tischer Motivirung mit Aurelian, durch die Epitome des Victor

mit Hadrian verglichen wird. Es ist eine glückliche Fügung,

dass noch eine dritte Überlieferung erhalten ist, durch deren

Hülfe sich der scheinbare Widerspruch löst. Paulus Diaconus

Hist. Romana 11, 6 giebt Folgendes über Valentinian: Fuit

autem imperator egregiiis, vultu decens, sollers ingenio, animo gravis,

moribus Aureliano si7nilis, sermone cidtissimus, quamquam esset ad

loquendum parcus, Severus, vehemens, infestus vitiis maximeque

avaritiae. Severitatem tarnen eins nimiam et parcitatem quidam

crndelitatem avaritiam interpretahantur. Acer in his quae memora-

turus siim, Hadrianoque proximus pingere venustissime, meminisse-
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nova arma meditari, fingere cera seu lirno simulacra, pyudenter uti

locis temporibus sermone etc.

Zunächst scheint es, dass dieser Text im Ganzen identisch

mit der Version der Epitome, und dass die Stelle der Chronik in

ihn eingeschaltet worden sei. Bei dem Mangel eines textkritischen

Apparates für die Epitome ist es vorläufig unthunlich, eine Ver-

gleichung ihrer Überlieferung mit der des Paulus bis ins Einzelne

durchzuführen; doch soviel ist jetzt schon zu erkennen, dass die

letztere ungleich besser ist, als die der Epitome. Für die vor-

liegende Frage aber ist am wesentlichsten, ob dem Paulus die

Bedeutung einer selbständigen Überlieferung zuzugestehen ist,

oder ob man anzunehmen hat, dass ihm nichts vorgelegen habe,

als die Epitome des Victor und die Chronik des Hieronymus,

und dass er lediglich diese beiden Bestandtheile zu einem Ganzen

verknüpft habe.

Bei unbefangener Prüfung wird die Entscheidung zu Gunsten

der Selbständigkeit des Paulus Diaconus ausfallen. Anderenfalls

würde sein Manuskript etwa folgende Gestalt gehabt haben

müssen, wobei das angeblich aus Hieronymus Eingeschaltete

durch den Druck ausgezeichnet und das von ihm aus der Epi-

tome Weggelassene eingeklammert werden soll: Fuit autem

imperator egregius, vultu decens, sollers ingenio, animo gravis,

morihus Aureliano similis, sermone cultissimiis, quamquam

esset ad loquendum parotis, Severus, vehemens, infestus tarnen vitiis

maximeque avaritiae [cuius cupitor ipse fuif]. Severitatem ta-

rnen eitis nimiam et parcitatem quidam crudelitatem et

avaritiam interpretahantur. Acer in Ms qicae memoratiirus

sinn Hadrianoque proximus pingere venustissime etc. Davon ab-

gesehen, dass die dem avaritiae beigefügten Worte der Epitome:

cuius cupitor [oder punitor^^ ipse fuit bei Paulus fehlen, und

dass das acer von ihm zu dem Folgenden bezogen erscheint,

wird man zugestehen müssen, dass der ganze Abschnitt in sich

sehr gut zusammenhängt, und zwar so gut, dass es viel näher

liegt, ihn als aus Einer Quelle ausgeschrieben, als vermittelst

einer an drei Stellen vorgenommenen Einschaltung sowie einer

Auslassung entstanden anzusehen.
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Die auifallende Übereinstimmung des Ammian und Hiero-

nymus in ihren auf Valentinian bezüglichen Stellen liefs sich

dadurch erklären, dass sie beide eine ihnen gemeinsame Quelle

benutzt haben, und es erwies sich als wahrscheinlich, dass dies

das Originalwerk des Sex. Aurelius Victor gewesen sei, dessen

auf die Kaiserzeit bezüglicher Theil jetzt in dem zwiefachen

Exzerpt der Caesares und der Epitome erhalten ist. Welches

Verhältniss zwischen Eutrop und Aurelius Victor obwaltet, welcher

von beiden der Gebende und welcher der Empfangende ist, bleibe

zunächst daliin gestellt, desgleichen auch das Verhältniss des Sextus

Rufus zu beiden. Der Gedanke darf wohl weiter erwogen

werden, ob es nicht ein umfassendes Werk des Aurelius Victor

gewesen ist, aus dem sowohl die Caesares und die Epitome, als

auch Eutrop und Sextus Rufus erwachsen sind, und das von

Ammian und von Hieronymus benutzt worden ist, ebenso noch

vier Jahrhunderte später von Paulus Diaconus, falls dieser nicht

an der Valentinianstelle ein reichhaltiger und besser gemachtes

Exzerpt verwendet hat, als die sogenannte Epitome es ist.

Dieser Vermuthung scheint das zu widersprechen, dass Am-

mian wie Hieronymus nach meiner Auffassung den Aurelius

Victor über Valentinians Tod, also für die Zeit nach 375, benutzt

haben, während doch Hieronymus in Epist. 10, 3 bereits im

Jahre 374 sich das Werk des Aurelius Victor nach Syrien

schicken lässt. Dagegen ist aber zunächst zu bemerken, dass

die Datirung der Hieronyrausbriefe vielfach eine unsichere ist,

leicht um etliche Jahre schwanken kann, und dass insbesondre

in dem genannten Briefe sich nichts findet, was die Datirung

auf ein bestimmt abgegrenztes Jahr sicherte. Nur so viel darf

man vielleicht schliefsen, dass er nicht allzulange nach Hiero-

nymus' Abreise aus Aquileia (im Jahre 373) geschrieben sein

kann, wegen der anschaulich lebendigen Schilderung (Ep. 10, 2)

von der jugendlichen Rüstigkeit des 100jährigen Briefempfängers,

obwohl sie ebenso gut auf rhetorischer Ausschmückung wie

etwa auf einem aus Aquileia erhaltenen brieflichen Berichte be-

ruhen kann. Sicher ist nur das, was aus den Schlussworten

hervorgeht, dass der Brief im Orient geschrieben ist, vermuth-
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lieh während des Aufenthaltes in der Syrischen Wüste von

Chalkis, wo Hieronymus der allgemeinen Annahme nach die

Jahre 374—379 verlebt hat. Wenn Mommsen (Quellen S. 683)

diesen Brief in das Jahr 374 setzt und hinzufügt: 'wo er im

Begrilf war, seine Chronik zu schreiben', so möchte ich ihn

weder so früh (374) ansetzen, noch so spät, da die Chronik

schwerlich eher als im Jahre 380/81 ausgearbeitet worden sein

kann.

Aber näher liegt noch eine andere Annahme, dass nämlich

Aurelius Victor sein Werk nicht auf Ein Mal und als ein ge-

schlossenes Ganzes herausgegeben habe. Mich dünkt, dass die

Jahre um den Tod des Julian (363) und den Regierungsantritt

des Valentinian (364) in der damaligen Römischen Geschichts-

schreibung einen deutlich hervortretenden Abschnitt bilden. Die

Caesares schliefsen mit 360, Eutrop mit 364, dem Tode Jovian's,

und dass Ammian ursprünglich beabsichtigt hatte, mit dem-

selben Jahre abzuschliefsen, spricht er selbst in dem Einleitungs-

kapitel zum 26. Buche aus (vgl. Gutschmid kl. Sehr. 5, 570 f.).

Andrerseits ist auch das nicht zufällig, dass Ammian wie Hiero-

nymus ihr Werk mit dem Jahre 378, d. i. mit dem Tode des

Valens schliefsen; nur die Victorische Epitome reicht darüber

hinaus bis über den Tod des Theodosius im Jahre 394. Da
nun alle Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass Ammian wie

Hieronymus für den Tod des Valentinian den Aurelius Victor

benutzt haben, so liegt die Vermuthung nahe, dass er eine den

Valens und Valentinian behandelnde Fortsetzung geschrieben

hat, während er ein früheres Geschichtswerk wohl bereits mit

Jovian's Tod (364) abgeschlossen hatte. Dann wird es dieses

letztere, von dem anzunehmen ist, dass es die ältere Römische

Kaisergeschichte behandelte, gewesen sein, welches Hieronymus

sich in den Jahren 374—379 nach Syrien schicken liefs. Darum

passt dann auch das hinzugefügte propter notitiam persecutorum

um so besser, da doch die Kaiser als persecutores mit Diocletian

aufhören.

Es ist für meine Aufgabe weder nothwendig, noch bei dem

gegenwärtigen Zustande des Textes der Victorischen Epitome mög-
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lieh, diese Untersuchung für jetzt noch weiter zu verfolgen; aber

es wird einmal geschehen müssen, unter Berücksichtigung der im

Vorstehenden dargelegten Gesichtspunkte. Auch werden, wie

schon bisher geschehen ist, im Zusammenhange hiermit Zosimus,

Zonaras und die verwandten griechischen Quellen gebührend zu

berücksichtigen sein, und vor Allem wird, worin ich der Mahnung

von A. Enmann ') durchaus beistimme, man sich nicht mehr dar-

auf beschränken dürfen, Übereinstimmung oder Widerspruch der

einzelnen Schriftwerke unter einander bezüglich ihrer Uber-

lieferung des Thatsächlichen zu prüfen und zu konstatiren, son-

dern es soll zugleich auch der schriftstellerische Charakter der

einzelnen Quellen, ihr litterarischer Zweck, ihr historisch-politi-

scher Standpunkt und ihr persönliches Verhältniss gegenüber

einzelnen Kaisern, mehr erwogen und besser berücksichtigt

werden als gewöhnlich zu geschehen pflegt.

Bezüglich des Rufins Festus ist noch zu erwähnen, dass

Mommsen Benutzung seines Breviariums bei den drei folgenden

Stellen der Hieronymuschronik vermuthet:

15. Ann. Ahr. 2267, 250 p. C. = Ed. 1811: Filippus urhem

Hominis siä in Ihracia construxit, WOZU Mommsen a. a. 0. S. 686 be-

merkt: 'Woher dies ist, ist schwer zu sagen — jedenfalls ist es

eine Verwechselung des thrakischen von dem Vater Alexanders

gegründeten Philippopolis, und einer von dem Kaiser in Arabien

gegründeten Stadt dieses Namens. Also wohl ein Zusatz aus

Hieronymus eigener Kunde oder eher Missverständniss des brev.

Rufi c. 9.'

Ich möchte die erstere Annahme für wahrscheinlicher halten.

Die letztere hat zur Voraussetzung, dass in der zunächst von

Hieronymus benutzten Quelle eine Ortsangabe fehlte, und dass

er bei Rufius sich Raths erholte. Die Stelle, welche dort über

Philippopolis handelt, giebt nun keine direkte Auskunft {Marcus

1) A. Enmann, Eine verlorene Geschichte der Römischen Kaiser, in:

Philologus, .Suppl. Bd 4, Heft 4, 1883, S. 398 ff.
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Lucullus . . . Eumolpiadam^), (jiaae nunc Philippopolis dicitur . . .

in dicionem nostram redegit), sondern gestattet nur den, natür-

lich irrigen, Schluss, dass der damals gültige Name ihr erst nach

der LucuUischen Eroberung, und mithin wohl vom Kaiser Ph.

ertheilt worden sei. Aber der Arbeitsweise des Hieronymus,

von der man insbesondre auf Grund der zahlreichen Flüchtig-

keitsfehler der Chronik eine ziemlich sichere Vorstellung ge-

winnen kann, entspricht es schwerlich, in dergleichen Fällen

neben der bevorzugten Quelle auch andre für sein 'opus tumul-

tuarium' ergänzend heranzuziehen, zumal da, wo es sich um
Nebensächliches handelt und nicht irgend ein spezielles Interesse

bestimmend einwirkt. Übrigens hat Hieronymus für Kaiser Phi-

lippus offenbar den sonst von ihm bevorzugten Eutrop nicht

benutzt, wie' aus der Vergleichung von Hieron. Chron. Ed. 181

e— 1 (insbesondre der Stelle mit Athlamos) mit Eutrop. 9, 3 er-

sichtlich ist. Vielmehr ist es fast als sicher zu betrachten, dass

die ganze Stelle nicht zu den von Hieronymus gemachten Addi-

tamenta gehört, sondern aus dem griechischen Eusebius-Original

stammt und von Hieronymus lediglich übersetzt ist. Allerdings

fehlt die Stelle bei dem Armenier, und ebenfalls bei den griechi-

schen Ausschreibern. Letzteres kann ebenso ein Zufall sein wie

ersteres, denn es ist unmöglich zu bestreiten, dass Plieronymus

ein nicht unbeträchtliches Theil acht eusebischen Gutes enthält

(vgl. Monmisen, Hermes 16, s. 608 not. e), das in der Armenischen

Übersetzung oder bei den Griechen keine Aufnahme gefunden

hat'). Und zufällig hat sich (s. o. S. 89 ff.) erweisen lassen,

dass gerade bei Kaiser Philippus der Hieronymustext zweifellos

ein griechisches Original, also den Eusebius zur Voraussetzung

hat, welches der Armenier nur verkürzt und ungenügend wieder-

giebt und die griechischen Ausschreiber bei Seite gelassen haben.

1) Eumolpias als den älteren Namen der Stadt Philippopolis kennt auch

Ammian und führt ihn dreimal an: 22, 2, 2; 26, 10, 11; 27, 4, 12.

2) Dass hiefür noch eine andre Erklärung möglich und wahrscheinlich

ist, als blofse Flüchtigkeit des Armenischen Übersetzers und der griechischen

Exzerptoren, wird unten in dem Schlusskapitel über die Geschichte der

Eusebischen Chronik dargelegt werden.
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Im Griechischen der Eusebius -Chronik wird die geogra-

phische Lage der von Kaiser Philippus gegründeten Stadt sicher-

lich ebenso und ebenso richtig angegeben gewesen sein, wie

sie es in der lateinischen Historia des Aurelius Victor gewesen

ist, aus der der Exzerptor der Caesares 28, 1 Folgendes giebt:

Igitur Marcus luUus Philippus Arabs Tliraconites , sumpto in

consortium Philippo filio, rebus ad Orientem compositis condito-

que apud Arabiam Philippopoli oppido Romam venere. Da Hiero-

nymus während seines Aufenthaltes in Konstantinopel übersetzte,

wird ihm die Hauptstadt der Provinz Thracia bekannt genug

gewesen sein, wogegen er, selbst während seiner orientalischen

Reisen und seines langen Aufenthaltes in der Chalkidisclien Wüste

von Syrien, schwerlich etwas von dem arabischen Philippopolis

vernommen haben wird'). So wird man also vermuthen dürfen,

dass er aus dieser seiner unzureichenden Kenntniss heraus ohne

Weiteres: in Thracia setzte, statt: in Arabia, wobei selbst

dann, wenn etwa der missverstandene Beiname Traconites (Tga-

XCüi'iTijg) oder Trachonites zu dem Irrthum mit beigetragen haben

sollte, das Versehen immer noch nicht schlimmer sein würde,

als viele andre, die seit Scaliger dem eilfertigen Übersetzer

nachgewiesen sind. Da die ganze Stelle nicht Additamentum

sondern Übersetzung ist, so bedarf es auch zu ihrer Erklärung

der Annahme nicht, dass Hieronymus mit einer seinem Wesen

fremden Sorgfalt durch Heranziehen einer anderen und nur

durch Kombination verwendbaren Notiz gesucht haben sollte,

die Überlieferung zu ergänzen.

16. Ann. Ahr. 2282, Ol. 261, 2 = 266 p. C, Ed. 183 r: Ode-

7iaUis decurio Pahnirenus collecta agrestium mami

ita Persas caecidit, ut ad Ctesifontem castra poneret.

') Um so sicherer ist dagegen anzunehmen, dass dem Eusebius das

Philippopolis der Arabia Trachonitis recht wohl bekannt gewesen sein wird,

welches nicht volle ;iO Meilen Luftdistanz direkt östlich von seinem Bischofs-

sitze Caesarea gelegen war. Dass das oben erwähnte syrische Chalkis nicht nur

durch eine erheblich gröfsere Entfernung sondern auch durch die dazwischen

liegenden wüsten und gebirgigen Gebiete von dem arabischen Philippopolis

geschieden war, lehrt ein Blick auf die Karte; vgl. PWRE s. v. Chalkis 14.
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Da Mommsen (Quellen d. H. S. 688) hierzu bemerkt: 'Eutrop.

9, 19, ergänzt aus dem brev. Rufi c. 23', so seien beide Stellen

beigefügt:

Eutrop. 9, 10: Sed dum haec in Gallia geruntur, in Oriente

jjer Odenathum Persae vidi sunt. Denfensa Syria,

recepta Mesopotamia usquc ad Ctesiphontem Odenathus

penetravit.

Rufi Festi Brev. 23: Sub Gallieno Mesopotamia invasa eiiam

Syriam sihi Persae coeperant vindicare, nisi, quod turpe

dictu est, Odenathus, decurio Palmyrenus, conlecta Syro-

rmn agrestium manu acriter resiitisset et fusis aliquo-

tiens Persis, non modo nostrum limitem defendisset, sed

etiam ad Ctesiphontem Komani ultor imperii, quod

miritm dictu est, penetrasset.

Mit Eutrop hat die Hieronymusstelle kaum etwas Anderes

gemein, als das: usque ad Ctesiphontem, während Rufius das

ebenfalls, und aufserdem noch das weit charakteristischere collecta

agrestium manu bietet. Dass Hieronymus das Breviarium des

Rufius Festus selbst benutzt haben sollte, halte ich für wenig

wahrscheinlich: seine Übereinstimmung mit ihm wird sich so

erklären lassen, dass beide dieselbe Quelle, vermuthlich die

Historia des Aurelius Victor ausgeschrieben haben.

17. Ann. Ahr. 2289 u. 2290, Ol. 263, 1. 2, 273/74 p. C.

= Ed. 185 c und e steht eine in zwei Abschnitte ge-

theilte Notiz über die Besiegung der Zenobia durch

Aurelian.

Während Eutrop. 9, 13, 2 darüber nur sagt: Zenohiam quo-

que quae occiso Odenatho marito Orientem tenebat, haud longe ab

Antiochia sine gravi proelio cepit, fehlt bei Rufius Festus 24 das

sine gravi proelio, dafür aber heisst eS: quam Aurelianus multis

clibanariorum et sagittariorum milihus fretam apud Immas haud

procul ab Antiochia vicit und bei Hieronymus a. a. 0. : Zenobia

apud Immas haud longe ab Antiochia vincitur quae occiso Odenatho

marito Orientis tenebat imperium. Da Hieronymus im Folgen-

den eine Familientradition seines Antiochenischen Freundes
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Euagrius mittheilt, könnte er das hinzugefügte äpud Immas

vielleicht derselben Quelle verdanken. Mommsen (Quellen d. H.

S. 688) dagegen nimmt an, dass es aus Rufius entlehnt sei,

während ich glauben möchte, es sei der von Rufius wie von

Hieronymus — vielleicht auch von Eutrop') benutzten Historia

des Aurelius Victor entnommen.

18. Ann. Ahr. 2211, Ed. p. 177a: Narcissus Hierusolyma-

rum episcopus et Theophilus Caesariensis, Pohjcarpus quoque et

Bacchylus Asianae provinciae episcopi insignes habentur.

Es ist dieselbe Stelle, deren bereits im 11. u. 12. Abschnitt

(oben S. 188 nebst Anm. 1) gedacht worden ist und die als inter-

essanter Beitrag zur Geschichte der Überlieferung noch in Kürze

besprochen werden soll.

Offenbar nämlich beruht Polycarpus auf einem Irrthum

des Hieronymus, da P. hochbetagt bereits 166 auf 169 oder so-

gar 155/56 gestorben, also um mehr als ein Menschenalter vor

der Zeit des grofsen Paschastreites anzusetzen ist, dem die neben

ihm genannten Bischöfe angehören. Der Irrthum fällt dem

Hieronymus als Übersetzer zur Last, der durch einen lapsus

calami oder raemoriae diesen Namen statt des Polycrates einge-

setzt hat, denn die entsprechende Notiz des Armeniers (Ed. 174 m)

welche das Eusebische griechische Original repräsentirt, lässt

zwar den Theophilus weg, bietet aber ganz korrekt Narcesus

und Bachilus und zwischen ihnen Policrates. Endlich stimmt

damit auch die Aufzählung überein, welche Euseb. bist. eccl.

5, 25 von diesen Bischöfen giebt. Wie Hieronymus zu dieser

Verwechslung gekommen ist, wäre müfsig untersuchen zu wollen.

Und dennoch trägt es vielleicht zu ihrer Erklärung bei, wenn

man beachtet, dass Eusebius ein Antwortschreiben des Poly-

crates an Bischof Victor auszugsweise mittheilt, in welchem

(Hist. eccl. 5, 24, 4) neben Anderen auch Polycarpus von Smyrna

1) Ein willkommeuer Beitrag zur Lösung dieser Fragen ist dem Nach-

weise Mominsen's (Hermes IG, 608 not. 2) zu verdanken, dass bezüglich eines

historisclien Irrthums einerseits Hieronymus, andrerseits Ammian und Rufius

Festus unter einander übereinstimmen.



— 224 —

als Gesinnungsgenosse angeführt wird, und dass Hieronymus in

den zehn Jahre nach der Chronik geschriebenen Viri illustres

(Cap. 45, welches über Bischof Polycrates handelt), gerade diesen

seinen Brief und in ihm (S. 29, 29 Ed. Richardson) ebenfalls

die Erwähnung des Polycarpus in's Lateinische übersetzt hat.

Die Überlieferung anlangend, korrigirt Scaliger allerdings

den Fehler und giebt im Text Polycrates, bemerkt aber dazu

(Animadv. p. 227), dass 'omnes scriptV dafür Polycarpus haben.

Das bestätigt sich allerdings nicht, denn nach Pontacus, der im

Text Polycrates schreibt, findet sich in seinen Codices Vi. 0.

und Fux. ebenfalls das sachlich richtige Polycrates, während

alle übrigen Codices Polycarpus bieten. In der That weist

Codex R, die Kopie von Fux., im Texte Polycrates auf, in

allen anderen mir bekannten Handschriften steht Polycarpus.

Da also alle bis jetzt bekannten Vertreter der Editio Romana

das irrige Polycarpus bieten, so liegt ein Fehler des Hieronymus

vor, der bei seinen Lebzeiten unkorrigirt, und somit wohl auch

unerkannt geblieben ist. Nur der Bearbeiter des Fux. (R), der

(s. 0. S. 129. 230) sich durchweg als aufserge wohnlich kenntniss-

reich und gelehrt erweist, hat ihn gesehen und verbessert. Denn

das Umgekehrte anzunehmen, dass nämlich Hieronymus ursprüng-

lich das Richtige Polycrates geschrieben hätte, das dann ausschliefs-

lich in Fux. (R) bewahrt geblieben wäre, ist unmöglich, da so

unerklärt bliebe, wie das falsche Polycarpus in die übrige ge-

sammte Überlieferung nachmals eingedrungen sein könnte. Es

liegt also der analoge Fall vor, wie der bezüglich des Athla-

mos und Quadraginta missus (oben auf S. 89 ff. und besonders.

S. 93 in d. Mitte) erwiesene.

19. Ann. Abr. 2390, Valentinian. ann. 10 = 373 p. C, Ed.

198 h steht: Aquileienses clerici quasi chorus beatorum

habeuiur.

Scaliger bemerkt nichts zu der Stelle, Pontacus (Notae

p. 746) giebt nur an, dass sie in einigen Handschriften um Ein

Jahr später datirt wird. Man muss wohl fragen, wie man die

auffallende Notiz zu verstehen hat und auf wen sie sich bezieht.
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Wie im Tadel, so überschreitet Hieronymus auch im Lob kicht

das Mafs, besonders während seiner ersten noch jugendlichen

und stark rhetorisirenden schriftstellerischen Periode. Man ver-

steht es, wenn er z. B. in dem an Bischof Heliodor von Altinum

Ende 395 oder Anfang 396 gerichteten Trauerbrief über den

Tod des Nepotianus (Epist. 60, 7) sagt: Seimus guidem Nepo-

tianum nostrum esse cum Christo et Sanctorum mixtum choris,

aber die Clerici von Aquileia einen cliorus beatorum zu nennen

erscheint zunächst doch wie eine sehr hochgegrilTene Ausdrucks-

weise. Indessen auch anderwärts braucht Hieronymus diese Be-

zeichnung, selbst von irdischen Genossenschaften wie z. B. a. a.

0. 10: aut ad Egypti monasteria pergere, aut Mesopotamiae invi-

sere choros und Epist. 3, 1: monacliorum invisere choros, und

ebenso wird beatus^ ebenso wie sanctus^ nicht nur in dem spezi-

fischen Sinne von "selig', sondern gleichermafsen auf Lebende

als geistliches Ehrenprädikat angewendet, wie beispielsweise aus

der Anrede beatitudo tua an hohe Kleriker (vgl. Hieron. Epist. 4

ad Florentinum: Beatitudinis tuae rumor) hervorgeht. Und Epist. 8

schreibt Hieronymus von den beiden ihm befreundeten Brüdern

:

Ecce beatus Chromatius cum sancto Eusebio . . . litterario me

provocavit officio.

So bleibt nur das zu erklären, auf welchem Grunde die den

Aquileienser Klerikern ertheilte Lobpreisung beruht, und ob sie

vielleicht eine ihnen öffentlich erwiesene Anerkennung verewigen

will, wodurch sich dann auch die Fixirung derselben an ein be-

stimmtes Jahresdatum verstehen lassen würde. Ersteres ist nun

zwar nicht der Fall, aber in der That lässt sich die Erklärung

gerade aus dem gewählten Datum des Jahres 373 gewinnen.

Denn Ende 373 oder Anfang 374 trat Hieronymus in Begleitung

von Euagrius, Heliodorus, Innocentius und Hylas seine erste

grofse Orientreise an. Bis dahin hatte, nach der Rückkehr von

seiner Gallischen Reise, er sich vom Jahre 370 an zuerst in

seiner Geburtsstadt Stridon aufgehalten, dort aber (Epist. 7, 5)

ebenso wenig Sympathie kundgegeben als erworben. Er wich

schliefslich der Feindseligkeit des dortigen Priesters Lupicinus,

und verbrachte die letzten Jahre vor seiner Orientreise in Aquileia.

WeltchrODik dea Eusebias-HieroDjrinas. 25
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In dieser Stadt, obgleich selbst noch weltlichen Standes, da er

zum Priester erst im Jahre 379 durch Paulinus in Antiochia

geweiht worden ist'), verkehrte er freundschaftlich in einem

auserlesenen Kreise frommer Männer, von denen die meisten

bereits dem geistlichen Stande angehörten, wie Rufinus (der

nachmals so bitter gehasste, s. o. S. III— 117), die Brüder

Chromatius und Eusebius (nebst ihrer Mutter, Epist. 7, 6), Jo-

vinus, Bonosus, Heliodorus, Chrysogonus, Niceas und Hylas, und

zu ihnen gesellt der Antiochener Euagrius, alle, trotz ihrer

individuellen Verschiedenheiten, durch starke Hinneigung zu

monachaler Askese geeinigt. In den ersten von seiner Orient-

reise nach Aquileia gerichteten Briefen, insbesondre in der 3., 7.

und 8. Epistel des Hieronymus treten nicht nur einzelne dieser Ge-

stalten lebendig individualisirt hervor, sondern auch diese religiös-

asketische Grundstimmung, die ihnen allen gemeinsam ist, findet

anschauliche Schilderung. Bis zum Ende des Jahres 373 hat diese

nicht äufserlich konstituirte aber innerlich verbundene Genossen-

schaft in Aquileia ihr stilles Dasein geführt, dann löste sich der

Bund auf und die meisten seiner Mitglieder zogen, auf Zeit oder

zu dauerndem Aufenthalt, ins gelobte Land. Offenbar hat Hiero-

nymus absichtlich gerade diesem letzten Jahre ihres vollzähligen

Bestehens in seiner Chronik jene kurze Notiz beigeschrieben,

welche das Gedenken an diesen friedvollen und frommen Freundes-

bund von Klerikern festhalten sollte, und die, wenn man er-

wägt, dass sie einer auf das Wichtigste beschränkten Welt-

chronik einverleibt ist, einen auffallend persönlichen Charakter

trägt.

Auch vermöge dieser Eigenthüralichkeit gehört sie in die

nächste Nachbarschaft von den zwei anderen Eintragungen: über

1) Die für dieses Datum beweisenden Stellen s. bei Rauschen, Jahr-

bücher S. 56 not. 3 und Fremantle in Dictionary of Christian Biogr. 3,

p. 32 B oben. Allerdings scheint Eine Äufserung auf ein weit späteres

Jahr hinzuweisen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass die Überlieferung

getrübt ist, oder dass Hieronymus, der in Zeitangaben nicht zuverlässiger ge-

wesen zu scheint, als Leute seines Temperaments zu sein pflegen, sich ge-

irrt hat. Im folgenden Kapitel (S. 246) wird die Frage nochmals kurz be-

handelt werden.
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Melanias (Ed. p. 198 f) zum selben Jahre, und über Florentinus

Bonosus und Rufinus (Ed. p. 198 r) zum Jahre 376. Aus beiden

spricht die gleiche Verehrung und dieselbe freundschaftliche Ab-

sicht, dies' vor der Welt zu bezeugen und die Freunde nicht

nur vor den Zeitgenossen zu preisen, sondern ihr Andenken auch

für die Nachwelt zu sichern. Wie sich diese Freundschaft später

in eine bittre Feindseligkeit verkehrt hat, deren Spuren von

HieroDjinus auch in den Text seiner Chronik eingetragen worden

sind, ist oben S. 105 flf. uud Hilf, dargelegt worden und kann

als wichtiger Beitrag sowohl für das Verständniss seines Cha-

rakters, als auch insbesondre für die Textüberlieferung seines

Werkes gelten.

Diese Auswahl von Zusätzen in der Chronik möge genügen

um den Beweis dafür zu liefern, wie zahlreiche und werthvolle

Zeugnisse für die Entwickelungsgeschichte der Textüberlieferung

handschriftlich erhalten geblieben sind'). Wer sich die Auf-

gabe einer Neubearbeitung der Hieronymus-Chronik stellt, wird

auch die noch übrigen in einzelnen Handschriften vorliegenden

Additamenta von gröfserer oder geringerer Bedeutung zu sam-

meln und auf ihre Bedeutung hin zu untersuchen haben.

Die in sich abgeschlossenen und eine selbständige Gruppe

1) Eng verwandt mit ihnen sind noch andre zalilreiche und übereinstim-

mend durch die Überlieferung beglaubigte Stellen, welchen ein Zeuguiss für

die jeweiligen Stimmungen und Ansichten des Hieronymus oder für den Zeit-

punkt ihrer Niederschrift zu entnehmen ist, wie z. B. Ann. Abr. 2389 = 372

p. C, Ed. p. 198 e: Alexandrlae XX ordinatur episcopiis Petrus. Qui post Valentis

interitum tarn facilU in recipiendh haereticis fuit, ut nonnullls siispicionem acceptae

pecuiiiae intulerit. Dass Hieronymus es für geboten hält, den besonders von

der Griechischen Kirche gegen Petrus ausgesprochenen Verdacht und Vor-

wurf aufzunehmen und, ohne irgendwelche Abschwächung, wiederzugeben,

erscheint um so auffallender, wenn man erwägt, in wie hohem Ansehen

Petrus stand, besonders auch in der Römischen Kirche und bei ihrem damaligen

Papste Damasus, bei dem er sogar (W. Besant in Christ. Biogr. 4 p. 334 A)

fünf Jahre verweilt hat. Das Verständniss jener Äufserung des Hieronymus

in der Chronik wird einigermafsen durch die Thatsache erleichtert, dass

Petrus noch vor der Abfassung der Hieronymus-Chronik, jedenfalls vor ihrer

Veröfifentlichung gestorben ist, nämlich am 14. Febr. 380.

15*
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bildenden Additamenta des Codex Oxoniensis 0 hat man, wie

ich glaube, als erste Hälfte der Chronik des Marcellinus

Com es anzusehen; sie sind zwar aus Hieronymus exzerpirt,

bleiben aber besser einer künftigen Untersuchung vorbehalten.

Kap. XI.

Die Chronik in ihren Beziehungen zur Biographie des

Hieronymus.

1.

Zuverlässiges und einigermafsen ausführliches Quellen-

material für die Biographie des Hieronymus ist wenig vor-

handen. Die zweite Hälfte seines Lebens, die er, vorzugsweise

auf eine Staunenswerth fruchtbare schriftstellerische Thätigkeit

beschränkt, in seiner Zurückgezogenheit zu Bethlehem verbrachte,

mochte wenig Anlass zum Bekanntwerden und zur biographischen

Fixirung der Einzelthatsachen seines Daseins bieten, aber auch

für die erste vielbewegte und schicksalsvolle Lebenshälfte fliefsen

die Nachrichten nur spärlich und pflegen gerade da zu ver-

sagen, wo zuverlässige Berichterstattung am willkommensten sein

würde.

Allerdings erwähnt ihn Pallad ius Hist. Lausiaca mehrfach,

bietet aber nur geringen Ertrag. Das unter der Überschrift

IJtql ' hQüivi'iiov stehende Kapitel 78 lautet: Toikov zov avÖQoq,

Xiyu) dri, TJodfidcoriov xov doidifiov, xat TiQOcfi^zeiav syptov iyo)'

'IiQcövvfAog yccQ rig ngsöß visgog am* ttg zovg zönovg ixsivovg

[d. h. in Bethlehem], aotr^ Xüyow 'Poyfiaixäv nolXfi xfxoGurmsvog,

xal Ixapij sixfv'ia. Todaikrju ds sßyisv ßadxaviccv, mg vno xav-

tijg xalvnzta&ai zdSv Xoywv ttjv agszijv ^vyxqoviaag ovv tovxo»

6 äyiog Uoirsidcöi^iog ^fisgag nXs'iovg, Xsysi [joi nQog zo ovg'

Cap. 79 JJfQi navXijg. "Ott
»/ [ih sXsvd-fQa IlavXa, rj (fqovxilovßa

avtov, nqoxEXsvzrjGsi, ccTiaXXaystüa avzov z^g ßaöxaviag, cog olfiav'

Xdqiv ÖS zoviov xov avöqog ov {xi} ayiog ctpijQ stg zovg xonovg

olx^öeij äXXd (fd-äaei avxov u (fO^öfog xal (itxQi tov Idiov äötX-
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(fov. ''Ev otg xal avveßrj to nQciyfia. In den folgenden c. 80—82
wird dann noch hinzugefügt, dass der unvertnägliche Charakter

des Hieronymus noch den Italer "O^vTrsQdvuog [Exsuperantius],

den Aegypter Petrus und den Simeon von dort vertrieben habe.

Diese Äufserungen sind in mehr als Einer Hinsicht auf-

fallend. Zwar die darin liegende Feindseligkeit gegen Hierony-

mus liefse sich wohl daraus erklären, dass Palladius mit Rufinus,

dem Gegner des Hieronymus, befreundet und origenistisch ge-

sinnt war, und diese Deutung giebt auch E. Preuschen (Palladius

und Ruönus, 1897) S. 218. 221. 237. 260. Aber der Ausdruck

'Isqmvvfiöq xiq nQiffßvisQog erweist, dass Palladius, trotzdem er

selbst in Bethlehem gewesen ist, über Hieronymus wenig oder

nichts weiter gewusst hat, als das was ihm von Poseidonios an-

vertraut worden war. Noch befremdlicher ist aber, dass er im

Verlaufe seines Werkes nochmals auf Hieronymus zu sprechen

kommt und dabei das unbeachtet lässt, was er über ihn in

cap. 78— 82 bereits gesagt hat. In Cap. 125 (über Paula) heisst

es: '-Ev aig xal IJavXr} rjj 'Ptofiaia fjorjtQl To^oüov yvvccixl [sic],

ft$ T^v nytVficcTixrjV noXitsiav äazstoTcezrj. ^Hq i/Anodiov ysyovsv

'^IfQtoPVfiog tig dno J a Xfjbaiiag. Jvfafisprjv yccQ avxriv vnsQ-

mijvai noXXwVj Iva firi einoo naC&v, svcfvsaxätrj ovßa, elg zi^v

svuQSTOV noXirsiav nQOösvsTtödKSsy tij savrov ßaßxavia sXxvGag

avTTjv TiQÖg xov Idiov avtov oxonöv. Dieses wiederkehrende

'IfQCüvviiog zig und das hinzugefügte äno JaXiiaxiag wird schwer-

lich dadurch hinreichend erklärt, dass man mit Preuschen (S. 237.

260) es als eine beabsichtigte Geringschätzung und Herabsetzung

des Hieronymus ansieht: jedenfalls hat es den Anschein, als

habe Palladius bei c. 125 vergessen gehabt, was er bereits in

c. 78 und besonders c. 79 geschrieben hatte. Auch sprachlich

sind die Dative am Anfang von c. 125 anstöfsig, es scheint ein

Verbum ausgefallen zu sein.

Wenn übrigens die auf Hieronymus und Paula bezüglichen

c. 78—82 und c. 125 der ursprünglichen Fassung des Werkes des

Palladius angehören (in der einen von Preuschen S. 139 mitP-

bezeichneten lateinischen Redaktion fehlen sie), so folgt daraus

mit Nothwendigkeit, dass entweder Hieronymus beträchtlich
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früher als im Jahre 420 gestorben, oder dass die von Preuschen

(S. 245) der Historia Lausiaca zugewiesene Datiiung auf das

Jahr 416 zu früh angesetzt ist und nicht aufrecht erhalten

werden kann. Denn dass jene Abschnitte erst nach dem Tode

des Hieronymus geschrieben sind, bezeugt ebensowohl ihr Inhalt

als ihre sprachliche Fassung.

Aufser den genannten Kapiteln der Historia Lausiaca

stehen noch Einzelbiographien des Hieronymus zur Verfügung.

Von den drei in zahlreichen Handschriften überlieferten vitae

Hieronymi (Migne 1 p. 177. 183. 201) ist die erste relativ die

beste, obschon auch sie ziemlich jungen Datums, und sicherlich

nicht von Gennadius. (vgl. Mi. p. 176 not. a) herrührend. Über

die Stelle dieser vita, welche die Zeitangaben enthält, hat Herr

P. F. Ehrle in Rom die Güte gehabt, mir die Lesarten der im

Vatican befindlichen Handschriften mitzutheilen, und für drei

Münchner Handschriften steht mir eine sehr sorgfältige von

Herrn Dr. Ed. Seidenstücker^) auf einer Stipendiatenreise unsrer

hiesigen Altschassischen Stiftung angefertigte Kollation zur Ver-

fügung. Aber bei der Geringwerthigkeit dieser drei Vitae ist

man bezüglich des biographischen Materials fast ausschliefslich

auf die vereinzelten in den Schriften der Freunde und Gegner

des Hieronymus erhaltenen Notizen sowie auf die meist sehr

knappen Angaben von ihm zeitlich nahestehenden Chronisten und

Historikern angewiesen, vor Allem aber natürlich auf die grofse

Fülle von mehr oder minder werthvollen Mittheilungen über sein

Leben, welche sich nicht nur in seinem Briefwechsel, sondern

auch in seinen gelehrten theologischen Werken und besonders

seinen Streitschriften finden. Allerdings sind die von Hieronymus

selbst mitgetheilten Thatsachen nicht immer einwandsfrei und

zuverlässig: unabsichtliche, aber auch wohl gelegentlich absicht-

liche Gedächtnissfehler und Irrthümer sind nicht selten und

1) Demselben verdanke ich auch die Abschrift einer Vita Hieronymi

aus Codex Bernensis 225 Fol. 50*, die aber keine selbständige Bedeutung

hat, sondern sich als eine Kopie von Kapitel 135 der Viri inlustres erweist,

zu der am Schlüsse eine Notiz über das Todesdatum des Hieronymus aus

Prosper's Chronik angefügt ist.
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mahnen zur Vorsicht. Aufserdem erhöhen sich die Schwierig-

keiten noch dadurch, dass die Datirung der einzelnen Werke

und Briefe, welche die Herausgeber, vornehmlich Martianay und

Vallarsi mit grofser Bestimmtheit anzusetzen pflegen, nicht selten

auf schwachen und unzureichenden Indizien beruht, so dass alle

diese Fragen neu zu untersuchen sein werden, sobald man nur

erst über kritisch gesicherte Texte, besonders der Briefe, wird

verfügen können.

Gleich beim ersten Versuche, die wichtigsten Zeitbestim-

mungen für die Biographie des Hieronymus festzustellen, zeigt

sich, dass, wie bei zahlreichen Persönlichkeiten des griechisch-

römischen Alterthums, und selbst der verhältnissmäfsig am aus-

führlichsten überlieferten und am besten bekannten Perioden

desselben, das Datum seines Todes ziemlich feststeht, während

über sein Geburtsjahr die Nachrichten erheblich von einander

abweichen. Offenbar war bereits im Alterthum keine ganz be-

stimmte und zuverlässige Nachricht darüber vorhanden.

Das präziseste Datum findet sich bei Prosper (Mommsen

Chron. min. 1, 2 p. 469): Theodosio VHH et Constantio HI

(a. 420): Hieronymus presbyter moritur anno aetatis suae XCI prid.

Kai. Octobris. Der Altersangabe von 90 Lebensjahren ent-

sprechend ist durch Zurückrechnen das Geburtsjahr gewonnen

und (Mommsen a. a. 0. p. 451) bei a. 331 (Basso et Ablabio)

eingetragen: Hieronymus nascitur. Prosper, um 400 geboren,

ist noch Zeitgenosse des Hieronymus, und da die älteste Redaktion

seiner Chronik mit dem Jahre 445 (nach Mommsen schon mit

dem Jahre 433) schliefst, so steht seine Datirung dem Ereignisse

zeitlich nahe und verdient Glauben. Natürlich ist die Angabe

des Lebensalters von 91 Jahren minder zuverlässig, und dem

entspricht es auch, dass die handschriftliche Überlieferung der

Vita No. 1 als Todesjahr das 12, Jahr des jüngeren Theodosius

angiebt, während sie und die beiden anderen bei der Summe
seiner Lebensjahre stark von einander abweichen und zwischen

87,88,89, 91 und selbst 98 schwanken, Marcellinus Comes dagegen

(Mommsen Chron. min. 2, 63, 20) sich mit einem nonagenarius

ferme begnügt und Hydatius (Mommsen Chron. min. 2, 22, 106)
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bekennt: quo vero tempore Sancti lohannes, Hieronymus et alii

quos siipra (p. 17, 38, 40) dixhnus, ohierint . . . referentum sermo

non edidit.

An Prosper's Angabe von 90 oder 91 Lebensjahren festzu-

halten erweist sich nun auch als schwierig wenn nicht als un-

möglich, weil der daraus folgende Ansatz des Geburtsjahres auf

a. 331 sich mit anderweitig beglaubigten Daten, insbesondre

aber mit mehrfachen Äufserungen von Hieronymus selbst_dnrch-

aus nicht in Einklang bringen lässt.

Aus diesen, zumeist bereits von Vallarsi in seiner grofsen

Biographie des Hieronymus (Migne 1 p. 5— 176) gesammelten

und im Ganzen auch mit sehr anerkennenswerther Umsicht ver-

wendeten Stellen wähle ich diejenigen aus, welche die geeig-

netsten sind, durch festliegende Synchronismen das'^Geburtsjahr

und einige weitere wichtige Thatsachen in dem Leben des Hiero-

nymus wenn nicht absolut sicher, so doch mit ziemlicher Wahr-

scheinlichkeit zu bestimmen.

Hieron. Comm. in Isaiam 5, 15, 1 (Mi. 4 p. 171 u. 172):

Moab provincia est Arahim . . . Hiißis metropolis civitas Ar,

quae hodie ex Hebraeo et Graeco sermone composita Areopolis

nuncupatur, non, ut plerique cxistimant, quod ^'Aqsog, id est Marlis,

civitas Sit . . . Audivi quendam Areopolitem, sed et omnis civitas

testis est, motu terrae magno in mea infantia, quando totius orhis

littus transgressa sunt maria, eadeni 7wcte muros urbis istius

corruisse.

Als bezeichnend fürfdieses Erdbeben hebt Hieronymus also

hervor, dass am ganzen Mittelmeere die Küsten überfluthet worden

sind, und aus diesem Grunde ist es unstatthaft, mit jener Notiz

des Jesaias-Kommentars irgend ein anderes Erdbeben in Be-

ziehung zu bringen (Vallarsi bei Migne 1, 10 med.) wie z. B. das

von Hieron. Chron. A. Ahr. ,2361 = 344 p. C. : multae Orientis

urbes terrae motu horribili consederunt erwähnte, welches an sich

zu der 'infantia' des Hieronymus besser stimmen könnte. So

leidet es wohl keinen Zweifel, dass er hier dasselbe Natur-

ereigniss im Sinne hat, dessen er auch in der Vita Hilaricnis 40

(Mi. 2 p. 51) gedenkt: Ea tempestate terrae motu totius orbis,
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qiii post luUani mortem accidit, maria egressa sunt terminos suos,

und das Ammian2"26, 10, 15 ausführlich schildert, wiederum

unter besonderer Hervorhebung der Fluth-Erscheinungen. Amniian

datirt es genau : diem decimum Kalendas Augustas, Conside Valen-

tiniano primum cum fratre, also auf den 21. Juli des Jahres

365. Hiermit stimmen auch die Fasti Hydatiani (Chron. min.

ed. Momms. 1,1p. 240: Valentiniano et Valente Augg. His conss.

mare ultra terminos suos egressum est die XII Kai. Aug., und

das Chron. Pasch. 1 p. 556, 15 (Dindorf) rovtm xw kfi ri ^d-

).a<Süa fy. TÜiv lötuv OQU))'^ i^fjX&sy ytji'i nai's/jo) noo iß' xaXavdöiv

Gtnrfrußoioiv, und endlich Hieronymus selbst, der in der Chronik

zum Jahre Abr. 2382 d. i. zum zweiten Jahre des Valentinianus

= 365 bemerkt: Terrae motu per totum orbem facto mare litus

egreditur, et Siciliac midtarumque insularum urbes innumerabiles

popidos oppressere.

Dieses Erdbeben soll also nach dem obigen Zeugniss des

Jesaiaskommentars zur Zeit der 'infantia' des Hieronymus ge-

schehen sein, aber leider ist die Bedeutung von infantia allzu

unbestimmt, als dass sich daraus eine ausreichende Zeitbestim-

mung ableiten liefse. Zwar fehlt es nicht an gelegentlichen

charakteristischen Äufserungen über die verschiedenen Lebens-

alter, wie z. B. Hier. Epist. 60, 19 (Migne 1, 602): Sentisne, ob-

secro te, quando infans, quando puer, quando juvenis, quando ro-

bustae aetatis, quando seiiex factus sisf, bei der aber eine Angabe

über die Länge der einzelnen Zeiträume fehlt. Eine andere

Stelle dagegen, Quaest. Hebr. (recogn. Lagarde 1868) p. 31, 28:

verum est igitur illudj^Hebraeornm linguae idioma, quod omnis

filius ad comparationem parentum in/ans vocetur et parvulus. Nee

miremur habere barbaram linguam proprietates suas, cum hodieque

Romae omnes ßii vocentur infantes erweist, dass in jener Zeit

die Bezeichnung infans nicht mehr auf die ersten Kinderjahre

beschränkt blieb, sondern in umfassenderer Bedeutung verwendet

wurde, zunächst wohl nur in dem Verhältniss der Kinder zu den

Eltern, aber auch noch in weiterem Sinne. Denn etwa 150 Jahre

später, in der Regula Monachorum Benedicti vom Jahre 529 (ed.
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Wölfflin 1895) heisst es cap. 70: infantibus vero usque XV anno-

rum aetatem disciplinae diligentia ab oninibus et custodia sit.

Aber es ist nicht einmal nöthig, sich auf den Sprachgebrauch

des sechsten Jahrhunderts zu berufen, denn durch Zufall finde

ich eine Stelle bei Hieronymus selbst, welche mit Evidenz beweist,

dass er infantia von den Jugendjahren im weitesten Umfange

braucht: adv. Rufin. 1, 30 (Migne 2, 441 B), wo es heisst: quis

nostrum non meminit infantiae suae? Darauf erzählt er sehr

hübsch, dass er noch dessen gedenke, wie er nach thörichten

Streichen sich zur Grofsmutter geflüchtet habe und aus ihrem

Schutze zum gestrengen Schulmeister weggeschleppt worden sei.

Et quo magis stupeas, fährt er fort, Jiunc cano et recalvo capite,

saepe mihi videor in somnis comatulus, et sumpta toga, ante

rhetorem controversiolam dedamare. Cumque experrectus fuero,

gratiäor me dicendi periculo liberatum. Diese Scene vor dem

Rhetor gehört in die Rhetorenschule, also zweifellos in das

Jünglingsalter, und trotzdem schliefst Hieronymus mit den

Worten: Crede mihi, multa ad^) purum recordatur infantia.

War also Hieronymus bei dem Erdbeben des Jahres 365

noch infans, so war er, je nachdem man diese Bezeichnung nach

älteren Sprachgebrauch etwa bis zum siebenten Jahre gelten

lässt, frühestens im Jahre 358 geboren, dehnt man sie nach

späterem Sprachgebrauche weiter und sogar bis zum 15. Lebens-

jahre aus, so ist Hieronymus etwa 355, frühestens aber 350

geboren. Da es aber wahrscheinlich ist, dass in dem Gedächtniss

des Hieronymus in späteren Lebensjahren keine präzise Datirung,

sondern nur so viel haften geblieben war, dass er das grofse Erd-

beben in früher Jugendzeit erlebt hatte, so spricht nichts dawider,

nicht die späte, sondern eine frühere Ansetzung seines Geburts-

datums aus jener Stelle zu folgern. Demzufolge würde Hiero-

nymus sicher nicht erst 358, sondern vielleicht 355, wahr-

scheinlich aber 350 geboren sein. Warum man vielleicht selbst

von diesem Ansätze noch um eine kleine Frist wird zurück-

greifen dürfen, erhellt aus einer anderen Stelle.

1) vgl. Goelzer, Latinite de St. lerome p. 329.
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Über die Persönlichkeit des Grammatikers Donatus ist nichts

überliefert als die kurze Notiz, welche Hieronymus in der Chronik

bei Ann. Ahr. 2370, 01.283,2 = 354 (Ed. p. 195 c) gegeben

hat: Victorinus rhetor et Donatus granimaticus (wobei die fest-

gehaltene Scheidung von rhetor und grammaticus Beachtung ver-

dient) praeceptor mens Romae insignes liabentur, e quibus Victorinus

etiam statuam in foro Traiani meruit. Damit übereinstimmend

in den Viri illustres 101: Victorinus ... Romae suh Constantio

principe rhetoricam docuit, und in der Praef. zum Comm. in epist.

ad Galatas: C. Marium Victorinum qui Romae me puero rhetori-

cam docuit. Da Victorinus wie Donatus ihre Lehrthätigkeit

zweifellos längere Jahre hindurch ausgeübt haben müssen, so

drängt sich die Frage auf, was den Hieronyms bestimmt haben

möge, gerade das genannte Jahr 353/354 (das 17. des Constan-

tius) für seine Eintragung zu wählen, und alles erwogen wird

sie sich schwerlich zutreffender beantworten lassen, als durch

die Annahme, dass Hieronymus zu dieser Datirung durch ein

persönliches Motiv, nämlich durch seine Schülerschaft bei Donat

bestimmt worden ist. Er wird die Zeit gewählt haben, wo er

von Donat unterrichtet, oder genauer, das Jahr, in dem er von

Donat zum Schüler angenommen wurde. Und da für den gram-

matischen Unterricht kaum ein früherer Termin als das siebente

oder achte Lebensalter angenommen werden kann, so würde sich

hieraus als Geburtsdatum des Hieronymus das Jahr 347 oder

346 ergeben, so dass er zur Zeit des grofsen Erdbebens vom

Jahre 365 als Schüler der Grammatik und Rhetorik im Rom
lebend 18 bis 19 Jahre alt war.

Diese Annahmen stehen auch in Einklang mit einigen anderen

Äufserungen des Hieronymus, welche zur chronologischen Fixirung

seiner Lebensumstände beitragen.

In seinem Comm. in Abacuc 2, 3 vs 14sqq (Migne 6 p. 1329D)

heisst es: Dum adhuc essem puer et in grammaticae ludo exer-

cerer omnesque urhes victimarum, sanguine polluerentur ac subito

in ipso persecutionis ardore luliani nuntiatus esset interitus, ele-

ganter unus de ethnicis: ''quomodo, inquit, üiristiani dicunt, Deum
suum esse patientem et dvt^ixaxov? nihil iracutidius, nihil hoc
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furore praesentitis, ne modico quidem spatio indignaiionem siiam

differre potuit\ Hoc ille Indens dixerit.

Hiernach ist er also im Todesjahre des Julian 363 adhuc
puer und in der Grammatikerschule. Der Cliarakter jener

Äufserung über Julian's Tod spricht dafür, dass sie schwerlich

in der Kinderschule gethan sein wird, sondern der 'ludus gram-

maticae' wird so zu verstehen sein, wie es Augustin. confess.

1, 13, 1 bezeichnet: adamaveram latinas litteras, von quas primi

magistri, sed quas docent qui grammatici vocantur. Auch ist es

in den Umständen begründet, dass die Altersbezeichnung, welche

diese Anekdote für Hieronymus giebt, präziser und zuverlässiger

ist, als die der Erwähnung des Erdbebens vom Jahre 365 bei-

läufig hinzugefügte.

Sie gehört demnach in die Zeit, wo Hieronymus in Rom
den Unterricht des Donat oder auch schon des von ihm (adv.

Rufin. 1, 30, p. 441 B) erwähnten {a7ite rhetorem controversiolam

declamare) Rhetors genoss. Man wird also annehmen dürfen,

dass er bereits von 354 an, sicher aber in den Jahren von

363-365 in Rom lebte und zur Zeit von Julian's Tod (363)

ungefähr in dem Alter von 16 bis 17 Jahren stand, also

'adhuc puer' war. Es ist dieselbe Zeit, von der er in Comra.

in Ezechiel. 12, 40 vs 5 sqq = Mi. 5 p. 375 A sagt: Dum essem

Romae puer et liheralibus artibus erudirer, sei er mit den Studien-

genossen gleichen Alters des Sonntags zu den Gräbern der

Apostel und Märtyrer und in die Katakomben gegangen; und

endlich ist es dieselbe Zeit, in der er die Taufe empfangen

haben wird, was ich nach der Auseinandersetzung von Vallarsi 1

p. 17. 18 und Fremantle a. a. 0. p, 30 A med. für das Wahr-

scheinlichste halte').

1) Dafür dass Hieronymus bereits während seiner Studienzeit in Rom

getauft worden ist, spricht auch der Ausdruck in der auf Julian's Tod be-

züglichen Anekdote: eleganter unus de ethnicis, den er, wie mich dünkt, nicht

gebraucht haben würde, wenn er selbst damals noch ethnicus, und nicht

bereits baptizatus und Christianus gewesen wäre. Auch Epist. 16, 2 (Migne 1

p. 358): Christi vestem in Romana urbe suscipiens kann nicht anders gedeutet

werden; vgl. auch Epist. 15, 1 (Migne p. 35): inde . . . unde oUm Christi vesii-

menta suscepi.
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Demnach würden sich also für die Jugendzeit des Hiero-

nymus folgende Daten feststellen lassen:

Geburtsjahr 346 oder 347

Hieronymus 7— 8 Jahre alt be-

ginnt in Rom den grammat.

Unterricht bei Donat . . 353—54

Tod des Kaisers Julian, H. ad-

huc puer et in grammatico

ludo, 16— 17 Jahre alt . . 363

Erdbeben im Orient .... 365

2.

In Epist. 84, 3 (Migne 1 p. 745) schreibt, ungefähr um das

Jahr 400, Hieronymus: Dum essem iuvcnis, miro discendi ferehar

ardore, nec juxta quoriindam ^) praesumptionem, ipse me docui,

Apollinarium Laodicenum audivi Antiochiae frequenter et colui, et

cum me in sanctis scripturis erudiret, nunquam illius contentiosum^)

super sensu dogma suscepi. lam canis spargebatur caput et ma-

gistrum potius quam discipulum decehat. Perre^i tarnen Alexan-

driam, audivi Didymum . . . Veni rursum Hierosolymam et Beth-

leem. Quo labore, quo pretio Baraninam nocttirnum liabui prae-

ceptorem! wobei der Ausdruck 'perrexi Alexandriam' nicht

irreführen darf, da zwischen dem zweiten und letzten Aufenthalte

des Hieronymus in Antiochia und dem nur dreissigtägigen (vgl.

Rufin. Apol. 2, 12 = Mi. T. 21 p. 594 med.) Besuche in Alexan-

dria mindestens fünf Jahre liegen.

Mit Hülfe zahlreicher besonders in den Briefen befindlicher

Andeutungen lässt sich, wie dies bereits von Vallarsi, Fremantle

1) Das ist eine gegen Rufinus gerichtete Bosheit, der sich gerühmt

haben sollte, Griechisch ohne Lehrer gelernt zu haben, vgl. Hieronymns adv.

Rufinum 1, 30 (Migne 2 p. 441 C): Miraris si ego litteras Latinas non sum ohli-

(us, cum tu Graecas sine magistro didiceris ?

^j Über den Gebrauch dieses Wortes bei Hieronymus vgl. Goelzer,

Latinite p. 194; gegen Apollinaris findet es sich auch von Augustin. haer.

c. 55 angewendet.
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(Dictionary of Chr. Biography 3 p. 29—50) und Rauschen in seinen

Jahrbüchern ausgeführt worden ist, der Lebensgang des Hieronymus

in diesem Zeitabschnitte, etwa von 374 an bis zu seiner Nieder-

lassung in Bethlehem 386 ziemlich gut verfolgen und datieren,

wobei man sich allerdings zumeist mit annähernden Datierungen

begnügen muss. Seine Betheiligung an dem sicher auf das

Jahr 382 festgelegten Konzil in Rom bildet hierbei den festen

Punkt für die Berechnung und es ergiebt sich folgender Abriss

:

Abreise aus Aquileia Ende 373 oder Anfang

374.

Erster Aufenthalt in Antiochia im Jahre 374,

Aufenthalt in der Chalkidischen Wüste . Herbst 374—379.

Zweiter Aufenthalt in Antiochia .... Frühling 379—380.

Aufenthalt in Konstantinopel 380— Anfang 382.

Aufenthalt in Rom Frühling 382 — Aug.

385.

Reise in Palästina und Egypten. . . .Herbst 385— Herbst

386.

Eintreffen in Bethlehem Herbst 386.

Es fragt sich nun, ob seine Studien bei Apollinaris in seinen

ersten oder zweiten Aufenthalt zu Antiochia gehören; Vallarsi

p. 28, III entscheidet sich für den ersten, Fremantle (p. 32 A
oben) für den zweiten, giebt aber (p. 31 B med.) zu, dass es

auch möglich sei, den ersten anzunehmen. Ich glaube, dass

folgende Erwägungen für den zweiten sprechen.

Erstlich scheint eine geraume Zeit seines ersten Verweilens

in Antiochia im Jahre 374 durch die Krankheit ausgefüllt zu

sein, über die er in dem bekannten Briefe 22, 30 vom Jahre 384

an Eustochium die Tochter der Paula (Mi. 1 p. 416) berichtet, ge-

rade an der Stelle, die ihm nachmals in seinem Streite mit Rufi-

nus viel Verlegenheit bereiten sollte. In media ferme Quadragesima,

d. i. kurz vor dem Sonntag Laetare '), also kurz, keinenfalls lange

nach seiner Ankunft in Antiochia hatte ihn das Fieber befallen,

und mag auch seine Schilderung stark rhetorisch gefärbt und

'j vgl. Potthast BibliotLeca 2, S, 452 B.
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übertrieben sein {interim parantur exequiae), so ist doch unver-

kennbar, dass die Krankheit schwer und langwierig war. Haupt-

sächlich sie wird der Grund gewesen sein, weshalb er seine

ursprüngliche Absicht, nach Jerusalem zu gehen (Ep. 22, 3 =
Migne 1 p. 416 lerosolymam militaturus pergerem, und Ep. 5, 1 =
Migne 1 p. 336, geschrieben Ende 374 in der Wüste: reaccensus

est animus lerosolymam proficiscendi, womit zu vgl. Vallarsi 1

p. 25. 26) nicht ausführen konnte. Unter solchen Umständen

ist es wenig wahrscheinlich, dass der eben von harter Krankheit

erstandene die Zeit, den Willen und die Kraft gefunden haben

sollte, sich Studien hinzugeben, die ihm nicht nur bis dahin so

gut wie unbekannt waren, sondern ihm auch ganz besondere

Schwierigkeiten entgegenstellten. Denn als er im Jahre 374

zum ersten Male in Antiochia ankam, war ihm, so auffallend dies

erscheinen mag, die griechische Sprache und Litteratur noch

völlig fremd.

Hiefür liegt ein Zeugniss des Rufinus vor, in seiner Apo-

logia 2, 9 (Migne T. 21, p. 590 D): A)ite enim quam converteretur

[Hieron.], mecum pariter litteras Graecas et linguam penitus igno-

rabat, und es fragt sich, was unter dem antequam converte-

retur zu verstehen ist. Vallarsi in seiner Vita Hieronymi 9, 3

(Migne 1 p. 30), dem sich Fremantle a. a. 0. p. 30 anschliefst,

geht von der Meinung aus, dass Hieronymus, als er Ende 373

seine erste Orientreise antrat, der griechischen Sprache bereits

mächtig gewesen sein und daher Griechisch schon in seiner

Römischen Grammatiker- und Rhetorenschule gelernt haben

müsse. Folglich erklärt Vallarsi, dass durch 'conversio' der

'susceptus baptismus' bezeichnet werde, den er als Jüngling in

Rom erhalten habe. Sieht man genauer zu, so haben sich

Vallarsi und Fremantle übereilt und nicht erkannt dass die

Stellen bei Rufinus einen ganz andren Vorgang als 'conversio'

des Hieronymus bezeichnen. Kurz vor dem 'antequam conver-

teretur' des 9. Kapitels seiner Apologie (Cap. 6 p. 588) sagt er

in einer kritischen Besprechung des berühmten 22. Briefes des

Hieronymus: liefert enim, posteaquam saeculo renuntiasset et ad

Deum fuisset conversus, amore tarnen saecidariiim librorum valde
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teneretur, dass er in einem schweren Traume desshalb vor dem

göttlichen Richter Bufse gethan und geschworen habe, fortan

der weltlichen Litteratur zu entsagen. Diesen Traum hat also

Hieronymus erlebt, nachdem er bereits der Welt entsagt und

sich zu Gott bekehrt hatte, und wenn man nun die dem Jahre

384 zugeschriebene 22. Epistel selbst aufsucht, so lauten des

Hieronymus eigene Worte über diesen Vorgang (Epist. 22, 30;

Migne 1 p. 416):

Cum ante annos plurimos domo, parentibus, sorore, cognatis,

et quod Iiis difficilius est, consuetudine lautioris cibi, propter coelo-

rum me regna castrassem^) et lerosolymam militaturus pergerem,

Bibliotheca, quam mihi Romae summo studio ac labore confeceram,

carere omnino non poteram. Daran schliefst sich die ausführ-

liche Schilderung jenes Traumes, übrigens eines der ärgerlichsten

Musterstücke verlogener Rhetorik, mühsam ausgesonnener Begeiste-

rung und unächter Frömmigkeit. Daraus erhellt mit Evidenz,

dass jene Conversio mit der Taufe nichts zu schaffen hat, und

dass sie zusammenfällt mit dem im Verkehr mit dem oben S. 226

geschilderten Freundeskreise von Aquileia gezeitigten Entschlüsse

des Hieronymus, der Welt zu entsagen, ins gelobte Land zu

ziehen und sich einem asketischen Mönchsleben zu widmen.

Folglich gehört diese Conversio in das Ende des Jahres 373,

und bis dahin war Hieronymus, nach dem Zeugnisse des Rufinus,

des Griechischen unkundig.

Auch aus diesem Grunde halte ich es für unwahrscheinlich,

dass er bereits bei seinem ersten Aufenthalte in Antiochia (374)

die Unterweisung des Apollinaris aufgesucht und erhalten habe,

nach der überdies damals sein Sinn nicht stand. Durch die

schwere Krankheit war er, aus uns unbekannten Gründen, ge-

nöthigt gewesen, von der beabsichtigten Reise nach Jerusalem

1) Dieses Wort ist hier unzweifelhaft im metaphorischen Sinne ge-

braucht; ebenso in dem Briefe an Heliodorus (Epist. 14, G; Migne 1 p. 351):

Nam quum dercUcta militia te castrasti propter regna coelorum, was missver-

standen worden ist (vgl. Thierry, St. Jcrome, p. 41, doch s. auch d. Aura. 1)

und den Heliodor in den unverdienten Ruf gebracht hat, dem Fanatismus

des Origenes nachgeeifert zu haben.
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abzulassen. Aber an dem in Aquileia bei seiner Erweckung

gefassten Plane hielt er in so weit fest, dass er noch im selben

Jahre 374 sich als Einsiedler in die syrisch-chalkidische Wüste

begab, wo er fünf Jahre geblieben ist, befriedigt von dem mön-

chisch-asketischen Leben, dem sich sein sanguinisches Temperament

wenigstens zunächst mit Leidenschaft hingab, und im übrigen

mit dem beschäftigt, was von Anfang an den Hauptinhalt seiner

Lebensarbeit gebildet hat, mit philologisch-historischer Theologie.

Neben dem Leben der Heiligen und Märtyrer studiert er die

heilige Schrift, und wie er in dieser Zeit, durch Umstände und

Umgebung dazu veranlasst und dabei gefördert, sich der Griechi-

schen Sprache, wenigstens in ziemlich ausreichendem Mafse,

bemächtigt haben wird, so fallen auch die Anfänge seiner hebräi-

schen Studien in dieselbe Lebensperiode.

Diese mönchisch-asketische Begeisterung hat, wie bei seinem

Charakter zu erwarten ist, in seiner Lebensführung nicht lange

geherrscht, wenn er sie auch in seiner theologischen Welt-

anschauung beharrlich festgehalten hat. Ich glaube, dass es

auf Grund seiner Schriften, insbesondre seiner Korrespondenz,

möglich sein wird, seinen Lebensgang in den nun folgenden

Jahren, bis zur Römischen Synode im Jahre 382, in tieferem

und zugleich umfassenderem Zusammenhange zu erkennen, als

bis jetzt geschehen ist. Mir liegt diese Aufgabe ferne, sie ge-

hört der Kirchengeschichte an und einem künftigen Biographen

des Hieronymus, dem seine Vorgänger, und besonders das Buch

von Zöckler, viel zu thun übrig gelassen haben. Ich darf mich

damit begnügen, einige Gesichtspunkte hervorzuheben, von denen

ich glaube, dass sie für weitere Untersuchungen brauchbar werden

können.

Nach etwas mehr als zwei Jahren seines Einsiedlerthums

scheint Hieronymus seiner Einsamkeit müde geworden zu sein,

oder wenigstens seine Blicke wieder der Welt zugewandt zu

haben. Denn gegen das Ende des Jahres 376 sieht man ihn

bereits in die heftigen Streitigkeiten verwickelt, welche damals

die Kirche von Antiochia erfüllten, in der drei Kandidaten um

den Bischofssitz kämpften. Einer derselben, Paulinus, wurde
Wcltchronik des Eusebius-HierooTmut. IG
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von Rom aus durch Papst Damasus unterstützt, und der

erste Brief des Hieronymus an Damasus der erhalten ist (Epist.

15) und der ganz den Eindruck macht, dass er überhaupt der

erste ist, den Hieronymus an Papst Damasus gerichtet hat, gilt

diesen Streitigkeiten. Doch hat man den Eindruck, dass die

darin behandelte Frage der drei Hypostases mehr den Anlass

bieten sollte, mit dem pcäpstlichen Stuhl überhaupt anzuknüpfen:

der für diesen Zweck meisterhaft abgefasste Brief berührt alle

für die damalige Römische Kirchenpolitik entscheidenden Punkte

und liefert die bündige Erklärung absoluter Hingabe an dieselbe.

Von da an bis Ende 381, fünf Jahre lang, hat, wie es scheint,

Hieronymus, wenn nicht regen brieflichen Verkehr, so doch seine

ergebene und korrekte Haltung dem Papst gegenüber festge-

halten, und es lässt sich wohl vermuthen, dass er gehofft

hat, sich dadurch zu einer irgendwie geeigneten Stellung in der

weströmischen Kirche den Weg zu bahnen.

Vorläufig war allerdings die Folge, dass sich sein Verhält-

niss zu seiner mönchischen Umgebung immer mehr lockerte.

Es ist fraglich, ob er olfen gegen die orientalische und für die

weströmische Kirche (Epist. 15, 1 gegen Ende) aufgetreten ist,

denn sein Talent und seine Gelehrsamkeit sowie seine Eigen-

schaft als 'bilinguis' ^) und angehender 'trilinguis' werden ihm

auch in der orientalischen Kirche ein gewisses Ansehen gesichert

haben, und seiner Weltklugheit ist zuzutrauen, dass er solche

Vortheile nicht ohne Weiteres aus der Hand gelassen, und dass

er lieber zwei Sehnen an seinem Bogen gehabt haben wird, als

Eine. Aber allerdings ist Hieronymus oft genug sein eigner

gefährlichster Feind gewesen : Übermuth und Leichtsinn,

Eitelkeit und Rechthaberei haben sich öfters bei ihm stärker

erwiesen, als seine Klugheit. Die Feindseligkeit um ihn herum,

an der er nicht ohne Schuld gewesen sein wird, wuchs der-

gestalt, dass er sich genöthigt sah, das Feld zu räumen, wobei

übrigens auch eigne Wünsche nach Rückkehr aus der Einsamkeit

1) vgl. Hieron. contra Rufin. 2, 12 (Migne 2 p. 466): et me u iUnguem,

biUnguis ipse, ridebis?
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in die Welt mitgesprochen haben mögen. Im Herbst 378 schrieb

er dem Presbyter der Chalkidischen Mönche seinen Abschieds-

brief und im Frühjahr 379 wendete er sich wiederum nach An-

tiochia, wo er bis zu Ende dieses Jahres geblieben ist.

Dies ist die Zeit, in welcher er seinem oben angeführten

Zeugnisse zufolge Schüler des Apollinaris wurde, selbst schon

ein Mann von 42—43 Jahren, mit bereits ergrauendem Haupt-

haar: alle Umstände sprechen, meine ich, dafür, diese seine

Schülerschaft nicht in den ersten, sondern erst in diesen zweiten

Aufenthalt in Antiochia anzusetzen.

Allerdings erhebt Vallarsi, Vita H. 8, 3 (Migne 1 p. 28),

dagegen den Einwand, dass des Hieronymus Schülerschaft bei

Apollinaris schon deswegen nicht auf 379 sondern auf 374 an-

gesetzt werden müsse, weil im Jahre 374 die Ketzereien des

Apollinaris noch nicht an's Licht getreten waren. Dies sei erst

im Jahre 376 geschehen'), und dem orthodoxen Hieronymus sei

nicht zuzutrauen, dass er im Jahre 379 zu Füfsen eines Mannes

gesessen haben könnte, der seit einigen Jahren in offenkundige

Haeresie verfallen war. Diese Argumentation ist nicht stich-

haltig. Erstlich spricht Hieronymus selbst dagegen, indem er in

der oben angeführten Stelle Epist 84, 3 von Apollinaris sagt:

cum me in sanctis scripturis erudiret, nunquam illius contentiosum

super sensu dogma suscepi, die Haeresie muss also doch wohl

schon bestanden haben. Sodann aber ist Hieronymus, wie mir

scheint, nie ein selbständiger, geschweige denn ein schöpferischer

oder führender Dogmatiker gewesen, und es ist wohl anzunehmen,

dass noch in jenen Jahren seine persönlichen religiösen An-

schauungen weit mehr dem Mönchthum und der Askese zuge-

wandt waren, als dogmatisch orthodoxer Korrektheit. So hat er

auch bei der Abwägung zwischen Orthodoxie und Heterodoxie

infolge oberflächlicher Prüfung und übereilter Entscheidung öfters

keine glückliche Hand gehabt, und viel harte Worte darüber

1) Joh. Dräseke, ApoUiuarios v. Laodicea (Texte u. Unters, von vGeb-

hardt u. Harnack 7, d. 4) Leipzig 1892 S. 39 ff. nimmt für das entsclieidende

Hervortreten der Häresien des Apollinarios ebenfalls das Jahr 376 an; vgl.

auch Rauschen, Jahrbücher S. 249. 2.50 Anm. 8.

16*
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hören müssen. Augenscheinlich fehlte ihm die in manchen

anderen Persönlichkeiten der damaligen Zeit hochentwickelte

Sondergabe des Feingefühls für das, was die öffentliche Meinung

als korrekt orthodox erkannte, und ebenso wenig scheint er

die instinktive Empfindung besessen zu haben, mit der Andere

neben ihm aus der verwirrenden Fülle dogmatischer Einzel-

erscheinungen die Hauptrichtung herauszuspüren und innezu-

halten vermochten, in der sich damals die dogmatische Weiter-

entwickelung der Kirche vollzog. So erklären sich seine Miss-

griffe und Schwankungen. Im Einzelfalle ist der Standpunkt,

den er schliefslich wählt und alsbald mit gewohnter Lebhaftig-

keit verficht, nicht sowohl in selbständiger Überzeugung ge-

wonnen, als vielmehr ihm von aufsen her zugewiesen worden,

wobei einflussreicher Zuspruch, äufsere Umstände und persön-

liche Rücksichten mit eingewirkt haben.

Endlich aber konnte es, bei der grofsen Bewegung, welche

der Apollinarismus hervorrief, und zwar nicht minder in der

weströmischen als in der orientalischen Kirche, dem Hieronymus

unter Umständen gar nicht unwillkommen sein, den bedeutenden

Mann und seine Lehre durch persönlichen Verkehr kennen zu

lernen. Insbesondre Papst Damasus hat, früher noch, wie es

scheint, als die orientalischen Kirchen ') und jedenfalls nicht

später als vom Jahre 376 an, sofort nach dem Hervortreten der

Apollinaristischen Haeresien auf dem Römischen Konzil des ge-

nannten Jahres ihre Bekämpfung begonnen, und auch ihm hätte

es willkommen sein können, durch einem ihm völlig ergebenen

Gewährsmann nähere Kunde zu erhalten. Jedesfalls hat nur

drei Jahre später auf der Römischen |Synode vom Jahre 382

Hieronymus Gelegenheit gehabt, in den Verhandlungen gegen

die Apollinaristen seine Vertrautheit mit Person und Lehre ihres

Meisters zu erproben. Ob er aber nicht schon früher und noch

während seines Aufenthaltes in Antiochia und Konstantinopel

1) vgl. Rauschen, Jahrbücher S. 48 (mit den Anmerkungen), dem ich

insbesondre auch darin zustimme, dass Hefeies Ansetzung jener Römischen

Synode auf das Jahr 3C<d unanuelimbar ist.
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gelegentlich über Apollinaris an Damasus berichtet hat'), ist

weder durch Zeugnisse seiner Briefe zu beglaubigen, noch auf

Grund des Fehlens dergleichen brieflicher Zeugnisse als wider-

legt anzusehen, denn das commercium epistolicum der beiden ist

augenscheinlich nur sehr unvollständig überliefert. Leider wird,

wer auf diese, wie verwandte Fragen näher eingehen will, von

Anfang an durch die kritische Unsicherheit der Texte zurück-

geschreckt, mit denen zu arbeiten man noch immer genöthigt

ist').

Wenn Hieronymus bei seiner Anknüpfung mit Damasus

Hoffnungen für die Zukunft gehegt hat und auch durch persön-

liche Wünsche dabei geleitet worden ist, wofür mir die beiden

chalkidischen Briefe (Epist. 15 u. 16) sehr vernehmlich zu sprechen

scheinen, so ist in den nächsten darauf folgenden Jahren wohl

kein Anzeichen hervorgetreten, welches ihm eine Erfüllung seiner

Wünsche verheissen hätte. Dass Damasus jene Briefe erhalten hat,

lässt sich aus seinem unten in Anmerkung 1 erwähnten Briefe

schliefsen, ob er sie, oder wie er sie beantwortet hat, ist nicht

überliefert. Daher ist es begreiflich, dass Hieronymus, welches

auch seine Zukunftspläne gewesen sein mögen, zunächst darauf

bedacht blieb, die Vortheile, die ihm sein Aufenthalt im Orient

bereits gewährt hatte und noch ferner zu gewähren versprach,

sich so viel als möglich anzueignen und sich nicht nur in dem

Verständniss der griechischen Sprache, der Kenntniss der griechi-

schen kirchlichen Litteratur, vielleicht auch in der Erlernung des

Hebräischen zu vervollkommnen, sondern auch, wie er bisher eben,

falls erfolgreich zu thun begonnen hatte, persönliche Bekanntschaft

1) In den beiden aus der Chalkidischen Wüste an Damasus gerichteten

Briefen (Epist. 15 und 16), deren später auch Damasus (te jam epistolas

habere dixisti, exceptt's his, quas aliquando in eremo dictaveras, Epist. 35, 1,

Migne 1 p. 451) gedenkt, wird Apollinaris nicht erwähnt.

2) Es ist schwer verständlich, wie es hat geschehen können, dass die

seit 1866, also seit einem vollen Menschenalter erscheinende Wiener Aus-

gabe der Lat. Patres, wenn ich recht sehe, bis heute noch nicht Einen

Band des Hieronymus aufweisen kann. Man hätte von Anfang an Alles

daran setzen müssen, mindestens den Briefen des Hieronymus den ihnen

gebührenden Platz unter den ersten veröffentlichten Bänden einzuräumen.
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mit den hervorragendsten griechischen Kirchenlehrern und den

bestimmenden Führern der orientalischen Kirchen aufzusuchen.

Unter diesen hat er sich augenscheinlich mit besonderer Hin-

gabe an Bischof Paulinus von Antiochia angeschlossen, und da

dieser in der dortigen, wie überhaupt der orientalischen Kirche

reichlich ebenso viel Gegnerschaft, als Anhang hatte (s. Rauschen

a. a. 0. S. 98 not. 2—7), dafür aber in engster Beziehung zu

Papst Damasus stand, so spricht auch dieses für die Vermuthung,

dass Hieronymus damals vorzugsweise durch Rücksichtnahme auf

Damasus geleitet worden ist.

In dasselbe Jahr 379 wird man auch, und ich stimme hier

Vallarsi, Vita p. 41 und Rauschen a. a. 0. S. 56 durchaus bei,

seine Priesterweihe anzusetzen haben '), die ihm nicht nur durch

Bischof Paulinus ertheilt, sondern zu deren Annahme er auch,

und nur sehr widerstrebend, durch denselben bestimmt wurde,

wie er selbst in der Streitschrift ' contra lohannem Hierosolymi-

tanum' 41 (Migne 2 p. 410) ausdrücklich versichert. Zur Er-

klärung der Handlungsweise des Paulinus reicht die Annahme

hin, dass er den Wunsch hatte, den talentvollen und eifrigen

Theologen für die kirchliche Laufbahn zu gewinnen und, gewiss

nicht zum wenigsten, darauf bedacht war, einen so ergebenen

Anhänger für sich wie für Damasus zu sichern. Wenn aber

Hieronymus anfangs lebhaft widerstrebte, und schliefslich dennoch

dem Paulinus nachgab, so geschah dies mit dem ausdrück-

lichen VorbehaUe, dass die Eigenschaft des Presbyters mit dem

Mönchsleben nicht unvereinbar sein dürfe. Mithin liegen die

1) Allerdings bezeichnet Hieronymus in der alsbald anzuführenden

Schrift seine Weihe zum Presbyter als vor 13 Jahren geschehen, und da

jenes Werk zwar nicht fest datirt ist, aber ungefähr dem Jahre 399 zuge-

wiesen zu werden pflegt, so würde die Priesterweihe nicht 20 Jahre früher,

sondern viel später, etwa in das Jahr 386 oder 384 anzusetzen sein. Aber

erstlich kann die Zahlangabe tredecim in der Überlieferung getrübt sein,

z. B. XIII statt XVI, was der wahrscheinlichen Ziöer näher rücken würde,

und sodann muss man sich eben zu der Einsicht verstehen, dass auf der-

gleichen Angaben bei ihm wenig Verlass ist. Genauigkeit in Zeitangaben

hat er selbst durch seine Übersetzung und Bearbeitung der Eusebischen

Chronik nicht gelernt.
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Gründe, die ihn schliefslicli dennoch für die Annahme der Weihen

bestimmten, nicht im Gebiete seiner religiösen Überzeugungen,

und man wird wiederum zu der Annahme geführt, dass ihm eine,

vielleicht nur zeitlich befristete, Verwendung in Aussicht gestellt

worden sein könnte, die seinem Ehrgeize wie seinen Fähigkeiten

und seiner ganzen persönlichen theologischen Ausrüstung entsprach.

Wenn man von ihm die Annahme des Priesterthums als dazu

erforderlich verlangt hat, so wird das den Verhältnissen ent-

sprochen haben. Allerdings war wenige Jahre zuvor (375)

zum Bischof von Mailand Ambrosius gewählt worden, der noch

nicht einmal die christliche Taufe empfangen hatte, und wiederum

wenige Jahre später (381) wurde auf dem Konzil zu Konstanti-

nopel nach dem Rücktritt des Gregor von Nazianz zu seinem

Nachfolger auf dem Bischofssitz der Residenz von den Bischöfen

Xektarios von Tarsos (Rauschen a. a. 0. 101 not. 1. 2) gewählt,

der ebenfalls noch nicht getauft war. Aber die eigenartigen

Umstände, die bei der Wahl des Ambrosius obgewaltet haben,

sind bekannt und aufserdem war er ebenso wie Nektarios von

vornehmer Familie und bereits Inhaber eines hohen Staatsamtes,

während Hieronymus und sein Gönner Paulinus ihre Zukunfts-

pläne auf bescheidnere Voraussetzungen einzurichten hatten.

3.

Noch im Jahre 379 oder kurz darauf verliefs Hieronymus

Antiochia und wandte sich nach Konstantinopel, wo er für seine

gelehrte theologische Ausbildung die beste Förderung erhoffen

konnte und überdies das grofse durch den Kaiser Theodosius

berufene Konzil in naher Aussicht stand. Wenn dieses nicht

nur nach seiner offiziellen Bezeichnung (Theodoret 5, 9), sondern

auch in Wirklichkeit ein ökumenisches gewesen wäre — und mög-

licherweise hatte Hieronymus das gehofft und auch mit Rücksicht

darauf seine Schritte nach Konstantinopel gelenkt — so würde

sich für Hieronymus vermuthlich Gelegenheit zu irgendwelcher

Betheiligung daran geboten haben; aber weder Papst Damasus

noch überhaupt die weströmischen Kirchen waren darauf ver-



— 248 —

treten, sondern nur die orientalischen, ausschliefslicli der Egypti-

scheu. Dass Hieronymus während dieses vom Monat Mai bis

etwa zum Juli 381 währenden Konzils in der Hauptstadt an-

wesend war, steht fest, aber ich erinnere mich nicht, irgend

einer Erwähnung desselben bei ihm begegnet zu sein. Desto

bestimmter erklärt er mehrfach, Schüler des Gregor von Nazianz

(Viri illustres 117 'praeceptor mens') gewesen zu sein und be-

richtet er ebenfalls (a. a. 0. 128), dass er bei ihm der Vorlesung

der Schrift 'Contra Eunomium' durch Gregor von Nyssa bei-

gewohnt habe: letzteres ohne Zweifel während des Konzils, an

dem beide Gregore tlieilnahmen, ersteres jedenfalls in der Zeit

vor dem Konzil. Die persönliche Bekanntschaft mit Gregor von

Nazianz wird Paulinus vermittelt haben: Gregor war ihm be-

freundet und (s. Rauschen a. a. 0. S. 98, not. 2—7) auf dem

Konzil lebhaft, aber erfolglos für ihn eingetreten. Was das

Gebiet anbelangt, auf dem Gregor ihn unterwiesen hat, so ist

aus mehrfachen Äufserungen des Hieronymus ersichtlich, dass

es sich dabei ausschliefslich um eine längere Zeit hindurch fort-

gesetzte Unterweisung in der Schrifterklärung gehandelt hat;

hätte sie sich auch auf andre Gebiete, wie etwa Kirchen- und

Dogmengeschichte, erstreckt, so würde Hieronymus, insbesondre

in dem betreffenden Kapitel der Viri illustres, dies schwerlich

mit Stillschweigen übergangen haben. Soweit die kärglichen

Quellen reichen, sprechen sie für die Annahme, dass Hieronymus,

wie bereits in Antiochia, so auch in Konstantinopel während

seiner Studienzeit bei Gregor, ausschliefslich mit Schrifterklärung

beschäftigt gewesen ist. Dass Hieronymus noch während des

Konzils im Sommer 381 mit seinem Lehrer verkehrt hat, ist

schon erwähnt worden, aber wenn auch ihre Beziehungen be-

stehen geblieben sein mögen'), so muss doch kurz darauf die

persönliche Unterweisung durch den Rücktritt des Gregor von

1) Obgleich Papst Damasus (s. Rauschen a. a. 0. S. 1 15 not. 2 u. 3)

in seinen gelegentlich des Konzils von 381 nach Konstantinopel gerichteten

Schreiben sich wenigstens indirekt gegen die Versetzung des Gregor aus

Nazianz auf den Bischofssitz der Hauptstadt ausgesprochen hatte.



- 249 —

dem Bischofsamt und seinen Weggang von Konstantinopel ab-

gebrochen worden sein.

Dass in diese Lehrzeit des Hieronymus zu Antiochia und

Konstantinopel einige seiner noch erhaltenen Schriften gehören,

wird zwar zumeist angenommen (Rauschen a. a. 0. S. 55. 57),

ist aber nur ungenügend beglaubigt. Die sehr lebendig ein-

geleitete Streitschrift 'Altercatio Lnciferiani' (Migne 2, p. 163)

hat zwar Antiochia zum Schauplatz des Dialogs gewählt, aber

vielleicht spricht gerade das dagegen, dass sie auch daselbst

verfasst sei. Auch erwähnt Hieronymus den Lucifer in der

Chronik drei Mal (Ann. Abr. 2371. 2378. 2386), aber ohne der

durch ihn gebildeten schismatischen Sekte zu gedenken: wohl

aus Rücksicht auf Bischof Paulinus, der dem Lucifer zu Danke

verpflichtet war. Sodann ist für den als Epist. 18 gezählten

Traktat 'de Seraphim' die Überlieferung (s. Migne 1 p. 361

not. b) überaus unsicher, und die darin (p, 362) sich findende

Bezugnalime auf sein: Temponmi librum quem nos in Latinum

linguam ex Graeco sermone transtulimus weist den Traktat viel-

mehr in ein späteres Jahr als 381, wie er denn auch in den

Viri illustres erst hinter der Chronik aufgezählt wird. Endlich

wird die Übersetzung der 28 Homilien des Origenes wohl in

diese frühe Periode gehören, doch ordnet sie Hieronymus Viri

illustres 135 in dem Katalog ebenfalls erst nach der Chro-

nik ein.

Desto bestimmter weist Alles darauf hin, dass die Chronik

in Konstantinopel, und da wiederum in der späteren Zeit seines

dortigen Aufenthaltes ausgearbeitet worden ist, da alle Wahr-

scheinlichkeit dafür spricht, dass er nach seiner Ankunft zu-

nächst den Unterricht bei Gregor begonnen und bis zum Weg-

gange desselben (Sommer 381) fortgesetzt haben wird. Wenn
übrigens Hieronymus Epist. 57, 5 ad Pammachium (Migne p. 571)

berichtet, er habe die Chronik vor 20 Jahren verfasst, demzu-

folge sie bis in das Jahr 375 zurückgerückt werden müsste, so

bedarf es kaum des Hinweises darauf, dass die Chronik ja

doch erst mit dem Jahre 378 abschliefst und mithin entweder

die Angabe von 20 Jahren auf einem Irrthum des Hieronymus
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beruht, oder die Epist. 57 später als auf das Jahr 395 (Migne

p. 508 not. c) zu datiren ist.

Man wird also dazu geführt, den Beginn der Arbeit an der

Chronik kaum eher anzusetzen, als auf Mitte oder Ende des

Sommers 381. Wenn Rauschen (S. 57 not. 1) unter Berufung

auf die Schlussworte der Praefatio zu den Canones: quo fine

contentus reliquum temporis Gratiani et Theodosii latioris historiae

stilo reservavi, non quo de viventihus timuerim lihere et vere scri-

bere . . ., sed qnoniam dehacchantibus adlmc in terra nostra hai'-

baris incerta sunt omnia hervorhebt, ' dass sie nicht mehr auf

die Jahre nach 380 passen' und deshalb die Ausarbeitung der

Chronik nicht später datiren will, als in die Jahre 379—380,

so ist dieses Argument nicht ganz so entscheidend wie es den

Anschein hat. Mit den debacchantes adlmc in terra nostra bar-

bari meint der im Ostreich schreibende Hieronymus natürlich vor

Allen die Gothen, deren feindliche Haltung allerdings mit dem

Abschlüsse des Jahres 380 sich günstig umgestaltete, da bereits

am 11. Januar 381 der Gothenkönig Athanarich vor Kaiser

Theodosius in der Hauptstadt erschien und Frieden und Schutz

begehrte. Aber die friedliche Einordnung seiner Gothen in das

Oströmische Gebiet hat sich nur allmählich vollziehen können,

so dass sie erst mit dem folgenden Jahre 382 zu völliger Durch-

führung gelangt ist, wie Rauschen selbst (S. 121. 122) unter

Mittheiluug der Belegstellen aus den Quellen erwiesen hat. Selbst

in der unmittelbar nach Athanarich's Unterwerfung und vor dem

Kaiser Theodosius selbst gehaltenen 15. Rede des Themistius

finden sich Äufserungen, welche Rauschen (S. 84 not. 4) selbst

hervorhebt, und die, wenn man die Umstände erwägt die

den Redner zur Diskretion mahnen mussten, die Worte des

Hieronymus, von ihrer rhetorischen Steigerung abgesehen, nicht

widerlegen, sondern bestätigen. Man darf hierbei nicht über-

sehen, dass die Chronik des Hieronymus zwar im Orient ge-

schrieben, aber nicht für die oströmische, sondern vorzugsweise

für die weströmische Reichshälfte bestimmt war und dass sie zu

einer Zeit veröffentlicht worden ist, wo seine Übersiedelung nach

Rom nahe bevorstand.
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Der eigentliche Friedenschluss mit den Gothen erfolgte also

nicht schon Anfang 381, sondern um mehr als Jahresfrist später,

im Herbst 382, wie die Datirung der Fasti Idatiani (Morarasen

Chron, min. 1 p. 243) bestätigt. Und ebenso steht fest, dass

selbst nach diesem endlichen Friedensschlüsse (Rauschen S. 121

not. 2) einzelne Gothenstämme sowie nachmals die Hunnen und

Alanen das Römische Gebiet noch Jahrzehnte lang theilweise

besetzt hielten und vielfach beunruhigten.

Schon dies Alles würde ausreichend rechtfertigen, wenn

Hieronymus, selbst nach dem Eintreten günstigerer Aspekten

mit dem Beginn von 381, auch im weiteren Verlaufe desselben

Jahres noch von einem 'debacchari' der 'barbari in terra nostra'

gesprochen hat und mit den Worten 'incerta sunt omnia' schliefst.

Aber es ist noch ein anderes Zeugniss vorhanden, das in höchst

anschaulicher Weise, wenn auch lange Jahre später, die hoff-

nungslose Stimmung schildert, die während jener ganzen Zeit-

periode in der Nation geherrscht haben muss und auch durch

vorübergehende günstigere Zwischenzeiten nicht beschwichtigt

werden konnte. Dieses Zeugniss findet sich in Epist. 60, einem

der seltnen Briefe, welche sicher datirt sind, denn die Worte

(Epist. 60, 16, Migne p. 600): Ecce tibi anno praeterito ex ulti-

mis Caucasi rupibus ijnmissi in nos . . . Septentrionis lupi weisen

mit Sicherheit auf den Einfall der Hunnen, also auf das Jahr

395 hin. Ebendaselbst heisst es nun: Viginti et eo amplius anni

sunt, quod inter Constantinopolim et Alpes Julias quotidie Roma-

nus sanguis effunditur, woran sich eine Schilderung jener Zu-

stände schliefst, die offenbar aus eigner Erfahrung geschöpft ist

und erkennen lässt, dass wenigstens in die Erinnerung des

Briefschreibers diese ganzen Jahre sich als eine lange Periode

voll von Leiden und Besorgnissen eingeprägt haben.

Dies Alles wird hinreichen, um jene Schlussworte der Prae-

fatio berechtigt und verständlicli erscheinen zu lassen, auch

wenn sie erst im Jahre 381 geschrieben worden sind — 'incerta

sunt omnia' kann als treffendes Motto für die ganze Zeitperiode

gelten.

Endlich darf man jenen Schlussworten nicht mehr Gewicht



— 252 —

beimessen, als sie verdienen und als sie wohl auch selbst be-

anspruchen wollen. Es ist oben (S. 209 Anm. 1) darauf hinge-

wiesen worden, dass es dem Brauche der damaligen Historiker

entspricht, mit dem Regierungsantritte des oder der jeweilig

regierenden Herrscher abzubrechen, jedenfalls sich nicht allzu-

weit in die Schilderung ihrer Regierung hineinzuwagen. Ebenso

ist (S. 218) hervorgehoben worden, dass es kein Zufall sein

wird, wenn nicht nur Hieronymus, sondern auch Ammian mit

dem Jahre 378 schliesst. Beides weist auf die Hinzuziehung

einer gemeinsamen Quelle hin, und ohne eine solche zur Ver-

fügung zu haben, würde es wenigstens dem Hieronymus schwer-

lich möglich gewesen sein, die Chronik noch bis über das Jahr

379 oder 380 hinaus weiter zu führen. Da er dies ebensowenig

eingestehen konnte, als er verrathen durfte, dass er aus Vorsicht

bereits bei dem Jahre 378 den Abschluss eintreten lässt, so

sucht er nach einer schriftstellerischen Rechtfertigung: das und

nicht mehr werden die Schlussworte seiner Praefatio zu be-

deuten haben.

Aus diesen Erwägungen folgt, dass auch in dem Wortlaute

und der Beschaffenheit der Chronik selbst nichts vorliegt, was

gegen die Annahme spräche, die sich bereits aus anderen Grün-

den, insbesondre aus dem äufseren Lebensgange des Hieronymus

hat erschliefsen lassen, dass er nämlich die Ausarbeitung der

Chronik nicht vor dem Ende des Konzils, also nicht vor dem

Sommer 381 begonnen, und sie ungefähr im Laufe von Sommer

und Herbst dieses Jahres hergestellt haben werde.

Wenige Monate später ist Hieronymus bereits in Rom, wo

für den Sommer die Abhaltung des grofsen Konzils bevorstand.

Auf welche Weise ihm der Zugang dazu vermittelt worden ist,

bleibt unsicher, da Alles, was darüber überliefert vorliegt,

sich auf die folgenden drei Briefstellen beschränkt: 1. Hieron.

Epist. 123, 10 (Migne 1 p. 1052): Ante annos pbtrimos, cum in

chartis Ecclesiasticis jnvarem Damasiim Romanae urbis Episcopum,

et Orientis atqiie Occidentis Synodicis considtationibus responde-

rern ... 2. Epist. 127, 7 (Migne 1 p. 1091): Denique cum et me
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Romam cum sanctis pontificibm Paulino et Epiplianio ecclesiastica

traxisset necessitas . . . und 3. Epist. 108, 6 (Migne 1 p. 881):

Cumque Orientis et Occidentis episcopi ob quasdam ecclesiarum

dissensiones Bomam impenales liiterae conti'arissent, vidit [Paula]

. . . Paulimim Antiochenae urhis episcopimi, et Epiphanium Sala-

minae Cypri , . . . quoruni Epiphanium etiam hospitem liahuit.

Diese Nachrichten stimmen unter einander überein, und es lässt

sich aus ihnen so viel entnehmen, dass Hieronymus während des

Konzils mit der Korrespondenz des Papstes und der gelehrten

Bearbeitung der theologischen, insbesondre der etwaigen biblisch-

dogmatischen Fragen betraut gewesen ist, welche unter dem

Vorsitze des Damasus zur Berathung standen, und für die er

{alicuius tunc nominis esse existimahar super studio Scripturarum

[seil, sacrarum], sagt er in Epist. 127 a. a. 0.), als besonders

kompetent galt. Aber vor Allem mochte er als berufener Be-

rather für die zwei dringenden Fragen angesehen werden, welche

auf die Tagesordnung des Konzils gesetzt waren: für die Be-

kämpfung der Apollinaristen und für die Vertheidigung des

Paulinus gegenüber dem vorjährigen Konzil von Konstantinopel,

das ihm den Antiochenischen Bischofssitz aberkannt hatte,

während Daraasus und die weströmische Kirche auf seiner Seite

stand.

Es ist oben S. 244. 246 dargelegt worden, inwiefern Hiero-

nymus für beide Fragen als ein brauchbarer Mitstreiter und Be-

rather von Damasus und Paulinus angesehen werden konnte, und

so wird es wohl insbesondre Paulinus gewesen sein, der dem

Damasus die Berufung des Hieronymus nach Rom als eine 'ecclesi-

astica necessitas' mit Erfolg vorgestellt hat und durch den er,

vermuthlich im Winter 381/82, nach langjähriger Abwesenheit

wieder dahin zurückgeführt worden ist.

Nun weisen alle Anzeichen darauf hin, dass die Chronik in der

Zwischenzeit zwischen den beiden Konzilien von 381 und 382 von

ihm ausgearbeitet worden ist, und dass er sie ohne Zweifel nicht

unvollendet mit nach Rom genommen, sondern noch vor seiner

Abreise von Konstantinopel herausgegeben, oder doch wenigstens

abgeschlossen haben wird. Hieraus ergiebt sich nicht nur, dass



— 254 —

er diese umfangreiche und schwierige Arbeit innerhalb einiger

wenigen Monate bewältigt hat, sondern auch zugleich die Erklärung

dafür, warum er sich zu solcher aufsergewöhnlichen und bei der

Eigenart des Werkes ganz besonders bedenklichen Beschleunigung

gedrängt fühlte. Im Verlaufe dieser Untersuchung ist mehrfach

darauf hingewiesen worden, dass er selbst seine Chronik ein

'opus tumultuarium' nennt und erklärt, es dem librarius 'velo-

cissime' diktirt zu haben. Dies hat geschehen müssen, da ihn

offenbar der Wunsch bestimmt hat, sein Werk vollendet nach

Rom mitzubringen.

Man darf nicht vergessen, dass Hieronymus damals glauben

konnte, vor einer entscheidenden Wendung seines Lebens zu

stehen. Er hatte volle acht Jahre von dem weströmischen Reiche

entfernt verlebt und durfte sich dessen bewusst sein, dass diese

Lehrjahre ihm an Kenntnissen und Erfahrungen ein reiches ße-

sitzthum eingetragen und seine Persönlichkeit wie sein Leistungs-

vermögen hoch über das Mittelmafs der meisten Clerici seiner

Zeit emporgehoben hatten. Auch ein Mann von minder sanguini-

scher Gemüthsart in seiner Lage hätte damals ein Recht gehabt,

sich zu grofsen Dingen vorbehalten zu glauben. Wenn er nun,

nachdem ihm, gleichviel ob durch Damasus selbst oder durch

Paulinus, die Berufung zum Konzilstheologen zu theil geworden war,

den Gedanken gefasst hat, gleichsam ein Mafs dessen zu geben,

was er leisten konnte, und bei seiner Heimkehr in die west-

römische Heimath ihr als Gabe ein Werk von bleibendem Werthe

mitzubringen, so hat er eine glücklichere und geschicktere Wahl

schwerlich treffen können, als mit seiner Bearbeitung der Euse-

bischen Weltchronik.

Denn diese Bearbeitung der Canones des Eusebius konnte

nicht nur für die in Rom zunächst erwarteten Konzilsväter

bei allen kirchenhistorischen und dogmengeschichtlichen Fragen

ein bequemes Hülfsmittel ihrer Berathungen werden, sondern es

gewährte der gesammten weströmischen Welt einen Überblick

sowohl über ihre eigne profane und kirchliche Entwickelung als

auch über die parallelen Erscheinungen in den oströmischen

Nationen und Landeskirchen.
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Dass sein Werk jahrhundertelange Nachwirkung gehabt hat,

bezeugt die Gesammtheit der von ihm abhängigen Chroniken des

Mittelalters, und auch bei seiner ersten Veröffentlichung, der

das gleichzeitig tagende Konzil mit seiner Versammlung von

Vertretern der weströmischen Landeskirchen nicht anders als

günstig sein konnte, wird es, wofür manche Anzeichen sprechen^

dankbare Aufnahme gefunden haben, wenngleich einer rascheren

und weiteren Verbreitung die aufsergewöhnlichen Schwierigkeiten

seiner Vervielfältigung Eintrag gethan haben werden. Nicht

nur von der mangelhaften gelehrten Bildung des Bearbeiters

und seiner unzureichenden Kenntniss der griechischen Sprache,

sondern auch von der hastigen Übereile, mit der seine Arbeit

unternommen und durchgeführt worden ist, sind zahlreiche

Spuren in dem Werke zurückgeblieben: ihrem Nachweis sind

die vorliegenden Untersuchungen zum Theil gewidmet gewesen.

Trotz dieser Mängel bleibt die Chronik eine Leistung von

hohem Werthe, für uns in vieler Hinsicht als einzige Quelle

unschätzbar und unersetzlich, ein Werk von ungemeiner Gelehr-

samkeit und kritischer Sorgfalt, das umfassendste Dokument der

antiken Chronographie. Freilich beruht sein Werth vor Allem

auf den Verdiensten seines griechischen Originals. Was dabei

von Hieronymus noch selbst geleistet und seiner Vorlage hin-

zugefügt ist, verdankt seine Bedeutung viel mehr der Kärg-

lichkeit der uns sonst zu Gebote stehenden Überlieferung, als

dem eignen Verdienste des Bearbeiters, und dass selbst noch

Manches nicht unwesentliche, das man bisher ohne genauere

Prüfung gewöhnt gewesen ist der lateinischen Bearbeitung des

Hieronymus zu Gute zu schreiben, vielmehr seinem Originale

angerechnet werden muss, ist bereits mehrfach (S. 189. 195. 220)

nachgewiesen worden. In dem folgenden Schlusskapitel über

die griechischen Canones des Eusebius wird darauf nochmals

zurückzukommen sein.



— 256 —

Kap. XII.

Die griechischen Canones des Eusebius.

Da das griechische Originalwerk des Eusebius (s. o. S. 4 ff.;

als solches nicht erhalten ist, sondern nur in indirekter Über-

lieferung vorliegt, so wird bei einer Rekonstruktion desselben

für acht Eusebisch zunächst Alles das anzusehen sein, was in

den zwei Hauptquellen, der Armenischen und der lateinischen

Übersetzung übereinstimmend überliefert ist. Neben beiden hat

die Syrische Übersetzung des Dionysius Telmaharensis nur sub-

sidiären Werth, da sie sich mit einer auszugsweisen und in

hohem Grade verkürzten Wiedergabe des Originals begnügt. So-

bald diese zwei, beziehentlich drei Hauptquellen unter einander

differiren, muss die Eusebische Überlieferung erst durch Unter-

suchung festgestellt werden.

Von jenen beiden Hauptquellen kann die Armenische inso-

fern einen gewissen Vorrang beanspruchen, als sie nicht nur

die Canones, sondern auch das erste Buch, die Chronographia

enthält und mithin das vollständige Eusebische Werk darbietet,

während Hieronymus sich auf die Übersetzung des zweiten Buches,

der Canones beschränkt hat. Da nun ferner seine lateinische

Übersetzung theilweise in eine Bearbeitung übergeht und mit

einer selbständigen Fortsetzung schliefst, während die Armenische

Version nicht mehr ist noch sein will, als eine schlichte Über-

tragung, so hat die Armenische die Gewähr für sich, nicht nur die

vollständigere, sondern, im Vergleich zu dem Werke des Hiero-

nymus, auch die treuere und zuverlässigere Überlieferung zu

sein. Andrerseits ist aber auch zu beachten, dass viel un-

zweifelhaft ächt Eusebisches Eigenthum sich bei griechischen

Exzerptoren und bei Hieronymus findet, was bei dem Armenier

fehlt, dass dieser letztere also, unabsichtlich oder absichtlich,

das Original keineswegs vollständig wiedergegeben hat.

Auf Grund dieser Thatsachen ist nun allmählich die An-

schauung zu allgemeiner Geltung gelangt, dass 1. für ächt

Eusebisch ohne weiteres Alles zu gelten habe, was sich beim
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Armenier findet, während für Alles, was aus anderen Quellen

stammt, das Bürgerrecht erst zu erweisen bleibt, und 2. dass

auch die äufsere Einrichtung der Chronik (s. Wachsmuth, Ein-

leitung, S. 165 not. 1) von dem Armenier vergleichsweise getreu

bewahrt und zuverlässig wiedergegeben worden sei.

Nun zeigen sich aber gerade hierin zwischen Armenier und

Hieronymus sehr starke Differenzen, und da in der vorliegenden

Untersuchung (s. o. S. 32 ff.; 45ff.) nachgewiesen worden ist, dass

die von Hieronymus bezüglich der Anordnung und Einrichtung

der Canones vertretene Überlieferung dem Grundgedanken dieses

Werkes sowie den darüber vorliegenden eigenen Zeugnissen des

Eusebius weit besser entspricht, als die beim Armenier wieder-

gegebene Einrichtung des Ganzen, so bleiben vorläufig nur zwei

Möglichkeiten. Entweder die ächte Eusebische Gestalt der

Chronik ist durch den Armenier sehr eingreifend verändert und

verschlechtert, von Hieronymus dagegen unverändert und getreu

wiedergegeben worden. Oder: der Armenier hat treu überliefert,

Hieronymus dagegen die Originalgestalt für ungenügend ange-

sehen und sie durch zahlreiche einschneidende Änderungen ver-

bessert und vervollkommnet. Ob noch andre Lösungen in Frage

kommen können, wird sich bald herausstellen, aber zunächst hat

die letztgenannte die gröfsere Wahrscheinlichkeit für sich. Denn

dass der Armenier bei seiner Überlieferung^) zwar Vieles miss-

verstanden und nicht Weniges übersehen oder weggelassen hat,

ist leicht zu sehen, aber dass er sich sollte haben starke Ein-

griffe in Textbestand und Anordnung der Chronik gestatten

1) Im Hermes 30, 1895, S. 321 hat Mommsen berichtet, dass der vor

einem Menschenalter im Interesse meiner Ausgabe eifrig, aber vergeblich

gesuchte Codex E nunmehr in Edschmiadsin aufgefunden worden ist und hat

zugleich auf Grund einer Probekollation desselben erwiesen, dass alle übrigen

Handschriften aus ihm kopirt und mithin kritisch werthlos sind. So lange

nun von Codex E keine vollständige Vergleichung zu Gebote steht, von der

übrigens, der Lage der Sache nach, bedeutende Ergebnisse nicht erwartet

werden können, wird einer eingehenden Untersuchung über die Armenische

Übersetzung der Canones noch etwas Zurückhaltung geboten sein: für die

vorliegende Frage ist der bis jetzt zur Verfügung stehende kritische Apparat,

so geringwerthig er ist, doch völlig ausreichend.

Weltchronik des Eusebius-Hieronymus. ] 7
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wollen und können, ist nicht glaubhaft, und widerspricht der

Vorstellung, die man bei unbefangener Prüfung seiner Über-

setzung von dem bescheidenen Mafse seiner persönlichen Initiative

und Leistungsfähigkeit gewinnt. Bei Hieronymus dagegen ist

bisher die Frage ohne weiteres dahin entschieden worden, dass

es ihm weder an der Einsicht noch an dem Willen gefehlt

haben wird, gelegentlich selbst ergänzend und verbessernd in

die Eusebische Chronik einzugreifen, da er seinem eignen Zeugniss

zufolge bereits die gröfsere Hälfte des Werkes mit seinen Zu-

sätzen versehen und zuletzt noch eine selbständige Fortsetzung

angefügt hat.

Dementsprechend hat sich nun auch das Urtheil über die

zwei sehr bedeutenden Differenzpunkte gestaltet, die bei der

Vergleichung des Hieronymustextes mit dem des Armeniers her-

vortreten, insofern die beiden zwei verschiedene Papstlisten

enthalten, aufserdem aber auch bezüglich der den Kern des

ganzen Werkes bildenden Königslisten mehrfach beträchtlich

von einander abweichen. Da sich nun in dieser Hinsicht das

Syrische Exzerpt durchaus an den Text des Hieronymus an-

schliefst, und man die Abweichungen des Hieronymus vom

Armenier als absichtliche und bewusste deuten zu sollen glaubte,

so hat vGutschmidt (Kl. Sehr. 1, 509; 2, 549. 553) den That-

bestand dahin formulirt, dass 'beide [Hieron. und Syr.] eine

eigne Rezension darstellen, für welche 1. die Ersetzung der

ursprünglich von Eusebius gegebenen Römischen Bischofsliste

durch die der Hist. eccles. des Eusebius das charakteristische

Kennzeichen ist', und 2. als bezeichnend das hervortritt (vG. a.

a. 0. 1, 422. 451. 455. 515), dass 'Hieronymus sehr oft, und,

wie es scheint, planmäfsig die Königslisten der Eusebischen

[d. h. der Armenischen] Canones beseitigt, und dafür die der

im armenischen Texte der Canones vorangehenden Series regum,

wo beide von einander abwichen, substituirt hat'.

Zunächst, das Papstverzeichniss anlangend, kann zugestanden

werden, dass die Vertauschung beider Listen keine übermäfsig

schwere Aufgabe zu nennen sein würde. Die Eusebische beim

Armenier verwendete (s. vGutschmid 2, 544 f.) Liste ist, bis auf
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das letzte Drittel, d. h, bis zu Pontianus völlig verschieden von

dem Verzeichniss, das in der Kirchengeschichte des Eusebius ver-

wendet ist (s. vGutschmid 2, 544 not. 1). Allerdings pflegt man
beide zusammen, die Kirchengeschichte wie die Chronik, zeitlich

in nächste Nähe der Vicennalia Constantins (im Jahre 326) zu

stellen, aber die Chronik ist jedenfalls früher erschienen, da sie

Hist. eccl. 1, 1, 7 und zwar so zitirt wird, dass es klingt, als

wenn seitdem doch schon eine gewisse Frist verstrichen sei.

Mithin ist die Chronik zweifellos älter als die Kirchengeschichte,

und Hieronymus, falls er etwa die Bischofsliste der Chronik für

veraltet erachtete, brauchte nur die Mühe nicht zu scheuen,

aus der Hist. eccl. die darin verwendete Liste auszuziehen und

zusammenzuordnen; sie in die Chronik an die Stelle der früheren

zu setzen, war ebenso wenig schwierig, da sie nicht in die fila

regnorum gehört: es reichte hin, die einzelnen Bischofsnamen

suo anno beizuschreiben, und die ihnen gebührenden Jahre ihrer

Regierung bis zum nächsten Nachfolger an den Anni Abrahae

abzuzählen. In dem Verhältniss der fila regnorum, d. h. der

vertikal nebeneinander stehenden synchronistischen Zahlenreihen

wurde dadurch keinerlei Änderung nothwendig, und das ganze

Zahlengerüst blieb unangetastet.

Sobald man aber zu dem zweiten von vGutschmid (s. auch

Mommsen, Quellen S. 671 f. 682 f.; Wachsmuth, Einleitung S. 169 f.)

hervorgehobenen Differenzpunkte übergeht, wird man bald inne,

dass die Verschiedenheit zwischen Armenier und Hieronymus

zwar zunächst gering erscheint und dass die nach vGutschmid's

Auffassung von Hieronymus vorgenommene Änderung aller-

dings den Anschein leichter Durchführbarkeit hat, aber dass,

sobald man sie in ihre Konsequenzen verfolgt, sie sich vielmehr

als eine tiefeingreifende und nur unter ungemeinen Schwierig-

keiten ausführbare Umgestaltung der Chronik erweist.

Die Series Regum^), deren Königslisten, nach Gut-

schmid's Auffassung, durch Hieronymus den ächt-eusebischen, in

1) Diesen Titel tragen zwei Königslisten, von denen nur die eine, durch

den Armenier erhaltene, Beachtung verdient. Die andere (vgl. vGutschmid,

kl. Sehr. 1, 444) steht nur in den spätesten Handschriften des Hieronymus,

17*
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den Armenischen fila regnorum der Canones überlieferten sub-

stituirt worden sind, ist als ein integrirender Theil der Armeni-

schen Übersetzung überliefert, und zwar zwischen dem ersten

Buche und den Canones eingeschaltet, leider am Anfang und

am Schlüsse nur unvollständig erhalten und in meiner Ausgabe

Bd. 1 Append. p. Iff. abgedruckt, wo auch (p. 243—45) etliche

in griechischer Sprache erhaltene Bruchstücke derselben Series

mitgetheilt sind. Wenn diese Series mit den Listen der armeni-

schen Canones übereinstimmte, würde sie ebenso überflüssig sein,

wie das späte Machwerk der Series Latina. Da sie aber nicht

nur vereinzelt und zufällig, sondern prinzipiell von den Canones

abweicht, so ergiebt sich schon daraus, dass sie nicht ursprünglich

ein Theil des ganzen Werkes gewesen sein kann, sondern erst

nachmals in dasselbe eingefügt worden sein muss. Die Frage,

von wem sie herrührt, und welchem Zwecke sie dienen will,

wird im Zusammenhang mit den folgenden Stellen erörtert werden,

welche für die zwischen der Armenischen Eusebius-Chronik und

der Bearbeitung des Hieronymus bestehenden Abweichungen

charakteristisch erscheinen.

1. Es ist bezeichnend, dass gleich von dem Jahre an, wo

die ihres Anfangs beraubte Armenische Überlieferung beginnt (Ed.

p. 20 und 21), sie mit den Zahlenreihen des Hieronymus nicht

stimmt, wie eine Vergleichung der beiden synchronistischen

Reihen veranschaulicht:

Armen.: A. Abr. Hebr. Assyr. Sicyon. Argiv. Aegypt.

Joseph Altadas Erastus Argus XVIH. Dyu.

344 63 28 39 38 12

Hieron.: 344 63 29 44 39 13

Die Abweichungen kommen daher, dass, wie sich leicht er-

kennen lässt, im Armen, der Regierungsantritt des Assyr. Alta-

das, des Argiv. Argus und der Aegypt. XVHI Dyn. um je ein

und ist nichts als ein von irgend einem Leser aus der Hieronymus-Chronik

gemachter Auszug, der lediglich als ein Beitrag zur Geschichte der Über-

lieferung in meiner Ausgabe Bd. 1 Append. p. 21 ff. abgedruckt worden ist.
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Jahr, der des Sicyon. Erastus sogar um fünf Jahr später ein-

gestellt gewesen ist, als bei Hieronymus. "Wenn vGutschmid (kl.

Sehr. 1, 449) sagt: Translator Armenius et Hieronymus in annis

regum cum annis Ahraliami comparandis inter se congruunt a

Cyro usque ad Pertinacem^ SO kann das nur unter der Voraus-

setzung gelten, dass ähnliche geringere und vorübergehende

Differenzen, wie die eben angeführten, dabei unberücksichtigt

gelassen werden sollen.

2. Zu dieser Art von Abweichungen gehört es, wenn, worüber

bereits oben S. 70 im Zusammenhang gehandelt worden ist, z. B.

Ed. p. 52. 53 nach dem Tit. Troia capta bei Ann. Abr. 836

Armen, und Hieron. mit 26. 4. 30 und 1, als den Jahresziffern

der Assyr. Hebr. Sicyon. und Athen., unter einander vollkommen

stimmen, nicht aber in der Kol. der Aegypt., wo der Armen,

von der neueintretenden 20. Dynastie Diopolitarum das 1. Jahr

notirt, während Hieronymus bereits das 2, einträgt und das 1.

aufserhalb aller synchronistischen Entsprechung ihm voranstellt.

Dieser Xothbehelf ist gewählt worden, offenbar deshalb, weil

(vgl. die Praefat. Eusebii bei Hieron. Ed. p. 8, 27— 9, 3) der

Beginn der 20 Aegypt. Dynastie mit der Epoche von Troia capta

festgehalten, aber nur unter Zuhülfenahme einer Inkorrektheit in

das synchronistische Zahlengerippe eingeordnet werden konnte.

Sie durch eine Text- oder Ziffernänderung beseitigen zu wollen,

wäre methodisch nicht gerechtfertigt, denn BAPR übereinstim-

mend überliefern sie, und 0 sowie M ebenfalls, wie sich heraus-

stellt, wenn man in ihnen die folgenden Ziffern der Kol. Aegypt.

nachrechnet, wobei sich ergiebt, dass in beiden ebenfalls je Eine

Ziffer aufserhalb der synoptischen Entsprechung untergebracht

worden ist. Mithin erscheint hier die Überlieferung des Hiero-

nymus in den ältesten und besten Handschriften völlig gesichert,

wobei noch zu bemerken ist, dass die Armen. Series Regum

auf dieses Detail der Rechnung nicht eingeht und folglich nicht

die Quelle sein kann, der Hieronymus die ihm eigne Lösung der

Differenz entnommen hat.
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3. Auch bei der Epoche Olyrapias prima (Ed. p. 78. 79)

zeigt sich die Differenz, dass der Armenier sie bei Ann. Abr.

1240, Hieronymus bei 1241 einstellt, und dass bei beiden die

zusammengehörenden Jahresziffern der Königsreihen nicht über-

einstimmen. Die gleiche Beobachtung wiederholt sich sowohl bei

minder wichtigen Einzeldaten und Regierungsjahren, als auch

bei den bedeutenden Abschnitten, in die das Werk der Canones

gegliedert ist. Je weiter sie indessen in historisch gesicherte

Zeiten vorrücken, und je mehr die Zahl der parallelen Königs-

reihen abnimmt, desto mehr wächst auch die Übereinstimmung

zwischen dem Armen, und Hieronymus. Mit dem Eintritt der

wichtigen Rubrik 'Initium Romanorum Consulum' bei

Olymp. 65 (Ed. p. 100. 101) sind sogar alle Differenzen in den

synchronistischen Zahlenreihen geschwunden, und der Einklang

beider Überlieferungen ist vollständig, nur dass der Armenier die

Olympiaden um ein Jahr Abrahams früher einstellt.

4. Wie auf Grund von Gutschmid's Beobachtung (oben

S. 261) bemerkt, treten stärkere Differenzen wieder hervor am
Ende des zweiten Jahrhunderts der Römischen Kaiserzeit, wo Ar-

menier und Hieronymus bezüglich der Regierung des Pertinax aus-

einandergehen. Der Armenier (Ed. p. 174. 175) stellt Pertinax

mit Einem Regierungsjahre zu Ann. Abr. 2209, darauf bei 2210

Severus erstes Regierungsjahr, und so weiter bis Ann. Abr. 2227,

wo Severus mit seinem 18. Regierungsjahre abschliefst. Hiero-

nymus dagegen — auch hier übrigens ohne jede ersichtliche

Bezugnahme auf die Armenisch-eusebische Regum Series — stellt

in Rechnung, dass Pertinax nur sechs Monate regiert hat; da

nun die zweite Hälfte seines Einen Regierungsjahres seinem

Nachfolger Severus angehört, so rechnet Hieronymus das erste

Jahr des Severus zugleich als sein zweites, und da auch er dem

Severus 18 Regierungsjahre giebt, so schliefst bei ihm Severus

bereits mit Ann. Abr. 2226, also um Ein Jahr früher als beim

Armenier, und so verschiebt sich alles Folgende um Ein Jahr.

Zu welcher chronographischen Verwirrung die vom Armenier

überlieferte Zählung geführt hat, ist von Gutschmid (kl. Sehr.
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1,461 f.) einleuchtend dargelegt worden. Da bei Pertinax, Cara-

calla und Macrinus die angefangenen Jahre als voll und jedesmal

gleich Einem Ann. Abr. gerechnet und eingestellt worden waren,

und da dem Philippus volle sieben Jahre zugewiesen worden

sind, während er nur fünf Jahr sechs Monat regiert hat, so er-

giebt sich ein starker Überschuss, und zwischen Commodus und

Decius sind in der Kaiserliste volle drei Jahre Abrahams zu

viel verbraucht worden.

Da der Armenier leider mit Ann. Abr. 2319, dem 16. Jahre

Diocletians abbricht, so ist nicht ohne weiteres ersichtlich, ob

er sich jener Rechenfehler bewusst geworden oder wie er sie zu

verbessern gesucht hat. Aber das fehlende Schlussstück wird

aus der Armenischen Chronik des Samuel Aniensis zu er-

setzen sein (vGutschmid 2, 397) und daraus geht hervor, dass

der Armenische Eusebius wenigstens Eines der drei über-

schüssigen Jahre zu entfernen gewusst hat, indem er den Zeit-

raum beseitigte, welcher zwischen der Abdankung des Diocletian

und der Acclamation des Konstantin zum Augustus lag. Da-

durch wurde soviel erreicht, dass der Überschuss von drei auf

zwei Jahre herabgemindert wurde, doch blieb immer noch so

viel bestehen, dass die Vicennalia des Constantin vom Jahre 326,

welche nach der im ganzen älteren Theile der Chronik befolgten

Rechnungsweise dem Jahre 2341 Abrahams entsprechen müssten,

im Armenischen Eusebius vielmehr in den Ann. Abr. 2343 ge-

setzt sind.

Und immer blieb gegen die beim Armenier durchgeführte

Korrektur das einzuwenden, dass dadurch Constantius um Ein

Jahr verkürzt wurde. Dies wenigstens hat die Bearbeitung des

Hieronymus zu vermeiden gewusst, indem sie von den über-

schüssigen Jahren Eines dadurch beseitigte, dass sie im Jahre

nach der Abdankung des Diocletian Ann. Abr. 2321 Ein Jahr

2322 einschob, ohne es an ein kaiserliches Regierungsjahr zu

binden (s. Ed. 189 h), welches in den Handschriften meist als

Persecutionis annus 3 aufgenommen ist. Über dieses Verfahren

sagt vGutschmid (1,462): 'Optimo hic jure Hieronymus annum

interposuit, ut prima specie possit sane animus inclinare
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ad Latinum exemplum tarn hic quam in simili causa

Armeniacae translationi p raeferendum.

Hiermit streift vGutschmid vorübergehend eine Auffassung,

die er leider nicht festgehalten, sondern alsbald mit Einwänden

zu bekämpfen gesucht hat, welche nicht schwer genug wiegen,

um das Verdikt zu rechtfertigen (S. 463): Hieronymi igitur

dissensum cum alibi tum hic a nulla alia re repentendum esse in-

tellegitur nisi a coniecturis, quas ad emendandum Graecum exemplum

callide inventas ohiter ac neglegenter exsecutus est. Es wird sich,

glaube ich, vielmehr zeigen, dass, wenn jener Gesichtspunkt von

Gutschmid nicht abgelehnt, sondern festgehalten und durchge-

führt worden wäre, er mit Sicherheit den Weg zu einer durch-

aus befriedigenden Lösung des Problems gewiesen haben würde.

5. Noch an einer anderen Stelle ist vGutschmidt dieser

Lösung sehr nahe gekommen, aber wiederum durch die Theorie

von der alleinseligmachenden Kraft und Authentie der Armeni-

schen Übersetzung daran vorübergeführt worden, da wo er über

die Syrische Epitome (kl. Sehr. 1, 509) handelt. Er weist nach,

dass die Syrische Epitome dem Hieronymus weit näher steht,

als dem Armenier, und fügt hinzu, dass beide vereint eine Re-

zension darstellen (s. o. S. 180), für welche die Ersetzung der

alten Eusebisch-Armenischen Papstliste durch die der Eusebischen

hist. eccl. entnommene das charakteristischste Kennzeichen sei.

'Da dies', fährt er fort, 'eine wirkliche Verbesserung ist, so

könnte man auf den Gedanken kommen, in ihr eine von Eusebius

selbst herrührende zweite Ausgabe zu sehen'. Leider hält vGut-

schmid auch hier alsbald sich selbst einen Einwand entgegen,

der leicht genug zu entkräften gewesen wäre, indessen doch

hingereicht hat, um ihn von dem weiteren Verfolgen des an-

gedeuteten Gesichtspunktes abzuhalten. Auch hierauf wird noch

zurückzukommen sein.

6. Auf eine besonders auffallende Übereinstimmung zwischen

der Syrischen Epitome und Hieronymus hat vGutschmid 1, 509

hingewiesen. Bei Ann. Abr. 477 (s. Ed. p. 26 f.) giebt der
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Armenier folgendes Lemma: lUud suh Deucalione diluvium in

Thessalia, atque sub Phaetonte in AetJiiopia ince7idium, mnltaeque

corruptiones factae sunt in diversis locis, ut Plato narrat, was

verständlicher in der griechischen Fassung bei Sync. 297, 7

lautet: xard lOVTOv tov KQaväov o inl JsvxaX'icoyog xaTaxXvGfidg

SV OtöffaUcf, xai 6 im 0asd^ov%oq sfinQijßfiög iv Aldionia' noX-

Xal ds xal äXXai ysydraGiu "EXXrjffi lOTTixai if&oqa'i. Mg IlXdtwv

iv Tifiaio) [22 c]. Dieses Lemma ist bei Hieronymus (Ed.

p. 27 0 und 28a), wohl durch ein Schreiberversehen, in zwei Hälften

getheilt, welche als zwei selbständige Beischriften in der Kolumne

der Athener eingetragen sind, in den meisten Codices um drei

bis fünf Jahre von einander getrennt: und genau dasselbe hat

in Dionysius Telraaharensis p. 7 und 8 stattgefunden, wo die

beiden Texthälften bei Ann. Ahr. 483 und 485 eingetragen sind.

Durch eine solche in ganz individuellen Eigenthüralichkeiten, ja

selbst in Irrthümern hervortretende Übereinstimmung wird als

unwiderleglich erwiesen anzusehen sein, dass die von Hieronymus

und dem Syrer benutzten griechischen Handschriften der Euse-

bischen Canones als identisch zu gelten haben und dieselbe Über-

lieferung repräsentiren.

7. Noch mehrfach ist vGutschmid in seinen Arbeiten zu dem

Resultate gekommen, dass der Überlieferung des Hieronymus in

einzelnen Fällen der Vorrang vor der des Armeniers gebührt,

so z. B. (kl. Sehr. 2, 548) bezüglich der Autiochenischen Bischofs-

liste, wo der Armenier den Antritt des Babylas und Fabius irr-

thümlich auf das erste Jahr des Gallus (Ann. Abr. 2270) ver-

schoben hat, während ihn Hieronymus richtig zum ersten Jahre

des Decius (Ann. Abr. 2269) stellt.

Auch E. Schür er ist gelegentlich seines Aufsatzes: Zur

Chronologie des Lebens Pauli, zugleich ein Beitrag zur Kritik

der Chronik des Eusebius') in Zeitschr. f. wissensch. Theologie

1898 S. 21—42 zu der vergleichenden Prüfung einer ansehn-

1) vgl. auch HvSchubert, Gött. Gel. Änz. 1899, Xo. 7 S. 56l£F.; C.Er-

bes, die Todestage der Apostel Paulus und Petrus in: Texte u. Unters.

N. F. 1899, Bd. 4, 1 S. 30 ff.
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liehen Zahl von Stellen der beiden Chroniken geführt worden.

Für eine künftige Rekonstruktion der griechischen Canones des

Eusebius bietet sein Aufsatz einen sehr werthvollen Beitrag, nicht

minder aber auch für die in dem vorliegenden Kapitel behandelte

Frage, schon insofern, als die vom Verfasser aufgestellten Ge-

sichtspunkte und Resultate fast ausnahmslos gegenüber dem
Armenier für Hieronymus eintreten und für eine unbefangene

Abwägung beider willkommenen Beistand leisten.

Um diese Frage, soweit es der Rahmen der vorliegenden

Untersuchung fordert und gestattet, zum Abschluss bringen zu

können, sei nur:

8. auf einen Differenzpunkt zwischen Armenier und Hiero-

nymus nochmals hingewiesen, der in der ersten Hälfte des Werkes

bezüglich der fila regnorum hervortritt, und über den oben

S. 67 ff. bereits gehandelt worden ist. Es enthält nämlich von

Ann. Abr. 711 an Hieronymus Eine Zahlenkolumne mehr, als

der Armenier. Bei beiden schliefst die Zahlenkolumne der

Argiver mit Ann. Abr. 704 (703) ab, aber während der Armenier

von da an die auf fünf verminderten Königsreihen zusammen-

rückt, behält Hieronymus sechs Kolumnen bei, indem er an die

frei gewordene Stelle ein neues Reich, das Regnum Mycenarum

einschiebt, und die Zahlenreihe Mycenarum bis zu der Epoche

Troia capta (Ann. Abr. 835) weiterführt. Damit beendigt er das

Regnum Mycenarum, aber nicht ohne sich eine starke Abweichung

vom synchronistischen Prinzip zu gestatten, wie er (s. o. S. 261),

ebenfalls bei Troia capta, sich bereits in der Zahlenreihe Aegyp-

tiorum erlaubt hat, das Ann. 1 der 20. Dynastie Diapolitanorum

aufserhalb aller Zahlenresponsion und ohne Angleichung an ein

Jahr Abrahams einzustellen. Bei Regnum Mycenarum ist die

Abweichung noch stärker, da Troia capta zwar nach dem ann. 15

des Agamemnon eintritt, aber die Zahlenreihe des Agamemnon noch

mit XVI XVII XVIII weitergeführt wird, die wiederum ohne

synchronistische Responsion erscheinen. Dieser auffallende Uber-

griff erklärt sich sachlich dadurch, dass Eusebius im ersten Buch,

der Chronographie (Ed. 1 p. 179, 26), die Eroberung von Troia
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auf das 18. Regierungsjahr des Agamemnon festgelegt hat: Posi

quos Agamemnon annis XXX. Ciiius tempore, anno-X VIII, Ilion

captum est, und damit ist zugleich die Überlieferung des Hiero-

nymus gesichert, wenn es dessen überhaupt bedürfte. Aber die

Übereinstimmung') der ältesten und besten Handschriften (OA
PBMRN) macht einen Zweifel überhaupt unmöglich: es steht

fest, dass die relative synchronistische Korrektheit des Armeniers

geopfert worden ist, um nach dem Erlöschen der Argiver eine

selbständige Kolumne Mycenarum in die Zahlenreihe aufnehmen

zu können, obgleich auch im ersten Buche dem Regnum Myce-

narum kein selbständiges Kapitel zugewiesen ist und es nur im

Anschlüsse an Regnum Argivorum behandelt wird. Diese Auf-

fassung ist auch in den Armenischen Canones Ed. p. 42 g bei

Ann. Ahr. 705 zum Ausdruck gebracht, der sich bei Hieronymus

p. 43n bei Ann. Abr. 711 wiederfindet. Offenbar haben sich

bei der Einordnung der Mykenischen Herrscher und ihrer syn-

chronystischen Angleichung an die übrigen Zahlenreihen Schwierig-

keiten ergeben, zumal da durch die Epoche Troia capta das

Abbrechen der Dynastie festgelegt war, und diese Schwierig-

keiten, welche zugleich deutlich verrathen, dass die Kolumne

Mycenarum erst später in das Zahlengerippe eingeschoben wor-

den ist, haben nur durch die Aufnahme dreier überschiefsender

Jahre gelöst werden können^).

Da die vorliegende Untersuchung sich auf die Chronik des

Hieronymus konzentrirt, deren Überlieferung im vorliegenden

') Nur Codex F hat hier wie an den übrigen analogen Abweichungen

vom synchronistischen Prinzip Anstois genommen und sie auf seine Weise

zu korrigiren versucht.

2j Da der schwere Verstofs gegen das Gesetz synchronistischer An-

ordnung, welcher durch die drei nicht respondirenden Jahre 16. 17. 18 be-

gangen ist, auf das einfachste dadurch hätte vermieden werden können, dass

der Beginn des Regnum Mycenarum um drei Jahre hinauf, also von Ann.

Abr. 711 auf 708 gerückt worden wäre, so müssen für den in der Hiero-

nymus-Chronik gewählten bedenklichen Ausweg noch andre Gründe ge-

sprochen haben. Übrigens möge hierbei das nicht unbeachtet gelassen wer-

den, was AvGutschmid in meiner Ausgabe Vol. 1 p. 180 not. 3 zu der be-

treffenden Stelle des ersten Buches angemerkt hat.
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Falle unbedingt festgestellt erscheint, so wird eine weitere

Prüfung dieser und ähnlicher Abweichungen von der Eusebisch-

Armenischen Chronik nur dann in ihr Bereich gehören, wenn

die insbesondre durch vGutschmid aufgestellte und festgehaltene

Ansicht zu Recht besteht, dass alle diese Änderungen und Ein-

schaltungen, wie sie bei einer Vergleichung der Latina mit dem
Armenier insbesondre auch in den Königslisten (fila regnorum)

zu Tage treten, von Hieronymus selbst vorgenommen wor-

den seien, unter Benutzung des ersten (von ihm nicht übersetzten)

Buches, der Chronographie, sowie der Series Regum, der Euse-

bischen Kirchengeschichte, und andrer von ihm gelegentlich zn

Rathe gezogener Quellen.

Gegen diese jetzt allgemein geltende Auffassung (vgl. Wachs-

muth, Einleitung S. 169. 170) erheben sich aber sehr ernstliche

Bedenken, vor Allem bezüglich der Schwierigkeiten, die mit allen

irgendwie erheblichen Änderungen in den Zahlen der Königs-

listen unvermeidlich verbunden sein mussten. Man möge nur

nochmals oben Tafel 1 auf S. 6 und 7 prüfen. Bei jedem

Regierungsantritte eines neuen Herrschers wird zunächst sein

Name nebst der Regierungsdauer als ein zweizeiliger kurzer

Titel in die Kolumne des Volkes geschrieben, dem er angehört,

beispielsweise:

Assyriorum XV
^^^^

Argivorum VH
Sparaethus ann. XL Triopas ann. XLVI

I I

u. s. w. u. s. w.

Dementsprechend werden alle übrigen vertikalen Zahlenreihen

der pagina um zwei Zeilen unterbrochen, damit das erste Jahr

des neuen Königs in die synchronistische Responsion mit den

übrigen fila regnorum eintreten kann. Also sind alle vertikalen

Königslisten an einander gebunden und bedingen sich gegen-

seitig, so dass z. B. Vermehrung oder Verminderung irgend einer

Regierungsdauer, auch nur um Ein Jahr, nicht nur in dem Zu-

satz oder der Streichung Einer Ziffer ausgedrückt wird, sondern

auch die graphische Veränderung sämmtlicher übriger fila re-
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gnorum nothwendig macht und nicht selten auf mehrere Hun-

derte von Jahren weiter wirkt.

Soll aber in das fertige Zahlengerüst, beispielsweise des

Armeniers, für ein bisher nicht berücksichtigtes Regnum wie

das Mycenarum eine Zahlenkolumne eingestellt werden, so

nehmen die Schwierigkeiten und Unbequemlichkeiten betrcächtlich

zu, und um die Bedeutung dieser scheinbar unwesentlichen

Äufserlichkeiten recht deutlich zu erkennen, empfiehlt es sich,

eine kleine Probe schriftlich selbst anzustellen. Ich kann des-

halb nur bitten, nochmals das überblicken zu wollen, was über

diese Fragen bereits oben, besonders von S. 45—81 dargelegt

worden ist. Denn ich glaube dort erwiesen zu haben, dass die

äufsere Einrichtung der Canones nnd ihre ganze Disposition,

wie sie Hieronymus aufweist, dem Grundgedanken des Werkes

weit besser entspricht, als es bei dem Armenier der Fall ist, und

dass mithin die Itala in vieler Hinsicht als eine Verbesserung

und Vervollkommnung des vom Armenier übersetzten Originals

angesehen werden muss.

Aber es ist auch (S. 46. 81) erwiesen worden, dass diese

verbessernde Umgestaltung nicht von Hieronymus herrühren

kann, der das Mafs dessen selbst (Praef. p. 3, 6) ganz bestimmt

präzisirt, was er bei seiner Bearbeitung daran gethan hat.

Danach ist bekanntlich der Schlusstheil von Constantins Vicen-

nalia bis zum Jahre 378 ganz von ihm; über das erste Drittheil

des Werkes dagegen sagt er: A Nino et Abraham iisque ad Troiae

captivitatern pura graeca translatio est. Bei einem Charakter,

der sich seines Werthes in so hohem Grade bewusst ist und seine

Leistungen weder selbst unterschcätzt, noch sie von Anderen un-

zureichend gewürdigt zu sehen liebt, ist eine so bestimmte An-

gabe auch bestimmt zu fassen. Man hätte dies beachten und

die Konsequenzen berücksichtigen sollen, die sich daraus er-

geben. Beispielsweise liefert sie den zwingenden Beweis dafür,

dass die Einschaltung der Kolumne Mycenarum (s. o. S 266)

nicht von Hieronymus herrührt, denn sie beginnt 331 Jahre

vor Troia capta, und: usque ad Troiae captivitatern pura graeca

translatio est.
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Und wenn er (Praef. a. a. 0.) über den mittleren Haupttheil

des Werkes (von Troia capta bis zu Constantin) sagt, dass da-

bei: nunc addita nunc admixta sunt plurima quae de Tranquillo et

ceteris inlustribus Jiistoricis curiosissime excerpsi, so wird man auch

hier urgiren dürfen, dass er keine griechische Quelle')

nennt, sondern nur Sueton, und dass sich seine Additamenta

vermuthlich nur auf das beschränken, was er für die Römis che

Profan- und Litteraturgeschichte hinzugefügt hat.

Endlich sind oben (S. 75 ff.) die Folgerungen nachgewiesen

worden, welche sich aus der Bemerkung des Hieronymus, er

habe sein 'opus tumultuarium' dem notarius velocissime in die

Feder diktirt, mit Nothwendigkeit ergeben. Dictando hat Hiero-

nymus sein Werk nur in der Weise herstellen können, dass

(S. 78 ff.) zuvor das ganze Eusebische Zahlengerippe der Königs-

listen durch den notarius in's Lateinische umgeschrieben und

dabei die Gesammt-Disposition, vornehmlich auch die Freilassung

der für den einzutragenden Text erforderlichen Spatien, möglichst

sorgfältig bewahrt worden ist. Dadurch sind alle irgendwie

folgenreichen Änderungen in der Gesammtanlage, insbesondre in

den Königslisten, ausgeschlossen gewesen und das, was Hiero-

nymus seinem eignen Zeugnisse nach zu der Überlieferung

noch selbst hinzugefügt hat, muss sich auf die Additamenta zu

dem Eusebischen Texte beschränkt haben, die grofsentheils als

solche erkannt werden können.

Einerseits hat also, verglichen mit dem Armenischen

Eusebius, die Hieronymus-Chronik von Abraham an bis zu Con-

stantin zahlreiche und zum Theil so eingreifende Änderungen,

Verbesserungen und Erweiterungen erfahren, dass sie gewisser-

mafsen zu einer Neubearbeitung der Armenischen Canones um-

gestaltet erscheint. Andrerseits hat Hieronymus zwar zahlreiche

Römische Additamenta eingeschaltet, aber jene eingreifende Um-

arbeitung des ganzen Werkes weder, seinem eignen Zeugnisse

zufolge, ausgeführt, noch hat er sie, wie die Untersuchung nach-

1) Dasselbe besagen auch seine Worte Praef. p. 3, 1; ut et Graecorum

fidem suo auctori adsignent.
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gewiesen hat, ausführen können. Mithin hat ihm die Eusebische

Chronik bereits in umgearbeiteter Gestalt vorgelegen.

Die Frage, von wem diese Umarbeitung der früheren,

vom Armenier übersetzten, Canones herrührt, beantwortet sich-

mit Xothwendigkeit dahin, dass Eusebius selbst als der Urheber

desselben anzusehen ist. Denn sein Name ist für das von

Hieronymus benutzte griechische Exemplar der Canones ebenso

unzweifelhaft beglaubigt, wie für das vom Armenier übersetzte.

Und so muss beispielsweise Eusebius selbst derjenige gewiesen

sein, der seine frühere Römische Bischofsliste als mangelhaft

erkannt und sie durch dasselbe Papstverzeichniss ersetzt hat,

welches er in erneuter Untersuchung für seine zeitlich zwischen

den Originalen der Armenischen und der Hieronymianischen

Übersetzung liegende Kirchengeschichte ausgearbeitet hatte.

Demzufolge ist also die als unhaltbar und den Zeugnissen

widerstreitend erwiesene bisherige Auffassung von dem Verhält-

niss der Hieronyniusbearbeitung zur Armenischen Übersetzung

aufzugeben. An ihre Stelle treten als Resultat der vorliegenden

Untersuchung folgende Thatsachen:

1. Eusebius hat vielleicht beide Bücher (also die griechi-

sche Chronographie und die Canones), sicher aber die

griechischen Canones zweimal bearbeitet und heraus-

gegeben: das erste Mal vor, das zweite Mal nach der

Abfassung seiner Kirchengeschichte.

2. Beide Ausgaben seiner Canones sind noch erhalten: die

ältere ist vom Armenier übersetzt, die jüngere von

Hieronymus bearbeitet worden.

Hieran wird sich, obgleich von minderer Bedeutung,

am besten noch das Folgende anschliefsen

:

3. Die Series Regum (s. o. S. 259, 1), von der auch griechi-

sche Bruchstücke erhalten sind, ist armenisch überliefert

und nach dem ersten Buche vor den Canones einge-

schaltet. Wenn sie mit den Königsreihen des Armeniers,

also der älteren Ausgabe übereinstimmte, würde sie

überflüssig, und der Zweck ihrer Einschaltung unver-

ständlich sein. Da sie aber viel mehr mit den Königs-
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reihen des Hieronymus, also mit der späteren griechischen

Ausgabe stimmt, so wird sie als ein Auszug aus den

Königslisten der letzteren anzusehen sein, welcher dazu

bestimmt war, einem einzelnen oder den Besitzern der

älteren Ausgabe denjenigen Hauptbestandtheil der Neu-

bearbeitung zur Verfügung zu stellen, in welchem die

neue Ausgabe am stärksten von der älteren abwich.

Alle anderen Zusätze und Veränderungen der zweiten

Ausgabe liefsen sich ohne Schwierigkeit in die Exem-

plare der älteren eintragen: nicht so die modifizirten

Königslisten, deren Eintragung, wie oben S. 268 dar-

gelegt worden ist, nur durch eine völlige Umschrift des

Ganzen bewerkstelligt werden konnte.

So ist bezüglich des ersten Punktes, d. h. der Annahme

einer doppelten Ausgabe der Eusebischen Chronik, die vor-

liegende Untersuchung auf Grund einer möglichst eingehenden

Prüfung ausschliefslich der Hieronymus - Chronik und der

Eigenthümlichkeiten ihrer Abfassung und Einrichtung zu dem-

selben Resultat geführt worden, welches seit lange schon von

verschiedenen Gelehrten ') und auf verschiedene Weise gewonnen

und begründet, zuletzt durch G. Salmon im Dictionary of Chr.

Biogr. 2 p. 3511f., unter Zustimmung von Lightfoot (ebendas.

p. 322. 330) am besten dargelegt worden ist. Nach dem Er-

scheinen (1880) dieses seines Aufsatzes über die Eusebische

Chronik ist noch die Syrische Chronik des Dionysius Telma-

harensis (1884) bekannt geworden, welche für die Richtigkeit der

Annahme einer doppelten Ausgabe der Eusebius-Chronik einen

neuen Beweis geliefert hat. Denn da es völlig ausgeschlossen

ist, dass der Syrer die lateinische Bearbeitung des Hieronymus

benutzt haben könnte, und da er trotzdem bezüglich der Königs-

1) s. Scaliger, Auimadv. in Chronologica Eusebii p. 4B; Tille-

niont, Mem. Ilist. eccl. 7 p. 50; Hieronymus de Prato, de Chronicis ab

Eusebio editis, Veronae 1750, p. 154; Lightfoot, Iguat. and Polyc. 2 p. 465;

ders. Clement of Rome P p. 224; Harnack, Chronol. d. altchr. Litt. 1,

181)7, S. VIL 26. 52. 56 ii. ö.; Salmon und Lightfoot an den oben im

Text angegebenen Stellen.
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listen und insbesondre des Römischen Bischofskatalogs dieselben

Änderungen und Ergänzungen des Armenischen Eusebius auf-

weist, für deren Urheber man bisher den Hieronymus gehalten

hat, so kann dies nur so erklärt werden, dass die Syrische wie

die Lateinische Bearbeitung nicht das griechische Original des

Armeniers, sondern eine andie und zwar beide dieselbe Aus-

gabe vor sich gehabt haben, welche eine Umarbeitung der

Eusebischen Canones enthielt.

Was aber die bisherigen Versuche einer Rekonstruktion der

Eusebischen Canones in hohem Grade erschwert, und was sie

verhindert hat, die Überlieferung klar, übersichtlich und in sich

übereinstimmend wiederzugeben und zugleich entsprechend zur

Anschauung zu bringen, das ist der bisher festgehaltene Glaube

au die Einheit dieser Überlieferung. Man hat zwar, wie oben

angeführt, mehrfach verniuthet, dass es zwei Ausgaben der

griechischen Eusebius- Canones gegeben habe, aber man hat

diese Vermuthung weder hinreichend begründet, noch sie weiter

verfolgt und die nöthigen Konsequenzeu aus ihr gezogen. Vor

Allem aber hat mau nicht erkannt, dass beide Ausgaben sogar

erhalten sind, und dass der Armenier die ältere, Hieronymus nebst

dem Syrer die jüngere repräseutirt. Vou dem Augenblicke an,

wo man einsieht, dass es sich zwar um Ein Werk, aber in

doppelter Ausgabe und Bearbeitung in zwiefacher Gestalt, also

genau genommen eben nicht um Eine sondern um zwei gesonderte

Arbeiten handelt, schwinden alle prinzipiellen Schwierigkeiten,

soviel auch noch Anstöfse im Ganzen wie im Einzelnen zu lösen

bleiben mögen').

1) Es sei beispielsweise auf die Schwierigkeiten hingewiesen, welche

darin liegen, dass Buch 1, die Chronographie, mehrfach (p. 71, 5; 131,9) die

Vicennalia Constantins erwähnt, also frühestens in diesem Jahre (326) ge-

schrieben sein kann. Andrerseits werden seine Chronici Canones von Eusebius

selbst nicht nur in der 326 abgeschlossenen Kirchengeschichte, sondern bereits

iu den spätestens im Jahre 313 gescliriebeuen Eclogae propheticae 1, 1, 27

citirt, wie auch in der Praep. evang. 10, 9. 11. Um die Verwirrung zu lösen,

wird man vor Allem zu untersuchen haben, ob nicht Buch 1 (Chrouogra-

phia) und Buch 2 (Canones) vielleicht ursprünglich eine gesonderte Uber-

lieferung gehabt haben, und auch noch andre Erklärungsversuche liel'seu sich

Weltchiooik des Eusebius-Uicroo^mus. 18
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Die ältere Ausgabe der Eusebischen Canones liegt in

der Armenischen Übersetzung vor, welche zugleich die einzige

Überlieferung des ersten Buches, der Chronographie, darstellt:

für letztere verspricht vielleicht die neuaufgefundene Handschrift

von Edschmiadsin (s. o. S. 22 f.) ergiebiger zu werden, als für

die Canones zu erwarten steht. Bedeutende Ergebnisse, wie

Mommsen (Hermes 30, 1895 S. 337) in der vorläufigen Mit-

theilung bereits bemerkt hat, können nicht erwartet werden, und

wenn die Nomina propria besser transskribirt und die lateinische

Übersetzung etwas brauchbarer gemacht wird, als dies von Peter-

mann für meine Ausgabe geschehen ist, so wird das genügen.

Die zweite Bearbeitung ist durch Hieronymus in seine

Chronik aufgenommen, sowie durch den Syrischen Bischof Dio-

nysius Telmaharensis exzerpirt worden, und kann daher zunächst

alles das in Anspruch nehmen, was in diesen beiden Quellen

übereinstimmend überliefert ist'). Da aber der Syrer nur ex-

zerpirt, und Hieronymus den Text ebenso oft durch Missver-

ständnisse alterirt wie durch Weglassungen verkürzt, so müssen

schon deshalb auch alle übrigen Bruchstücke der Überlieferung,

insbesondre die griechischen Fragmente sorgfältig herangezogen

werden. Hierbei wird zuvörderst noch die Präliminarfrage zu

aufstellen. Der sonst sehr sorgfältige G. Salmon (a. a. 0. 348— 355) hat die

Frage unbeachtet gelassen, aber Lightfoot (Chr. Biogr. 2 p. 322. 330) hat sie

nicht übersehen, sondern sucht sie durch die Annahme zu oriilären, dass iu

unserer Armenischen Ubersetzung eine Mischung der früheren und der

späteren Ausgabe des Eusebischen Werkes zu erkennen sei. Auch liegt

der Gedanke sehr nalie, dass es sich mit den griechischen Cauones des

Eusebius ähnlich verhalten haben kann, wie ich es für die Hieronymus-

Chronik nachgewiesen habe: vielleicht gab es auch vom Griechischen keine

Buchhäudlerausgabe, sondern es wurden die Exemplare im Laufe der Zeit

nur je nach Bedarf vervielfältigt, wobei dann dem Eusebius die Möglich-

keit blieb, in diesen successive ausgegebenen Exemplaren gelegentliclie

Änderungen, Zusätze und Verbesserungen anzubringen.

') Die Mitwirkung der Syrischen Epitome erweist sich besonders in

den Fällen als nützlich, wo ihr Zeugniss gegenüber dem Schweigen des

Armeniers und der griechischen Fragmente ausreicht, für einzelne Stellen

des Hieronymus Eusebischen Ursprung zu beglaubigen, wofür oben S. IST-

ISO ein Beispiel gegeben ist.
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untersuchen sein, welche von den beiden Ausgaben die einzelnen

griechischen direkten und indirekten Ausschreiber benutzt haben.

Wie für die naXaid 'ixöoaig der Eusebischen Canones die

Armenische Übersetzung, so ist für die rsa exdooi; Hieronymus

die Hauptquelle, und seine Zusätze müssen von dem Eusebischen

Eigenthume in fortgesetzter Einzeluntersuchung geschieden wer-

den. Da Hieronymus das Mafs und selbst die Richtung seiner

Additamente bestimmt präzisirt hat, so lässt sich diese Sichtung

ohne besondre Schwierigkeiten bewerkstelligen. Was danach

als erweislich Eusebisches Eigenthum zu betrachten ist, wird,

insbesondre auf Grund der Annahme einer ersten und zweiten

Ausgabe, zu Einzeluntersuchungen mehrfachen Anlass bieten,

die sich nicht auf den Text beschränken, sondern auch auf die

äufsere Einrichtung der Chronik zu erstrecken haben werden.

Im Ganzen hat Hieronymus sich an sein Eusebisches Origi-

nal weit enger angeschlossen, als man bisher geglaubt hat, und

als ein Resultat der vorliegenden Untersuchung hat sich heraus-

gestellt, dass seine Chronik nicht nur in ihrem wesentlichen

Textbestande, sondern auch bis in die Einzelheiten der äufseren

Einrichtung hinein als ein getreues Abbild, ja in vieler Hinsicht

als eine fast mechanisch genaue Kopie des griechischen Originals

anzusehen ist. Und dieses Resultat ist nicht blofs als ein Bei-

trag für das Verständniss eines der populärsten Werke des aus-

gehenden Alterthums willkommen, sondern es giebt auch die

Richtung an, in welcher auf dem Gebiete der griechischen Chrono-

graphie noch wichtige Probleme ihre Lösung durch weitere

Untersuchungen in Zukunft zu erwarten haben.

Denn, um schliefslich nur Eine der nächstliegenden Auf-

gaben hervorzuheben, dass die synchronistische Nebeneinander-

stellung der Königslisten und der beigeschriebenen Textabschnitte,

der Grundgedanke der Eusebischen Canones, nicht von Eusebius

erfunden worden ist, betrachte ich als zweifellos. Die direkten

und indirekten älteren Vorbilder aufzusuchen und nachzuweisen,

denen er diese Einrichtung entlehnt haben wird, ist eine Aufgabe

die einen Versuch vielleicht lohnt und ihn jedenfalls verdient.

18*



Nachträge und Verbesserungen.

S. 17 Z. 16 V. 0. lies: vom Jahre Abrahams.

S. 17 Z. 9 V. u. lies: darauf ebenfalls verzichtet.

S. 22 L. 16 V. 0. lies: jung ist.

S. 25 No. 3 Leidensis F. Aus dem am Schlüsse dieses Codex bei-

gefügten Widmungsgedicht und Begleitschreiben (abgedruckt in meinen

Quaest. Hieronym. p. 51—59) geht hervor, dass der Archetypus dieser Hand-

schrift von der Hand eines Bonifatius als Geschenk für die zwei Söhne des

Marinus eigenhändig geschrieben war. Marinas ist Praef. Praet. unter

Anastasius und wird von Mommsen im Anschlüsse an Tillemont Hist. d.

E. 6, 536. 578. 647 in d. J. 515 angesetzt. Bonifatius hat vermuthlich als

notarius in seinem Dienste gestanden, und dass er ein Mann von höherer

und gelehrter Bildung war, lehrt sein Widmungsgedicht. Aber er zeigt

auch ein gewisses, wenngleich nicht sehr gründliches Verständniss für

chronologische Fragen, denn an den Stellen wo die Canones Abweichungen

vom synchronistischen Grundprinzip enthalten (s. S. 67if.), ist Cod. F einer,

allerdings meist nur oberflächlichen, Diorthose unterworfen worden, welche

mehrfach eine ziemlich weitreichende Umschrift der Zahlenreihen und

Königslisten zur Folge gehabt hat.

Auf diese Anzeichen hin ist es vielleicht erlaubt Izu vermuthen, dass

dieser Bonifatius mit einem gleichnamigen Kanzleibeamten der Rom. Kurie

identisch sei, der i. J. 526 von Papst .Johannes I. beauftragt worden war,

den zwischen Römern und Alexandrinern wieder ausgebrochenen Zwist über

die Ansetzung des Osterfestes (vgl. Rühl, Chronologie S. 129) beizulegen.

Der Primicerius notariorum Bonifatius hatte sich in dieser An-

gelegenheit an den Abt Dionysius Exiguus gewendet, und nachmals dem
Papst das Resultat seiner Untersuchungen in einem Schreiben mitgetheilt,

das Bruno Krusch in dem Münchener Codex Lat. 17425 aufgefunden und im

N. Archiv f. ä. d. G. Bd. 9, 1884 S. 109 veröffentlicht hat.

S. 28 Z. 11 V. u. lies: eigenthümlichen Werth.

Z. 3 V. u. nach auch das Komma zu streichen.

S. 33 Z. 15 V. 0. nach vorfand ist einzuschalten: (vgl. Tafel 2).

S. 35 Z. 7 V. 0. ist vor zu unterstreichen.
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S. 47 Z. lo V. u. ist 'wenn vorläufig für' zu lesen.

Z. 10 V. u. zu: die armenische Anordnung u. s. w. ist zu be-

merken, dass in Kap. XII an die Stelle dieser vorläufigen Annahme eine

definitive Lösung gesetzt worden ist.

S. 77 Testzeile 4 v. u. lies: schliefst.

S. 79 Z. 13 V. u. lies: Nino.

S. S7 Z. G ist hinzuzufügen: Ebenso findet sich Ed. p. 11)2 g bei Ann.

Abr. 2346 in Cod. B am Rande bemerkt: Dedicatio Constantini, was allerdings

auch Randnotiz eines Lesers sein kann.

S. 90 Z. 13 V. n. lies: auf den nur sehr relativen Werth.

S. 93 Anm. letzte Zeile lies: 1S96 p. 41 ff.

S. 94 Z. 6 V. 0. lies: cucurrit.

S. 06 Z. 18 V. 0. Das hier gegebene Versprechen habe ich nicht ein-

gelöst. Denn Fragen in denen es auf den Textbestand des Armeniers

ankommt, können füglich nicht eher entschieden werden, als bis der Wortlaut

des Codex von Edschmiadsin vorliegt. Einer vorläufigen Untersuchung ist

i. J. 1896 die im Text hervorgehobene Stelle auf meine Veranlassung in der

oben (S. 93 Anm. 3) bereits angeführten Dissertation von A. Sundermeier
unterzogen worden. Daselbst (S. 42) hat der Vf. nachgewiesen, dass aufser

in dem auf Epimenides bezüglichen Satze noch an t! anderen Stellen sich

im Armenischen derselbe schwere Übersetzungsfehler vorfindet, wie bei

Hieronymus. Dadurch wird die Schwierigkeit der Frage noch gesteigert.

Denn man hätte vielleicht annehmen dürfen, dass Einmal der Zufall gewaltet

und der Armenier ebenso wie Hieronymus xcif^aian mit xa^aiotl verwechselt

hätte. Da aber mehrfache analoge Fälle vorliegen, so ist diese Deutung

unmöglich, und ich bekenne, dass ich eine Lösung des Räthsels nicht vor-

zuschlagen weifs. Denn den Fehler bei Aucher und Petermann als denen

die das Armenische ins Lateinische übersetzt haben, zu] suchen, ist so

gut wie ausgeschlossen, und eine Benutzung der lateinischen Chronik des

Hieronymus durch den Armenier anzunehmen, ist ebensowohl aus inneren

Gründen unstatthaft, als es der meines Wissens allgemein gültigen An-

schauung von der Entwickelung der Armenischen Litteratur widerstreitet.

S. 100 Z. 1.5 v. u. Zu dem Wechsel der Namen Probus und Equitius

vgl. noch Richter, d. Weström. Reich S. 407 u. 6S7, wo die auch für die

vorliegende Frage nicht unwesentliche Thatsache hervorgehoben wird, dass

Rufinus bist. eccl. 2, 12 dem Probus allein das von den übrigen Quellen

dem Equitius zuerkannte Verdienst der Ordnung der Regierung beim Tode

Valentinian's zuschreibt.

S. 104 Z. 11 v. 0. lies: 382.

S. 116 Z. 17 V. 0. lies: Alamannonim, und: Hunnorum.

S. 118 Z. 12 V. 0. Komma nach: Irrenden.

S. 120 Z. 13 V. 0. lies: Dziatzko in P WRE: 3, 1, S. 96.5.

S. 125 Z. 2 V. 0. lies: nämlich R, B
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S. 127 Z. 16 V. u. Editio Romana ist zu unterstreichen.

S. 129 Z. 2 V. 0. Nach imienitur sind noch folgende weitere Sätze

AugUStia's hinzuzufügen: Abdias enim positus est quidem ab eis cum Michaea,

sed non eo loco, tibi notantur tempora, (piando Micliaeam prophetasse ex eins litteris

constat; quod errore neglegenter describentium labores alienos existimo contigisse;

duos vero alias commemoratos in codicibus chronicorum, quos habuimus, non potuimus

invenire. vgl. auch Sundermeier a. a. 0. p. 34 ff.

S. 131 Textzeile 12 v. u. lies: oder überhaupt nicht.

S. 132 Z. 2 V. u. lies: geschrieben.

S. 135 Z. 16 V. 0. statt auch ist: ebenfalls zu lesen.

S. 137 Z. 3 V. u. muss es (statt 4.) heifsen: 5. Orthographie.

S. 141 Z. 4 V. u. muss es (statt 5.) heifsen: 6. Piliation der Hand-
schriften.

S. 143 Z. 5 V. 0. lies: in der Regel an ein Exzerpt aus der Chronik

oder öfters an eine vorangestellte u. s. w.

S. 147 Z. 13 V. 0.: dasselbe, und derselben sind zu unterstreichen.

S. 155 am Schlüsse der Anm. ist hinzuzufügen: Hieron. Epist. 1, 2:

super onerariam navem rudis vector imponor.

S. 170 Z. 17 V. 0. lies: 619.

18 V. 0. lies: Handschriften, die er leider nicht näher be-

zeichnet, gefunden zu haben. Vermuthlich gehörte zu diesen der Cod.

Lodonensis (des Pontacus), von dem ich (Gött. Gel. Anz. 1875 Stück 47

S. 1494) nachgewiesen habe, dass er auf das engste mit Cod. F zusammen-

hängt und vermuthlich aus ihm abgeschrieben gewesen ist. Es liegt also u. s.w.

S. 172 Z. 12 V. 0. ist zu lesen: 108 p. C.

Z. 14 V. u. statt dass ist zu lesen das.

S. 173 Textzeile 9 v. u. Zu den im Text behandelten Namensformen

Vesuvius Besbius Bebius und Beaßtos trage ich folgendes nach. In

Pompeji sind nebeneinander die Gentilnamen Vesbius und Vesvius bezeugt

(CIL IV Ind.) und ebenso auf einer Amphora (CIL IV 2557) Vesvinum.

Die Rom. Dichter gebrauchen nur die Form Vesvius (Lachmann zu Lucr.

5, 679, p. 306), wogegen der zumeist aus einer ausgewählten Gruppe

Römischer Dichter schöpfende Vibius Sequester p. 14, 18 (Bursian) schreibt:

Besbius Campaniae flammae ßumen emittens, wobei die Namensform durch die

alphabetische Wortfolge gesichert ist. Beiläufig sei bemerkt, dass es unver-

ständlich ist, warum Bursian ia,s ßammae gestrichen hat, da es doch, in

Verbindung mit fumen, zweifellos den Lavastrom bezeichnet.

Für den Griech. Sprachgebrauch ist eine Stelle bei Galen de methodo

medendi (x p. 364 Kühn) sehr beachtenswerth : gwcctith ti" «Jrw xrer« Tof

/jv/oy Tov xoknov Xo'fO? fVfoof ov f^iXQog, oi' hv t( toI( ovyyQn/u/dncn' oi

Tittlniol 'Pco/uKioi, y.c'.l im' vvv oi (IxQißiaKQot, Btaovßiov ovoficctovai. lo <f' (t^Jo^öv

Je xat viov ofOfia tov lajov Biaßiov cinaaiv avS^gtunotg yvtögtfiov diä to

xc(TO)d-(v avaiftqofxivov ix T^g yrjg iv Kvi<ä nvQ.
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Für die im Text behandelte Frage ist entscheidend, dass Hieronymus

die Identität des im Eusebischen griecliischen Texte vorgefundenen Biaßiog
mit der ihm geläufigen latein. Namensform Vesuv ius nicht alsbald er-

kannt zu haben scheint.

S. 183 Z. 8 V. 0. lies: Das steht nun aber freilich nicht in der

Chronik, sondern u. s. w.

S. 190 Änm. Z. 4 v. u. lies: und durch eigne Nachforschung zu datiren.

S. 193 der Anfang von Anm. 1 muss vielmehr lauten: Das griechische

TTfot »(odfßdn^ giebt meinem Gefühl nach das de religione des Hieron. nicht

völlig entsprechend wieder, trifft aber doch u. s. w.

S. 197 Z. 15 V. u. Zu der Variante mediocria und non mediocria
habe ich nachträglich in Euseb. Hist. Eccl. 6, 2, 14 ein Analogon gefunden,

das auch noch aus anderem Grunde erwähnt zu werden verdient. Über

Origenes heifst es da: n^oa^^tli vnh tov ntti^bg lolg 'Ell^nov /uteS-ri-

(xaatv, Ixd^v/AOTfQÖv TS xut fiiTu r^f ixtCvov TiXtvTr,v T/5 nf^l Tovg köyovi (ißxtjati

oXov inidov? iaviöi', worauf in dem einem Theile der Handschriften: ibg xul

TtttQaaxsvijv int ra yQtcufxaTit ixtioiai- f/*u' folgt, während die übrigen

oii fiuoictv haben. Nach Heinichens Ausgrabe (1868) p. 265 not. 33 sind es

nur wenige Handschriften, welche die Negation weglassen, die durch die

Mehrzahl, auch durch Codex Mazarinaeus C bezeugt ist. Trotzdem ent-

scheidet sich Heinichen gegen die anscheinend bessere Handschriftenklasse

und für das Weglassen der Negation, indem er utToico' als im lobenden

Sinne [rectus, idoneus, zureichend, genügend) gesagt auffasst und hierfür sowohl

aus der älteren Gräcität als auch aus Eusebius selbst (Hist. eccl. 6, 23, 4

jutrolfo; — civiyoüipafxiv und 7, 32, 3 Toirov ufTQiiog tk? ygaq^ag — ditjyov-

(xivov) Belegstellen anführt. Ehe die Frage völlig entschieden werden kann,

müsste der Sprachgebrauch des Eusebius für /ueTQio; und jutroia); (ohne und

mit Negation) vollständig untersucht werden. Vorläufig aber spricht Alles

dafür, dass Heinichen /utToiav ohne die Negation mit Recht als das Ur-

sprüngliche angesehen hat, dessen günstige Bedeutung aber verkannt, und

deshalb später durch Hinzufügung des oü in eine lobende Litotes umgeändert

worden sein mag.

Wenn ich ferner im Text (S. 184—193) nachgewiesen zu haben glaube,

dass die Stelle in welcher Hieronymus mediocria oder non mediocria
verwendet hat, nicht von ihm verfasst, sondern nur aus seinem griechischen

Exemplar des Eusebius von ihm übersetzt worden ist, so halte ich nunmehr,

durch die obige Stelle der Hist. eccl. aufmerksam gemacht, es für sehr wahr-

scheinlich, dass in dem griechischen Original hier das Wort /uiTotog oder

/uiToicog gestanden haben wird, das Hieronymus durch mediocria wiederge-

geben hat. Demzufolge möchte ich die S. 192 a. E. versuchsweise gegebene

griechische Fassung in die folgende umändern: Bi'xnog, ol ßißkiJia (oder

ßtßlicc) lim /uiTQiuyg ntnoftjLifva (vgl. Hist. eccl. 6, 31, 2; 33, 12) tii-qI 9^(oa(ß({ag

•fiotTcti,. Das Prädikat will freilich insofern nicht ganz unbedenklich er-
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scheinen, als von den volumina des Victor sich zwar vielleicht nicht alle auf

den Paschazwist bezogen haben, jedenfalls aber sich unter diesen volumina

die heftigen Streitschriften befanden, deren Eusebius in der Kirchengeschichte

gedenkt. Insofern würde ein ov /ufigia); besser stimmen, das auch demnon
mediocria des Codex Oxoniensis und Codex M genau entspräche. Allein

ich niuss an der im Text dargelegten Anschauung festhalten, dass, da unter

den Handschriften -welche vor mediocria das non weglassen, sich die-

jenigen befinden, die ich als die Zeugen für die erste und älteste Gestalt

der Uberlieferung des Hieronymus nachgewiesen habe, mithin auch die Les-

art mediocria älter sein wird, als non mediocria.

S. 206 Z. 10 v. 0. lies: in

S. 209 Z. 2 v. 0. lies: unwahrscheinlich und nicht beglaubigt.

Textzeile 11 v. u. lies: Einem und demselben.

S. 219 Textzeile 13 v. u. lies: = Ed. p. 181 1.:

S. 225 Z. 14 V. 0. lies: heatus, -wie auch sanctus.

S. 227 letzte Zeile der Anmerkung: Durch ein Versehen habe ich

für den Tod des Bischofs Petrus von Alexandrien d. 14. Febr. 380 als siche-

res Datum bezeichnet, während es (vgl. Rauschen Jahrbücher S. 116 Anm. 8)

lediglich auf einer wenig wahrscheinlichen Kombination von Tillemont

(Mem. 6, 801 not. 101) beruht. Vielmehr hat Rauschen a. a. 0. mit guten

Gründen den Tod des Petrus auf die Zeit von Ostern bis Mitte Mai d. J. 381

angesetzt, und als, nach meiner in Kap. XI S. 250—252 dargelegten Auf-

fassung, Hieron. etwa im Herbst 381 die Ausarbeitung seiner Chronik unter-

nahm, war mithin seit dem Tode des Petrus kaum ein halbes Jahr ver-

gangen. Die üble Nachrede gegen Petrus, die er z. J. 372 mitzutheilen

für nöthig gehalten hat, kann ihm bereits in früheren Jahren bekannt ge-

worden sein, aber vielleicht ist sie ihm erst in Konstantinopel durch die

Konzilsväter d. J. 381 zu Ohren gekommen.

S. 233 Z. 18 v. u. lies: allzuwenig präzis, als dass

S. 237 Textzeile 14 v. u. Nach docui ist Punkt zu setzen.

S. 245 Textzeile 10 v. u. nach schliefsen ist Kolon zu setzen.

S. 248 Z. 1 V. 0. zu: 'ausschliefslich der Egyptischen' ist zu bemerken,

dafs Timotheos v. Alexandrien am Konzile theilnahra, vgl. Rauschen Jahrb.

S. 116 Anm. 8.

S. 255 Z. 9 V. 0. statt: 'werden' lies: 'mögen'.

S. 267 Textzeile 9 v. u. lies: synchronistischen.

Textzeile 1 v. u. lies: Überlieferung in diesem Falle u. s. w.

S. 270 Textzeile 14 v. u. lies: gewesen, und

S. 273 Anm. Z. 2 lies: darin liegen

S. 274 Z. 5 V. 0. lies: s. o. S. 257 Anm. 1.

Druck TOü \V. Pormcttor in ßerlin.
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